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1. Kapitel – Einführung und Überblick 
A. Gegenstand des Sachenrechts  
Art. 14 I S. 1 GG gewährleistet das Eigentum. Die Vorschrift beinhaltet zunächst eine 
Institutsgarantie, d.h. die Garantie des Privateigentums; Rechtssubjekten (Personen) 
steht also die generelle Möglichkeit zu, Eigentum zu haben. Als Individualrechtsgarantie 
gewährleistet die Vorschrift die Privatnützigkeit und die grundsätzliche Verfügungsbefug-
nis des Eigentümers über den Eigentumsgegenstand.1 Danach kann der Eigentümer also 
nach Belieben mit seinen Sachen und Rechten verfahren, insbesondere andere von der 
Einwirkung ausschließen. Andererseits beauftragt das Grundgesetz den Gesetzgeber, 
Inhalt und Schranken des Eigentums und des Erbrechts zu bestimmen (Art. 14 I S. 2 
GG); zudem soll der Gebrauch der durch Art. 14 I S. 1 GG geschützten Eigentumspositi-
on dem Wohl der Allgemeinheit dienen (Art. 14 II GG).2 Diese sog. Sozialpflichtigkeit ist 
Ausdruck des sozialen (und demokratischen) Rechtsstaats.3 Zwar ist das BGB-Sachen-
recht (§§ 854-1296 BGB) mit Wirkung zum 1.1.1900 erlassen worden und damit im 
Wesentlichen vorkonstitutionell mit der Folge, dass es daher auch keine einfachgesetzli-
che Ausgestaltung der verfassungsrechtlichen Grundsätze bedeuten kann, gleichwohl 
nehmen die sachenrechtlichen Grundsätze einen Ausgleich zwischen Eigen- und Fremd-
nützigkeit des Eigentums i.S.d. Art. 14 GG vor.  
 
Inhaltlich geht es bei den sachenrechtlichen Vorschriften um die Regelung der rechtli-
chen Beziehungen von Personen (= Rechtssubjekten) zu körperlichen Gegenständen, 
also Sachen (= Rechtsobjekten). Damit regelt das Sachenrecht, in wessen Rechtskreis 
eine Sache gehört und welche Befugnisse dem jeweiligen Rechtssubjekt an der Sache 
zustehen. Geregelt wird die (umfassende) Herrschaftsbeziehung einer Person zu 
einer Sache. Es werden Regelungen darüber getroffen, wie die rechtliche Zuordnung 
einer Sache zu einer Person begründet, verändert, aufgehoben oder übertragen wird 
(sog. Verfügung). Das Sachenrecht beinhaltet damit – im Gegensatz zum Schuldrecht – 
nicht das Recht auf Verschaffung einer Sache oder eines Rechts, sondern das unmittel-
bare Recht an einer Sache. Das bedeutet, dass derjenige, der das Recht innehat, eine 
Stellung hat, die jeder Dritte respektieren muss und grundsätzlich nicht beeinträchtigen 
darf. Daraus erklärt sich der allgemeine Grundsatz, dass das Sachenrecht – im Gegen-
satz zum Schuldrecht, das Rechte grundsätzlich nur innerhalb der am Schuldverhältnis 
beteiligten Personen begründet (also inter partes gilt) – absolute Rechte begründet, 
also Rechte, die gegenüber allen Personen (contra omnes) gelten. Ist man also Eigen-
tümer einer Sache, folgt aus der absoluten Zuordnung der Sache ein sog. dingliches 
Recht an der Sache. Dieses wirkt – anders als obligatorische (schuldrechtliche) Rechte, 
die grundsätzlich nur gegenüber den am Schuldverhältnis beteiligten Personen gelten – 
gegenüber jedermann. 
 

Beispiel: Die Vorschrift des § 903 BGB ordnet eine Sache einer Person (dem Eigentümer) 
zu und begründet ein absolutes – ein dingliches – Recht, indem sie dem Inhaber die um-
fassende Herrschaftsbefugnis zuordnet, mit der Sache nach Belieben zu verfahren, na-
mentlich sie zu benutzen, zu verbrauchen, zu veräußern oder zu belasten. Dieses umfas-
sende Herrschaftsrecht gilt gegenüber jedermann und schließt andere Personen von der 
Einwirkung auf die Sache aus.  

 
 

                                                     
1 BVerfG NJW 2017, 217, 221 („Atomausstieg“); BVerfGE 134, 242, 290 f. (Braunkohletageabbau Garzweiler) – jeweils mit 
Verweis auf BVerfGE 31, 229, 240; 50, 290, 339; 52, 1, 30; 100, 226, 241; 102, 1, 115.  
2 Vgl. auch hierzu BVerfG NJW 2017, 217, 221 („Atomausstieg“); BVerfGE 134, 242, 290 f. (Braunkohletageabbau Garz-
weiler). 
3 Dazu BVerfGE 134, 242, 290 f. 
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Die Trennung der absolut wirkenden dinglichen Rechte des Sachenrechts von den ledig-
lich relativ wirkenden Rechten des Schuldrechts wird gemeinhin als Trennungsprinzip 
bezeichnet: Die sachenrechtliche Zuordnung eines Rechts zu einer Person wird von der 
schuldrechtlichen Verpflichtung zur Neuordnung (Rechtsänderung) getrennt. So wird der 
Erwerb herrenloser Sachen durch die Aneignung normiert; §§ 929 ff. BGB regeln die 
Voraussetzungen für die Übertragung des Eigentums an beweglichen Sachen und in §§ 
1204 ff. BGB wird die Belastung einer beweglichen Sache mit einem Pfandrecht be-
schrieben. Anordnungen über die tatsächlichen Verhältnisse zwischen Subjekten und Ob-
jekten (Besitz) sind in §§ 854-872 BGB geregelt. Alle diese Regelungen betreffen allein 
die sachenrechtliche Rechtslage und sind getrennt von der schuldrechtlichen Ebene zu 
betrachten.  
 

Beispiel: Verkauft A dem B sein Auto (§ 433 BGB), hat er die schuldrechtliche Pflicht, 
diesem den Gegenstand zu übereignen und zu übergeben (§ 433 I S. 1 BGB). Ob Eigen-
tum und Besitz auch tatsächlich auf B übergehen (also eine sachenrechtliche Neuzuord-
nung stattfindet), hängt allein davon ab, ob die Tatbestandsvoraussetzungen einer sa-
chenrechtlichen Übertragungsnorm (hier: § 929 S. 1 BGB: Übergabe und Einigung über 
Eigentumsübergang) erfüllt sind (sachenrechtliches Verfügungsgeschäft).  

 
Das Abstraktionsprinzip baut auf dem Trennungsprinzip auf und führt es weiter. Es 
besagt, dass das Fehlen der Wirksamkeit des (schuldrechtlichen) Verpflichtungsgeschäfts 
die Wirksamkeit des (sachenrechtlichen) Verfügungsgeschäfts im Grundsatz ebenso 
wenig berührt, wie dies umgekehrt der Fall ist (sog. Fehlerunabhängigkeit). Ist also 
das Verpflichtungsgeschäft unwirksam, berührt diese Unwirksamkeit grundsätzlich nicht 
die Wirksamkeit des Verfügungsgeschäfts.4 
 

Beispiel: Wäre im obigen Beispiel der Kaufvertrag unwirksam (etwa wegen Anfechtung), 
bliebe das sachenrechtliche Verfügungsgeschäft davon unberührt. Ob auch die Übereig-
nung unwirksam ist, bedarf einer separaten Prüfung, die zur Feststellung führen kann, 
dass der Fehler im Kausalgeschäft ausnahmsweise auch beim sachenrechtlichen Verfü-
gungsgeschäft wirkt (sog. Fehlerkongruenz), oder zur Feststellung, dass das sachenrecht-
liche Verfügungsgeschäft aus einem anderen Grund unwirksam oder schlicht wirksam ist.    

 
Der Unterschied zwischen dinglichem und obligatorischem Recht wird insbesondere an-
hand folgender Überlegung deutlich: Ein Käufer hat gegen den Verkäufer lediglich einen 
schuldrechtlichen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Kaufsache (§ 433 I S. 1 
BGB = obligatorischer Anspruch). Ganz anders stellt sich die Situation eines Eigentümers 
dar. Dieser kann einen Herausgabeanspruch gegen den Besitzer aus § 985 BGB geltend 
machen (= dinglicher Anspruch in Form des Vindikationsanspruchs). In beiden Fällen 
kann der Gläubiger (Käufer bzw. Eigentümer) die Sache vom Schuldner herausverlan-
gen. Der Unterschied besteht aber darin, dass der Käufer aufgrund seines schuldrechtli-
chen Anspruchs lediglich ein Zugriffsrecht auf die Person und damit auf das Vermögen 
des Verkäufers hat. Er kann also die Sache nur verlangen, wenn und solange sie sich im 
Vermögen des Verkäufers befindet. Hat der Verkäufer zwischenzeitlich den Gegenstand 
an einen Dritten wirksam übereignet, erlischt der Anspruch des Käufers gem. § 275 I 
BGB (Unmöglichkeit). Der Käufer hat dann nur noch ggf. einen Schadensersatzanspruch 
aus §§ 280 I, III, 283 BGB und einen Herausgabeanspruch bzgl. des Erlangten (§ 285 
BGB), vgl. § 275 IV BGB. Gegen den Dritten hingegen hat der Käufer keinerlei Ansprü-
che, weil der Anspruch auf Übergabe und Übereignung als obligatorischer Anspruch 
lediglich gegenüber dem Schuldner (inter partes) bestand. Der Eigentümer dagegen hat 
ein Zugriffsrecht auf die Sache selbst. Hat der Besitzer den Gegenstand an einen Dritten 
übergeben, besteht die Möglichkeit, gegen den Dritten vorzugehen und die Herausgabe 

                                                     
4 Vgl. dazu auch BGH NJW 2014, 2790, 2791 ff. Zu den Grundsätzen und Ausnahmen siehe unten Rn 73 ff.  
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gem. § 985 BGB zu verlangen.5 Denn der dingliche Anspruch hat die Aufgabe, das 
dingliche Recht des Eigentümers, welches gegenüber jedermann (inter omnes) gilt, zu 
wahren und zu schützen.  
 
Die Beschreibung des Sachenrechts als Regelungsmaterie absoluter Rechte umfasst nicht 
den vollständigen Regelungsbereich dieses Rechtsgebiets. Denn neben der Klärung 
rechtlicher und tatsächlicher Beziehungen von Personen zu Sachen enthält das 3. Buch 
des BGB auch Regelungen über beschränkt dingliche Rechte, namentlich die Grund-
dienstbarkeit (§ 1018 BGB), die ein beschränktes, zugunsten des Eigentümers eines an-
deren Grundstücks bestehendes Nutzungsrecht an einem Grundstück darstellt, der Nieß-
brauch (§ 1030 BGB) an einer beweglichen oder unbeweglichen Sache als volles und 
nicht übertragbares Nutzungsrecht (zum Nießbrauch an Rechten vgl. § 1068 BGB), die 
beschränkt persönliche Dienstbarkeit (§ 1090 BGB), das dingliche Wohnungsrecht (§ 
1093 BGB), die Reallast (§ 1105 BGB), die Pfandrechte an unbeweglichen Sachen (sog. 
Grundpfandrechte: Hypothek (§ 1113 BGB), Grundschuld (§ 1191 BGB) und Renten-
schuld (§ 1199 BGB)) sowie das Pfandrecht an beweglichen Sachen (§ 1204 BGB) und 
an Rechten (§ 1273 BGB). Siehe dazu unten Rn 17 ff. 
 

B. Systematik und Rechtsquellen des Sachenrechts 
Das Sachenrecht lässt sich grob in zwei Bereiche unterteilen: in das Recht der bewegli-
chen (Fahrnis- bzw. Mobiliarsachenrecht) und der unbeweglichen Sachen (Liegen-
schafts- bzw. Immobiliarsachenrecht). Dabei ist zu beachten, dass die Normen 
über den Besitz (§§ 854-872 BGB) und über den Inhalt und Schutz des Eigentums 
(§§ 903, 904, 985-1011 BGB) sowohl für Mobilien als auch für Immobilien gelten. Nur 
die Begründung, die Übertragung und die Belastung sind für bewegliche und für unbe-
wegliche Sachen an unterschiedlichen Stellen des BGB geregelt. Wegen der grundver-
schiedenen Natur von beweglichen und unbeweglichen Sachen war eine einheitliche 
Regelung in diesem Bereich nicht möglich. So ist bspw. bei der Begründung dinglicher 
Rechte an Grundstücken u.a. eine Grundbucheintragung erforderlich (§ 873 BGB), 
während bei Mobiliarsachen regelmäßig ein Besitzerwerb zu erfolgen hat (§§ 929 S. 1, 
1205 I BGB).  
 
Überwiegend ist das Sachenrecht im dritten Buch des BGB kodifiziert; es wird aber 
teilweise auch durch Vorschriften der anderen Bücher und durch verschiedene Gesetze 
außerhalb des BGB geregelt: 
 
Zunächst wird im ersten Buch des BGB der Begriff der Sache definiert, § 90 BGB. In 
den nachfolgenden Vorschriften finden sich Regelungen über die verschiedenen Arten 
von Sachen (z.B. vertretbare oder verbrauchbare Sachen, §§ 91, 92 BGB), über ihre Be-
standteile (§§ 93 ff. BGB) sowie über ihre Früchte und Nutzungen (§§ 99, 100 BGB). 
 
Trotz des engen Zusammenhangs mit dem Sachenrecht sind diese Regelungen in den Allge-
meinen Teil des BGB, also „vor die Klammer“, gezogen worden, weil auch die anderen Bücher 
des BGB Bezug auf die Vorschriften der §§ 90 ff. BGB nehmen (vgl. z.B. § 433 BGB in Abgren-
zung zu § 453 BGB oder § 651 BGB).  
 
Das dritte Buch des BGB behandelt zunächst den Besitz (§§ 854-872 BGB) und die 
mit dem Grundbuch zusammenhängenden Sachverhalte (§§ 873-902 BGB). Damit 
werden die tatsächlichen Grundlagen für die dinglichen Rechte geschaffen. Denn für den 
Erwerb und die Übertragung dieser Rechte ist stets ein Publizitätsakt – also ein nach 
außen erkennbarer Tatbestand – erforderlich. Dieser erfolgt bei beweglichen Sachen 
                                                     
5 Etwas anderes gilt nur, wenn der Dritte den Gegenstand gutgläubig erwirbt, §§ 929, 932 BGB (dazu Rn 440 ff.). Dann er-
hält er das dingliche Eigentumsrecht an der Sache und hat die absolut wirkenden Befugnisse gem. § 903 BGB. 
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regelmäßig durch den Besitzwechsel (= Übergabe) und bei unbeweglichen Sachen durch 
eine Eintragung in das Grundbuch.  
 
Im Anschluss daran werden die dinglichen Rechte normiert, beginnend mit dem 
Eigentum als umfassendes Herrschaftsrecht an einer beweglichen oder unbeweglichen 
Sache (§ 903 BGB) und mit den besonderen Bestimmungen über das Miteigentum, §§ 
1008 ff. BGB. Innerhalb des Abschnitts über das Eigentum (§§ 903-1011 BGB) wird 
teilweise zwischen beweglichen und unbeweglichen Sachen differenziert (vgl. etwa §§ 
925-928 BGB und §§ 929 ff. BGB). 
 
Auch im dritten Buch des BGB geregelt sind die beschränkten dinglichen Rechte, 
§§ 1018 ff. BGB. Durch die beschränkten dinglichen Rechte wird einem Rechtssubjekt 
nicht die vollumfängliche Herrschaftsmacht über eine Sache vermittelt, sondern es 
werden ihm nur bestimmte, inhaltlich beschränkte Befugnisse eingeräumt. Diese Befug-
nisse stellen quasi einen Ausschnitt aus den Eigentümerrechten dar und wirken als 
dingliche Rechte gegenüber jedermann.  
 

Beispiel: Durch eine Grunddienstbarkeit (§§ 1018 ff. BGB) kann dem Berechtigten eine 
dingliche Nutzungsbefugnis (z.B. ein Wegerecht) an einem fremden Grundstück einge-
räumt werden. Das Recht vermittelt ihm dann einen Ausschnitt der umfassenden Herr-
schaftsmacht, nämlich das Recht zur Überquerung des Grundstücks. Anders als bei einem 
obligatorischen Recht – z.B. bei einer bloß schuldrechtlichen Nutzungsbefugnis – wirkt das 
dingliche Wegerecht nicht nur inter partes zum Vertragspartner, sondern gegenüber je-
dermann. Veräußert bspw. der Eigentümer sein mit dem Wegerecht belastetes Grund-
stück an einen Dritten, kann der Berechtigte sein dingliches Recht auch dem neuen Eigen-
tümer entgegenhalten.  

 
Bei den beschränkt dinglichen Rechten unterscheidet das BGB wiederum zwischen 
beweglichen und unbeweglichen Sachen. Während sich z.B. das Pfandrecht an bewegli-
chen Sachen in §§ 1204 ff. BGB findet, sind die Pfandrechte an Grundstücken (sog. 
Grundpfandrechte) in §§ 1113 ff. BGB normiert.  
 
Außerhalb des BGB befinden sich sachenrechtliche Normen im Wohnungseigentums-
gesetz (WEG). Diese Regelungen ermöglichen es, an einzelnen Wohnungen innerhalb 
eines Gebäudes Eigentum zu erwerben. Auf der Grundlage des BGB wäre dies nicht 
möglich, weil das Sachenrecht des BGB ein separates Eigentum an realen Gebäudeteilen 
nicht zulässt, vgl. §§ 93, 94 BGB.6 Ebenfalls außerhalb des BGB sind sachenrechtliche 
Regelungen im Gesetz über das Erbbaurecht (ErbbauRG) normiert. Dort ist im Einzel-
nen die Belastung von Grundstücken mit einem Erbbaurecht kodifizieren.7  
 

C. Dingliche Rechte 
I. Einführung und Definition 
Die einem Rechtssubjekt – einer Person – zustehenden Rechte lassen sich in absolute 
und relative Rechte unterteilen.  
 
Die relativen Rechte (obligatorischen Rechte) vermitteln dem Subjekt einen Anspruch 
gegen ein anderes Subjekt, namentlich gegen die Person des Schuldners. Hierunter 
fallen z.B. Primär- oder Sekundäransprüche aus einem Vertrag (vgl. bereits Rn 3a).  
 

                                                     
6 R. Schmidt, SachenR II, Rn 4. 
7 Zum Erbbaurecht vgl. R. Schmidt, SachenR II, Rn 719 ff. 
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Absolute Rechte regeln den Umfang der Herrschaftssphären, indem sie jedem Subjekt 
„sein Gebiet“ zuordnen.8 Zu diesem „Gebiet“ gehören neben den absoluten Vermögens-
rechten (wie das Eigentum oder beschränkt dingliche Rechte) bspw. auch die familien-
rechtlichen Befugnisse der Eltern sowie das Persönlichkeitsrecht.  
 
Während relative (schuldrechtliche) Rechte nur zwischen den am Schuldverhältnis beteiligten 
Personen – also inter partes – wirken, gelten absolute Rechte inter omnes, also gegenüber 
jedem beliebigen Dritten. Bei einem relativen Recht ist die Pflicht des Schuldners auf ein Tun 
oder Unterlassen gerichtet, wobei sich der konkrete Inhalt der Pflicht aus dem vertraglichen 
oder gesetzlichen Schuldverhältnis ergibt. Bei absoluten Rechten sind Dritte hingegen zu-
nächst nur zur Unterlassung einer Störung verpflichtet. Wird ein absolutes Recht allerdings 
verletzt, kann der Berechtigte die Herstellung des rechtmäßigen Zustands verlangen (bspw. 
aus §§ 985, 1004 BGB) und zwar von jedem Dritten, der diesem Zustand im Wege steht. Aus 
der umfassenden Herrschaftsmacht eines Subjekts über ein Objekt folgt also, dass eine 
Beeinträchtigung durch jeden beliebigen Dritten zu einem Anspruch des Rechtsinhabers führt. 
 
Die dinglichen Rechte stellen eine Unterart der absoluten Rechte dar. Sie ordnen 
einem Subjekt eine Sache unmittelbar zu und geben ihm dadurch eine gegenüber 
jedermann geschützte Herrschaftsbefugnis.9 
 
Dingliche Rechte gewähren ihrem Inhaber ein absolutes Zugriffsrecht auf die Sache 
selbst. Das bedeutet, dass sie ihm durch die unmittelbare Zuordnung eine gegenüber 
jedermann wirkende Herrschaftsmacht über die Sache die Möglichkeit vermitteln, Dritte 
von jedweder Einwirkung auszuschließen.   
 
Im BGB wird der Begriff des dinglichen Rechts nicht verwendet. Lediglich in § 198 BGB spricht 
das Gesetz von einem dinglichen Anspruch. Die Insolvenzordnung hingegen erwähnt in § 47 
InsO das dingliche Recht und stellt fest, dass der Inhaber eines dinglichen Rechts einen 
Anspruch auf Aussonderung des Gegenstands aus der Insolvenzmasse hat. Die Aussonderung 
erfolgt dabei gem. § 47 S. 2 InsO nach den Gesetzen, die außerhalb des Insolvenzverfahrens 
gelten. Diese Regelungen folgen notwendig aus der Rechtsnatur dinglicher Rechte: Weil der 
Rechtsinhaber ein Zugriffsrecht auf die Sache selbst hat, kann er sein Eigentum unmittelbar 
und vollständig gem. § 985 BGB vom Schuldner herausverlangen und muss sich nicht mit 
einer Quote aus der Insolvenzmasse zufrieden geben.  
 

II. Die verschiedenen Arten dinglicher Rechte 
Dingliche Rechte können – je nach Umfang der durch das Recht gewährten Herr-
schaftsmacht – in verschiedene Gruppen eingeteilt werden.10 
 

1. Vollrechte  
Die sog. Vollrechte geben ihrem Inhaber ein umfassendes Herrschaftsrecht über einen 
Gegenstand. Als Vollrecht gilt das Eigentum, das einem Subjekt (dem Eigentümer) die 
Sache in vollem Umfang zuordnet und zugleich die Rechtsmacht verleiht, mit ihr nach 
Belieben zu verfahren und andere von jeder Einwirkung auszuschließen, § 903 BGB. Das 
Eigentum ist damit das umfassendste Zuordnungsrecht an einer Sache, da dem Eigen-
tümer alle Nutzungs- und Verwertungsrechte an der Sache zustehen. Sofern eine Sache 
einem einzelnen Rechtssubjekt zugeordnet wird, spricht man von Alleineigentum. Es 
besteht aber auch die Möglichkeit, dass eine Sache nicht nur einer Person, sondern 
mehreren Personen gehört. Für diesen Fall der Subjektsmehrheit sieht das BGB unter-
schiedliche Formen der Zuordnung vor:  
 
                                                     
8 v. Tuhr, BGB AT I, S. 205; Lorenz, in: Erman, Einl. § 854 Rn 1. 
9 Schreiber, Jura 2006, 270, 270. 
10 Vgl. dazu auch Schreiber, Jura 2006, 270 ff. 
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Beim Gesamthandseigentum steht das Eigentum den Gesamthändern in ihrer ge-
samthänderischen Verbundenheit zu. Gesamthände sind z.B. die Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts (GbR, §§ 705 ff. BGB), die Offene Handelsgesellschaft (OHG, §§ 105 ff. 
HGB), die Kommanditgesellschaft (KG, §§ 105 ff., 161 HGB i.V.m. 705 ff. BGB), die 
Gütergemeinschaft (§§ 1415 ff. BGB) und die Erbengemeinschaft (§§ 2032 ff. BGB).  
 
Das entscheidende Merkmal, welches allen Gesamthandsvereinigungen gemeinsam immanent 
ist – die differentia specifica –, ist das sog. Einzelverfügungsverbot (vgl. §§ 719 I Hs. 1 Var. 2, 
1419 I Hs. 1 Var. 2, 2033 II BGB). Durch dieses Verbot ist es den Gesamthändern nicht 
möglich, ihre Anteile an den einzelnen Vermögensgegenständen des Gesamthandsvermögens 
an Dritte zu veräußern oder sie zu belasten. Diese vermögensrechtliche Bindung ist ein 
maßgeblicher Unterschied zum Miteigentum, §§ 1008 ff. BGB.      
 
Das Miteigentum (§§ 1008 ff. BGB) ist dadurch kennzeichnet, dass jedem Miteigentü-
mer selbst ein bestimmter Anteil an der Sache zusteht. Dieser Anteil ist nicht auf einen 
räumlichen Bereich des Gegenstands bezogen und damit nicht real sichtbar. Man nennt 
ihn aus diesem Grund den „ideellen“ Eigentumsanteil. Für den Anteil sind neben §§ 741 
ff. BGB und §§ 1009-1011 BGB alle Vorschriften über das Alleineigentum anwendbar und 
jeder Miteigentümer hat – anders als beim Gesamthandseigentum – die Möglichkeit, 
seinen ideellen Anteil zu übertragen oder zu belasten.11 Als besondere Unterart des 
Miteigentums gibt es schließlich das Wohnungseigentum nach dem WEG.   
 
Teilweise wird auch das Erbbaurecht (§ 1 ErbbauRG) als Vollrecht, namentlich als „eigen-
tumsähnliches“ oder „grundstücksgleiches“ Recht angesehen. Nach anderer Ansicht ist es als 
beschränktes dingliches Recht einzuordnen. Die Meinungsverschiedenheit hat aber für die 
praktische Rechtsanwendung keine Relevanz.12 
 

2. Beschränkt dingliche Rechte  
Ein Eigentümer kann mit seinem Eigentum gem. § 903 BGB nach freiem Belieben verfah-
ren. Es besteht daher für ihn nicht nur die Möglichkeit, die Sache zu benutzen oder zu 
veräußern, sondern er kann auch einzelne, inhaltlich begrenzte Herrschaftsbefugnisse 
auf Dritte übertragen. Eine solche Übertragung findet durch ein dingliches Rechtsge-
schäft statt, durch das der Erwerber eine einzelne, auf die Sache bezogene Befugnis, die 
sich als Ausschnitt der gesamten – zuvor ungeteilten – Herrschaftsmacht darstellt, 
erhält. Dieser Ausschnitt ordnet dem Erwerber die Sache in einer ganz bestimmten und 
begrenzten Hinsicht zu, wobei seine Befugnis – als Ausschnitt des Eigentums – wiede-
rum absoluten Schutz gegenüber Dritten genießt.13 Man spricht dann von einem be-
schränkten dinglichen Recht.   
 

Beispiele14:  
(1)  Gläubiger G hat eine Forderung gegen seinen Schuldner S. Zur Sicherung der Forde-

rung lässt er sich von diesem ein (vertragliches) Pfandrecht an einer beweglichen 
Sache des S einräumen (vgl. §§ 1204 ff. BGB).  
 

Folge der Einräumung dieses Pfandrechts ist, dass S – zumindest im Grundsatz – den 
unmittelbaren Besitz an der Sache auf G, der das Pfandrecht als beschränkt-
dingliches Recht erworben hat, übertragen muss (§ 1205 I S. 1 BGB).15 S kann die 
Sache also nicht mehr nutzen; G kann sie verwerten.  

                                                     
11 Herrler, in: Grüneberg, § 1008 Rn 1, 4. 
12 Baur/Stürner, § 3 Rn 46 (Vollrecht); Prütting, Rn 17 (beschränkt dingliches Recht). 
13 Dieser Schutz dinglicher Rechte bleibt auch bestehen, wenn der Eigentümer die Sache an einen Dritten veräußert. 
Dingliche Rechte wirken also auch gegenüber dem neuen Eigentümer; zur unterschiedlichen Schutzwirkung von dinglichen 
und obligatorischen Rechten vgl. den Hinweis für die Fallbearbeitung. 
14 R. Schmidt, SachenR II, Rn 11. 
15 Gemäß § 1205 I S. 2 BGB ist die Übergabe entbehrlich, wenn der Gläubiger schon im Besitz der Sache ist. Diese 
Regelung entspricht der des § 929 S. 2 BGB (brevi manu traditio). Ist der Verpfänder (der Schuldner) lediglich im 

14 
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Weiterführender Hinweis: Um diesen erheblichen Nachteil des rechtsgeschäftlichen 
Pfandrechts zu vermeiden, hat in der Praxis das sog. Sicherungseigentum (Siche-
rungsübereignung, §§ 929 S. 1, 930 BGB) das vertragliche Pfandrecht praktisch ab-
gelöst. Merkmal der Sicherungsübereignung ist gerade, dass der Schuldner zwar das 
Eigentum überträgt, jedoch den unmittelbaren Besitz behält und die Sache damit 
nutzen kann. Denn i.d.R. wird er gerade durch die weitere Nutzung der Sache in die 
Lage versetzt, den Ansprüchen des Gläubigers nachzukommen.  

 

(2)  Grundstückseigentümer E hat seinem Gläubiger H zur Sicherung einer Forderung, die 
H gegen E hat, eine Hypothek an seinem Grundstück eingeräumt (vgl. §§ 1113 ff. 
BGB). Hinsichtlich eines anderen Grundstücks hat er dem N ein Nießbrauchsrecht 
(§§ 1030 ff. BGB) eingeräumt.  
 

E ist nun zwar immer noch Eigentümer der Grundstücke, er hat sich aber im Fall der 
Hypothek des Verwertungsrechts und im Fall des Nießbrauchs des Nutzungsrechts 
entäußert, indem er die Rechte auf H bzw. N übertragen hat.16  

 
Die Übertragung eines solchen beschränkten dinglichen Rechts an einen Dritten hat 
zur Folge, dass das Rechtsobjekt zwei (oder mehreren) Subjekten zugeordnet wird. 
Denn die Sache wird im Umfang des beschränkten Rechts aus dem Vermögen des 
Eigentümers herausgenommen und dem Dritten zugewiesen.17 Somit stellt jedes be-
schränkt dingliche Recht zugleich eine Belastung des Eigentums dar.  
 
Die beschränkten dinglichen Rechte können nach unterschiedlichen Kriterien in verschie-
dene Gruppen eingeteilt werden. Stellt man auf den Inhalt der Rechte ab, lassen sich 
zunächst die sog. Nutzungsrechte von den Verwertungsrechten abgrenzen.  
 
Nutzungsrechte ermöglichen nur die Benutzung und den Gebrauch einer Sache, ohne 
z.B. die Befugnis zu enthalten, die Sache zu veräußern. Dingliche Nutzungsrechte sind:   
 

 die Grunddienstbarkeit (§ 1018 BGB), die ein beschränktes, zugunsten des Eigentü-
mers eines anderen Grundstücks bestehendes Nutzungsrecht an einem Grundstück dar-
stellt,  

 

 der Nießbrauch (§ 1030 BGB) an einer beweglichen oder unbeweglichen Sache als volles 
und nicht übertragbares Nutzungsrecht (zum Nießbrauch an Rechten vgl. § 1068 BGB), 

 

 die beschränkt persönliche Dienstbarkeit (§ 1090 BGB)  
 

 und das dingliche Wohnungsrecht (§ 1093 BGB). 
 
Die Verwertungsrechte beinhalten hingegen, dass der Berechtigte die Sache nicht 
benutzen darf. Sie erlauben ihm vielmehr, die Sache unter bestimmten Voraussetzungen 
durch eine Veräußerung im Wege der Versteigerung gegen den Willen des Eigentümers 
zu verwerten, wenn Letzterer die Veräußerung nicht durch Zahlung eines Geldbetrags 
abwendet. Zu den dinglichen Verwertungsrechten gehören: 
 
 die Reallast (§ 1105 BGB), 
 

 die Pfandrechte an unbeweglichen Sachen (sog. Grundpfandrechte: Hypothek (§ 1113 
BGB), Grundschuld (§ 1191 BGB) und Rentenschuld (§ 1199 BGB)) 

 

 und das Pfandrecht an beweglichen Sachen (§ 1204 BGB) und Rechten (§ 1273 BGB). 
 
Bei der Einteilung der beschränkten dinglichen Rechte nach dem Inhalt lassen sich ferner 
die dinglichen Erwerbsrechte von den Nutzungs- und Verwertungsrechten abgren-

                                                                                                                               
mittelbaren Besitz der Sache, kann die Übergabe dadurch ersetzt werden, dass er den mittelbaren Besitz auf den Gläubiger 
überträgt, vgl. § 1205 II BGB. Diese Regelung entspricht in etwa der des § 931 BGB. Vgl. dazu im Einzelnen Rn 796 ff. 
16 Vgl. dazu näher R. Schmidt, SachenR II, Rn 365 ff. und 682 ff. 
17 Wieling/Finkenauer, § 1 II 2 a).  

18 

19 

20 

21 

22 



Einführung und Überblick 

 8

zen. Diese Rechte begründen ein Anrecht des Berechtigten auf den Erwerb einer Sache. 
Im Unterschied zu den bisher genannten beschränkten dinglichen Rechten ist bei den 
dinglichen Erwerbsrechten die Rechtsnatur nicht unumstritten (vgl. dazu 3. Problemfäl-
le). Dingliche Erwerbsrechte sind:  
 
 das dingliche Vorkaufsrecht (§ 1094 BGB), 
 

 die Vormerkung (§ 883 BGB) 
 

 und das nicht im BGB geregelte Anwartschaftsrecht. 
 
Hinsichtlich der Rechte an unbeweglichen Sachen kann darüber hinaus eine Einteilung 
anhand des Kriteriums der Inhaberschaft erfolgen. Die sog. subjektiv-persönlichen 
Rechte stehen einer bestimmten (natürlichen oder juristischen) Person zu (z.B. Nieß-
brauch). Die subjektiv-dinglichen Rechte dagegen stehen dem jeweiligen Eigentü-
mer eines Grundstücks zu und gehen – anders als subjektiv-persönliche Rechte – bei der 
Veräußerung dieses Grundstücks als Bestandteil i.S.d. § 96 BGB ohne weiteres auf den 
Neuerwerber über (z.B. Grunddienstbarkeit).    
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Die beschränkten dinglichen (absoluten) Rechte 
sind streng von den obligatorischen (relativen) Rechten zu unterscheiden:  
 

Beispiel: A und B sind Nachbarn. Damit B schneller von der Straße zu seinem Haus ge-
langen kann, vereinbaren sie formlos, dass B regelmäßig das Grundstück des A überque-
ren darf. 
  

Hier haben A und B eine (rein) schuldrechtliche unentgeltliche Nutzungserlaubnis über 
einen Grundstücksteil des A vereinbart.18 Durch eine Veräußerung des Grundstücks von 
A an X wird A die Verpflichtung zur Nutzungsgewährung gegenüber B gem. § 275 I BGB 
unmöglich, da nunmehr X Eigentümer des zu überquerenden Grundstücks ist. X ist we-
gen der rein schuldrechtlichen Vereinbarung zwischen A und B nicht an die Pflicht des A 
gebunden. Damit hat B kein Recht mehr, das Grundstück zu überqueren.  
 

Anders wäre es, wenn A dem B ein Wegerecht in Form einer Dienstbarkeit (§§ 1018 ff. 
BGB  beschränktes dingliches Recht) eingeräumt hätte. Dann stünde B ein Zugriffs-
recht auf das Grundstück selbst zu und er könnte die Überquerungsbefugnis X entge-
genhalten. Voraussetzung für die wirksame Begründung eines beschränkten dinglichen 
Rechts ist, dass es B in Form eines dinglichen Rechtsgeschäfts übertragen wird (§ 873 
BGB).   
 

Es gibt im BGB jedoch einige Konstellationen, in denen obligatorische Rechte in gewisser 
Weise an den Charakter dinglicher Rechte angenähert sind:  
 

 So kann z.B. der Mieter von Wohnräumen sein vertragliches Wohnrecht auch dem 
Erwerber des Wohnhauses entgegenhalten, vgl. § 566 BGB („Kauf bricht nicht Mie-
te“). In diesem Fall wirkt also das obligatorische Recht ausnahmsweise auch gegen-
über dem Rechtsnachfolger des ursprünglichen Vermieters.  

 

 Eine weitere Ausnahme, in der ein obligatorisches Recht nicht ausschließlich relativ 
wirkt, findet sich in § 986 II BGB, wonach der Besitzer einer beweglichen Sache sein 
schuldrechtliches Recht zum Besitz im Fall einer Übereignung nach § 931 BGB auch 
dem Erwerber entgegenhalten kann.19  

 

Diese Vorschriften helfen B jedoch im obigen Beispielsfall nicht weiter, da B keine Wohn-
räume des A gemietet, sondern nur eine unentgeltliche Nutzungsbefugnis am Grund-
stück erworben hat und somit der Tatbestand des § 566 BGB nicht erfüllt ist. Wegen des 

                                                     
18 Sofern man keine Leihe (§ 598 BGB) annimmt, müsste man von einem Vertrag gem. § 311 I BGB ausgehen. 
19 § 986 II BGB wird nach h.M. auch bei einer Übereignung gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB angewendet, da die Schutzrichtung 
die gleiche ist. 
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Ausnahmecharakters dieser Norm kommt eine analoge Anwendung auf andere Nut-
zungsverhältnisse nicht in Betracht.20   

 

3. Problemfälle 
Es gibt auf dem Gebiet des Sachenrechts einige Rechte, deren Rechtsnatur umstrit-
ten ist. Der Grund für die Streitigkeiten beruht insbesondere darauf, dass die meisten 
dieser Rechte zwar einerseits eine absolute – also gegenüber jedermann durchsetzbare 
– Befugnis vermitteln, sie aber andererseits ihrem Inhaber nicht die für ein dingliches 
Recht erforderliche Beherrschungsmöglichkeit einräumen. Damit nehmen diese Rechte 
eine Art Zwischenstellung ein, weil sie teilweise absolute Rechtspositionen mit sich 
bringen, dabei aber nicht alle Merkmale dinglicher Rechte erfüllen. 
 
 Die Vormerkung (§ 883 BGB) sichert einen schuldrechtlichen Anspruch auf eine dingli-

che Rechtsänderung, indem sie den Anspruch gefährdende Verfügungen über das be-
troffene Recht dem Vormerkungsberechtigten gegenüber unwirksam sein lässt und den 
Rang des geschuldeten Rechts wahrt. Dabei ist die Vormerkung akzessorisch, d.h. abhän-
gig vom Bestand des zu sichernden Anspruchs. Aufgrund der reinen Sicherungswirkung 
eines schuldrechtlichen Anspruchs wird die Vormerkung von der h.M. nicht als dingliches 
Recht, sondern als ein mit gewissen dinglichen Wirkungen ausgestattetes Sicherungsmittel 
eigener Art angesehen.21 
 

 Die Rechtsnatur des dinglichen Vorkaufsrechts (§ 1094 BGB) ist ebenfalls problema-
tisch, wenngleich es wohl als beschränktes dingliches Recht anzusehen sein dürfte. Das 
Vorkaufsrecht ermöglicht dem Berechtigten, von dem Verpflichteten das belastete Grund-
stück zu den gleichen Bedingungen zu kaufen, zu denen der Verpflichtete es an einen 
Dritten verkauft hat. Damit vermag es zwar eine Erwerbsmöglichkeit absolut zu sichern, 
verleiht aber keine Einwirkungsbefugnis auf die Sache. Einigkeit besteht insoweit darüber, 
dass einige wichtige sachenrechtliche Vorschriften auf das Vorkaufsrecht anwendbar sind 
(z.B. §§ 873, 892 ff. BGB). 
 

 Auch bei dem im BGB nicht kodifizierten Anwartschaftsrecht ist streitig, ob es als 
Vorstufe eines dinglichen Rechts, als „wesensgleiches Minus“ eines Vollrechts oder als Er-
werbsrecht eigener Art zu qualifizieren ist. Einigkeit besteht darüber, dass das Anwart-
schaftsrecht gemäß den für das Vollrecht geltenden Vorschriften geschützt und übertra-
gen wird.22 
 

 Der Besitz (§§ 854 ff. BGB) stellt nach wohl h.M. kein dingliches Recht dar.23 Zwar 
genießt der (berechtigte und unberechtigte) Besitzer einen absoluten Schutz gegen die 
Einwirkungen Dritter (§§ 858 ff. BGB); dieses beruht aber nicht auf einer sachenrechtli-
chen Zuordnung (dingliches Recht), sondern vielmehr auf der von der Rechtsordnung an-
erkannten und geschützten tatsächlichen Sachherrschaft. 

 
 
 
 
 
 

                                                     
20 Weidenkaff, in: Grüneberg, § 598 Rn 1, 2. 
21 BGH NJW 2002, 2313; BGH DNotZ 1975, 414 f. 
22 Vgl. zum Anwartschaftsrecht ausführlich Rn 371 ff., 846 ff. 
23 Wilhelm, Rn 439 ff., 452 m.w.N.; Prütting, Rn 49. 
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D. Änderung der dinglichen Rechtslage durch dingliche Rechts-
geschäfte 
I. Einführung und Definition 
Um die dingliche Rechtslage rechtsgeschäftlich24 zu verändern, bedarf es grundsätzlich 
eines dinglichen Rechtsgeschäfts (Verfügung). Durch ein dingliches Rechtsge-
schäft wird auf ein dingliches Recht dergestalt eingewirkt, dass es übertragen, belas-
tet, aufgehoben oder in seinem Inhalt geändert wird.25   
 
Nur durch ein dingliches Rechtsgeschäft, das eine Verfügung über ein dingliches 
Recht bedeutet, kann somit die sachenrechtliche Zuordnung von Rechtsobjekten zu 
Rechtssubjekten verändert werden. Dadurch unterscheiden sie sich von den schuld-
rechtlichen Rechtsgeschäften. Letztere begründen lediglich die Verpflichtung zu einem 
Tun oder Unterlassen und haben dabei keine Auswirkung auf die dingliche Rechtslage. 
Selbst wenn ein schuldrechtlicher Vertrag die Änderung dieser Rechtslage zum Ziel hat, 
vermag er sie selbst nicht herbeizuführen (Trennungsprinzip).  
 

Beispiel: Hat V dem K ein Smartphone verkauft (§ 433 BGB), obliegt ihm zwar die Pflicht, 
das Smartphone an K zu übereignen; er bleibt aber so lange Eigentümer, bis er die Sache 
durch ein dingliches Rechtsgeschäft – eine Verfügung – an K auch tatsächlich übereignet 
hat (§ 929 BGB).    

 

II. Voraussetzungen einer wirksamen Verfügung 
Die an eine wirksame Verfügung gestellten Anforderungen können im Einzelnen je nach 
Art des zu übertragenden Rechts divergieren. Letztlich folgen aber alle dinglichen 
Rechtsgeschäfte einem einheitlichen Prüfungsschema:  
 
 
 
 
 
 
 

Voraussetzungen einer wirksamen Verfügung 
 

I. Willenserklärung(en)  
Bei einem einseitigen dinglichen Rechtsgeschäft reicht eine Willenserklärung; bei zweisei-
tigen Rechtsgeschäften (dingliche Einigung) ist ein dinglicher Vertrag erforderlich.   
 

II. Publizitätsakt  
Die Änderung der dinglichen Rechtslage muss in der Regel nach außen erkennbar publi-
ziert werden. Das erfolgt bei beweglichen Sachen durch die Übergabe (§ 929 S. 1 BGB) 
oder durch ein Übergabesurrogat (§§ 930, 931 BGB) und bei unbeweglichen Sachen 
durch die Grundbucheintragung (§ 873 BGB). 
 

III. Berechtigung  
Grundsätzlich muss der Veräußerer auch berechtigt sein, über das dingliche Recht zu 
verfügen. In der Regel ist der Rechtsinhaber (z.B. Eigentümer) zur Rechtsübertragung 
berechtigt. Ausnahmsweise kann aber auch ein Dritter in diese Lage versetzt werden, 
wenn eine Einwilligung des Berechtigten vorliegt (§ 185 I BGB) oder wenn das Gesetz die 
Berechtigung des Dritten anordnet (bspw. § 2205 S. 2 BGB, § 80 I InsO). 
 

IV. Verfügungsbefugnis 
In bestimmten Fällen ist der Rechtsinhaber als Berechtigter in seiner Verfügungsbefugnis 
beschränkt (bspw. §§ 80 I S. 1, 81 I S. 1 InsO; § 1984 I BGB). 
 

V. Überwindung der fehlenden Berechtigung/Verfügungsbefugnis 
Wird ohne die nötige Befugnis über eine Sache verfügt, kann die Nichtberechtigung durch 

                                                     
24 Zur gesetzlichen Änderung der Rechtslage (Beispiel: Verbindung gem. § 946 BGB) vgl. Rn 342. 
25 BGHZ 1, 294, 304; 75, 221, 226; Schwab, in: MüKo, § 816 Rn 9; Herrler, in: Grüneberg, Einl v § 854 Rn 10. 
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§ 185 II BGB oder durch einen gutgläubigen Erwerb überwunden werden (bspw. §§ 932 
ff., 892 BGB; 366 HGB). Hinsichtlich der fehlenden Verfügungsbefugnis finden gem. §§ 
135 II, 136 BGB die Vorschriften, die bei einer Verfügung eines Nichtberechtigten eingrei-
fen, ebenfalls Anwendung. 
 

VI. Zeitpunkt des Rechtserwerbs  
Der Rechtserwerb tritt ein, wenn alle Erfordernisse einer wirksamen Verfügung kumulativ 
vorliegen, wobei die Reihenfolge unerheblich ist.     

 

1. Willenserklärung(en) 
Die erste Voraussetzung ist das Vorliegen einer oder mehrerer Willenserklärungen 
des oder der Beteiligten. Handelt es sich um ein einseitiges dingliches Rechtsgeschäft 
(z.B. Eigentumsaufgabe, §§ 928 I, 959 BGB oder Aufhebung eines Rechts gem. § 875 I 
BGB), ist eine einseitige Willenserklärung ausreichend, während bei zweiseitigen 
dinglichen Rechtsgeschäften ein sog. dinglicher Vertrag erforderlich ist (z.B. die 
Einigung i.S.d. §§ 929 S. 1, 1205 I, 873 BGB).  
 
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Da es sich bei der Einigung um eine rechtsgeschäft-
liche Handlung handelt, finden Vorschriften aus dem Allgemeinen Teil des BGB Anwen-
dung. So kann z.B. ein beschränkt Geschäftsfähiger (ohne Einwilligung der gesetzlichen 
Vertreter) keine dingliche Einigung über eine Verfügung seiner Sache abschließen, da 
dies für ihn keinen lediglich rechtlichen Vorteil bedeutet, § 107 BGB. Einigt er sich hinge-
gen mit einer anderen Person über den Erwerb einer Sache, ist diese Vereinbarung auf-
grund des rechtlichen Vorteils grds. wirksam. Die Anwendbarkeit der Normen des BGB 
AT gilt aber nicht ausnahmslos. So ist bspw. die für die dingliche Einigung abgegebene 
Willenserklärung bei beweglichen Sachen nach der h.M. abweichend von §§ 130 I S. 2, 
145 ff. BGB bis zur Übergabe frei widerruflich (str.26; für die Einigung bei unbeweglichen 
Sachen vgl. § 873 II BGB).  

 

2. Publizitätsakt  
Damit ein dingliches Rechtsgeschäft die dingliche Rechtslage auch tatsächlich und wirk-
sam ändert, ist neben den auf die Rechtsänderung gerichteten Willenserklärungen erfor-
derlich, dass ein sog. Publizitätsakt hinzutritt. Dieses Erfordernis gründet auf dem 
Publizitätsprinzip des Sachenrechts, nach dem die Zuordnung einer Sache zu einer Per-
son für jedermann erkennbar sein muss. Der für eine Änderung der Rechtslage erforder-
liche Publizitätsakt ist in den jeweils einschlägigen Vorschriften ausdrücklich genannt.  
 
So ist bspw. für die Übereignung einer beweglichen Sache gem. § 929 S. 1 BGB neben der 
Einigung die Übergabe oder gem. §§ 930, 931 BGB ein sog. Übergabesurrogat erforderlich. 
Bei der Änderung der dinglichen Rechtslage von Immobiliarsachen wird hingegen als Publizi-
tätsakt die Eintragung in das Grundbuch verlangt, § 873 BGB. 
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Eine Sonderstellung im System der Verfügungsge-
schäfte nimmt die Forderungsabtretung gem. § 398 BGB ein. Obwohl diese Vorschrift 
im Schuldrecht steht und keine Sache zum Regelungsgegenstand hat, normiert sie ein 
Verfügungsgeschäft, weil sie die Übertragung eines Rechts behandelt und damit Ein-
fluss auf die Zuordnung eines Objekts zu einem Subjekt hat. Im Gegensatz zur Verfü-
gung über eine Sache bedarf es bei der Abtretung gem. § 398 BGB jedoch nur eines 
Vertrags und keines Publizitätsakts.   

 

                                                     
26 Baur/Stürner, § 5 Rn 36 m.w.N.; a.A. Wieling/Finkenauer, § 1 III 2 b). 
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3. Berechtigung 
Für eine wirksame Verfügung ist weiterhin erforderlich, dass der Verfügende auch 
berechtigt ist, das dingliche Rechtsgeschäft vorzunehmen. Ein dingliches Rechtsge-
schäft – z.B. eine Übereignung nach § 929 S. 1 BGB – kann also grundsätzlich nur dann 
zur Veränderung der dinglichen Rechtslage führen, wenn der Verfügende die Rechts-
macht zur Einwirkung auf das jeweilige dingliche Recht innehatte. Bei § 929 S. 1 BGB 
sind dies der Eigentümer bzw. der Verfügungsbefugte. Handelte der Verfügende hinge-
gen ohne die erforderliche Berechtigung, liegt eine Verfügung eines Nichtberechtigten 
vor, die grundsätzlich nicht geeignet ist, die dingliche Rechtslage zu verändern. Eine 
Ausnahme zu diesem Grundsatz stellt der sog. gutgläubige Erwerb dar. Mit diesem 
Institut ermöglicht das BGB ausnahmsweise und unter engen Voraussetzungen den 
Erwerb dinglicher Rechte von einem Nichtberechtigten. Übereignen bspw. ein Nichtei-
gentümer bzw. ein nicht zur Verfügung Befugter eine bewegliche Sache an den Erwerber 
nach § 929 S. 1 BGB, kann Letzterer gem. § 932 I BGB das Eigentum erwerben, es sei 
denn, ihm war bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt, dass die Sache 
nicht dem Veräußerer gehört. Durch die Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs wird der 
Verkehrsschutz über den Schutz der dinglichen Rechte gestellt. Dieser Vorrang des 
Verkehrsschutzes ist gerechtfertigt, weil der gute Glaube an die Befugnis des Veräußern-
den an eine Publizität des Rechtsobjekts – an einen Rechtsschein – anknüpft.27  
 

So kann zum Beispiel ein Grundstück nur gutgläubig erworben werden, wenn der Nicht-
eigentümer (fälschlicherweise) im Grundbuch publiziert wurde (§ 892 BGB), während für 
den Erwerb einer beweglichen Sache grundsätzlich der Besitz des Veräußernden erforder-
lich ist, vgl. § 932 I BGB (siehe auch § 1006 I S. 1 BGB, der die Vermutung aufstellt, der 
Besitzer sei auch der Eigentümer). Forderungen dagegen können durch eine Abtretung (§ 
398 BGB) nicht gutgläubig erworben werden, weil sie regelmäßig nicht publiziert sind und 
damit auch kein Rechtsschein für die Berechtigung des Veräußernden vorhanden ist. Et-
was anderes gilt nur dann, wenn die Forderung durch eine Schuldurkunde ausnahmsweise 
doch publiziert wurde (vgl. § 405 BGB, der bei verbrieften Forderungen zugunsten des 
gutgläubigen Zessionars die Einwendungen aus §§ 117, 399 BGB ausschließt).   

 
Hinweis für die Fallbearbeitung: Der Berechtigte, der durch einen gutgläubigen Er-
werb seines Rechts verlustig wird, ist aber nicht vollständig ungeschützt: Er kann z.B. 
gegen den unberechtigt Verfügenden nach § 816 I S. 1 BGB vorgehen und den (Ver-
kaufs-)Erlös von diesem herausverlangen oder – soweit die Verfügung unentgeltlich war 
– den Gegenstand direkt vom Erwerber nach § 816 I S. 2 BGB zurückbegehren. Bei Ver-
fügungen über dingliche Rechte sind im Rahmen der Berechtigung also folgende Fragen 
zu stellen:  
 
 Hat der Verfügende als Inhaber des Rechts – also als materiell Berechtigter – ge-

handelt?  
 

     Falls dies nicht der Fall ist:  
 

 Wurde ihm die Berechtigung, über die Sache zu verfügen, gesetzlich erteilt oder 
wurde er dazu ermächtigt (§ 185 I BGB)?   

 

     Falls auch dies nicht der Fall ist:  
 

 Kommt eine Überwindung der mangelnden Berechtigung in Betracht (z.B. durch gut-
gläubigen Erwerb gem. §§ 932 ff. BGB)? 

 
 

                                                     
27 Der Verkehrsschutz wird jedoch dann nicht über den Schutz des dinglichen Rechts gestellt, wenn die bewegliche Sache 
dem Rechtsinhaber gegen oder ohne seinen Willen abhandengekommen ist, vgl. § 935 I BGB für die Eigentumsübertra-
gung von beweglichen Sachen. In diesem Fall scheidet ein gutgläubiger Erwerb aus.  
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a. Rechtsinhaber als Berechtigter 
Zur Verfügung berechtigt ist grundsätzlich der in seiner Verfügungsmacht nicht be-
schränkte Inhaber des dinglichen Rechts (z.B. der Eigentümer oder der Inhaber 
eines Pfandrechts oder einer Grundschuld).  
 
Dies ergibt sich unproblematisch aus der Natur der dinglichen Rechte, die ihrem Inhaber 
die Rechtsmacht verschaffen, mit ihrem Recht – sei es das Eigentum (Vollrecht), sei es 
ein Pfandrecht (beschränktes dingliches Recht) – nach freiem Belieben zu verfahren und 
darüber zu verfügen.  
 
Dabei kann die Verfügungsbefugnis gem. § 137 S. 1 BGB nicht durch ein Rechtsgeschäft ein-
geschränkt werden.28 Diese Vorschrift ist Ausdruck des allgemeinen Rechtsgedankens, dass 
sich niemand seiner Handlungsfreiheit entäußern kann. Gemäß § 137 S. 2 BGB bleibt dabei 
trotzdem die schuldrechtliche Verpflichtung, über ein veräußerliches Recht nicht zu verfügen, 
grundsätzlich wirksam. Vereinbart also bspw. A mit seinem Mitbewohner B, dass B seinen 
eigenen Fernseher nicht veräußern soll, kann B gleichwohl eine wirksame Verfügung an C 
vornehmen und seine Sache an diesen übereignen (§§ 929 S. 1, 137 S. 1 BGB). Da B aber die 
wirksame (§ 137 S. 2 BGB) schuldrechtliche Verpflichtung gegenüber A hatte, seinen Fernse-
her nicht zu übereignen, ist er A gegenüber zum Schadensersatz verpflichtet. Der Ersatzan-
spruch des A richtet sich – soweit dies in den Grenzen des § 275 II BGB verlangt werden kann 
– gem. § 249 I BGB auf die Rückgängigmachung der Verfügung. 
 

b. Eingeräumte Berechtigung  
Daneben kann die Berechtigung auch einem Nichtinhaber des Rechts – also dem 
materiell Nichtberechtigten – aufgrund eines Gesetzes oder eines Rechtsgeschäfts 
eingeräumt sein. So ist gem. § 185 I BGB die Verfügung eines Nichtberechtigten 
wirksam, wenn sie mit der Einwilligung des Berechtigten erfolgt. Es handelt sich dabei 
um eine rechtsgeschäftlich vermittelte Verfügungsbefugnis. In § 2205 BGB hingegen ist 
die gesetzliche Verfügungsbefugnis des Testamentsvollstreckers und in § 80 I InsO die 
des Insolvenzverwalters normiert.  
 

4. Verfügungsbefugnis 
Verfügt der Rechtsinhaber über sein Recht, handelt er als materiell Berechtigter. Gleich-
wohl kann seine Befugnis, über das Recht zu verfügen, eingeschränkt sein. Damit der 
Rechtsinhaber also eine wirksame Verfügung vornehmen kann, muss er sowohl Berech-
tigter als auch verfügungsbefugt sein. Im Grundsatz kann davon ausgegangen werden, 
dass der Rechtsinhaber auch verfügungsbefugt ist. Die Verfügungsbefugnis fehlt jedoch 
dann, wenn Schutzinteressen anderer Personen durch die Verfügung verletzt würden. 
Dabei kann zwischen relativen und absoluten Verfügungsverboten unterschieden wer-
den.  
 
Absolute Verfügungsverbote dienen dem Schutz der Allgemeinheit und sind Verbots-
gesetze i.S.d. § 134 BGB. Wird ein absolutes Verfügungsverbot verletzt, hat das die 
Unwirksamkeit der Verfügung gegenüber jedermann zur Folge.29  
 

Beispiel: Gemäß §§ 80 I, 81 I S. 1 InsO ist der Insolvenzschuldner in der Verfügungsbe-
fugnis über die zur Insolvenzmasse gehörenden Gegenstände eingeschränkt, obwohl sie 
in seinem Eigentum stehen. Anstelle seiner Person kann allein der Insolvenzverwalter 
wirksam verfügen. 

 

                                                     
28 Dieser Grundsatz gilt gem. § 399 BGB nicht für die Abtretung von Forderungen („ ..., wenn die Abtretung durch Ver-
einbarung mit dem Schuldner ausgeschlossen ist“). 
29 BGHZ 19, 359; BGH NJW 1983, 636. 
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Neben den absoluten Verfügungsverboten gibt es die Verfügungsbeschränkungen, 
bei deren Vorliegen der Rechtsinhaber nicht wirksam über den Gegenstand verfügen 
kann (bspw. §§ 1365 ff.; 1643 ff.; 1812 ff.; 2211 BGB). Da die gesetzlichen Verfügungs-
beschränkungen in ihrer Wirkung einem absoluten Verfügungsverbot gleichstehen, 
werden sie z.T. auch als absolute Verfügungsverbote bezeichnet.30 Im Unterschied zu 
den absoluten Verfügungsverboten haben die Verfügungsbeschränkungen eine schwe-
bende Unwirksamkeit der Verfügung zur Folge. Die Person, zu deren Schutz die Verfü-
gungsbeschränkung besteht, kann der Verfügung durch eine Genehmigung zur Wirk-
samkeit verhelfen. 

 
Beispiel: Gemäß § 1365 S. 1 BGB kann der im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft lebende Ehegatte nicht allein über sein gesamtes Vermögen verfügen. Obwohl 
es sich um das Alleineigentum des einen oder anderen Ehegatten handelt, kann eine Ver-
fügung nur mit dem Partner gemeinsam vorgenommen werden. Hat sich ein Ehegatte 
schuldrechtlich gegenüber einem Dritten dazu verpflichtet, diesem sein gesamtes Vermö-
gen zu übertragen, kann er diese Verpflichtung durch eine Verfügung nur erfüllen, wenn 
der andere Ehegatte gem. § 1365 S. 2 BGB einwilligt. Dabei ist gem. § 1366 BGB der Ver-
trag, den ein Ehegatte ohne die erforderliche Einwilligung des anderen Ehegatten schließt, 
erst wirksam, wenn dieser ihn genehmigt. 
 

Anmerkung: § 1365 BGB ist dispositiv; durch notariellen Ehevertrag (§§ 1408, 1410 BGB) 
kann auf die Verfügungsbeschränkung verzichtet werden. 

 
Besteht hingegen ein relatives Verfügungsverbot, verliert der Rechtsinhaber nicht 
seine Verfügungsbefugnis, sondern die entgegen dem Verfügungsverbot vorgenommene 
Verfügung ist gegenüber demjenigen, zu dessen Schutz es bestand, relativ unwirksam. 
Veräußert bspw. ein Eigentümer eine Sache und verletzt mit dieser Verfügung ein 
relatives Verfügungsverbot, wird der Erwerber im Verhältnis zur Allgemeinheit Eigentü-
mer der Sache; dem Verfügenden bleibt jedoch die Rechtsmacht, zugunsten des Ge-
schützten zu verfügen und damit die erste Verfügung unwirksam zu machen.31 Die in der 
Praxis wichtigsten Fälle relativer Verfügungsverbote sind einstweilige Verfügungen (§§ 
916 ff. ZPO), Pfändung von Sachen und Rechten nach der ZPO, Zahlungssperre (§ 1019 
ZPO), Grundstückbeschlagnahmen (§ 20 ZVG) und Beschlagnahmen von Gegenständen 
nach der StPO.  
 

Beispiel: E ist Eigentümer eines teuren Plasma-Fernsehgeräts. Sein Gläubiger G hatte 
aufgrund eines rechtskräftigen Zahlungsurteils die Zwangsvollstreckung gegen E betrieben 
und das Plasma-Fernsehgerät vom Gerichtsvollzieher gem. § 808 II ZPO pfänden lassen. 
Nun veräußert E das Gerät an X. Ist die Verfügung wirksam? 
 

Aufgrund der Pfändung des Geräts, die den Zahlungsanspruch des G sichern soll, besteht 
gegenüber G ein relatives Veräußerungsverbot. Das bedeutet, dass die Verfügung von E 
an X gegenüber der Allgemeinheit wirksam und gegenüber G relativ unwirksam ist. Im 
Verhältnis zu G ist demnach E Eigentümer der Anlage geblieben.32 

 

5. Überwindung der fehlenden Berechtigung/Verfügungsbefugnis 
Wird eine Verfügung von einem Nichtberechtigten oder einem in der Verfügung Be-
schränkten vorgenommen, ist diese grundsätzlich unwirksam. Die fehlende Berechtigung 
bzw. Verfügungsbefugnis können jedoch bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen 
überwunden werden. 
 
 

                                                     
30 BGHZ 40, 219. 
31 Ellenberger, in: Grüneberg, § 136 Rn 6. 
32 Zur Überwindung von relativen Veräußerungsverboten bei gutem Glauben des Erwerbers siehe sogleich. 
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Hat ein materiell Nichtberechtigter über einen Gegenstand verfügt, kann die Verfügung 
wirksam sein, wenn  
 
 eine Heilung gem. § 185 II BGB vorliegt  
 

 oder ein gutgläubiger Erwerb (etwa nach §§ 932 oder 892 BGB) stattfindet. 
 
Grundsätzlich muss bei einer Verfügung eines Nichtberechtigten zunächst überprüft 
werden, ob gem. § 185 I BGB eine Einwilligung des Berechtigten vorliegt. Fehlt eine 
solche Einwilligung, kann die Verfügung wirksam werden, wenn gem. § 185 II S. 1 Var. 
1 BGB eine Genehmigung des Rechtsgeschäfts (nachträgliche Zustimmung, §§ 182, 184 
BGB) erfolgt. Die gleiche Rechtsfolge tritt gem. § 185 II S. 1 Var. 2 BGB ein, wenn der 
Verfügende den Gegenstand erwirbt, wodurch der Gegenstand für eine juristische 
Sekunde zum Vermögen des Nichtberechtigten gehört. Die Verfügung wird nach der 
letzten Variante des § 185 II S. 1 BGB auch dann wirksam, wenn der Berechtigte den 
Nichtberechtigten beerbt und für die Nachlassverbindlichkeiten unbeschränkt haftet. 
 
Fehlt dem Verfügenden die Berechtigung zur Änderung der dinglichen Rechtslage, 
besteht die Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs. Dabei gilt, dass grundsätzlich nur 
der gute Glaube an die materielle Berechtigung geschützt ist (§§ 932 ff., 892, 893 BGB) 
und nicht daran, dass eine Einwilligung des Berechtigten vorliegt.  
 

Beispiel: §§ 932, 892 BGB ermöglichen einen gutgläubigen Rechtserwerb, wenn der Ver-
fügende im eigenen Namen über ein ihm in Wirklichkeit nicht zustehendes Recht verfügt 
und der Erwerber redlicherweise glaubt, dass sein Geschäftspartner voller und unbe-
schränkter Rechtsinhaber (Eigentümer) sei. Kennt der Erwerber hingegen die wahre Ei-
gentumslage und geht irrig und gutgläubig davon aus, dass der Verfügende aufgrund ei-
ner Einwilligung (§ 185 I BGB) als Verfügungsbefugter handelt, ist ein Gutglaubenserwerb 
ausgeschlossen, da der gute Glaube an die Verfügungsmacht insoweit nicht geschützt ist.  

 
 
 

Der gute Glaube daran, dass der Verfügende aufgrund einer Einwilligung die Verfü-
gungsmacht (Verfügungsbefugnis) innehat, wird nur geschützt, wenn dies im Gesetz 
ausdrücklich angeordnet ist. 

 
Beispiel: In § 366 HGB ist der gute Glaube an die Verfügungsbefugnis (und nicht an das 
Eigentum) geschützt: Der Erwerber weiß zwar, dass die Sache nicht dem Verfügenden 
gehört, er glaubt aber, dass der wahre Berechtigte vor der Verfügung eine Einwilligung 
erteilt habe. 

 
Ebenso wie die fehlende Berechtigung durch einen gutgläubigen Erwerb überwunden 
werden kann, sieht das Gesetz auch die Möglichkeit vor, von einem in der Verfügung 
Beschränkten gutgläubig zu erwerben. Dabei ist wiederum zwischen den absoluten und 
den relativen Veräußerungsverboten zu unterscheiden. Soweit es sich um absolute 
Veräußerungsverbote handelt, kann ein gutgläubiger Erwerb möglich sein, wenn das 
Gesetz dies ausdrücklich feststellt. 
 

Beispiele:  
(1)  § 2211 II BGB verweist auf §§ 932 ff., 892, 893 BGB und schützt den guten Glauben 

des Erwerbers an das Nichtvorliegen der Testamentsvollstreckung, sodass auch von 
einem gem. § 2211 I BGB in seiner Verfügungsmacht beschränkten Erben wirksam 
Gegenstände erworben werden können.  

 

(2)  § 81 I S. 2 InsO ermöglicht den gutgläubigen Erwerb vom Insolvenzschuldner und 
schützt den guten Glauben an das Nichtvorliegen der Insolvenz. Allerdings verweist 
die Norm nur auf §§ 892, 893 BGB, sodass ein gutgläubiger Erwerb beweglicher Sa-
chen (§§ 932 ff. BGB) nicht möglich ist. 
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Liegt ein relatives Veräußerungsverbot vor, greifen §§ 135, 136 BGB. Nach § 135 II 
BGB finden die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtbe-
rechtigten herleiten, entsprechende Anwendung. Damit wird der gute Glaube an das 
Nichtbestehen des Verbots geschützt. Über § 135 II BGB sind für bewegliche Sachen 
§§ 932 ff., 1032, 1207, 1244 BGB, § 366 HGB entsprechend anwendbar.  
 

Beispiel: Ist X im Beispiel von Rn 46 hinsichtlich des relativen Veräußerungsverbots des E 
im guten Glauben, kann er das Eigentum am Plasma-Fernsehgerät gem. §§ 136, 135 II 
BGB über die entsprechende Anwendung des § 932 I BGB erwerben. 

 
Bei einer Verfügung über eine unbewegliche Sache gelten über § 135 II BGB §§ 892, 
1138, 1155 BGB entsprechend. Ist das Verfügungsverbot jedoch im Grundbuch einge-
tragen, kann ein gutgläubiger Erwerb nicht mehr erfolgen.  
 
 

6. Zeitpunkt des Rechtserwerbs 
Bei einem dinglichen Rechtsgeschäft ist es grundsätzlich unerheblich, in welcher Reihen-
folge die Voraussetzungen der Einigung und Publizität erfüllt werden. So kann ein 
Grundstück bspw. dergestalt erworben werden, dass erst die Eintragung im Grundbuch 
und danach die dingliche Einigung erfolgen. Entscheidend für den Rechtsübergang ist 
lediglich, dass die (wirksame und nicht widerrufene) Einigung und der Publizitätsakt 
zu irgendeinem Zeitpunkt kumulativ vorliegen. In diesem Moment müssen auch die 
Berechtigung und Verfügungsbefugnis des Veräußernden oder – wenn sie nicht 
gegeben sind – der gute Glaube des Erwerbers vorliegen.    
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Von dem Grundsatz, dass die Berechtigung/Ver-
fügungsbefugnis oder der gute Glaube im Augenblick der Erfüllung des Erwerbstatbe-
stands vorliegen müssen, machen die §§ 878, 892 II BGB eine wichtige Ausnahme. Nach 
ihnen ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht die Eintragung in das Grundbuch, 
sondern bereits die Antragstellung beim Grundbuchamt maßgeblich. Der Grund liegt da-
rin, dass zwischen der Antragstellung und der Eintragung Zeit vergehen kann, auf die 
der Erwerber keinen Einfluss hat.  

 

E. Dingliche Ansprüche  
Grundsätzlich vermittelt ein dingliches Recht seinem Inhaber die Rechtsmacht, mit dem 
Recht nach freiem Belieben zu verfahren (§ 903 BGB). Um die Ausübung dieser Befugnis 
vor Beeinträchtigungen Dritter zu bewahren, stellt das BGB dem Berechtigten Ansprüche 
zur Seite, die die Verwirklichung seiner Rechte sichern und schützen sollen – die dingli-
chen Ansprüche.33  
 
Dingliche Ansprüche finden ihre Grundlage unmittelbar im dinglichen Recht und 
dienen dessen Schutz und Verwirklichung. Sie stellen damit ein Mittel zur Realisierung 
bereits bestehender absoluter Rechte dar.     
 
Anders als dingliche Rechte geben die dinglichen Ansprüche dem Rechtsinhaber also die 
Möglichkeit, von einer anderen Person ein konkretes Tun oder Unterlassen und damit die 
Herstellung eines der dinglichen Rechtslage entsprechenden Zustands zu verlangen. Die 
Ansprüche lassen sich einteilen in34:  
 
 Herausgabeansprüche, vgl. §§ 861, 985, 1007, 1065, 1227 BGB,  

 

                                                     
33 Vgl. Medicus/Petersen, BR, Rn 436. 
34 Herrler, in: Grüneberg, Einf. v. § 854 Rn 9; Medicus/Petersen, BR, Rn 437. 
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 Abwehransprüche gegen Störungen, die auf Beseitigung oder Unterlassung gerichtet 
sind, vgl. §§ 862, 888, 894, 1004, 1027, 1065, 1134, 1227 BGB  
 

 und Ansprüche auf Verwertung des Pfandgegenstands, vgl. §§ 1113, 1191, 1199, 1204 
BGB.   

 

Das besondere Merkmal der dinglichen Ansprüche liegt darin, dass sie notwendig mit 
dem dinglichen Recht verknüpft sind. Sie stehen daher ausschließlich dem dinglich 
Berechtigten zu und können grundsätzlich nicht ohne das dazugehörige Recht 
übertragen werden (keine Abtretung vom Stammrecht). Es besteht aber die Möglich-
keit, dass der Rechtsinhaber einen anderen zur Ausübung eines dinglichen Anspruchs im 
eigenen Namen gem. § 185 I BGB analog ermächtigt.35  
 
Durch die absolute Verknüpfung von Recht und Anspruch unterscheiden sich die 
dinglichen Ansprüche von den Ansprüchen aus gesetzlichen Schuldverhältnissen. 
Letztere bezwecken zwar in der Regel auch den Schutz der dinglichen Rechte, sie sind 
aber lediglich auf einen Ausgleich und nicht auf die tatsächliche Wiederherstellung der 
dinglichen Rechtslage gerichtet und können damit ohne das zugrunde liegende Recht 
abgetreten werden. Die Ansprüche aus gesetzlichen Schuldverhältnissen befinden sich 
teilweise im Schuldrecht (z.B. § 823 BGB) und teilweise im Sachenrecht (z.B. §§ 987 ff. 
BGB). Aufgrund der Verortung schuldrechtlicher Ansprüche im dritten Buch des BGB 
(Sachenrecht) kann im Einzelfall fraglich sein, ob ein Anspruch dinglicher oder schuld-
rechtlicher Natur ist. 
 

Beispiele:  
 

(1)  T hat E ein Fahrrad gestohlen und an den gutgläubigen G veräußert. Kurz danach er-
fährt G von dem Diebstahl. Dennoch nutzt er das Fahrrad weiter. E verlangt von G 
das Fahrrad heraus. 

 

 E kann von G gem. § 985 BGB die Herausgabe des Fahrrads verlangen, weil            
er Eigentümer und G Besitzer der Sache ist, ohne ein Recht zum Besitz zu haben 
(§ 986 BGB). Insbesondere hat G das Rad nicht gutgläubig (§§ 929, 932 BGB) erwer-
ben können, weil die Sache durch den Diebstahl abhandengekommen ist (vgl. § 935 I 
BGB). Der Anspruch aus § 985 BGB ist dinglicher Natur, weil er die tatsächlichen 
Gegebenheiten mit der bereits bestehenden dinglichen Rechtslage in Einklang brin-
gen soll: Wenn E Eigentümer ist, soll er auch mit der Sache nach freiem Belieben ver-
fahren können. Um dies zu gewährleisten ist § 985 BGB konzipiert. E könnte den An-
spruch aus § 985 BGB daher nicht an einen Dritten abtreten; vielmehr müsste er Ei-
gentum auf den Dritten übertragen. Dann wäre die Abtretung des Herausgabean-
spruchs gem. § 931 BGB möglich (dazu Rn 59).   

 

 Darüber hinaus kann E von G Nutzungsersatz für den Gebrauch des Fahrrads ab 
dem Zeitpunkt verlangen, in welchem G vom Diebstahl erfuhr (vgl. §§ 987, 990 BGB). 
Dieser Anspruch ist nicht auf die Verwirklichung der dinglichen Rechtslage gerichtet, 
weil diese bereits mit der Herausgabe des Rads an E gem. § 985 BGB wiederherge-
stellt werden kann. Der Nutzungsanspruch sichert also kein dingliches Recht, sondern 
stellt vielmehr einen Vermögensausgleich dafür dar, dass ein Dritter (G) die dem 
Rechtsinhaber zugeordnete Sache vorübergehend in Gebrauch genommen hat. Er 
kann als schuldrechtlicher Anspruch von E an einen Dritten abgetreten werden.     

 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Auch § 823 I BGB vermittelt einen Anspruch 
aus einem gesetzlichen Schuldverhältnis. Dieser Anspruch entsteht bei der Verlet-
zung eines absoluten Rechts und steht grundsätzlich (zunächst) dem dinglich Be-
rechtigten zu. Da der Schadensersatz aber lediglich einen Vermögensausgleich und 

                                                     
35 BGHZ 60, 235, 240.  
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nicht die Herstellung der dinglichen Rechtslage zum Ziel hat, kann er vom Berech-
tigten ohne das dingliche Recht abgetreten werden.    

 
(2)  Dingliche Ansprüche sind von solchen schuldrechtlichen Ansprüchen zu unterschei-

den, die auf die Verschaffung eines dinglichen Rechts gerichtet sind.  
 

 Dazu folgender Fall: A hat sein Fahrrad an B veräußert. Es stellt sich heraus, dass A 
beim Kaufvertrag, nicht aber bei der späteren Übereignung geschäftsunfähig war.  

 

 Die Übereignung ist wirksam nach § 929 S. 1 BGB erfolgt, weil sich A und B über den 
Eigentumsübergang einig waren, die Sache an B übergeben wurde und A als Eigen-
tümer materiell berechtigt war. Die dingliche Einigung ist – anders als der Kaufver-
trag (§ 433 BGB) – auch nicht gem. § 105 BGB unwirksam, da A in diesem Zeitpunkt 
geschäftsfähig war. A hat also sein dingliches Recht verloren. Gemäß § 812 I S. 1 
Var. 1 BGB (condictio indebiti) kann er dieses aber wieder zurückverlangen (d.h. 
Rückübereignung und Herausgabe verlangen), weil er die Verfügung ohne rechtlichen 
Grund vorgenommen hat (der Kaufvertrag ist nichtig, § 105 BGB, und kann daher 
keinen „Rechtsgrund“ darstellen). Es handelt sich dabei um einen schuldrechtlichen 
Anspruch, weil § 812 BGB zum einen im 2. Buch des BGB („Schuldverhältnisse“) ver-
ankert ist und zum anderen durch § 812 BGB auch keine bereits bestehende dingliche 
Rechtslage verwirklicht wird, sondern eine aufgrund einer ungerechtfertigten Vermö-
gensverschiebung fehlerhafte dingliche Rechtslage korrigiert werden soll.   

 
Schließlich ist zu beachten, dass schuldrechtliche und dingliche Ansprüche auch neben-
einander bestehen können.  
 

Beispiel: A hat an B sein Fahrrad verliehen (§ 598 BGB). Läuft die Leihzeit ab, stehen A 
sowohl ein schuldrechtlicher Rückgabeanspruch aus § 604 BGB als auch ein dinglicher 
Herausgabeanspruch aus § 985 BGB zu. Will A sein Fahrrad vor der Rückgabe durch B an 
X übereignen, hat er die Möglichkeit, diesem das Eigentum (bei wirksamer Einigung) gem. 
§§ 929 S. 1, 931 BGB unter Abtretung des Herausgabeanspruchs (= Übergabesurrogat) 
aus § 604 BGB (nicht aber aus § 985 BGB!) zu übertragen. Nach der Übereignung hat X 
einen Herausgabeanspruch aus § 985 BGB, weil er Eigentümer geworden ist. Den schuld-
rechtlichen Anspruch aus § 604 BGB hat er ebenfalls erworben, aber nicht aufgrund seiner 
dinglichen Berechtigung, sondern infolge der Abtretung des Anspruchs von A.  

 

F. Prinzipien des Sachenrechts 
Den Sachenrechten liegen Prinzipien zugrunde, die anderen Rechten – z.B. Forderungen 
– in dieser Form nicht eigen sind. Daher lässt sich auch von „Sachenrechtsgrundsätzen“ 
oder „Sachenrechtsprinzipen“ sprechen. 
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Da es sich bei den im Folgenden dargestellten Sa-
chenrechtsprinzipien um Leitgedanken des Sachenrechts handelt, nicht aber um Rechts-
normen, dürfen sie auch nicht unmittelbar bei einer Falllösung angewendet werden. Al-
lerdings sind sie bei der Auslegung der Anspruchsnormen von erheblicher Bedeutung 
und üben damit mittelbar Einfluss auf die Lösung eines Falls aus. Darüber hinaus dient 
die Kenntnis der sachenrechtlichen Prinzipien dem Verständnis der gesamten Rechtsma-
terie.36           

I. Absolutheit 
Das Prinzip der Absolutheit beschreibt die Eigenart der dinglichen Rechte, gegenüber 
jedermann zu wirken. Diese Eigenart stellt den maßgeblichen Unterschied zu schuld-
rechtlichen (= relativen) Rechten dar. Letztere wirken nur zwischen den am Schuldver-
hältnis beteiligten Personen und können daher auch nur von diesen verletzt werden. Bei 

                                                     
36 Vgl. Canaris, Systemdenken und Systembegriff, S. 52 f. 
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den dinglichen Rechten hingegen folgt aus der umfassenden Herrschaftsmacht eines 
Subjekts über das Objekt, dass eine Beeinträchtigung durch jeden beliebigen Dritten zu 
einem Anspruch des Rechtsinhabers führt. 
 

Beispiel: A hat B seinen gebrauchten Wagen verkauft. Dabei vereinbarten die Parteien, 
dass das Auto erst am nächsten Tag geliefert und übereignet werden soll. Am Abend stellt 
A das Kfz fahrlässig an einem Abhang ab, ohne die Feststellbremse zu betätigen. Als 
Nachbar N beim Einparken fahrlässig gegen den Wagen stößt, kommt dieser ins Rollen 
und erleidet beim Aufprall auf den nächsten Baum einen Totalschaden.  
 

B hat gegen A einen Anspruch auf Schadensersatz gem. §§ 280 I, III, 283 BGB, weil A 
schuldhaft die Unmöglichkeit der Leistung (§ 275 I, IV BGB) herbeigeführt und damit sei-
ne Pflicht aus dem Kaufvertrag verletzt hat. Auch N hat durch den Unfall die Unmöglich-
keit der Leistung aus dem Kaufvertrag herbeigeführt. Dennoch hat B keine Ansprüche ge-
gen N, weil dieser kein absolutes Recht des B verletzte. Allein A kann erfolgreich gegen N 
vorgehen (§ 823 BGB), da er im Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses noch Eigentümer 
war und N damit sein Eigentum (= dingliches Recht) beschädigt hat. Freilich kann A die 
ihm gegen N zustehenden Rechte an B abtreten. 

 
 
 
 
 
 

Der umfassende Schutz dinglicher (absoluter) Rechte erfolgt durch die bereits er-
wähnten dinglichen Ansprüche (bspw. §§ 903, 985, 1004 BGB) und wird durch die An-
sprüche aus den gesetzlichen Schuldverhältnissen (bspw. §§ 823, 987 ff. BGB) ergänzt. 
Dieser Schutz wird dem Eigentümer in vollem Umfang und dem Inhaber eines be-
schränkten dinglichen Rechts insoweit gewährt, als er eines solchen Schutzes bedarf.  
 

Beispiel: Dem Inhaber eines Nießbrauchs- bzw. Pfandrechts wird der Herausgabean-
spruch aus § 985 BGB über die Verweisungsvorschriften der §§ 1065, 1227 BGB zuge-
standen.      

 

II. Publizität  
Die Existenz dinglicher Rechte und die Tatsache, dass sie von jedermann zu beachten 
sind, machen es erforderlich, dass auch jedermann erkennen kann, wem eine Sache 
zugeordnet ist. Dieser der Kodifikation des Sachenrechts zugrunde liegende Leitgedanke 
ist das Publizitätsprinzip (auch Offenkundigkeitsgrundsatz genannt).37 Als Mittel der 
Publizität verwendet das BGB bei beweglichen Sachen den Besitz, d.h. die tatsächliche 
Sachherrschaft (§§ 854 ff. BGB), und bei unbeweglichen Sachen (und sonstigen Grund-
stücksrechten) die amtliche Grundbucheintragung (vgl. § 891 BGB). Dabei übernimmt 
die Publizität verschiedene Funktionen: 
 

Zunächst verlangt das Gesetz, dass die rechtsgeschäftliche Übertragung dinglicher 
Rechte auch nach außen hin sichtbar ist, also ein Publizitätselement enthält. Dieser 
Umstand wird als Übertragungswirkung der Publizitätsmittel bezeichnet. 
 

Beispiele: Übergabe bei der Übereignung einer Mobiliarsache, § 929 S. 1 BGB; Übergabe 
bei der Bestellung eines Pfandrechts an einer Mobiliarsache, § 1205 BGB; Eintragung in 
das Grundbuch bei der Übereignung einer Immobilie oder bei der Übertragung eines 
Grundpfandrechts, § 873 BGB.  
 

Hinweis: Weil die Änderung der dinglichen Rechtslage regelmäßig einer Einigung und 
eines Publizitätsakts bedarf, spricht man insoweit von einem Doppeltatbestand.38 Zu be-
achten ist allerdings, dass es einige Normen gibt, nach denen die Offenkundigkeit aus-
nahmsweise nicht verlangt wird. Gemäß § 929 S. 2 BGB bspw. reicht für die Übereignung 
einer Sache, welche schon im Besitz des Erwerbers ist, die bloße Einigung aus (brevi ma-
nu traditio). Hier hat das Gesetz aus Praktikabilitätsgründen auf den umständlichen Weg 

                                                     
37 Lorenz, in: Erman, Einl. § 854 Rn 4; Baur/Stürner, § 4 II; Prütting, Rn 31.  
38 Baur/Stürner, § 4 Rn 11. 
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der Rückgabe an den Veräußerer mit der anschließenden Übergabe an den Erwerber ver-
zichtet.  
 

Den Publizitätsmitteln kommt weiterhin eine Vermutungswirkung zu. Ist jemand im 
Besitz einer beweglichen Sache oder ist ein Recht an einer unbeweglichen Sache zu 
seinen Gunsten im Grundbuch eingetragen, spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass ihm die bewegliche bzw. unbewegliche Sache auch dinglich zugeordnet ist. 
Diesem Umstand hat das Gesetz Rechnung getragen, indem es in §§ 1006 I S. 1, 891 I 
BGB eine Vermutung für die dingliche Berechtigung des Besitzers bzw. des im Grund-
buch Eingetragenen aufstellt.  
 
Bei diesen Vorschriften handelt es sich um Beweislastregeln39, die im Prozess – gelegentlich 
aber auch in der Fallbearbeitung – relevant werden können. Grundsätzlich hat in einem 
Rechtsstreit jede Partei die für sie günstigen Tatsachen vorzutragen und zu beweisen. Dieser 
Grundsatz wird durch §§ 1006 I S. 1, 891 I BGB durchbrochen.  
 

Beispiel40: Hat A dem B das Fahrrad geliehen (§ 598 BGB) und hat B das Fahrrad so-
dann dem gutgläubigen C veräußert (§§ 433, 929 S. 1, 932 I BGB)41, wird A, der das 
Fahrrad wenig später bei C entdeckt, versuchen, es gem. § 985 BGB herauszuverlangen. 
Wenn C aber behauptet, das Fahrrad gehöre ihm, weil er es von B erworben habe und er 
keinen Anlass hatte, an der Eigentümerstellung des B zu zweifeln, stellt sich die Frage, ob 
A (als Anspruchsteller) beweisen muss, (noch) Eigentümer zu sein, oder ob C beweisen 
muss, (nunmehr) Eigentümer zu sein. Bei beweglichen Sachen trifft § 1006 I S. 1 BGB die 
gesetzliche Vermutung dafür, dass der Besitzer auch Eigentümer sei.42 Vorliegend wird 
also zugunsten des C vermutet, dass B zum Zeitpunkt der Veräußerung Eigentümer war. 
Dies stützt die Annahme des Gesetzgebers, dass ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtbe-
rechtigten nur dann nicht möglich ist, wenn dem Erwerber bekannt oder infolge grober 
Fahrlässigkeit unbekannt war, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört (§ 932 II 
BGB). Der Besitzer wird also von der Darlegungs- und Beweislast, wie er Eigentümer ge-
worden sei, befreit.43  

 
Schließlich ermöglichen die Publizitätsmittel einen gutgläubigen Erwerb (= Gut-
glaubenswirkung). Der Rechtslogik würde es entsprechen, nur einen Erwerb eines 
dinglichen Rechts von demjenigen zuzulassen, der auch dessen Inhaber ist. Allerdings 
würden sich daraus erhebliche praktische Probleme ergeben, weil jeder Erwerber einer 
Sache zunächst umfassende Auskünfte über die Berechtigung des Veräußerers einholen 
müsste und letztlich nie die absolute Gewissheit darüber besteht, ob der Geschäftspart-
ner zur Verfügung berechtigt ist oder nicht. Deswegen besteht zugunsten des Rechtsver-
kehrs die Möglichkeit eines Gutglaubenserwerbs, der grundsätzlich einen Publizitätsakt 
voraussetzt (vgl. §§ 932 ff., 892, 893 BGB).   
 
Weil die Übertragungsvorschriften in der Regel ohnehin einen Publizitätsakt verlangen, scheint 
die bloße Aussage, dass der gutgläubige Erwerb einer Publizität bedürfe, „nichts Neues“ zu 
bringen. Allerdings ist zu beachten, dass nicht jede Übertragung vom Berechtigten (!) offen-
kundig sein muss. So wird bei der Übereignung gem. §§ 929 S. 1, 931 BGB auf die Offenkun-
digkeit verzichtet: Der Erwerber kann das Eigentum erwerben, obwohl der Veräußerer für 
diesen Übertragungstatbestand nicht Besitzer sein muss. Handelt der Veräußerer jedoch als 
Nichtberechtigter, kann der Erwerber nicht allein kraft guten Glaubens das Eigentum erwer-

                                                     
39 Herrler, in: Grüneberg, § 1006 Rn 1; § 891 Rn 1; R. Schmidt, BGB AT, Rn 56. 
40 R. Schmidt, BGB AT, Rn 56. 
41 Die Gutgläubigkeit betrifft also den Umstand, dass C davon ausging, B sei Eigentümer.  
42 Dies gilt gem. § 1006 I S. 2 BGB jedoch nicht einem früheren Besitzer gegenüber, dem die Sache gestohlen worden, 
verloren gegangen oder sonst abhandengekommen ist, es sei denn, dass es sich um Geld oder Inhaberpapiere handelt. 
Damit entspricht die Beweislastregelung in § 1006 BGB also den Gutglaubensregelungen der §§ 932, 935 BGB. 
43 Vgl. nur BGH NJW 2016, 331. 
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ben, weil der gutgläubige Erwerb in diesem Fall erhöhte Anforderungen an die Publizität stellt, 
vgl. § 934 BGB.  
 

III. Numerus clausus/Typenzwang 
Im Schuldrecht haben die Parteien die Möglichkeit, den Inhalt ihrer Verträge frei zu 
gestalten. Sie können bspw. einen Kaufvertrag i.S.d. § 433 BGB oder aber einen nicht im 
BGB kodifizierten Vertrag sui generis abschließen, vgl. § 311 I BGB (Vertragsfreiheit). Bei 
Sachenrechten ist hingegen wegen ihrer Absolutheit die freie Gestaltbarkeit sehr stark 
eingeschränkt: Das Gesetz regelt abschließend eine geschlossene Zahl dingli-
cher Rechte (Numerus clausus der Sachenrechte), deren Inhalt weitgehend durch 
zwingendes Recht festgelegt ist (Typenzwang).44 Es besteht damit keine Möglichkeit, 
ein neues Sachenrecht nach einer individuellen Vereinbarung zu schaffen und auszuge-
stalten. Vertragsfreiheit im Sachenrecht versteht sich also lediglich als Abschlussfreiheit, 
nicht als Gestaltungsfreiheit. Auch bei der Frage der Entstehung, Übertragung und 
des Umfangs stellt das Gesetz zwingende Regeln auf, von denen nicht abgewichen 
werden darf.  
 

Beispiele: § 958 BGB legt die Voraussetzungen für die Entstehung des Eigentums im Fall 
der Aneignung abschließend fest. §§ 929 ff. BGB normieren zwingend die Voraussetzun-
gen für den rechtsgeschäftlichen Eigentumsübergang bei beweglichen Sachen, während in 
§§ 937 ff. BGB die Anforderungen an einen gesetzlichen Eigentumserwerb geregelt sind.  

 
Der Typenzwang und der Numerus clausus haben indes nicht vollständig verhindern können, 
dass aufgrund dringender Bedürfnisse des Rechtsverkehrs die Rechtsprechung im Wege der 
Rechtsfortbildung einzelne neue Sachenrechte geschaffen hat. Dazu gehören bspw. das 
Sicherungseigentum oder das nicht normierte Anwartschaftsrecht.  
 

IV. Spezialität/Bestimmtheit 
Weil dingliche Rechte gegenüber jedermann gelten, muss auch für jedermann ersichtlich 
sein, wem eine Sache dinglich zugeordnet ist (Rechtsklarheit). Um dies zu gewährleisten, 
gilt neben dem Publizitätsprinzip der Spezialitäts- bzw. Bestimmtheitsgrundsatz. Er 
besagt, dass dingliche Rechte nur an bestimmten einzelnen Sachen möglich sind, 
sich also auf sie beziehen müssen. Es gibt weder Sachenrechte an Teilen einer Sache 
noch an Sachgesamtheiten, sondern immer nur an Einzelsachen, aus denen sich eine 
Sachgesamtheit zusammensetzt.45   
 

Beispiele:  
(1)  Es gibt kein Eigentum an einem Unternehmen, sondern nur an den einzelnen, dazu-

gehörigen Gegenständen.46 Auch kann man kein Nießbrauchsrecht am Vermögen ei-
nes anderen haben, sondern nur an den einzelnen Vermögensbestandteilen.  

 

(2)  Weil die wesentlichen Bestandteile einer Sache (§§ 93, 94 BGB) keine rechtlich eigen-
ständigen Sachen sind, gibt es kein gesondertes Eigentum an einem Baum oder ei-
nem Haus. Es kann lediglich Eigentum an einem Grundstück bestehen, zu welchem 
diese als wesentliche Bestandteile gehören.47  

 

Der Spezialitätsgrundsatz bezieht sich nicht nur auf den Bestand dinglicher Rechte, 
sondern auch auf die Verfügungsgeschäfte. Es können nur einzelne Sachen oder 
beschränkt dingliche Rechte an einzelnen Sachen übertragen werden. Sachgesamtheiten 

                                                     
44 Prütting, Rn 20. 
45 Ellenberger, in: Grüneberg, Überbl v § 90 Rn 5. 
46 Vgl. dazu R. Schmidt, BGB AT, Rn 181. 
47 Auf die Sonderfälle Erbbaurecht und Wohnungseigentumsrecht soll hier nicht weiter eingegangen werden. 
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oder Teile einer Sache können nicht Gegenstand eines dinglichen Verfügungsgeschäfts 
sein.48 
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Wird ein Verfügungsgeschäft über einen wesentli-
chen Bestandteil oder „ein Vermögen“ abgeschlossen, ist es wegen Verstoßes gegen den 
Bestimmtheitsgrundsatz nichtig.49  
 

Zu beachten ist aber: Der Bestimmtheitsgrundsatz bezieht sich allein auf die sachen-
rechtliche Ebene und lässt schuldrechtliche Verträge unberührt. Man kann also ein 
Verpflichtungsgeschäft über „ein Unternehmen“ oder andere Sachgesamtheiten ab-
schließen. Die Erfüllung eines solchen Vertrags hat dann allerdings in der Form der vom 
Gesetz vorgegebenen Verfügungsgeschäfte zu erfolgen. Das bedeutet, dass die einzel-
nen beweglichen Sachen nach den Vorschriften der §§ 929 ff. BGB und die Rechte an 
unbeweglichen Sachen nach § 873 BGB (ggf. i.V.m. § 925 BGB) übertragen werden 
müssen. 
 

Problematischer ist der Fall bei der Veräußerung eines wesentlichen Bestandteils. Schlie-
ßen A und B einen Kaufvertrag über einen auf dem Grundstück des A befindlichen Baum, 
ist zu differenzieren: Soll der Baum abgesägt und dann an B übereignet werden, ist der 
Vertrag unproblematisch wirksam und erfüllbar, weil der Baum nach dem Absägen kein 
wesentlicher Bestandteil (§ 94 BGB) mehr ist. Wenn der Baum aber stehen bleiben und 
dennoch an B veräußert werden soll, ist der Kaufvertrag auf einen sachenrechtlichen 
unzulässigen Erfolg gerichtet. Die Leistung des Verkäufers ist daher gem. § 275 I BGB 
absolut unmöglich, sodass der Vertrag zwar wirksam (§ 311a I BGB), aber unerfüllbar 
ist.  

 

V. Trennungs- und Abstraktionsprinzip 

1. Grundsatz  
Das BGB trennt strikt zwischen Verpflichtungsgeschäften und Verfügungsgeschäften (= 
Trennungsprinzip).50 Dadurch sind die schuldrechtlichen Verträge nicht den sachen-
rechtlichen Grundsätzen unterworfen. So kann z.B. ein Kaufvertrag über eine Sachge-
samtheit (= Verpflichtungsgeschäft) geschlossen werden, wohingegen die Erfüllung (= 
Verfügungsgeschäft) nach den Grundsätzen des Spezialitätsgrundsatzes zu erfolgen hat. 
Auch kann man einen Kaufvertrag über eine Gattungssache schließen, die der Verkäufer 
erst noch aussuchen und konkretisieren muss, bevor sie später übereignet werden kann. 
Diese Trennung ist wirtschaftlich sinnvoll, weil die Erfordernisse einer wirksamen Verfü-
gung im Zeitpunkt des Verpflichtungsgeschäfts oftmals noch gar nicht eingehalten 
werden können, z.B. wenn die Parteien telefonisch einen Kaufvertrag über eine noch un-
bestimmte Gattungssache abschließen.  
 
Es ist aber nicht erforderlich, dass Verpflichtung und Verfügung auch nach außen sicht-
bar auseinanderfallen müssen. Auch ein äußerlich einheitlicher Vorgang ist juristisch 
streng in die einzelnen Bestandteile zu zerlegen.  
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel: A verkauft B seinen gebrauchten Mini für 10.000 €. Anschließend übergibt A 
dem B Fahrzeugpapiere und -schlüssel und B übergibt dem A das Geld.   
 

Das schuldrechtliche Verhältnis stellt hier der Kaufvertrag (§ 433 BGB) dar. Danach ist 
A verpflichtet (daher auch Verpflichtungsgeschäft genannt), den Wagen an B zu über-
eignen (also ihm das Eigentum daran zu verschaffen) und ihn ihm zu übergeben, § 433 I 
S. 1 BGB. B muss A den Kaufpreis zahlen und die Sache abnehmen, § 433 II BGB.  
 

                                                     
48 Vgl. für die Nichtübertragbarkeit wesentlicher Bestandteile Ellenberger, in: Grüneberg, § 93 Rn 4. 
49 Für den Fall der Verfügung über wesentliche Bestandteile vgl. RGZ 60, 317, 319; 164, 196, 200. 
50 Vgl. dazu ausführlich R. Schmidt, BGB AT, Rn 69 ff. 
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Allein der Kaufvertrag hat also noch nicht zur Folge, dass B schon Eigentümer des Wagens 
und A Eigentümer des Geldes ist. Dazu sind zwei weitere (sachenrechtliche) Rechtsge-
schäfte (Verfügungsgeschäfte) erforderlich. Erst wenn A dem B das Auto gem. § 929 S. 
1 BGB übereignet hat, ist dieser Eigentümer. Die Übereignung erfolgt durch eine dingliche 
Einigung und die Übergabe der Sache (bei Fahrzeugen: durch Übergabe von Fahrzeugpa-
pieren und -schlüsseln). Das Gleiche gilt für das Geld. A und B müssen sich über den Ei-
gentumsübergang am Geld einigen und es muss übergeben werden. Mit Erfüllung der aus 
dem Kaufvertrag resultierenden Pflichten durch die sachenrechtlichen Übertragungsge-
schäfte haben also drei Rechtsgeschäfte stattgefunden, die stets voneinander zu tren-
nen sind. 
 

Anm.: Die Trennung ist u.a. wichtig, damit Fehler dem betreffenden Rechtsgeschäft zuge-
ordnet werden können. Hätte B z.B. mit Falschgeld bezahlt, hätte er seine Vertragspflicht 
nicht erfüllt und wäre weiterhin zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet gewesen. Die 
beiden anderen Rechtsgeschäfte wären freilich wirksam geblieben („Abstraktionsprinzip“).  

 
Das gerade angesprochene Abstraktionsprinzip baut auf dem Trennungsprinzip auf 
und führt es weiter. Es besagt, dass das dingliche Verfügungsgeschäft allein von seinen 
eigenen Voraussetzungen abhängig ist. Damit ist zunächst gemeint, dass für die Wirk-
samkeit kein dem Verfügungsgeschäft immanenter Zweck erforderlich ist – man spricht 
insoweit von der inneren Abstraktion. Die zweite dem Abstraktionsprinzip zu entneh-
mende Aussage liegt darin, dass die Verfügung – jedenfalls grundsätzlich – unabhängig 
etwaiger Fehler im Kausalgeschäft wirksam ist; sog. äußere Abstraktion.51  
 

Beispiel: K will von V einen antiken Kompass kaufen und macht ihm (versehentlich) ein 
schriftliches Angebot in Höhe von 250 €; er wollte eigentlich 150 € schreiben. V ist über 
dieses Angebot erfreut und übereignet dem K am nächsten Tag den Kompass. Dabei ver-
einbaren sie, dass K mit der Zahlung des Kaufpreises (wobei in diesem Zeitpunkt über die 
Höhe nicht gesprochen wird) noch eine Woche warten kann, da dieser gerade „knapp bei 
Kasse“ ist. Als V dann die 250 € verlangt, stellt sich der Irrtum des K heraus. Dieser ficht 
seine Erklärung sofort nach § 119 I Var. 2 BGB wegen eines Erklärungsirrtums wirksam an. 
V verlangt den Kompass zurück. 
 

Gemäß § 142 I BGB ist der Kaufvertrag als von Anfang an nichtig anzusehen, sodass das 
der Verfügung zugrunde liegende Verpflichtungsgeschäft nicht mehr existiert. Dennoch 
bleibt K Eigentümer des Kompasses, da das Verfügungsgeschäft von der Unwirksamkeit 
des Verpflichtungsgeschäfts unberührt bleibt. § 985 BGB ist daher nicht einschlägig. Auch 
Ansprüche aus §§ 1007, 861 und 823 BGB scheiden aus. Es ist aber nicht gerechtfertigt, 
dass K den Kompass behalten darf, ohne dafür bezahlen zu müssen. Hier hilft das Berei-
cherungsrecht: Da K durch die Leistung des V das Eigentum und den Besitz am Kompass 
ohne rechtlichen Grund (der Kaufvertrag ist nichtig) erlangt hat, ist er dem V zur Heraus-
gabe verpflichtet. V kann also nach § 812 I S. 1 Var. 1 BGB bzw. nach § 812 I S. 2 Var. 1 
BGB52 Eigentumsrückübertragung und Besitzverschaffung verlangen.  

 
Hinweis für die Fallbearbeitung: Ist ein Kausalgeschäft unwirksam und das Verfü-
gungsgeschäft hingegen wirksam, hat der Erwerber das dingliche Recht ungeachtet des 
mangelnden Verpflichtungsvertrags erworben. Im Verhältnis zu Dritten kann er demzu-
folge als Berechtigter verfügen, obwohl der Veräußerer einen Kondiktionsanspruch aus 
§ 812 I S. 1 Var. 1 BGB bzw. aus § 812 I S. 2 Var. 1 BGB gegen ihn geltend machen 
kann. Dieser Anspruch ist vor einer Weiterveräußerung auf Rückübereignung und nach 
einer Veräußerung an einen Dritten auf Wertersatz gerichtet, §§ 812 I S. 1, 818 I, II 
BGB (nicht einschlägig ist § 816 I S. 1 BGB, da diese Norm den Ersatzanspruch bei der 
Verfügung eines Nichtberechtigten kodifiziert). 

 

                                                     
51 Vgl. zum Abstraktionsprinzip R. Schmidt, BGB AT, Rn 76 ff. 
52 Vgl. dazu Rn 85, 111 und 1268. 
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Beispiel: A verkauft und übereignet an B ein Gemälde. B verkauft und übereignet die-
ses weiter an den (gutgläubigen) C. Später stellt sich heraus, dass A sich hinsichtlich 
des Malers geirrt hat. Er kann seine Willenserklärung bzgl. des Kaufvertrags mit B we-
gen Eigenschaftsirrtums erfolgreich anfechten (§§ 119 II, 142 I BGB). 
 

Ansprüche A gegen C 
 

Es könnte in Bezug auf das Gemälde ein Herausgabeanspruch gem. § 985 BGB beste-
hen. Dazu müsste A zunächst noch Eigentümer sein. Ursprünglich war er es. Er könnte 
aber Eigentum gem. § 929 S. 1 BGB verloren haben. Die diesbezüglichen Voraussetzun-
gen liegen vor: A hat das Gemälde an B übereignet und übergeben. Der Übereignungs-
tatbestand könnte aber gem. § 142 I BGB nichtig sein aufgrund der Anfechtung. Aller-
dings bezog sich der Irrtum nur auf das Kausalgeschäft, nicht auch auf das Verfügungs-
geschäft (= Erfüllungs- bzw. Übereignungsgeschäft). Diesbezüglich lag kein Anfech-
tungsgrund vor. B konnte mithin Eigentum an dem Gemälde erwerben und dieses wie-
derum gem. § 929 S. 1 BGB berechtigterweise an C veräußern. Ein Vindikationsanspruch 
A gegen C scheidet daher aus. 
 

Auch ein Kondiktionsanspruch aus § 812 I S. 1 Var. 1 BGB bzw. § 812 I S. 2 Var. 1 BGB 
scheidet aus, da A nicht an C geleistet hat. Ein denkbarer Kondiktionsanspruch aus § 
812 I S. 1 Var. 2 BGB (allgemeine Nichtleistungskondiktion) scheidet schon allein wegen 
des Vorrangs der Leistungskondiktion aus. Schließlich ist auch § 822 BGB nicht einschlä-
gig, da B dem C das Gemälde nicht unentgeltlich übereignet hat. 
 

Ergebnis: A hat gegen C keinen Herausgabeanspruch in Bezug auf das Gemälde. Sonsti-
ge Ansprüche sind von vornherein nicht ersichtlich.   
 

Ansprüche A gegen B 
 

Ein Herausgabeanspruch gem. § 985 BGB in Bezug auf das Gemälde kommt nicht in Be-
tracht, da B aufgrund der Weiterveräußerung und der Übergabe an C weder Eigentümer 
noch Besitzer des Gemäldes ist und es daher auch nicht an A herausgeben (und rück-
übereignen) kann (siehe § 275 I BGB).  
 

Auch ein bereicherungsrechtlicher Anspruch gem. § 812 I S. 1 Var. 1 BGB oder § 812 I 
S. 2 Var. 1 BGB auf Rückübereignung und Herausgabe des Gemäldes scheidet aus. Zwar 
hat B „etwas“ erlangt, nämlich Eigentum und Besitz an dem Gemälde. Auch ist der 
rechtliche Grund für das Behaltendürfen aufgrund der Anfechtung des Kausalgeschäfts 
(des Kaufvertrags) später weggefallen, weshalb A an sich Besitz am Gemälde gem. § 
812 I S. 2 Var. 1 BGB von B kondizieren könnte. Doch da B wirksam das Bild weiter an C 
veräußert und übergeben hat, ist B die Herausgabe und Rückübereignung unmöglich 
(s.o.). A steht demzufolge allenfalls ein Wertersatzanspruch gegen B gem. § 818 II BGB 
zu, freilich begrenzt durch die Entreicherungseinrede gem. § 818 III BGB. Gemäß § 122 
I BGB wäre er umgekehrt aber zum Ersatz des Vertrauensschadens verpflichtet, was zu 
einer Saldierung führte.  
 

Auch ein denkbarer Kondiktionsanspruch gem. § 816 I S. 1 BGB (Herausgabe des Erlö-
ses, den B von C erzielt hat) gegen B scheidet aus. Denn B war zur Verfügung an C be-
rechtigt. Daran ändert auch die Anfechtung des A nichts, da sich diese lediglich auf das 
Kausalgeschäft bezog. 
 

Ergebnis: A hat auch gegen B keinen Herausgabeanspruch in Bezug auf das Gemälde. 
 

2. Ausnahmen 
Allerdings gibt es bestimmte dingliche Rechte, die aufgrund ihrer Rechtsnatur an den 
Bestand eines schuldrechtlichen Vertrags gebunden sind. Darunter fallen z.B. Pfandrech-
te, welche als akzessorische Sicherungsrechte von der zu sichernden Forderung 
abhängen, §§ 1163 I, 1252 BGB. Auch die Vormerkung ist als ein mit gewissen dingli-
chen Wirkungen ausgestattetes Sicherungsmittel eigener Art an die Existenz eines zu 
sichernden Anspruchs geknüpft. Neben diesen Rechten, die vermöge ihrer Akzessorietät 

77 



Einführung und Überblick 

 25 

mit dem schuldrechtlichen Grundgeschäft zusammenhängen, gibt es weitere Ausnah-
men, in denen das Abstraktionsprinzip durchbrochen wird. Bei solchen Durchbre-
chungen wirken sich etwaige Mängel des Verpflichtungsgeschäfts unmittelbar auf die 
Verfügung aus.  
 

a. Bedingungszusammenhang  
Weil die Verfügungen rechtsgeschäftliche Handlungen darstellen, steht es den Parteien 
grundsätzlich frei, die Wirksamkeit des Geschäfts an eine Bedingung i.S.d. § 158 BGB zu 
knüpfen (= Bedingungszusammenhang). In einem solchen Fall kann also das Schick-
sal des dinglichen Rechtsgeschäfts vermöge einer Parteivereinbarung mit dem Kausalge-
schäft verbunden werden. Wie sich aus § 925 II BGB ergibt, ist ein Bedingungszusam-
menhang (nur!) ausgeschlossen, wenn es sich bei dem Verfügungsgeschäft um die 
Übertragung des Eigentums an einem Grundstück handelt. Ansonsten steht seiner 
rechtlichen Zulässigkeit nichts entgegen.  
 

Beispiel: Ein Bedingungszusammenhang liegt u.a. vor, wenn die Parteien einen Eigen-
tumsvorbehalt vereinbaren (grundlegend Rn 846 ff.). In diesem Fall wird die Übereignung 
(genauer: die Wirkung der dinglichen Willenserklärungen53) an die aufschiebende Bedin-
gung der vollständigen Kaufpreiszahlung gebunden, § 158 I BGB. War der Kaufvertrag 
nichtig, ist und bleibt auch die Übereignung endgültig unwirksam, weil die Bedingung (Til-
gung der Kaufpreisraten) nicht eintreten kann. Das Gleiche gilt, wenn der Verkäufer vom 
Vertrag zurücktritt und dadurch die Bezahlung des Kaufpreises ausschließt. Denn auch 
hier ist die Bedingung nicht eingetreten. 

 
 

Damit das Abstraktionsprinzip nicht vollständig unterlaufen wird, ist bei der Annahme 
einer bedingten Verfügung allerdings restriktiv vorzugehen, sodass grundsätzlich eine 
ausdrückliche Vereinbarung der Beteiligten erforderlich ist. Die Bejahung einer konklu-
denten Abmachung hingegen ist i.d.R. nur gerechtfertigt, wenn die Parteien über die 
Gültigkeit des Kausalgeschäfts tatsächlich im Ungewissen waren.54  
 

Beispiele55:  
(1)  Erblasser E hat zunächst mit seiner Ehefrau einen Erbvertrag abgeschlossen und da-

nach ein Testament geschrieben, in welchem er N mit einer Briefmarkensammlung 
bedenkt. Nach dem Tod des E herrscht Streit darüber, inwieweit das Testament – 
und damit das Vermächtnis zugunsten des N – dem Erbvertrag widerspricht. Wenn 
der Erbe dem N die Sammlung trotz der beiderseitigen Unklarheit übergibt, kann da-
rin eine Übereignung gesehen werden, die konkludent an die Wirksamkeit des Ver-
mächtnisses gebunden ist und damit bedingt erfolgte.     

(2)  Verkauft hingegen V an K ein Kfz unter Vereinbarung eines vertraglichen Rücktritts-
vorbehalts und übergibt er K den Wagen, kann in der Übergabe nicht ohne weitere 
Indizien eine auflösend bedingte Übereignung (§§ 929 S. 1, 158 II BGB) gesehen 
werden. Vielmehr ist in der Übergabe die konkludente und unbedingte dingliche Eini-
gung zu sehen, sodass K den Wagen im Fall des Rücktritts gem. § 346 I BGB nach 
den Vorschriften des § 929 S. 1 BGB rückübereignen muss.    

 

b. Geschäftseinheit 
Umstritten ist, ob eine Durchbrechung des Abstraktionsprinzips auch dann vorliegen 
kann, wenn zwischen dem Kausal- und dem Verfügungsgeschäft eine Geschäftseinheit 
i.S.d. § 139 BGB besteht. Eine solche Einheit liegt grundsätzlich vor, wenn zwei Geschäf-
te dergestalt miteinander verbunden sind, dass sich aus den Umständen des Einzelfalls 
                                                     
53 Die Übergabe i.S.d. § 929 S. 1 BGB kann als tatsächlicher Akt nicht aufschiebend oder auflösend bedingt erfolgen. 
54 Grigoleit, AcP 199 (1999), 379, 408 ff.; Prütting, Rn 33. 
55 In Anlehnung an Baur/Stürner, § 5 Rn 54. 

78 

79 

80 



Einführung und Überblick 

 26

unter Berücksichtigung der Verkehrssitte der Parteiwille entnehmen lässt, dass die 
Nichtigkeit des einen Geschäfts auch die Nichtigkeit des anderen nach sich ziehen soll 
(Einheitlichkeitswille).56 
 

 Teilweise wird die Anwendung des § 139 BGB auf die Verpflichtung und Verfügung 
abgelehnt, da die Annahme einer Geschäftseinheit zur vollständigen Aushöhlung des Abs-
traktionsprinzips führe. Es sei nahezu immer anzunehmen, dass eine Partei ihre Verfügung 
allein aufgrund einer (vermeintlichen) Verpflichtung vornehme. Damit müsse jedes nichti-
ge Kausalgeschäft auch zugleich das dingliche Geschäft vernichten und das Abstraktions-
prinzip zu einem „inhaltlosen Gebilde“ verkommen lassen.57 

 

 Nach einer anderen Ansicht dagegen können Grund- und Erfüllungsgeschäfte zu einer 
wirtschaftlichen Einheit i.S.d. § 139 BGB zusammengefasst werden.58 Es sei zwar richtig, 
dass das Abstraktionsprinzip ein wesentliches Strukturelement des deutschen Privatrechts 
darstelle; dies ändere aber nichts am Vorrang der Parteivereinbarung.  

 
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Der Streit hat praktisch nur marginale Bedeutung, 
weil auch die zweite Ansicht im Ergebnis regelmäßig keine Durchbrechung des Abstrakti-
onsprinzips bejaht. Denn für die Annahme einer Geschäftseinheit lässt sie nicht den 
praktisch immer bestehenden wirtschaftlichen Zusammenhang von Kausal- und Verfü-
gungsgeschäft genügen. Es seien vielmehr konkrete Anhaltspunkte erforderlich, die ei-
nen eindeutigen Parteiwillen zur Verbindung der Geschäfte erkennen ließen. Liegen sol-
che Anhaltspunkte vor, könne auch bereits ein konkludenter Bedingungszusammenhang 
(§ 158 BGB) angenommen werden, sodass es auf § 139 BGB gar nicht mehr ankomme. 
Aus diesem Grund sind die Fälle, in denen die Rechtsprechung eine Geschäftseinheit an-
nahm, auch vereinzelt geblieben (z.B. beim Erbteilskauf und bei der Erbteilsübertra-
gung59).   

 

c. Fehleridentität 
Ein für die Praxis und Klausurbearbeitung wichtigerer Fall ist die sog. Fehleridentität. 
Sie liegt vor, wenn Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft an demselben Fehler leiden, 
der bei beiden Geschäften zur Unwirksamkeit führt. Angesprochen sind insbesondere 
Fälle, in denen der sich Verpflichtende geschäftsunfähig ist, das Verfügungsgeschäft 
gegen die guten Sitten verstößt bzw. Wucher darstellt oder gesetzlich verboten ist.  
 
Die Fehleridentität stellt – anders als der Bedingungszusammenhang und die Geschäftseinheit 
– streng genommen keine Durchbrechung des Abstraktionsprinzips dar, sondern ist vielmehr 
die logische Folge des rechtsgeschäftlichen Charakters der dinglichen Einigung.60 Veräußert 
bspw. ein Geschäftsunfähiger ein Buch, ist nicht nur die auf Abschluss des Kaufvertrags 
gerichtete Willenserklärung, sondern auch die dingliche Willenserklärung gem. § 105 I BGB 
nichtig. Die Verfügung ist aber nicht deswegen unwirksam, weil auch die Causa unwirksam 
ist. Das Scheitern des Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfts folgt vielmehr jeweils aus 
einer getrennten und eigenständigen Anwendung der (gleichen) Vorschriften des BGB AT 
(deswegen wäre es genauer, statt von Fehleridentität von Fehlerkongruenz zu sprechen). 
Die Annahme einer Fehleridentität kann allerdings nicht immer so einfach wie im obigen 
Beispiel erfolgen, weil es Fälle gibt, in denen fraglich ist, ob ein bestehender Fehler nur den 
Verpflichtungsvertrag oder beide Geschäfte betrifft.    
 

                                                     
56 BGHZ 112, 288, 293; Eisenhardt, JZ 1991, 271, 273; Petersen, Jura 2004, 98, 100. 
57 Petersen, Jura 2004, 98, 100; Peters, Jura 1986, 449, 457; Jauernig, JuS 1994, 721, 724; Schlüter, JuS 1969, 10, 11; 
Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion, 1996, 94 f.  
58 BGHZ 31, 321, 323; BGH NJW 1952, 60, 61; 1979, 1495, 1496; 1988, 2364; NJW-RR 1989, 519; NJW-RR 1992, 593, 
594. 
59 BGH NJW 1967, 1128, 1130. 
60 Gaier, in: MüKo, Einl. §§ 854 ff., Rn 19; Petersen, Jura 2004, 98, 100; ders., Jura 2002, 97 f. 
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 Ob eine Fehleridentität im Fall des Verstoßes gegen ein Verbotsgesetz (§ 134 BGB) 
vorliegt, richtet sich nach dem Sinn und Zweck des Verbotsgesetzes.61 Es kommt darauf 
an, ob die verletzte Norm lediglich die Verpflichtung zu einem Tun oder Unterlassen sank-
tionieren will oder ob gerade auch die Vermögensverfügung verhindert werden soll. Dabei 
kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass sich der Mangel des Grundgeschäfts 
nicht auf die – an sich wertneutrale – Verfügung auswirkt. Etwas anderes gilt aber bspw. 
bei einem Verstoß gegen das BtMG, weil dieses Gesetz gerade die Verbreitung von Betäu-
bungsmitteln verhindern will. Daher sind beim Drogenhandel alle Geschäfte unwirksam: 
das Kausalgeschäft und die beiden Verfügungen (Übereignung der Ware und des Gel-
des).62 Gleiches gilt beim illegalen Waffenhandel etc.   

 
 Im Fall eines Wuchergeschäfts i.S.d. § 138 II BGB erfasst die Nichtigkeitsfolge neben 

dem Kausalgeschäft auch die Verfügung des benachteiligten Vertragsteils (nicht aber die 
des Wucherers selbst). Das wird aus dem Wortlaut der Vorschrift geschlossen, wonach ein 
Rechtsgeschäft nichtig ist, durch welches sich eine Person „(…) für eine Leistung Vermö-
gensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu 
der Leistung stehen“.63  

 
 Bei einem sittenwidrigen und daher gem. § 138 I BGB nichtigen Kausalgeschäft wird 

das – an sich wertneutrale – Verfügungsgeschäft in der Regel nicht von der Sittenwidrig-
keit und damit der Nichtigkeit des Grundgeschäfts erfasst.64 So ist bspw. die aufgrund ei-
nes sittenwidrigen Vertrags erfolgte Übereignung einer Sache für sich allein betrachtet 
grundsätzlich sittlich unbedenklich und daher nicht nach § 138 I BGB unwirksam. Etwas 
anderes gilt nur, wenn es gerade die Verfügung ist, die die Sittenwidrigkeit begründet, 
wenn also die Unsittlichkeit im Vollzug der Leistung liegt. Das ist z.B. der Fall bei einer 
knebelnden Übersicherung oder bei Abtretungen, bei denen auf andere Gläubiger keine 
Rücksicht genommen wird.65 

 
Bei Mängeln der Geschäftsfähigkeit bereitet die Fehleridentität i.d.R. noch keine 
Probleme. Es ist bei jeder einzelnen Willenserklärung zu prüfen, ob die beteiligten Per-
sonen geschäftsfähig sind und welche Rechtsfolgen sich bei einer festgestellten Ge-
schäftsunfähigkeit ergeben. 
 

Beispiel: Der 17-jährige M bietet K sein Smartphone zu einem Preis von 20 € an. K nickt 
und M übergibt daraufhin im Austausch für einen 20-€-Schein sein Smartphone an K.  
 

Unterstellt, es liegt keine Zustimmung des gesetzlichen Vertreters vor, ist der Kaufvertrag 
unwirksam, §§ 107, 108 I BGB. Die für die Übereignung des Smartphones erforderliche 
dingliche Einigung i.S.d. § 929 S. 1 BGB ist ebenfalls unwirksam. Dies folgt nicht aus der 
Unwirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts, sondern daraus, dass die Verfügung über 
sein Eigentum für M nicht lediglich rechtlich vorteilhaft ist und keine Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters vorliegt, §§ 107, 108 I BGB. Der Erwerb des Geldscheins ist hinge-
gen wirksam, weil der bloße Rechtserwerb für M lediglich rechtlich vorteilhaft ist, § 107 
BGB. M ist damit Eigentümer des Smartphones geblieben und Eigentümer des Geldscheins 
geworden; K hat aber einen Bereicherungsanspruch aus § 812 I S. 1 BGB gegen ihn auf 
Rückübereignung und Herausgabe des Geldscheins (sofern noch bei M vorhanden) bzw. 
auf Erstattung des Kaufpreises (§ 818 II BGB)66.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
61 BGHZ 115, 123, 130; BGH NJW 1992, 2348, 2350; Petersen, Jura 2004, 98, 100; ders., Jura 2003, 532; R. Schmidt, BGB 
AT, Rn 1164 ff.   
62 Ellenberger, in: Grüneberg, § 134 Rn 13. Zu weiteren Vorschriften, bei denen eine Fehleridentität angenommen werden 
kann, vgl. Oechsler, in: MüKo, § 929 Rn 61.  
63 BGH NJW 1982, 2767, 2768; 1990, 384, 385; 1994, 1275, 1275; Baur/Stürner, § 5 Rn 51; R. Schmidt, BGB AT, Rn 1178 ff. 
64 BGH NJW 1990, 384, 385; Zimmermann, JR 1985, 48; Petersen, Jura 2004, 98, 100. 
65 RGZ 145, 152, 154; BGH NJW 1985, 3006, 3007; Oechsler, in: MüKo, § 929 Rn 63 m.w.N. 
66 Darin besteht keine Unterlaufung des Minderjährigenrechts, da M immerhin der Einwand der Entreicherung (§ 818 III 
BGB) bleibt. 
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Bei den Anfechtungsgründen der §§ 119, 123 BGB kann problematisch sein, ob ein 
Willensmangel nur das Grundgeschäft tangiert und das – wertneutrale und abstrakte – 
Verfügungsgeschäft unberührt lässt oder ob er sich auf beide Geschäfte erstreckt. 
 
 Bei Irrtümern i.S.d. § 119 I BGB kann von vornherein davon ausgegangen werden, dass 

keine Fehleridentität vorliegt. Sofern also beim Grundgeschäft ein Erklärungs- oder In-
haltsirrtum besteht, ist das Verfügungsgeschäft regelmäßig nicht aus demselben Grund 
anfechtbar. Das liegt daran, dass ein Irrtum i.S.d. § 119 I BGB (z.B. Versprechen oder 
Verschreiben) im Normalfall nur im Augenblick des Vertragsschlusses auftritt und die spä-
tere Verfügung irrtumsfrei aufgrund des Vertrags erfolgt. Zwar mag es sein, dass der Ver-
äußerer irrtümlich davon ausgeht, der Verpflichtungsvertrag sei irrtumsfrei zustande ge-
kommen; dies ist aber kein Irrtum, der zur Anfechtung berechtigen kann.  

 

Beispiel: V beabsichtigt, sein Mountainbike, das er gerade seinem Freund K geliehen hat, 
zu verkaufen. Darüber hat er gelegentlich auch schon mit K gesprochen; als Preis nannte 
V stets 500 €, da das Fahrrad erst ein Jahr alt und noch neuwertig sei und neu 700 € ge-
kostet habe. Als V dem K nun per E-Mail mitteilt, es sei so weit und dieser könne das 
Fahrrad kaufen, vertippt er sich jedoch und gibt statt der beabsichtigten 500 € lediglich 
400 € an. Im Glauben, V habe speziell für K noch etwas am Preis nachgelassen, antwortet 
K auf die E-Mail und nimmt das Angebot an. 
 

Beim Kausalgeschäft lag ein Irrtum i.S.d. § 119 I BGB vor. Bei der Verfügung (die gem. § 
929 S. 2 BGB angenommen werden kann) hingegen lag kein Inhalts- oder Erklärungsirr-
tum vor, weil V genau das Fahrrad übereignete, das er auch übereignen wollte. Wenn er 
gewusst hätte, dass er einen ungünstigen Kaufvertrag abgeschlossen hatte, hätte er das 
Fahrrad zwar u.U. nicht übereignet; dieses begründet aber keinen Irrtum i.S.d. § 119 
BGB, sondern stellt vielmehr einen Motivirrtum dar. Es kann also nur die Causa angefoch-
ten werden (Rechtsfolge: § 812 I S. 2 Var. 1 BGB).  

  
 Irrtümer i.S.d. § 119 II BGB, die bei der Abgabe der zum Verpflichtungsgeschäft führen-

den Willenserklärung auftreten, wirken i.d.R. ebenfalls nicht bei der Verfügung fort, da die 
Fehlvorstellung über verkehrswesentliche Eigenschaften i.d.R. lediglich das Verpflichtungs-
geschäft betrifft. Bei der Übereignung bezieht sich die Einigungserklärung i.d.R. gerade 
auf den Gegenstand, wie er sich präsentiert.  

 

Beispiel: A verkauft und übereignet an B ein Gemälde. Später stellt sich heraus, dass A 
sich hinsichtlich des Malers geirrt hat. Er ficht wegen Eigenschaftsirrtums an (§§ 119 II, 
142 I BGB). 
 

Herausgabeanspruch gem. § 985 BGB?  
 

A könnte gegen B einen Herausgabeanspruch gem. § 985 BGB haben. Dazu müsste A zu-
nächst noch Eigentümer sein. Ursprünglich war er es. Er könnte aber Eigentum gem. § 
929 S. 1 BGB verloren haben. Die diesbezüglichen Voraussetzungen liegen an sich vor: A 
hat das Gemälde an B übereignet und übergeben. Der Übereignungstatbestand könnte 
aber gem. § 142 I BGB nichtig sein aufgrund der Anfechtung. Allerdings bezog sich der 
Irrtum nur auf das Kausalgeschäft, nicht auch auf das Verfügungsgeschäft (= Erfüllungs- 
bzw. Übereignungsgeschäft). Diesbezüglich lag kein Anfechtungsgrund vor. B konnte mit-
hin Eigentum an dem Gemälde erwerben. Ein Vindikationsanspruch ist daher nicht gege-
ben. 
 

Herausgabeanspruch gem. § 812 I S. 2 Var. 1 BGB?  
 

A könnte aber einen bereicherungsrechtlichen Anspruch aus § 812 I S. 2 Var. 1 BGB auf 
Rückübereignung und Herausgabe des Gemäldes haben. B hat „etwas“ erlangt, nämlich 
Eigentum und Besitz an dem Gemälde. Bezüglich dieses Eigentums- und Besitzerwerbs ist 
der rechtliche Grund für das Behaltendürfen aufgrund der Anfechtung des Kausalgeschäfts 
(des Kaufvertrags) später weggefallen. A kann also Eigentum und Besitz am Gemälde 
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gem. § 812 I S. 2 Var. 1 BGB von B kondizieren.67 Gemäß § 122 I BGB ist er aber ggf. 
zum Ersatz des Vertrauensschadens verpflichtet. Umgekehrt hat B einen Kondiktionsan-
spruch gegen A hinsichtlich des Kaufpreises. 

 
 Ist der Veräußerer vom Erwerber arglistig getäuscht worden (§ 123 I Var. 1 BGB) und 

bezieht sich die Täuschung (wie regelmäßig) nur auf das Verpflichtungsgeschäft, ist hin-
gegen unklar, ob sich der Fehler auch auf das Verfügungsgeschäft erstrecken kann. Denn 
gem. § 142 I BGB kann nur ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten werden. Liegt 
also bei der Abgabe der Übereignungserklärung keine Täuschung (mehr) vor, dürfte sich 
die Wirkung des § 142 I BGB an sich nicht darauf beziehen. Gleichwohl ist es in den Fällen 
des § 123 I BGB sachangemessen, die Anfechtungswirkung auf das sachenrechtliche Ver-
fügungsgeschäft zu erstrecken, um zu verhindern, dass der Gläubiger bei der Rückabwick-
lung auf das Bereicherungsrecht (§§ 812 ff. BGB) angewiesen ist. Mit der Erstreckung der 
Anfechtung auf das Verfügungsgeschäft wird dieses ebenfalls ex tunc vernichtet und der 
Gläubiger kann über § 985 BGB vorgehen. Ein großer Vorteil dieses Verfahrens ist, dass 
der Schuldner bei einer Verfügung dadurch zum Nichtberechtigten wird und der Dritte Ei-
gentum nur bei Gutgläubigkeit (§ 932 BGB) erwerben kann. Auch fiele die Sache nicht in 
die Insolvenzmasse des Schuldners und wäre dem Zugriff der anderen Gläubiger entzogen 
(siehe § 47 S. 2 InsO). All diese Vorteile dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
der Wortlaut des § 142 I BGB eine Erstreckung des auf das Verpflichtungsgeschäft bezo-
genen Anfechtungsgrunds auf das Verfügungsgeschäft nicht gerade nahelegt. Der BGH 
verwendet schlicht den bereits genannten Begriff der „Fehleridentität“68, der sich aber 
nicht dem Gesetz entnehmen lässt. Es bedarf daher einer rechtsmethodischen Begrün-
dung für die Annahme einer „Fehleridentität“, d.h. einer Erstreckung der Anfechtungsfolge 
auf das Verfügungsgeschäft. Eine solche Begründung liefert die Figur der teleologischen 
Extension69, die immer dann vorliegt, wenn (insbesondere aus Gründen der Schutzbedürf-
tigkeit des Getäuschten) eine Norm ihrem Zweck nach auf Fälle ausgedehnt wird, die an 
sich nicht vom Wortlaut der Norm erfasst werden. 

 

Beispiel: V täuscht K beim Kauf eines Gebrauchtwagens arglistig über die Unfallfreiheit 
des Kfz, also über eine verkehrswesentliche Eigenschaft (§ 123 I Var. 1 BGB). Nach der 
Abwicklung sowohl des Verpflichtungs- als auch des Verfügungsgeschäfts bemerkt K die 
Täuschung und ficht „das Geschäft“ an.  
 

Da bei einer arglistigen Täuschung – anders als bei den Anfechtungsgründen des § 119 I, 
II – der Fehler infolge einer teleologischen Extension des § 142 I BGB regelmäßig auf die 
dingliche Einigungserklärung durchschlägt, sind sowohl das Verfügungs- als auch das Ver-
pflichtungsgeschäft nichtig. 
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Hätte K zwischenzeitlich den Wagen an den gut-
gläubigen C weiterveräußert, wäre dieser gem. §§ 929 S. 1, 932 I BGB Eigentümer ge-
worden und V wäre auf Kondiktionsansprüche (§ 816 I S. 1 BGB) oder Schadensersatz-
ansprüche (§§ 989, 990 BGB; §§ 992, 823 I und II BGB i.V.m. § 263 StGB; § 687 II 
BGB) gegen K verwiesen gewesen.  
 
 

Die obigen Ausführungen sollten verdeutlicht haben, dass es hinsichtlich des Verfü-
gungsgeschäfts – außer bei § 123 BGB – i.d.R. am Anfechtungsgrund fehlt, weil sich der 
Irrtum zumeist nur auf das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft bezieht. Etwas an-
deres gilt aber, wenn der Irrtum gerade bei der dinglichen Einigung festzumachen ist.  
 

                                                     
67 Zum Streit, ob im Fall der Anfechtung wegen der mit ihr verbundenen Rückwirkungsfiktion (vgl. § 142 I BGB) § 812 I S. 
1 Var. 1 BGB (condictio indebiti) oder § 812 I S. 2 Var. 1 BGB (condictio ob causam finitam) greift, vgl. R. Schmidt, 
SchuldR BT II, Rn 374 ff. 
68 BGHZ 58, 257, 258; BGH DB 1966, 818; siehe auch Ellenberger, in: Grüneberg, Überbl v § 104 Rn 23a; Strohe, JuS 
2002, 858, 859. 
69 Siehe dazu R. Schmidt, BGB AT, Rn 50. 
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Beispiel: Kaspar kauft im Elektronikfachgeschäft des Emil ein Smartphone vom Typ 
T800. Bei der Herausgabe eines Exemplars vergreift sich E allerdings und zieht ein Smart-
phone vom Typ T1000 aus dem Regal. Später, nachdem E das Versehen bemerkt hat, ruft 
er bei K an und verlangt die Rückgabe des Geräts im Austausch gegen ein Gerät vom Typ 
T800.  
 

Herausgabeanspruch gem. § 985 BGB?  
 

E könnte gegen K einen Herausgabeanspruch gem. § 985 BGB haben. Dazu müsste E zu-
nächst noch Eigentümer sein. Ursprünglich war er es. Er könnte aber Eigentum gem. § 
929 S. 1 BGB verloren haben. Die diesbezüglichen Voraussetzungen liegen an sich vor: E 
hat ein Smartphone vom Typ T1000 an K übereignet und übergeben. Der Übereignungs-
tatbestand könnte aber gem. § 142 I BGB nichtig sein aufgrund der Aufforderung des E, 
das Smartphone zurückgeben, was als konkludente Anfechtungserklärung anzusehen ist. 
Anfechtbar sind grundsätzlich alle Willenserklärungen. Voraussetzung ist aber, dass ein 
Anfechtungsgrund besteht. Vorliegend hat sich E bei der Abgabe seiner Willenserklärung 
in Bezug auf die Übereignung geirrt. Er wollte ein Exemplar vom Typ T800 übereignen, 
hat aber aus Versehen ein Exemplar vom Typ T1000 übereignet. Das stellt einen Erklä-
rungsirrtum i.S.d. § 119 I Var. 2 BGB dar, der immer dann vorliegt, wenn der Erklärende 
ein anderes Erklärungszeichen setzt als gewollt. Vom Erklärungsirrtum erfasst werden in 
erster Linie Fälle des Sichversprechens, Sichverschreibens, Sichvertippens, Sichvergrei-
fens, Sichverklickens etc.70  
 

E hat sich vergriffen und ein falsches Smartphone übereignet. Er konnte daher die Über-
eignungserklärung anfechten mit der Folge der Nichtigkeit der Übereignung (§ 142 I 
BGB). Das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft (der Kaufvertrag) bleibt davon unbe-
rührt (Trennungs- und Abstraktionsprinzip). Diesbezüglich fehlt es vorliegend auch an ei-
nem Anfechtungsgrund.  
 

Aufgrund der Rückwirkungsfiktion des § 142 I BGB wird die Übereignungserklärung des E 
also so behandelt, als sei er Eigentümer geblieben. Er kann also gem. § 985 BGB das 
Smartphone vom Typ T1000 vindizieren. Selbstverständlich hat K dann einen Anspruch 
auf Übereignung und Übergabe eines Smartphones vom Typ T800. 

 

VI. Übertragbarkeit 
Dem Sachenrecht liegt der Grundsatz der Übertragbarkeit zugrunde. Das bedeutet, dass 
grundsätzlich alle dinglichen Rechte durch Verfügungsgeschäfte übertragen werden 
können. Ausnahmen hierzu bilden der Nießbrauch (§ 1059 S. 1 BGB) und die beschränk-
te persönliche Dienstbarkeit (§ 1092 I S. 1 BGB).  
 
Der Grund für diese Ausnahmen liegt in der besonderen persönlichen Beziehung zwischen den 
am dinglichen Verhältnis beteiligten Personen: Der Verpflichtete soll sich darauf verlassen 
können, dass die an seinem Grundstück bestehenden Rechte immer nur von der von ihm 
ausgesuchten Person ausgeübt werden. Deswegen gibt es von diesen Ausnahmen wiederum 
die Ausnahme, dass die Rechte im Einzelfall doch übertragbar sind, wenn sie einer juristischen 
Person zustehen, weil dabei ein persönliches Vertrauen von Anfang an gar nicht begründet 
werden konnte, vgl. §§ 1059a I, 1092 II BGB.  
 
Beschränkt ist die Übertragbarkeit auch bei den subjektiv-dinglichen Rechten (z.B. bei 
der Grunddienstbarkeit), weil diese als wesentliche Bestandteile des Grundstücks gelten 
(§ 96 BGB) und daher nicht isoliert übertragen werden können. Die Rechtsinhaber 
können also nur durch eine Verfügung über das Grundstück wechseln.   
 

                                                     
70 Ellenberger, in: Grüneberg, § 119 Rn 10; Neuner, BGB AT, § 41 Rn 38; Boecken, BGB AT, Rn 509; R. Schmidt, BGB AT, 
Rn 1307. 
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G. Stellung des Sachenrechts in der Kodifikation 
Im Rahmen der bisherigen Darstellung wurde vereinzelt auf die Anwendung von Vor-
schriften aus den anderen Büchern des BGB auf das Sachenrecht eingegangen (z.B. §§ 
104 ff., 119 ff. BGB bei der dinglichen Einigung). Nachfolgend soll in einem Überblick die 
Anwendbarkeit weiterer Normen dargestellt werden, ohne dass alle relevanten Probleme 
vertieft dargestellt werden. Dies soll erst an den Stellen erfolgen, an denen die Probleme 
konkret auftreten.  
 

I. Anwendbarkeit des BGB AT 
Die Vorschriften des BGB AT stellen allgemeine Normen dar, die grundsätzlich für alle 
Bücher des BGB und damit auch für das Sachenrecht gelten (sie sind „vor die Klammer 
gezogen“). Dazu gehören in erster Linie die für das Sachenrecht maßgeblichen Vorschrif-
ten der §§ 90 ff. BGB, welche den Begriff der Sache näher erläutern. Aber auch die 
Vorschriften der §§ 104 ff., 119 ff., 145 ff., 164 ff. BGB – also alle das Rechtsgeschäft 
betreffenden Normen – finden in der Regel, namentlich bei den Verfügungsgeschäften, 
Anwendung (vgl. dazu schon die Ausführungen zur Fehleridentität).  
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Unanwendbar sind diese Vorschriften aber bei Re-
alakten wie z.B. bei der Verarbeitung, Vermischung oder dem Schatzfund. Auch bei be-
sitzrechtlichen Vorgängen kommt es grundsätzlich auf einen natürlichen und nicht 
rechtsgeschäftlichen Willen an, sodass bspw. §§ 104 ff. BGB nicht greifen (Ausnahme: 
§ 854 II BGB, str.).71    

 
Ausnahmen von der grundsätzlichen Anwendbarkeit liegen vor, wenn die allgemeinen 
Normen des BGB AT durch besondere Vorschriften des Sachenrechts verdrängt werden. 
 

Beispiele: Ausschluss der Befristung und Bedingung (§§ 158 ff. BGB) bei der Grund-
stücksübereignung (§ 925 II BGB); Ausschluss der Vertragsbindung gem. § 145 BGB bei 
der dinglichen Einigung (die dingliche Einigung ist bis zum Rechtserwerb frei widerruflich, 
vgl. bereits die Ausführungen zum dinglichen Rechtsgeschäft). Vgl. ferner § 11 I S. 2 Erb-
bauRG, § 4 II S. 2 WEG.   

 

II. Anwendbarkeit des Schuldrechts 
Da das dritte Buch des BGB nicht allein dingliche Rechte und dingliche Ansprüche, 
sondern auch dingliche Rechtsgeschäfte und gesetzliche Schuldverhältnisse (§§ 987 ff. 
BGB) regelt, wirft dies die Frage nach der Anwendbarkeit schuldrechtlicher Normen auf. 
Im Grundsatz gilt, dass die Vorschriften des Schuldrechts nicht anwendbar sind, denn – 
wie aufgezeigt – ist das Schuldrecht geprägt von der Relativität der Schuldverhältnisse, 
wohingegen im Sachenrecht das Absolutheitsprinzip vorherrscht. Außerdem fehlt den 
dinglichen Rechtsgeschäften i.d.R. das verpflichtende Element, das wiederum schuld-
rechtlichen Rechtsgeschäften eigentümlich ist. Jedoch ist es nicht ausgeschlossen, dass 
eine Vorschrift der §§ 241 ff. BGB auf ein sachenrechtliches Rechtsverhältnis „passt“, 
also Anwendung finden kann. Das ist aber eine Frage des Einzelfalls. Dabei sind einige 
Grundgedanken für die Entscheidungsfindung hilfreich72: 
 
 Bei dinglichen Rechtsgeschäften ist in der Regel davon auszugehen, dass sie ab-

schließend durch das Sachenrecht und den Allgemeinen Teil des BGB normiert und die 
Normen des Schuldrechts damit unanwendbar sind (mögliche Ausnahmen: §§ 305 ff., 
328, 399 BGB, dazu weiter unten).   

 
 

                                                     
71 Stadler, in: Soergel, Einl. §§ 854 ff. Rn 11 und § 854 Rn 21. 
72 Vgl. auch Herrler, in: Grüneberg, Einl v § 854 Rn 12; Medicus/Petersen, BR, Rn 447 ff. 
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 Bei dinglichen Ansprüchen können Normen des allgemeinen Schuldrechts anwendbar 
sein, soweit die Regelungssituation gleichartig ist und nicht spezielle Vorschriften des Sa-
chenrechts oder die dingliche Natur des Rechtsverhältnisses dem entgegenstehen. So 
können z.B. die Regelungen über den Gläubiger- und Schuldnerverzug (§§ 293 ff., 280, 
286 f. BGB) greifen. Hingegen sind §§ 280 I, III, 283, 275 BGB auf den Anspruch aus § 
985 BGB nicht anwendbar. Ist nämlich die Herausgabe des Eigentums nicht mehr möglich, 
gehen die Vorschriften des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses (EBV, §§ 987 ff. BGB) als 
lex specialis vor.   

 

 Bei Ansprüchen aus gesetzlichen Schuldverhältnissen kann hingegen im Grunde 
davon ausgegangen werden, dass die allgemeinen schuldrechtlichen Normen angewendet 
werden können, weil es sich dabei um „normale gesetzliche Schuldverhältnisse“ handelt, 
die lediglich traditionell und aus Gründen des Sachzusammenhangs im Sachenrecht kodifi-
ziert wurden. Anwendbar sind daher bspw. §§ 276, 254 BGB bei der Verschuldensfrage im 
Rahmen eines Anspruchs aus §§ 989, 990 BGB. 

 
Zur Anwendbarkeit einzelner Vorschriften gilt: 
 

 § 254 BGB (Mitverschulden) ist bei Schadensersatzansprüchen (z.B. § 989 BGB) an-
wendbar. Das Gleiche gilt für §§ 249 ff. BGB, die den Inhalt von Schadensersatzansprü-
chen regeln. Umstritten – aber von der h.M. bejaht – ist die Frage der Anwendbarkeit der 
§ 254 BGB (Mitverschulden), § 251 II BGB (Schadenskompensation bei unverhältnis-
mäßigem Aufwand der Restitution) im Rahmen eines Beseitigungsanspruchs aus § 1004 
BGB. Dagegen spricht der strukturelle Unterschied von Schadens- und Beseitigungsan-
sprüchen; dafür allerdings das praktisch sachgerechte Ergebnis. 

 

 § 362 BGB (Erfüllung), §§ 269, 271 BGB (Leistungsort und -zeit) sind auf sachenrecht-
liche Ansprüche anwendbar.  

 

 Die Verzugsvorschriften sind ebenfalls anwendbar (§§ 293 ff., 280 I, II, 286 BGB; 
beachte auch § 990 II BGB). Verdrängt ist indes das Unmöglichkeitsrecht nach §§ 280, 
281, 283 BGB bei einem Anspruch aus § 985 BGB. Hier bilden die §§ 989, 990 BGB eine 
abschließende Regelung. Bei § 1004 BGB ist das Unmöglichkeitsrecht des allgemeinen 
Schuldrechts wiederum anwendbar. 
 

Beispiel73: Grundstückseigentümer E hat sein Hausgrundstück an den stadtbekannten 
Lebemann M vermietet. Dieser veranstaltet mehrmals pro Woche lautstarke Gartenpartys 
bis tief in die Nacht hinein. N, Eigentümer des Nachbargrundstücks, fühlt sich in seiner 
Nachtruhe nachhaltig gestört und verlangt von E Unterlassung gem. § 1004 I S. 2 BGB.   
 

E müsste zunächst „Störer“ sein, um tauglicher Anspruchsgegner zu sein. Das kann man 
bejahen, wenn man ihm das Verhalten des M zurechnet, was jedoch zweifelhaft ist. Wer 
andererseits sein Hausgrundstück an jemanden vermietet, der für die Veranstaltung von 
exzessiven Gartenpartys bekannt ist, muss damit rechnen, dass es zu Unterlassungsan-
sprüchen von Nachbarn kommt. Bejaht man daher bei E die für § 1004 BGB erforderliche 
Störereigenschaft, ist als Nächstes zu prüfen, ob die Unterlassung überhaupt von E ver-
langt werden kann. Denn solange der Mietvertrag mit M gilt, hat E keine Herrschaftsbe-
fugnis über das Hausgrundstück. Dem E könnte es also unmöglich sein, dem geltend ge-
machten Unterlassungsanspruch nachzukommen. Etwas anderes könnte angenommen 
werden, wenn E einen vertraglichen Unterlassungsanspruch (oder ein Sonderkündigungs-
recht) gegen M hätte. Dann könnte man von E verlangen, dass er gegen M vorgeht. Das 
Nichtbestehen eines solchen vertraglichen Anspruchs muss nach Auffassung des BGH aber 
von E bewiesen werden. Kann E diesen Beweis nicht erbringen, ist der Unterlassungsan-
spruch des N begründet. Davon unabhängig hat N jedenfalls einen Unterlassungsanspruch 
gegen M.   

 

                                                     
73 In Anlehnung an BGH JZ 1968, 384, dargestellt auch bei Medicus/Petersen, BR, Rn 447. 
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 Sehr problematisch ist, ob und in welchem Umfang sich der Besitzer einer fremden Sache 
eine etwaige Bösgläubigkeit und ein Verschulden seiner Hilfspersonen im Rahmen des EBV 
zurechnen lassen muss (mögliche Zurechnungsnormen: §§ 164, 166, 831, 278 BGB). 
Auf diese Frage wird bei Rn 712 eingegangen.   

 

 Umstritten74 ist, ob § 328 BGB auf dingliche Rechtsgeschäfte anwendbar ist, also ob man 
eine Verfügung zugunsten eines Dritten vornehmen kann. Nach einer überzeugenden An-
sicht soll dies nicht möglich sein, weil dem Dritten dadurch eine dingliche Rechtsposition 
aufgedrängt werden könne, weil der Wortlaut des § 328 BGB entgegenstehe („Leistung 
fordern“), weil sich § 328 BGB aufgrund seiner systematischen Stellung nur auf schuld-
rechtliche Verträge beziehe und weil das Publizitätsprinzip nicht ausreichend berücksichtigt 
werden könne. Eine andere Ansicht hält dem entgegen, dass der Empfänger gegen ein 
aufgedrängtes Recht wegen § 333 BGB ausreichend geschützt werde. Erforderlich für die 
Verfügung zugunsten eines Dritten sei aber natürlich, dass die Publizität eingehalten wer-
de (z.B. durch Besitzerlangung oder Eintragung des Dritten). Dagegen spricht wiederum, 
dass bei einer solchen Verfügung gerade wegen des Zurückweisungsrechts des Dritten 
(§ 333 BGB) eine erhebliche Rechtsunsicherheit bestehen würde. Denn durch eine Ableh-
nung der Verfügung gilt das Recht als von Anfang an nicht erworben. Dadurch kommt es 
vorübergehend zu einem ungewissen Schwebezustand und es besteht die Gefahr, dass 
der Dritte bereits Besitzer oder sogar im Grundbuch eingetragen ist, obwohl er – nach er-
folgter Zurückweisung – gar nicht Eigentümer wurde. Darüber hinaus muss eine Verfü-
gung zugunsten eines Dritten jedenfalls bei der Übereignung eines Grundstücks zwingend 
ausscheiden, weil § 925 I BGB die Anwesenheit auch des Erwerbers bei der Auflassung 
verlangt. Aus den o.g. Gründen ist es ebenso überzeugend, die Anwendbarkeit des § 328 
BGB auf dingliche Übertragungsgeschäfte auch bei beweglichen Sachen abzulehnen.   

 

 Die das AGB-Recht regelnden Normen (§§ 305 ff. BGB) sind in erster Linie für schuld-
rechtliche Verträge konzipiert. Das ergibt sich einerseits aus der Überschrift des 2. Ab-
schnitts des Schuldrechts („Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch 
AGB“) und andererseits aus der systematischen Stellung der §§ 305 ff. BGB.75 Dennoch 
können die Vorschriften auch im Bereich des Sachenrechts Anwendung finden. Mit der 
Eingliederung des AGB-Rechts in das allgemeine Schuldrecht wollte der Gesetzgeber ledig-
lich zum Ausdruck bringen, dass der Schwerpunkt der Anwendbarkeit im Schuldrecht liegt; 
eine Verwendbarkeit im Sachenrecht sollte dabei aber nicht ausgeschlossen werden.76 Be-
sondere Relevanz haben §§ 305 II und III, 305c, 308 Nr. 5 und 6, 309 Nr. 12, 13 BGB. 

 

 Die Anwendbarkeit des § 242 BGB auf das Sachenrecht ist teilweise umstritten. Bei der 
Ausgestaltung dinglicher Rechte (z.B. eines Nießbrauchrechts) oder im Rahmen von ge-
setzlichen Schuldverhältnissen (§§ 987 ff. BGB) steht einer Berücksichtigung von Treu und 
Glauben nichts entgegen. Fraglich ist aber, ob dinglichen Ansprüchen der Einwand unzu-
lässiger Rechtsausübung entgegengehalten werden kann.  

 

Beispiel77: E veräußerte an die Stadt S drei Grundstücke, wobei die Auflassungsurkunde 
den unzutreffenden Hinweis enthielt, dass der 17-jährige E vom Vormundschaftsgericht 
(heute: Familiengericht) für volljährig erklärt sei. Nach der Abwicklung des Vertrags baut S 
mit Millionenaufwand Schulen, Turnhallen etc. auf die Grundstücke. Zehn Jahre später 
verlangt E eine Grundbuchberichtigung mit der Begründung, er habe damals als Minder-
jähriger keine wirksame Auflassung erklären können. 
 

Nach Auffassung des BGH ist in diesem Fall die Anwendung von § 242 BGB geboten, so-
dass dem Anspruch des E der Einwand unzulässiger Rechtsanwendung entgegenzuhalten 
ist. Dagegen spricht allerdings, dass das Eigentum und das Besitzrecht dadurch dauerhaft 
auseinanderfallen würden. Überzeugend ist daher, einen Anspruch des E gem. § 894 BGB 
zu bejahen. 

                                                     
74 Vgl. ergänzend Stadler, in: Soergel, Einl. §§ 854 ff. Rn 13 ff. und Stadler, in: Jauernig, § 328 Rn 6 m.w.N. 
75 Siehe dazu ausführlich R. Schmidt, BGB AT, Rn 1488 ff.  
76 BT-Drs. 14/6040, S. 149. Vgl. auch Herrler, Einl v § 854 Rn 12. 
77 Vgl. BGH NJW 1979, 1656, 1656. 
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2. Kapitel – Sachen 
 

Der maßgebliche Regelungsgegenstand des Sachenrechts ist die Zuordnung von Sachen 
zu Rechtssubjekten. Die Regelungen über den Begriff der Sache finden sich jedoch im 
BGB AT (d.h. in §§ 90-103 BGB) und sind bereits ausführlich bei R. Schmidt, BGB AT, Rn 
135 ff. erläutert, weshalb an dieser Stelle in erster Linie Bezug genommen wird.  
 

A. Begriff der Sache 
Im Gesetz wird zwischen Rechtssubjekten und Rechtsobjekten unterschieden. Die 
Rechtssubjekte sind Anknüpfungspunkte von Rechten und Pflichten (natürliche und 
juristische Personen), während die Rechtsobjekte alle körperlichen (§ 90 BGB) und 
unkörperlichen Gegenstände (Forderungen, andere Vermögensrechte und Immaterial-
güterrechte) darstellen.  
 
Der Terminus des Rechtsobjekts bzw. Gegenstands ist also der Oberbegriff. Diese Begriffe 
werden vom Gesetz nicht definiert, obwohl in mehreren Normen zumindest vom „Gegen-
stand“ gesprochen wird, vgl. §§ 135, 161, 185, 256, 260, 273, 747, 816 BGB. Gegenstände 
sind alles, was Objekt von Rechten sein kann und sie sind damit – anders als der Sprachge-
brauch es nahelegt – in körperliche und unkörperliche Gegenstände zu unterteilen.  
 
Unter Sachen sind nach der Legaldefinition in § 90 BGB alle körperlichen Gegen-
stände zu verstehen, und zwar unabhängig von deren Aggregatzustand, solange sie 
von der Außenwelt (räumlich) abgrenzbar sind.  
 
In Abgrenzung zu den „Nichtsachen“ muss es sich also um raumausfüllende, jedoch 
räumlich abgrenzbare und greifbare Gegenstände handeln, was sich nach der Verkehrs-
auffassung richtet. Die Abgrenzung zu den „Nichtsachen“ ist deshalb notwendig, weil nur 
an Sachen Eigentum und beschränkt dingliche Rechte möglich sind. An „Nichtsachen“ 
sind hingegen bspw. Urheberrechte möglich. In Prüfungsarbeiten können sich Abgren-
zungserfordernisse bspw. in folgenden Fallgruppen ergeben: 
 
 Fehlt es an der räumlichen Abgrenzbarkeit des Objekts (Wasser im Ozean, Luft etc.), 

scheidet die Sacheigenschaft aus.   
 

 Da sich die Sacheigenschaft auf körperliche Gegenstände beschränkt, fallen konsequen-
terweise Daten, Forderungen und andere Rechte aus dem Begriff heraus. Ein körperli-
cher Gegenstand ist aber das Medium, auf dem die Daten oder die Rechte gespeichert 
bzw. verbrieft sind (etwa das Papier, auf dem die Forderung oder das sonstige Recht ver-
brieft ist, die Maestro-Karte, mit deren Hilfe Geld vom Geldautomaten entnommen werden 
kann, oder die CD oder DVD, auf der das Computerprogramm gespeichert ist, welches das 
Ergebnis einer geistigen Leistung darstellt). Zu verneinen ist die Körperlichkeit auch bei 
elektrischer Energie. Die Sacheigenschaft ist aber auch hier zu bejahen, sofern es um 
das Speichermedium (etwa um die Batterie) geht. 

 
 
 
 

 Immaterialgüter sind keine Sachen, sondern geistige Güter, an denen (in beschränktem 
Umfang) Herrschaftsrechte begründet werden können. So kann bspw. an einer Erfindung 
(= Immaterialgut) ein Patentrecht (= Herrschaftsrecht) gewährt werden. An Texten und 
anderen geistigen Werken besteht ein Urheberrecht. 
 

 Da der Anteil an Sachen, die digitale Elemente enthalten, zunehmend steigt, hat der 
Gesetzgeber – veranlasst durch die Warenkaufrichtlinie der EU78 – zumindest bei Ver-
brauchsgüterkaufverträgen den Sachbegriff modifiziert. In § 474 I S. 1 BGB spricht er 
nicht mehr von einer beweglichen „Sache“, sondern von „Ware“ und verweist dabei auf 

                                                     
78 Richtlinie (EU) 2019/771, die mit Wirkung zum 1.1.2022 u.a. zur Änderung der §§ 434 ff. BGB führte. 
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die Legaldefinition in § 241a I BGB. In § 475b I BGB ist vom Kauf von Waren mit digitalen 
Elementen (§ 327a III S. 1 BGB) die Rede, bei dem sich der Unternehmer verpflichtet, 
dass er oder ein Dritter die digitalen Elemente bereitstellt; besondere Bedeutung kommt 
den in § 475b III und IV BGB beschriebenen Anforderungen an die Mangelfreiheit der Wa-
re mit digitalen Elementen zu. Und hat sich der unternehmerische Verkäufer zur dauerhaf-
ten Bereitstellung der digitalen Elemente verpflichtet, haftet er gem. § 475c II BGB über 
die §§ 434 und 475b BGB hinaus auch dafür, dass die digitalen Elemente während des 
Bereitstellungszeitraums, mindestens aber für einen Zeitraum von zwei Jahren ab der Ab-
lieferung der Ware, den Anforderungen des § 475b II BGB entsprechen. „Vernetzte Auto-
mobile“ und „fahrende Computer“ werden also ebenso von den Neuregelungen erfasst wie 
Smartphones, Computer (einschließlich Notebooks und Tablets), Spielekonsolen, Digital-
kameras, Drucker und „Smart-Home-Geräte“ wie Kühlschränke, die mittels Internetzu-
gangs selbsttätig Bestellungen aufgeben, Smart-TV-Geräte, also Fernsehgeräte, die mit-
tels Internetzugangs die Möglichkeit bieten, neben dem regulären TV-Programm u.a. 
Streamingdienste zu nutzen, Waschmaschinen, die mittels Internetzugangs Meldungen 
übertragen, dass die Wäsche fertig ist, Rollladensteuerungen, die – verbunden mit dem 
Internet – Steuerungsbefehle ausführen, „intelligente“ Heizkörperregler, Smartwatches, 
d.h. Uhren, die mittels Internetverbindung oder Bluetoothverbindung mit dem Smartpho-
ne eingehende Nachrichten, E-Mails, Anrufe und andere Informationen erhalten, und Fit-
nessuhren oder Fitnessarmbänder, die Herzfrequenz und Blutdruck anzeigen, aber auch 
mittels GPS-Verbindung den Standort anzeigen bzw. übertragen.79   

 
 
 
 

 Unstreitig ist der lebende menschliche Körper keine Sache. Denn die verfassungsrecht-
lich garantierte Menschenwürde (Art. 1 I GG) verbietet es, den lebenden Menschen zu 
einem bloßen Objekt „herabzustufen“. Der Mensch kann daher auch nicht Gegenstand von 
Kauf-, Schenk-, Miet- oder Leihverträgen sein. Dies gilt auch für alle fest mit dem Kör-
per verbundenen künstlichen Körperteile wie z.B. eine künstliche Hüfte, Goldzäh-
ne oder ein Herzschrittmacher80, da diese eine funktionale Einheit mit dem Körper 
bilden (nicht aber Perücken oder herausnehmbare Gebisse). Bei getrennten Kör-
perteilen ist hingegen zu unterscheiden: Wenn sie nur vorübergehend und zur spä-
teren Wiedereingliederung in den Körper zur Bewahrung der körperlichen Funktion 
getrennt werden, bleiben sie Bestandteil des Körpers und erlangen keine Sacheigen-
schaft (Eigenblutspende vor der OP; Hautspende zur späteren Eigentransplantati-
on).81 Sollen die Körperteile indessen nicht spenderbezogen verwendet werden, wer-
den sie mit der Trennung vom Körper zu Sachen. Das betrifft einerseits solche Teile, 
die keine weitere Verwendung finden (abgeschnittene Haare, gezogene Zähne), und 
andererseits solche, die an einen Dritten gespendet werden sollen (Spenderorgane). 

 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Werden Körperteile nicht nur vorübergehend vom 
Körper getrennt werden und stellen damit Sachen dar, fallen sie in entsprechender 
Anwendung des § 953 BGB ohne weiteres in das Eigentum des bisherigen Trägers.82 
Werden Spenderorgane einem Dritten transplantiert, verlieren sie ihre Sacheigenschaft 
und gehören dann zum Körper des neuen Trägers.         
 

Eine Besonderheit gilt im Rahmen der Samenspende, da hierbei naturgemäß die Un-
terscheidung zwischen der Eigen- und Fremdtransplantation keinen Sinn macht. 
Deswegen ist genauer zu differenzieren: Bezweckt die Spende die Fortpflanzung des 
Spenders durch eine Befruchtung der Wunschmutter, bleibt auch die Samenspende 
funktionaler Bestandteil des Körpers und wird keine Sache. Wird die Spende hinge-
gen für irgendeine fremde Person gegeben, erlangt sie Sacheigenschaft.83 
 

                                                     
79 Zu den Neuregelungen siehe R. Schmidt, SchuldR AT, Rn 461d ff. 
80 R. Schmidt, BGB AT, Rn 135 ff. 
81 BGHZ 124, 52, 54. 
82 Stresemann, in: MüKo, § 90 Rn 27. 
83 Vgl. BGH 1994, 127, 127 f.; krit. Taupitz, NJW 1995, 745, 746; Nixdorf, VersR 1995, 740, 741. 
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Auch der ungeborene Mensch (Nasciturus)84 und der außerhalb des Mutterleibs befind-
liche Embryo sind selbstverständlich keine Sachen, obwohl ihnen die Zivilrechtsordnung 
andererseits auch keine (Voll-)Rechtsfähigkeit zuspricht (Umkehrschluss aus § 1 BGB). 

 

 Bei einer Leiche ist die Sachqualität zu bejahen (hier greift das Argument der 
Menschenwürde nicht mehr unbedingt). Fraglich ist aber, ob eine Leiche eigentums-
fähig ist und im Rahmen einer Erbschaft gem. § 1922 BGB in das Eigentum der Er-
ben übergehen kann. Die Eigentumsfähigkeit ist insbesondere bei solchen Leichen zu 
verneinen, die zur Bestattung bestimmt sind und damit der Pietätsbindung unterlie-
gen (res extra commercium; es fehlt in diesem Fall an einem Aneignungsrecht nach 
§ 958 II BGB). Wenn eine Leiche nicht zur Bestattung, sondern zu Anatomiezwecken 
bestimmt ist oder eine Mumie oder ein Skelett darstellt, ist die Eigentumsfähigkeit 
ausnahmsweise zu bejahen.85 

   

 Tiere sind nach § 90a BGB keine Sachen. Wie Menschen sind sie Lebewesen. Die Rechts-
ordnung hat dennoch lange gebraucht, Schutzgesetze (vgl. etwa das erst 1972 erlassene 
Tierschutzgesetz und die erst 2002 in das GG eingefügte Staatszielbestimmung Tierschutz 
in Art. 20a GG) zu erlassen, die zwar in vielerlei Hinsicht dem Schutzbedürfnis der Tiere 
nicht hinreichend gerecht werden, aber immerhin Schritte in die richtige Richtung darstel-
len. Unabhängig davon, dass Tiere Lebewesen sind, stellt sie die Rechtsordnung im Er-
gebnis den Sachen weitgehend gleich, da auf das Rechtsobjekt Tier die für Sachen gel-
tenden Vorschriften entsprechend anzuwenden sind (vgl. § 90a S. 3 BGB). Daher können 
Tiere Gegenstand von Rechtsgeschäften, insbesondere eines Tierkaufs, sein und bei 
Sachmängeln Rechte aus §§ 434 ff. BGB auslösen. Sonderregeln für Tiere enthalten aber 
die §§ 251 II S. 2, 903 S. 2 BGB und §§ 765a I S. 3, 811c I ZPO. 

 

Hinweis für die Fallbearbeitung: In einer Fallbearbeitung ist die Vorschrift des 
§ 90a BGB kurz zu erwähnen, bspw.: „(…) A könnte einen Anspruch auf Herausgabe 
des Hundes aus § 985 BGB haben. Dann müsste er Eigentümer des Hundes sein. Ei-
gentum kann gem. § 903 BGB nur an einer beweglichen oder unbeweglichen Sache 
bestehen. Zwar stellen Tiere gem. § 90a BGB keine Sachen dar, sie werden aber recht-
lich wie solche behandelt. Daher ist der Hund den Regelungen über Sachen unterstellt. 
Ursprünglich war A Eigentümer des Hundes. Fraglich ist, ob er das Eigentum gem. §§ 
929 S. 1 BGB an X verloren hat. (…)“ 

 
Neben der Eigenschaft als Gegenstand müssen Sachen körperlich sein. Mit dem Begriff 
der Körperlichkeit ist gemeint, dass die Sachen fassbar und abgegrenzt sein 
müssen. Dies ist grundsätzlich nach der allgemeinen Verkehrsanschauung zu beurteilen. 
Natürliche Elemente (wie das Wasser im Ozean) werden erst dann als Sachen angese-
hen, wenn Teile entnommen wurden und für sich bestehen können, sei es durch Aufbe-
wahrung oder durch Grenzziehung.86 Dabei spielt der Aggregatzustand eines Gegen-
stands keine Rolle, sodass auch Gase oder Flüssigkeiten Sachen sein können, sofern sie 
im Raum abgrenzbar und sinnlich wahrnehmbar sind.  
 

Beispiele und Gegenbeispiele87: Sachen sind neben Grundstücken und beweglichen 
Festkörpern auch das Wasser in einer Flasche/einem Teich und das Gas in einem Gasbe-
hälter. Auch verkörperte geistige Erzeugnisse (z.B. ein Buch) stellen Sachen dar, nicht 
aber die Urheberrechte daran. Keine Sachen sind dagegen mangels konkreter Abgrenz-
barkeit die Luft, das Wasser der Meere und Flüsse sowie herumliegender Schnee – auch 
wenn er zur Schneeloipe geformt ist (str., ein Schneemann wiederum ist abgrenzbar und 
hat damit Sachqualität). Ebenfalls keine Sachen sind mangels Körperlichkeit Urheberrech-
te, Elektrizität, Verlags- oder Patentrechte. Und schließlich ist Software keine Sache, weil 

                                                     
84 BVerfGE 88, 203, 252; R. Schmidt, Grundrechte, 26. Aufl. 2021, Rn 225 ff.; Dreier, ZRP 2002, 377 ff. 
85 Stresemann, in: MüKo, § 90 Rn 30 m.w.N.; vgl. ausführlich R. Schmidt, BGB AT, Rn 135 ff. 
86 Wilhelm, Rn 59. 
87 Vgl. dazu Wieling/Finkenauer, SachenR, § 2 I 1 c); Stresemann, in: MüKo, § 90 Rn 8 f. 
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sie ein geistiges Werk darstellt, welches durch §§ 69a ff. UrhG geschützt wird.88 Die Ver-
körperung der Software auf einem Datenträger hingegen hat wiederum eine Sachqualität. 
Wird eine Software durch Überspielen auf die Festplatte übertragen, können daher die 
Vorschriften über den Sachkauf angewendet werden.89 

 

B. Strukturen der Sache 
Sachen lassen sich nach ihrer Art und nach ihrer Struktur unterscheiden. Die Struktur 
besagt noch nichts über die äußeren Eigenschaften einer Sache aus, z.B. darüber, ob sie 
beweglich/unbeweglich oder verbrauchbar/unverbrauchbar ist. Sie beschreibt vielmehr 
die innere Zusammensetzung eines Gegenstands oder mehrerer Gegenstände, was auf 
die rechtliche Beurteilung durchaus Einfluss haben kann.  
 
Zunächst wird zwischen einheitlichen und zusammengesetzten Sachen unterschie-
den. Eine Einheitssache liegt vor, wenn ein bestimmter Gegenstand aufgrund seiner 
Erscheinung eine natürliche Einheit darstellt wie z.B. ein Stein, ein Getreidekorn oder ein 
Apfel.90 Eine zusammengesetzte Sache stellt rechtlich gesehen ebenfalls nur eine 
Sache dar, die sich allerdings aus mehreren einzelnen Gegenständen zusammensetzt. Ob 
es sich dabei im Einzelfall um eine Sache oder um mehrere Sachen handelt, hängt davon 
ab, ob die zusammengesetzten Teile nach der Verkehrsanschauung als Mehrheit von 
Sachen oder als ein besonders bezeichneter und bewerteter einheitlicher körperlicher 
Gegenstand anzusehen sind.91  
 

Beispiele: Eine zusammengesetzte Sache, die nach der Verkehrsanschauung als eine Sa-
che anzusehen ist, ist z.B. ein Notebook. Obwohl es sich dabei eigentlich um viele kleine 
Bauteile handelt, werden diese Gegenstände rechtlich wie eine einzelne Sache behandelt. 
Das ist damit zu erklären, dass mehrere selbstständige Teile miteinander dergestalt ver-
bunden wurden, dass sie als Bestandteile (dazu Rn 123 ff.) ihre rechtliche Selbststän-
digkeit verloren haben. So sind bspw. auch ein Auto, ein Fahrrad oder ein Fernseher nach 
der Verkehrsanschauung als einheitliche Sache anzusehen.  

 

Neuerdings wird in Anbetracht des Umstands, dass auch in Geräten, Maschinen und Fahr-
zeugen zunehmend Software, Lizenzen und andere Immaterialgüter integriert sind, disku-
tiert, den Sachbegriff i.S.d. § 90 BGB zu modifizieren. Als Beispiel wird das Automobil ge-
nannt, das online vernetzt ist und ständig Daten austauscht. Im Zeitalter der Digitalisie-
rung (insbesondere der „Cloud-Technologie“ bei Navigationsgeräten) sei daher bspw. bei 
Verträgen über den Kauf eines Autos der Sachbegriff nahezu wertlos, was die normative 
Brauchbarkeit des Sachbegriffs in Frage stelle.92 Nach der hier vertretenen Auffassung ist 
der Sachbegriff des § 90 BGB flexibel genug, um bspw. auch „vernetzten Automobilen“ 
gerecht zu werden, zumal den Gewährleistungsrechten bei Sachmängeln ein Sachmangel-
begriff zugrunde liegt, der sich nach der Beschaffenheitsvereinbarung richtet bzw. danach, 
ob sich die Sache zu der nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendung oder für die ge-
wöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der glei-
chen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann (§ 434 I S. 1 
BGB). Wird also ein „vernetztes Automobil“ geschuldet und funktioniert das Gesamtsystem 
nicht störungsfrei, liegt ein Sachmangel vor, der Gewährleistungsrechte (§ 437 BGB) aus-
löst. 

 
Darüber hinaus wird zwischen Einzelsachen und Sachgesamtheiten unterschieden. 
Einzelsachen sind einzelne Sachen, wobei es unerheblich ist, ob es sich um eine 
Einheitssache oder um eine zusammengesetzte Sache handelt. Sie haben die rechtliche 

                                                     
88 Ellenberger, in: Grüneberg, § 90 Rn 2 m.w.N. 
89 Vgl. BGHZ 109, 97, 101; BGH ZIP 2000, 456, 457.  
90 RGZ 69, 117, 119 ff. 
91 RGZ 87, 43, 45; BGHZ 102, 135, 149. 
92 So Wendehorst, NJW 2016, 2609. 
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Eigenschaft einer Sache, weswegen dingliche Rechte nur an dem gesamten Gegenstand 
bestehen können. Sachgesamtheiten stellen dagegen eine Mehrheit von selbstständi-
gen Einzelsachen dar, die aufgrund ihrer gemeinsamen Bestimmung wirtschaftlich als 
Einheit erscheinen (Warenlager, Inventar, Bibliothek, Briefmarkensammlung). Sie bilden 
keine neue Sache, sondern weisen lediglich eine äußerliche Zusammengehörigkeit auf. 
Zwar können Sachgesamtheiten Gegenstand schuldrechtlicher Verträge sein; wegen des 
Spezialitäts- und Bestimmtheitsgrundsatzes besteht aber nicht die Möglichkeit, dass sie 
Objekte dinglicher Rechte oder Verfügungsgeschäfte sind. Dies können nur einzelne 
Sachen sein. Zur Übertragung einer Sachgesamtheit müssen daher die rechtlich selbst-
ständigen Sachen, aus denen sich die Sachgesamtheit zusammensetzt, einzeln übertra-
gen werden (dies kann jedoch in einem äußerlich einheitlichen Akt erfolgen).   
 

C. Arten der Sache  
Der Art nach können Sachen nach verschiedenen Kriterien unterteilt werden.  
 

I. Bewegliche und unbewegliche Sachen 
 

Bewegliche Sachen (= Mobilien bzw. Fahrnis) sind alle körperlichen Gegenstände, die 
weder Grundstücke noch grundstücksgleiche Rechte oder Grundstücksbestandteile sind. 
 
Dazu gehören auch Sachen, die vorübergehend mit dem Boden verbunden sind (§ 95 
BGB). Luftfahrzeuge und Schiffe sind ebenfalls bewegliche Sachen, obwohl sie teilweise 
nach dem SchRG und LuftFzgG wie Grundstücke behandelt werden.  
 
Unbewegliche Sachen (Immobilien) sind Grundstücke und deren wesentlichen Be-
standteile.  
 
Ein Grundstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Bestandsverzeichnis 
eines Grundbuchblatts unter einer bestimmten Nummer eingetragen oder gem. § 3 II 
GBO gebucht ist. Das Grundstück erstreckt sich auch auf den Luftraum (darüber) und 
auf die Erdsäule (darunter), vgl. § 905 BGB. Rechtlich gleichgestellt werden den Grund-
stücken das Erbbaurecht (§ 11 I S. 1 ErbbauRG) und das Wohnungseigentum (§§ 1, 3, 7 
WEG).93 
 
 
 
 
 
 

Die Unterscheidung zwischen unbeweglichen und beweglichen Sachen ist in vielerlei 
Hinsicht wichtig. Beispielhaft seien genannt94: 

 
 Der Kaufvertrag über eine bewegliche Sache ist grds. formfrei möglich, da das Gesetz 

hierfür keine Form vorschreibt. Demgegenüber bedarf der Kaufvertrag über ein Grund-
stück (wegen der weit reichenden Folgen) der notariellen Beurkundung (§ 311b I BGB). 
 

 Auch vollzieht sich die Eigentumsübertragung auf verschiedene Weise: Während die 
Übertragung des Eigentums an unbeweglichen Sachen durch Auflassung und Eintragung 
im Grundbuch (§§ 873, 925 BGB) erfolgt, geht das Eigentum an beweglichen Sachen 
durch dinglichen Vertrag und Übergabe (§ 929 S. 1 BGB) bzw. durch ein Übergabesurro-
gat (§§ 930, 931 BGB) über.  

 

 Unterschiede ergeben sich auch bei den Pfandrechten. Bei beweglichen Sachen gelten die 
§§ 1204 ff. BGB. Bei unbeweglichen kommen hingegen Grundpfandrechte wie Hypothek 
(§ 1113 BGB), Grundschuld (§ 1191 BGB) und Rentenschuld (§ 1199 BGB) in Betracht.  

 

                                                     
93 Vgl. ausführlich R. Schmidt, SachenR II, Rn 682 ff. 
94 Vgl. auch Neuner, AT, § 25 Rn 8; Stadler, AT, § 11 Rn 10; Köhler, AT, § 23 Rn 6; Brox/Walker, AT, Rn 802; Ellenberger, 
in: Grüneberg, § 91 Rn 2; R. Schmidt, BGB AT, Rn 147. 
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 Grunddienstbarkeiten (§ 1018 BGB) dingliche Vorkaufsrechte (§ 1094 BGB), Reallasten 
(§ 1105 BGB), Erbbaurechte (§ 1 ErbbauRG) sowie die Vormerkung (§ 883 BGB) sind nur 
an Grundstücken und nicht an beweglichen Sachen möglich. 

 

 Die Zwangsvollstreckung in eine bewegliche Sache erfolgt durch Pfändung (§ 803 ZPO), 
wohingegen diejenige in ein Grundstück durch Eintragung einer Sicherungshypothek, 
durch Zwangsversteigerung oder durch Zwangsverwaltung erfolgt (§ 866 I ZPO). 

 

II. Vertretbare und unvertretbare Sachen 
Im Rahmen einiger Schuldverhältnisse und im Zivilprozessrecht ist darüber hinaus die 
Unterscheidung von sog. vertretbaren und unvertretbaren Sachen von Relevanz. 
 

Beispiele: Ein Sachdarlehensvertrag i.S.d. § 607 BGB kann nur über vertretbare Sachen 
geschlossen werden. Handelt es sich hingegen um eine unvertretbare Sache, besteht le-
diglich die Möglichkeit einer Leihe (§ 598 BGB). § 651 S. 3 BGB erklärt einige werkrechtli-
che Vorschriften für anwendbar, wenn ein Vertrag über die Lieferung oder Herstellung 
einer beweglichen nicht vertretbaren Sache vorliegt. Weitere Normen, die zwischen ver-
tretbaren und unvertretbaren Sachen differenzieren, sind §§ 706 II, 783 BGB und §§ 592, 
884 ZPO.  

 
Vertretbare Sachen sind gem. § 91 BGB bewegliche Sachen, die im Verkehr nach 
Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen.  
 
Kennzeichen ist, dass sie ohne weiteres austauschbar sind, da sie sich von anderen 
Sachen nicht durch Individualisierungsmerkmale abheben. Da sie aus wirtschaftlicher 
Sicht untereinander austauschbar sind, gelten für sie einige Sonderregelungen (vgl. §§ 
607, 651, 700, 706, 783 BGB“.95  
 

Beispiele96: Naturprodukte wie Äpfel, Birnen, Eier, Kartoffeln, Kohlen, Wein einer be-
stimmten Gattung; Bargeld und Wertpapiere; Industrieprodukte, soweit serienmäßig her-
gestellt (DVDs, Monitore etc.). 

 
Unvertretbare Sachen sind dagegen alle anderen Sachen, also solche, die individuell 
bestimmt sind.  
 
Das sind neben Grundstücken und Wohnungen körperliche Gegenstände, die individuell 
charakterisiert sind („Einzelanfertigung“ oder nach „Bestellerwünschen angefertigte 
Sachen“) und nicht ohne weiteres gegen eine Sache derselben Gattung ausgetauscht 
werden können. Auch alle gebrauchten Sachen (insb. Antiquitäten) sind unvertretbar, 
weil sie in ihrer Eigenart nur ein einziges Mal existieren.97  

 
Beispiele98: Individuell nach Kundenwünschen angefertigte Einzelstücke wie z.B. ein Spe-
zialfahrzeug, ein Kleidungsstück („maßgeschneiderter Anzug“) oder eine Einbauküche. Die 
Abgrenzung zur vertretbaren Sache ist z.B. wichtig für § 651 BGB bzw. für das Schadens-
ersatzrecht. So kommt bei Zerstörung einer unvertretbaren Sache von vornherein lediglich 
eine Entschädigung in Geld (§ 251 I BGB) in Betracht.  
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Die Abgrenzung zwischen den beiden Sacharten 
erfolgt objektiv nach der Verkehrsanschauung Die Unterscheidung von vertretba-
ren/unvertretbaren Sachen ist nicht mit der Differenzierung von Stück- und Gattungs-
schulden zu verwechseln. Letztere Abgrenzung erfolgt nach subjektiven Merkmalen: 

                                                     
95 R. Schmidt, BGB AT, Rn 149. 
96 Vgl. Neuner, AT, § 25 Rn 12; Köhler, AT, § 23 Rn 6; Stadler, AT, § 11 Rn 12; Brox/Walker, AT, Rn 802; Ellenberger, in: 
Grüneberg, § 91 Rn 2.  
97 R. Schmidt, BGB AT, Rn 150. 
98 R. Schmidt, BGB AT, Rn 150. 
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Wird ein bestimmter Apfel im Laden gekauft, handelt es sich um einen Stückkauf einer 
vertretbaren Sache. Werden hingegen vier beliebige Bilder des Malers X bestellt, liegt 
ein Gattungskauf vor, obwohl es sich um unvertretbare Sachen handelt. 

 

III. Teilbare Sachen  
Teilbare Sachen sind solche, die sich ohne Wertminderung in gleichartige Teile zerlegen 
lassen wie z.B. Geld und andere vertretbare Sachen. Die Unterscheidung von teilbaren 
und nicht teilbaren Sachen ist von Bedeutung bei der Aufhebung von Rechtsgemein-
schaften (vgl. § 752 S. 1 BGB sowie §§ 731 S. 2, 1477 I, 1042 II BGB). 
 

IV. Verbrauchbare und nicht verbrauchbare Sachen 
Verbrauchbare Sachen sind bewegliche Sachen, deren bestimmungsgemäßer Ge-
brauch in dem Verbrauch oder in der Veräußerung besteht (§ 92 I BGB); zu den verb-
rauchbaren Sachen gehören auch bewegliche Sachen, die zu einem Warenlager oder 
sonstigen Sachinbegriff gehören und zur Veräußerung bestimmt sind (§ 92 II BGB).  
 
Die Unterscheidung zwischen verbrauchbaren und nicht verbrauchbaren Sachen ist ins-
besondere für Nutzungsrechte bedeutsam (§§ 1067, 1075 BGB). Auch beim Abschluss 
von Miet- oder Leihverträgen ist auf die Unterscheidung zu achten, weil eine verbrauch-
bare Sache naturgemäß nicht Gegenstand einer vorübergehenden Gebrauchsüberlassung 
sein kann.99  
 

Beispiele100: Nahrungs- und Genussmittel, Kohlen, Kraftstoff etc. sind zum Verbrauch 
bestimmt, nicht dagegen Sachen, die durch Gebrauch oder Verschleiß allmählich entwer-
tet werden wie z.B. Maschinen; Letztere können aber – wie Erstere zur Veräußerung be-
stimmt sein. Zur Veräußerung bestimmt (und damit ebenfalls verbrauchbare Sachen) sind 
generell Handelswaren aller Art (Kleidung, Bücher etc.). 

 

D. Funktionseinheiten der Sache (Bestandteile/Zubehör)  
Häufig bestehen zwischen mehreren Sachen tatsächliche Verbindungen, die teils engerer 
und teils gelockerter Natur sind. Diese miteinander verbundenen Sachen können eine 
funktionale Einheit darstellen, sodass sie gemeinsam eine zusammengesetzte Sache 
bilden (z.B. ein Fernseher/ein Kfz). Ebenso besteht die Möglichkeit, dass mehrere Sa-
chen trotz einer faktischen Verbundenheit keine sachenrechtliche Einheit sind, sondern 
nach wie vor ihre Eigenständigkeit behalten (z.B. ein Kfz und der darauf befestigte 
Gepäckträger, § 97 BGB). Dem Umstand, dass verschiedene Sachen in unterschiedlicher 
Art miteinander verbunden sein können, trägt die Rechtsordnung durch die Begriffe 
„wesentlicher Bestandteil“, „einfacher Bestandteil“, „Scheinbestandteil“ und „Zubehör“ 
Rechnung. Durch die Definition dieser Termini und die Kodifikation der Rechtsfolgen hat 
das BGB die rechtliche Behandlung der – locker oder eng – miteinander verbundenen 
Sachen geregelt.     
 

I. Wesentliche Bestandteile 
Bestandteile sind grundsätzlich alle unselbstständigen (körperlich abgegrenzte) Teile 
einer einheitlichen Sache. Durch die Verbindung mit einer oder mehreren anderen 
Sachen verlieren sie ihre Selbstständigkeit und teilen von dem Zeitpunkt an in der Regel 
das Schicksal der gesamten Sache.  
                                                     
99 R. Schmidt, BGB AT, Rn 153. 
100 Vgl. Neuner, AT, § 25 Rn 15; Brox/Walker, AT, Rn 803; Köhler, AT, § 23 Rn 7; Ellenberger, in: Grüneberg, § 92 Rn 1; R. 
Schmidt, BGB AT, Rn 153. 
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Ob es sich bei mehreren miteinander verbundenen Sachen um völlig selbstständige Sachen 
einer Sachgesamtheit, um Zubehörteile (§ 97 BGB) oder um Bestandteile handelt, richtet sich 
nach der Verkehrsanschauung und einer natürlichen Betrachtungsweise unter Zugrundele-
gung eines technisch-wirtschaftlichen Standpunkts. Die zu stellende Frage lautet dabei, ob die 
Sachen aufgrund ihrer Verbundenheit als natürliche Sacheinheit, also als zueinander gehörig 
angesehen werden können (dann sind sie Bestandteile). Die Bewertungskriterien sind die 
Art und beabsichtigte Dauer der Verbindung, der Grad der Anpassung der bisher selbstständi-
gen Sachen zueinander und ihr wirtschaftlicher Zusammenhang.101 Eine feste Verbindung 
(z.B. durch Anschrauben) kann ein Indiz, nicht aber zwingendes Merkmal für die Einheitlich-
keit der verbundenen Gegenstände sein. Bei einem Kfz kann man bspw. von einer aus vielen 
Bestandteilen bestehenden Sacheinheit ausgehen, ebenso bei den Hälften eines auf einem 
ungeteilten Grundstück stehenden Hauses.  
 
Die Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen Bestandteilen ist recht-
lich sehr bedeutsam, da nur unwesentliche Bestandteile Objekte von Rechtsgeschäften 
sein können. Wesentliche Bestandteile hingegen können nicht Gegenstand besonderer 
dinglicher Rechte sein; sie sind nicht sonderrechtsfähig bzw. nicht „rechtsobjektfähig“.102  
 
Ein wesentlicher Bestandteil liegt vor, wenn die Verbindung zwischen den Teilen so 
intensiv ist, dass eine Trennung zur Zerstörung, Beschädigung, Wesensveränderung 
oder Unbrauchbarkeit einzelner Teile führen würde (§ 93 BGB). Dabei ist nicht der 
Einfluss auf die Gesamtsache maßgeblich; abzustellen ist allein darauf, ob die verblei-
benden Bestandteile nach der Trennung noch in der bisherigen Art – sei es auch erst 
nach Verbindung mit einer anderen Sache – wirtschaftlich genutzt werden können.103 
 

Beispiele/Gegenbeispiele: Deswegen stellen der Lack und die Karosserie eines Kfz we-
sentliche Bestandteile dar. Dessen neuer Motor ist hingegen kein wesentlicher Bestandteil. 
Zwar kann der Wagen nach dem Ausbau zunächst nicht mehr gefahren werden; nach dem 
Einbau eines neuen Motors könnte er aber wieder benutzt werden und auch der Motor 
kann durch einen Einbau in ein anderes Fahrzeug (in der Regel) wieder seinem bestim-
mungsgemäßen Gebrauch zugeführt werden. Die Reifen und Sitze eines Busses, die Räder 
und Felgen eines Kfz sowie die Matratze und der Lattenrost eines Bettes stellen ebenfalls 
keine wesentlichen Bestandteile dar.104  

 
Wird eine Sache durch Verbindung mit einer anderen Sache zu deren wesentlichem 
Bestandteil, gehen dingliche Rechte an der eingefügten Sache automatisch unter und die 
– rechtlich nicht mehr existente – Sache fällt ins Eigentum des Eigentümers der Haupt-
sache, §§ 946 ff. BGB (mit der Folge, dass der frühere Eigentümer der untergegangenen 
Sache u.U. Rechte aus §§ 951, 812 BGB geltend machen kann).  
 
Für Grundstücke, Gebäude, bestimmte Einrichtungsgegenstände und Erzeugnisse 
enthält § 94 BGB darüber hinaus einige Spezialregelungen, die den Begriff des wesent-
lichen Bestandteils ergänzen und § 93 BGB vorgehen.  
 
Gemäß § 94 I BGB sind wesentliche Bestandteile eines Grundstücks alle mit dem Grund 
und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebäude sowie Erzeugnisse des 
Grundstücks, solange sie mit dem Boden fest zusammenhängen.105  
 
Wann eine feste Verbindung vorliegt, bestimmt sich nach der Verkehrsanschauung. In 
der Regel wird eine feste Verbindung angenommen, wenn eine Trennung mit unverhält-
                                                     
101 RGZ 158, 362, 370; BGHZ 20, 154, 157. 
102 Neuner, AT, § 25 Rn 15; Ellenberger, in: Grüneberg, § 93 Rn 4; Giesen, AcP 202 (2002), 689, 690; R. Schmidt, BGB AT, 
Rn 158. 
103 BGH NJW-RR 1990, 586, 587; BGHZ 61, 80, 81. 
104 Vgl. Ellenberger, in: Grüneberg, § 93 Rn 5 ff. m.w.N. 
105 Vgl. etwa Stresemann, in: MüKo, § 94 Rn 4 ff., 21. 
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nismäßigen Kosten verbunden wäre oder die Zerstörung oder erhebliche Beschädigun-
gen der eingefügten Sache zur Folge hätte (für Samen und Pflanzen vgl. § 94 I S. 2 
BGB).  
 

Beispiele: Wesentliche Bestandteile sind 80 cm tiefe in den Boden eingelassene Beton-
höcker, Häuser, Brücken, Einfriedungsmauern und Zäune. Für die feste Verbindung kann 
auch schon die Schwerkraft genügen wie z.B. bei einer nicht in den Boden eingelassenen 
Fertiggarage.  

 
 

Gemäß § 94 II BGB sind die zur Herstellung eines Gebäudes eingefügten Sachen 
wesentliche Bestandteile des Gebäudes und damit zugleich des Grundstücks.106  
 
Wird eine Sache zur Herstellung eingefügt, ist danach zu beurteilen, ob das Haus ohne 
die Sache nach der Verkehrsanschauung noch nicht fertig gestellt wäre.107 Anders als in 
§ 94 I BGB ist eine feste Verbindung hier nicht erforderlich. Entscheidend ist vielmehr 
der Zweck der eingefügten Sache und nicht die Art der Befestigung. 
 

Beispiele: Fenster, Türen, Heizungsanlagen, Holztäfelungen 
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Ausnahmsweise können auch Rechte zu den we-
sentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören. Das ist bei den subjektiv-dinglichen 
Rechten der Fall, die dem Eigentümer eines herrschenden Grundstücks hinsichtlich eines 
anderen Grundstücks zustehen und die als wesentliche Bestandteile sonderrechtsunfähig 
sind, vgl. § 96 BGB. Dazu gehören die Grunddienstbarkeit und die Reallast.  

 

II. Einfache Bestandteile  
Bestandteile, die nicht unter §§ 93, 94 BGB subsumiert werden können, sind die einfa-
chen bzw. nicht wesentlichen Bestandteile. Dazu gehören bspw. der Motor oder die 
Reifen eines Kfz. Rechtlich teilen sie in der Regel das Schicksal der Hauptsache: Ein 
Kaufvertrag oder die Übereignung eines Autos umfassen neben den wesentlichen ohne 
weiteres auch die einfachen Bestandteile. Der Unterschied besteht aber darin, dass nicht 
wesentliche Bestandteile sonderrechtsfähig bleiben. 
 

Beispiel: A hat B Autorreifen verkauft und sich dabei das Eigentum vorbehalten. Nach 
dem Anbau der Räder fragt B, ob er Eigentümer geworden sei, obwohl er noch nicht be-
zahlt hat.  
 

Ein Eigentumserwerb gem. § 929 S. 1 BGB kommt nicht in Betracht, weil B nicht bezahlt 
hat und damit die aufschiebend bedingte dingliche Einigung mangels Bedingungseintritt 
noch nicht wirksam ist, § 158 I BGB. Aber auch ein Eigentumserwerb nach § 947 BGB 
liegt nicht vor, weil es sich bei den Rädern nicht um wesentliche Bestandteile (§ 93 BGB) 
handelt.  

 

III. Scheinbestandteile bei Gebäuden und Grundstücken 
Durch § 95 BGB werden §§ 93, 94 BGB eingeschränkt. Liegen die Voraussetzungen des 
§ 95 BGB vor, sind Sachen – auch wenn sie mit einer anderen Sache fest verbunden sind 
oder in ein Gebäude eingefügt wurden – keine wesentlichen Bestandteile im Sinn 
des Gesetzes; es sind sog. Scheinbestandteile. Sie gelten als selbstständige bewegli-
che Sachen, werden nach §§ 929 ff. BGB übertragen und können gem. §§ 932 ff. BGB 
gutgläubig erworben werden. § 946 BGB gelangt nicht zur Anwendung. 
 

                                                     
106 Auf die Sonderfälle Erbbaurecht und Wohnungseigentumsrecht soll hier nicht weiter eingegangen werden. 
107 BGH NJW 1979, 712, 712; R. Schmidt, BGB AT, Rn 156 ff. 
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Scheinbestandteile sind Sachteile, die zu einem vorübergehenden Zweck oder in 
Ausübung eines dinglichen Rechts mit dem Grund und Boden verbunden oder in 
ein Gebäude eingefügt worden sind.  
 
Ein vorübergehender Zweck liegt vor, wenn eine spätere Trennung beabsichtigt ist oder 
mit Sicherheit erwartet wird.108 
 

Beispiel109: V und M schließen einen befristeten Mietvertrag (§§ 535, 575 BGB) über ein 
Hausgrundstück. Während der Mietzeit errichtet M ein Gartenhäuschen auf dem Grund-
stück. Nach Beendigung des Mietverhältnisses macht V geltend, ein Recht auf das Garten-
häuschen zu haben. 
 

Hier handelt es sich lediglich um einen Scheinbestandteil gem. § 95 I S. 1 BGB, sodass 
das Gartenhäuschen nicht wesentlicher Bestandteil des Grundstücks wird und M sein Ei-
gentumsrecht nicht (gem. § 946 BGB) verliert. Er kann das Gartenhäuschen also abmon-
tieren und mitnehmen. Eine etwaige Hypothek an dem Grundstück erstreckt sich daher 
nicht auf das Gartenhäuschen, das eine bewegliche Sache bleibt und nach §§ 929 ff. BGB 
vom Mieter auf andere übertragen werden kann. Gleiches würde hinsichtlich einer vom 
Mieter aufgestellten Fertiggarage oder einer eingebauten Einbauküche gelten (s.o.). 
 

Auch bei den mittlerweile zahlreich aufgestellten Windenergieanlagen (WEA) stellt sich 
die Frage, ob diese gem. § 94 BGB wesentlicher Bestandteil des Grundstücks (und damit 
nicht sonderrechtsfähig) sind oder zu den Scheinbestandteilen i.S.d. § 95 I S. 1 BGB zäh-
len. Für die Einordnung als Scheinbestandteil spricht der regelmäßig gegebene lediglich 
vorübergehende Zweck, basiert die Errichtung der WEA auf einem fremden Grundstück 
doch regelmäßig lediglich auf einem (befristeten) Miet- oder Pachtvertrag. Andererseits 
wird die Dauer des Miet- oder Pachtvertrags an der wirtschaftlichen Lebensdauer der WEA 
ausgerichtet sein. Mithin konzentriert sich die Frage darauf, ob eine Verbindung nur zu 
einem vorübergehenden Zweck i.S.d. § 95 I S. 1 BGB ausgeschlossen ist, wenn die Sache 
für ihre gesamte (wirtschaftliche) Lebensdauer auf dem Grundstück verbleiben soll. Der 
BGH verneint dies. Das mit dem vorübergehenden Zweck verbundene Zeitmoment bezie-
he sich nicht auf die wirtschaftliche Lebensdauer der Sache, sondern auf deren Verbin-
dung mit dem Grundstück. So sei eine Sache nur zu einem vorübergehenden Zweck mit 
einem Grundstück verbunden, wenn die Verbindung nach dem Willen des Einfügenden 
nicht dauernd, sondern nur zeitweilig bestehen soll.110 
 

Fazit: Ist eine Sache trotz ihrer festen Verbindung zum Grundstück Scheinbestandteil 
i.S.d. § 95 I S. 1 BGB, bleibt ihre Sonderrechtsfähigkeit erhalten und sie kann Gegenstand 
eines Veräußerungsgeschäfts nach §§ 929 ff. BGB sein. Da sich umgekehrt das Grund-
stückseigentum nicht auch auf den Scheinbestandteil erstreckt, geht bei einer Grund-
stücksveräußerung der Scheinbestandteil nicht mit über. Im Fall einer WEA erwirbt der 
Grundstückserwerber also nicht (gem. § 925 BGB) Eigentum auch an der WEA. Das kann 
für einen Grundstückserwerber, der das Grundstück vielleicht gerade wegen der darauf 
befindlichen WEA erwirbt, sehr misslich sein, zumal die Rechtsordnung den Schutz des 
guten Glaubens an die Eigenschaft einer Sache als wesentlicher Bestandteil (hier: i.S.d. § 
94 BGB) nicht kennt.111 Es gibt also (in diesem Fall) keinen gutgläubigen Erwerb von 
Scheinbestandteilen.  
 

Weiterführende Hinweise: Auch wenn ein wesentlicher Bestandteil vorliegt, ist der bisheri-
ge Eigentümer nicht schutzlos. Zwar hat er sein Eigentum an der Sache verloren, sodass 
er keinen Herausgabeanspruch gem. § 985 BGB geltend machen kann, allerdings gewährt 
§ 951 BGB für diesen Rechtsverlust eine Entschädigung.  
 

                                                     
108 BGHZ 54, 208, 210; 104, 298, 301. 
109 R. Schmidt, BGB AT, Rn 168. 
110 BGH NJW 2017, 2099, 2101. 
111 Vgl. Stieper, NJW 2017, 2101; K. Schmidt, JuS 2017, 1020, 1021. 
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Besonderheiten gelten auch im Erbbaurecht: Das aufgrund des Erbbaurechts errichtete 
Bauwerk gilt gem. § 12 ErbbauRG als wesentlicher Bestandteil des Erbbaurechts. 
Diese Formulierung ist irreführend, weil das BGB nur Bestandteile an Sachen kennt, nicht 
an Rechten. Die Vorschrift ist daher so zu verstehen, dass das Bauwerk nicht im Eigen-
tum des Grundstückseigentümers steht, sondern in dem des Erbbauberechtigten. 
Diese Auslegung entspricht insbesondere der Regelung in § 95 I S. 2 BGB für Gebäude, 
die in Ausübung eines Rechts an fremden Grundstücken errichtet sind. Das Gleiche gilt 
gem. § 12 I S. 2 ErbbauRG hinsichtlich Gebäude, die im Zeitpunkt der Begründung des 
Erbbaurechts bereits errichtet waren. Auch diese stehen im Eigentum des Erbbauberech-
tigten (zum Erbbaurecht vgl. R. Schmidt, SachenR II, Rn 719 ff.). 

 
In Ausübung eines dinglichen Rechts wird eine Sache mit einem Grundstück verbunden 
oder in ein Gebäude eingefügt, wenn dem Verbindenden ein dingliches Recht zusteht, 
welches ihn zur Verbindung berechtigt (z.B. Nießbrauch, Erbbaurecht, Überbaurecht).  
 

IV. Zubehör  
 

Gemäß § 97 I S. 1 BGB gehören zum Zubehör bewegliche Sachen, die, ohne Be-
standteil der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache zu dienen 
bestimmt sind und zu ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden räumlichen 
Verhältnis stehen.  
 
Für die Qualifikation einer Sache als Zubehör ist zunächst erforderlich, dass sie beweg-
lich und nicht Bestandteil der Hauptsache ist.112  
 
Die Sache muss weiterhin für den Dienst an der Hauptsache gewidmet sein und 
zwar gem. § 97 II S. 1 BGB für eine nicht nur vorübergehende Zeit. Eine solche 
Widmung liegt vor, wenn das Zubehör aufgrund seiner tatsächlichen Verwendung die 
zweckentsprechende Verwendung der Hauptsache ermöglicht oder fördert (z.B. Werk-
zeugpresse für eine Fabrik/Gepäckträger oder Warndreieck für ein Auto).113 In § 98 
BGB finden sich konkretisierende Vorschriften für gewerbliches und landwirtschaftliches 
Inventar.  
 
Schließlich müssen Haupt- und Zubehörsache in einem räumlichen Zusammenhang 
stehen (wobei eine vorübergehende Entfernung unerheblich ist, § 97 II S. 2 BGB) und 
die Verkehrsanschauung darf der Annahme einer Zubehöreigenschaft nicht entgegen-
stehen.  
 

Beispiele/Gegenbeispiele: Zubehör ist die Alarmanlage eines Wohnhauses, der Bagger 
eines Kiesgewinnungsbetriebs, das Baugerät auf dem für ein Baugeschäft eingerichteten 
Grundstück, die Bierschenk- und Kühlanlage einer Kneipe und die Einbauküche, soweit sie 
nicht schon Bestandteil ist. Kein Zubehör ist der Linoleumfußboden (weil Bestandteil), Be-
leuchtungsgeräte, die ein Mieter angeschafft hat (weil nur vorübergehend), und Vorräte, 
die auf einem Grundstück zum Weiterverkauf bestimmt sind (weil sie nicht dauerhaft die-
nen). Zur Frage, ob Einbauküchen Zubehör oder wesentliche Bestandteile sind, vgl. R. 
Schmidt, BGB AT, Rn 178b. 

 
Zubehörteile sind also selbstständige bewegliche Sachen und können ohne die dazuge-
hörige Sache veräußert werden. Allerdings berücksichtigt das Gesetz den wirtschaftlichen 
Zusammenhang zwischen der Hauptsache und dem Zubehör, weswegen Letzteres 
oftmals das Schicksal der Hauptsache teilt114:  
 

                                                     
112 Stresemann, in: MüKo, § 97 Rn 5 ff.; R. Schmidt, BGB AT, Rn 167 ff. 
113 Vgl. dazu BGH NJW 2006, 993 (mit Bespr. v. K. Schmidt, JuS 2006, 556). 
114 R. Schmidt, BGB AT, Rn 178/178a. 
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 Verpflichtet sich jemand zur Veräußerung einer Sache, erstreckt sich die Verpflichtung 
gem. § 311c BGB im Zweifel auch auf das Zubehör.  
 

Beispiel115: A verkauft an K ein Grundstück mit einem darauf befindlichen Bauernhof 
(§§ 433, 311b I, 311c BGB). Über den Traktor und die Melkmaschine wurde nicht gespro-
chen, auch nicht im Kaufvertrag. Nach Grundstücksübereignung (§§ 873, 925 BGB) wei-
gert sich A, Traktor und Melkmaschine herauszugeben, da diese nicht mitverkauft seien.  
 

Ausdrücklich wurden Traktor und Melkmaschine weder verkauft noch übereignet. Nach 
§ 311c BGB sind im Zweifel die Maschinen jedoch als Zubehör (§ 98 BGB) mitverkauft. 
Auch die Grundstücksübereignung erstreckt sich im Zweifel auf das Zubehör (§ 926 I S. 2 
BGB). Eine gesonderte Übereignung der Maschinen nach § 929 BGB ist dann nicht mehr 
erforderlich (§ 926 II BGB). Demnach ist K Eigentümer auch des Traktors und der Melk-
maschine geworden, sodass er diese gem. § 985 BGB herausverlangen kann. 
 

 Weitere Normen, die den Wirtschaftszusammenhang berücksichtigen, sind §§ 457, 926, 
1096, 1135, 2164 BGB und § 865 ZPO.  
 

 Ist das Grundstück mit einer Hypothek oder Grundschuld belastet, erstrecken sich 
gem. § 1120 BGB (§ 1192 BGB) die Hypothek bzw. die Grundschuld auch auf das Zubehör 
und die Bestandteile. Die Lösung des Zubehörs aus dem Haftungsverband der Hypothek 
erfolgt entweder regulär nach § 1121 I BGB bzw. § 1122 II BGB oder irregulär nach § 
1121 II BGB (wenn die Sache nach Beschlagnahme und Veräußerung vom Grundstück 
entfernt wurde) bzw. §§ 932 ff., 936 BGB (wenn die Veräußerung nach der Beschlagnah-
me und Entfernung erfolgt). 

 

 Ferner besteht ein Absonderungsrecht im Insolvenzverfahren gem. § 49 InsO. 
Gemäß § 865 II S. 1 ZPO ist das Zubehör unpfändbar. 

 

E. Nutzungen 
 

Die Nutzungen einer Sache werden gem. § 100 BGB als Gebrauchsvorteile und 
Früchte einer Sache oder eines Rechts definiert, wobei der Begriff der Früchte in § 99 
BGB näher beschrieben wird. Das Gesetz unterscheidet zwischen Sach- und Rechts-
früchten.  
 
Nutzungen werden insbesondere im Rahmen des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses (EBV) 
relevant, da der Besitzer gem. § 987 BGB nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit oder vom 
Zeitpunkt der Bösgläubigkeit an (§§ 987, 990 BGB) die gezogenen oder die verschuldet und 
entgegen einer ordnungsgemäßen Wirtschaft nicht gezogenen Nutzungen in Form eines 
Nutzungsersatzes herauszugeben hat. Weitere Vorschriften, die Nutzungen zum Regelungs-
gegenstand haben, sind die § 101 BGB (Verteilung der Früchte), §§ 346 I, 347 BGB (Heraus-
gabe der Nutzungen beim Rücktritt), §§ 953-957 BGB (dingliche Zuordnung von Erzeugnis-
sen/Früchten), § 1030 BGB (Nutzungsziehungsrecht des Nießbrauchsberechtigten), § 818 I 
BGB (Herausgabepflicht des Kondiktionsschuldners) und § 2020 BGB (Herausgabepflicht im 
Rahmen des „Erbschafts-EBV“). 
 
Ein Gebrauchsvorteil ist jeder aufgrund des Gebrauchs einer Sache oder eines Rechts 
eingetretene günstige Erfolg, der nicht in Früchten besteht. Dabei ist nicht erforderlich, 
dass durch die Benutzung ein spürbarer Gewinn erzielt wird, weil allein der Vorteil des 
Gebrauchs ausschlaggebend ist (BGH DB 1966, 738, 739). Nicht dazu gehören aller-
dings die Vorteile, die aufgrund einer Verwertung erzielt werden. 

 

                                                     
115 R. Schmidt, BGB AT, Rn 178. 
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Beispiele/Gegenbeispiel: Gebrauchsvorteile sind das Benutzen eines Kfz oder eines 
Fahrrads, Wohnen in einem Haus, Tragen von Kleidungsstücken. Kein Gebrauchsvorteil ist 
der Erlös aus dem Verkauf einer Sache (weil verwertungsbedingt). 

 
Früchte lassen sich in Sach- und Rechtsfrüchte aufteilen und innerhalb dieser Differen-
zierung wiederum in unmittelbare und mittelbare (Sach- oder Rechts-) Früchte. Die 
unmittelbaren Sachfrüchte sind gem. § 99 I BGB alle Erzeugnisse der Sache und die 
sonstige Ausbeute, welche aus der Sache ihrer Bestimmung gemäß gewonnen wird.  
 

Beispiele/Gegenbeispiel: Erzeugnisse: alle natürlichen Tier- und Bodenprodukte wie 
Eier, Milch, Kälber, Obst, Pflanzen; sonstige Ausbeute: Kies, Sand, Kohle, Mineralwasser 
(auch wenn diese Produkte durch Raubbau gewonnen werden). Nicht dazu gehören Sa-
chen, welche aus der Substanz der Sache gewonnen werden, z.B. das Fleisch eines ge-
schlachteten Tieres.   

 
Mittelbare Sachfrüchte sind gem. § 99 III BGB die Erträge, die eine Sache vermöge eines 
Rechtsverhältnisses gewährt. Dazu gehören insbesondere die Gegenleistungen für die Ge-
brauchsüberlassung einer Sache.  
 

Beispiele: Miet- oder Pachtzinsen 
 

Unmittelbare Rechtsfrüchte sind gem. § 99 II BGB die Erträge, welche ein Recht seiner 
Bestimmung gemäß gewährt, insbesondere bei einem Recht auf Gewinnung von Bodenbe-
standteilen die gewonnenen Bestandteile. 
 

Beispiele: Zu den unmittelbaren Rechtsfrüchten gehören Sachfrüchte, die ein Nießbrau-
cher oder Pächter aufgrund seines Nießbrauchs- oder Pachtrechts zieht. Auch die Dividen-
de bei einer Aktie oder einem GmbH-Anteil und die Zinsen einer Forderung sind unmittel-
bare Rechtsfrüchte.  

 
Mittelbare Rechtsfrüchte sind schließlich gem. § 99 III BGB die Erträge, die ein Recht 
vermöge eines Rechtsverhältnisses gewährt wie z.B. die Lizenzgebühren für die Überlassung 
eines Patentrechts.   
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5. Kapitel – Rechtsgeschäftlicher Erwerb des Eigentums 
an beweglichen Sachen 

 

A. Einleitung  
Das Eigentum an Sachen kann einerseits durch Rechtsgeschäft und andererseits durch 
Gesetz erworben werden. Der rechtsgeschäftliche Erwerb ist für Immobilien in §§ 873, 
925 BGB und für bewegliche Sachen in §§ 929 ff. BGB geregelt. Ein gesetzlicher Eigen-
tumserwerb findet sich für Immobilien bspw. in § 900 BGB (Buchersitzung) und für 
Mobilien bspw. in § 937 BGB (Ersitzung) oder § 946 BGB (Verbindung). Der gesetzliche 
Eigentumserwerb wegen eines Erbfalls richtet sich nach § 1922 BGB. Die nachfolgenden 
Ausführungen beschränken sich auf den rechtsgeschäftlichen Erwerb von beweglichen 
Sachen, §§ 929 ff. BGB. Zunächst sei aber an dieser Stelle auf die bereits zuvor darge-
legten allgemeinen Grundsätze zur rechtsgeschäftlichen Änderung der dinglichen Rechts-
lage durch Verfügungen351 sowie die Grundprinzipien des Sachenrechts352 (Publizitäts-, 
Trennungs-, Abstraktionsprinzip etc.) hingewiesen. Auf diese Grundlagen wird im Fol-
genden mehrfach Bezug genommen.    
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Die Vorschriften der §§ 929 ff. BGB finden nicht nur 
auf das Eigentum als Vollrecht Anwendung, sondern auch auf die Übertragung des An-
wartschaftsrechts an einer beweglichen Sache, das als „wesensgleiches Minus zum Ei-
gentum“ unter denselben Voraussetzungen übertragen werden kann. Auch Tiere (§ 90a 
BGB) und Scheinbestandteile eines Grundstücks (§ 95 BGB) werden nach den Vorschrif-
ten der §§ 929 ff. BGB übertragen. Das Gleiche gilt für inländisches und ausländisches 
Geld. Bei Wertpapieren ist zu unterscheiden: Die sog. Inhaberpapiere („das Recht aus 
dem Papier folgt dem Recht am Papier“, z.B. Inhaberaktie) werden nach den für das Pa-
pier geltenden Normen übertragen, §§ 929 ff. BGB. Bei Rektapapieren (Anweisung; Hy-
pothekenbrief) dagegen folgt das Eigentum am Papier gem. § 952 BGB dem verbrieften 
Recht. Der Eigentumsübergang erfolgt also automatisch mit der Übertragung des Rechts 
(das Gleiche gilt unter analoger Anwendung des § 952 BGB für die Kfz-Zulassungs-
bescheinigung II („Kfz-Brief“): Mit der Übereignung des Wagens geht auch das Eigentum 
an der Zulassungsbescheinigung II auf den Erwerber über). Darüber hinaus ist die 
Kenntnis der §§ 929 ff. BGB auch im Rahmen der Pfandrechte von Relevanz, da § 1207 
BGB zumindest auf einige dieser Vorschriften verweist.     

 

I. Die einzelnen Übereignungstatbestände im Überblick   

1. Erwerb vom Berechtigten 
In §§ 929-931 BGB ist zunächst der Erwerb vom Berechtigten normiert. Dabei 
erfolgt die Prüfung nach folgendem Grundschema: Erforderlich sind eine dingliche 
Einigung, jedenfalls grundsätzlich ein Publizitätsakt und schließlich die Berechti-
gung und die Verfügungsbefugnis des Veräußerers. Der Publizitätsakt besteht nach 
der Grundnorm des § 929 S. 1 BGB in der Übergabe der Sache. Die Übergabe kann aber 
u.U. entbehrlich sein (§ 929 S. 2 BGB) oder durch ein Übergabesurrogat ersetzt werden 
(§§ 930, 931 BGB). 
 
In § 929 S. 1 BGB wird das Erfordernis der Einigung ausdrücklich genannt. Sie setzt 
zwei übereinstimmende Willenserklärungen voraus, die auf die Eigentumsübertragung 
gerichtet sind. Die Einigung ist damit als dinglicher Vertrag anzusehen. Der für eine 
Verfügung grundsätzlich erforderliche Publizitätsakt wird von § 929 S. 1 BGB durch die 
                                                     
351 Rn 30 ff.  
352 Rn 60 ff. 
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Notwendigkeit einer Übergabe angeordnet. Mit „Übergabe“ ist der Besitzübergang vom 
Veräußerer auf den Erwerber gemeint; der Veräußerer muss dazu jeglichen Besitz auf-
geben.353 Eine Regelung über die Berechtigung und die Verfügungsbefugnis des 
Veräußerers wird dagegen in § 929 S. 1 BGB nicht ausdrücklich getroffen. Dieses Erfor-
dernis folgt vielmehr aus der Natur der Sache, namentlich daraus, dass niemand über 
mehr Rechtsmacht verfügen kann, als ihm zusteht (Ausnahme: Einwilligung bzw. Ge-
nehmigung des Berechtigten oder Gutglaubenserwerb). Zudem wird in tatbestandlicher 
Abgrenzung zu § 932 BGB deutlich, dass § 929 S. 1 BGB von einer Berechtigung (bzw. 
Eigentümerstellung) des Veräußerers ausgeht.      
 
§ 929 S. 2 BGB verlangt ebenfalls eine Einigung und die Berechtigung bzw. Verfü-
gungsbefugnis des Veräußerers. Die Vorschrift hat zu § 929 S. 1 BGB lediglich den 
einen Unterschied, dass ausnahmsweise aus Praktikabilitätsgründen auf den Publizitäts-
akt, also auf die Übergabe, verzichtet wird, wenn der Erwerber die Sache bereits in 
seinem Besitz hat. 
 
§ 930 BGB ordnet an, dass (im Fall des § 929 S. 2 BGB) die Übergabe durch ein bereits 
bestehendes oder zu begründendes Besitzmittlungsverhältnis i.S.d. § 868 BGB (= Be-
sitzkonstitut) ersetzt werden kann (sog. Übergabesurrogat). Da die Vorschrift auf § 
929 S. 1 BGB Bezug nimmt, sind bei der Prüfung einer Übereignung stets beide Normen 
zu nennen: Die Eigentumsübertragung erfolgt also nach §§ 929 S. 1, 930 BGB und 
setzt eine Einigung, ein Besitzkonstitut (Übergabesurrogat) und die Berechtigung/ 
Verfügungsbefugnis voraus.  
 

Beispiel: Für die Übereignung nach §§ 929 S. 1, 930 BGB besteht oftmals ein besonderes 
praktisches Interesse. Will bspw. Fabrikant F der Bank B seine Maschinen zur Kreditsiche-
rung übereignen, wäre es unsinnig, wenn er sie der B übergeben und damit seine Produk-
tion lahmlegen würde. Die Parteien werden daher eine Übereignung nach §§ 929 S. 1, 
930 BGB vornehmen und neben der dinglichen Einigung ein Besitzkonstitut vereinbaren. F 
bleibt dann unmittelbarer Besitzer und kann weiter mit den Maschinen arbeiten; B wird 
Eigentümerin und mittelbare Besitzerin. Das gleiche Prinzip findet sich bei Kfz-Finanzie-
rungen. 

 
§ 931 BGB ordnet schließlich ein weiteres Übergabesurrogat an und ermöglicht 
damit ein praktikables Vorgehen, wenn ein Dritter im unmittelbaren Besitz der Sache ist. 
In diesem Fall kann die Übergabe durch die Abtretung eines Herausgabeanspruchs 
ersetzt werden. Auch hier ist zu beachten, dass § 931 BGB auf § 929 S. 1 BGB Bezug 
nimmt und die Eigentumsübertragung nicht allein nach § 931 BGB, sondern nach 
§§ 929 S. 1, 931 BGB erfolgt. Deswegen werden eine Einigung, die Abtretung eines 
Herausgabeanspruchs (Übergabesurrogat) und die Berechtigung bzw. Verfügungs-
befugnis verlangt. 
 

Beispiel: A möchte sein Fahrrad an C verkaufen und übereignen. Da A das Fahrrad aber 
an B verliehen hat, einigen sich A und C über den Eigentumsübergang und A sagt zu C, 
dass er (C) sich das Rad am nächsten Tag bei B abholen könne, da die Leihzeit dann ver-
strichen sei.  
 

Hier liegt eine Übereignung nach §§ 929 S. 1, 931 BGB vor. A hat sich mit C über den Ei-
gentumsübergang geeinigt und ihm seinen schuldrechtlichen Rückgabeanspruch gegen B 
aus dem Leihvertrag gem. § 604 BGB (nicht aber den Anspruch aus § 985 BGB354) abge-
treten und dabei als Berechtigter mit Verfügungsbefugnis gehandelt.       

 

                                                     
353 Klarstellend BGH NJW 2013, 3525, 3526.  
354 Der dingliche Anspruch kann nicht abgetreten werden; er folgt vielmehr dem dinglichen Recht selbst.  
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2. Erwerb vom Nichtberechtigten  
Verfügt jemand über ein dingliches Recht, ohne dessen Inhaber zu sein, besteht unter 
bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, dass die Verfügung dennoch wirksam ist. 
Dies kann z.B. der Fall sein, wenn er kraft Gesetzes (vgl. z.B. §§ 2205 BGB, 80 I InsO) 
oder kraft eines Rechtsgeschäfts mit dem Rechtsinhaber (§ 185 BGB) zur Veräußerung 
ermächtigt ist. Liegt keiner dieser Fälle vor, kann eine wirksame Verfügung darüber 
hinaus in Gestalt eines Gutglaubenserwerbs vorliegen.  
 
Die Tatbestände für einen gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten sind in 
§§ 932 ff. BGB kodifiziert. Die Vorschriften ermöglichen einen Rechtserwerb vom Nicht-
eigentümer und zielen darauf ab, den Rechtsverkehr mit beweglichen Sachen zu erleich-
tern und rechtssicher zu gestalten.355 Letztlich geht es um Verkehrsschutz. Die Vorschrif-
ten über den gutgläubigen Erwerb verlangen dabei jeweils, dass ein Verfügungsgeschäft 
i.S.d. §§ 929-931 BGB vorliegt und die Wirksamkeit der Übereignung allein an der mate-
riellen Berechtigung gescheitert ist. Dieser (und nur dieser) Mangel356 kann von §§ 932 
ff. BGB – teilweise unter weiteren Voraussetzungen – geheilt werden.357 Es mag zwar 
dem (Alt-)Eigentümer unbillig erscheinen, dass er aufgrund der Verfügung eines anderen 
sein Eigentum verliert. Jedoch darf man auch nicht die Interessen des gutgläubigen Er-
werbers unberücksichtigt lassen. Man möge sich in die Situation versetzen, dass man im 
guten Glauben eine Sache von einem unbekannten Händler im Internet kauft und be-
zahlt und anschließend vom (Alt-)Eigentümer auf Herausgabe in Anspruch genommen 
wird. Müsste hier der Erwerber die Sache herausgeben, wäre dies aus seiner Sicht eben-
so unbillig, auch wenn er ggf. Rückforderungs- und Schadensersatzansprüche gegen den 
Veräußerer hätte. Daher musste der Gesetzgeber eine Entscheidung treffen, wen er in 
Bezug auf die Eigentümerstellung letztlich als schutzwürdiger ansieht. Dabei hat er wie 
folgt differenziert: Hat der (bisherige) Eigentümer den Besitz an der Sache zuvor frei-
willig aufgegeben, ist er weniger schutzwürdig, als wenn ihm die Sache gestohlen 
worden oder sonst (unfreiwillig) abhandengekommen wäre. 
 

Beispiel: T leiht sich von ihrer Freundin F deren Ohrringe, um diese auf einer Abendver-
anstaltung zu tragen. Auf der Veranstaltung trifft sie auf die Bekannte B, die sich sehr in-
teressiert an den Ohrringen zeigt. Unter Vorspiegelung, Eigentümerin der Ohrringe zu 
sein, verkauft und übergibt T die Ohrringe an B zu einem angemessenen Preis.  
 

Hier war T zur Veräußerung nicht berechtigt, da sie die Ohrringe lediglich geliehen hatte 
(§ 598 BGB) und von F auch nicht zur Veräußerung ermächtigt (§ 185 I BGB) worden war. 
Da B gutgläubig hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse war (sie durfte berechtigterweise 
davon ausgehen, T sei Eigentümerin der Ohrringe), konnte sie gem. §§ 929 S. 1, 932 BGB 
Eigentum an den Ohrringen erwerben. F kann also nicht von B gem. § 985 BGB die Ohr-
ringe vindizieren. Die Verfügung der T ist mithin wirksam. Dieses Ergebnis mag für F zwar 
ungerecht erscheinen, es wäre aber aus Sicht der B ebenso ungerecht, wenn sie die Ohr-
ringe, für die sie ja einen Kaufpreis entrichtet hat, an F herausgeben müsste. Da F zuvor 
freiwillig den Besitz aus den Händen gegeben hat, ist sie aus Sicht des Gesetzgebers we-
niger schutzwürdig als die B. Letztlich ist danach zu fragen, wessen Risikosphäre das Fehl-
verhalten der T zuzuordnen ist. Das ist vorliegend die der F. Salopp, aber treffend lässt 
sich sagen: F muss sich ihre Freundinnen, an die sie etwas verleiht, besser aussuchen.358   

                                                     
355 BGHZ 122, 180, 197; Henssler, in: Soergel, § 932 Rn 1.  
356 Dabei kann grundsätzlich nur dieser Mangel der fehlenden Berechtigung durch einen gutgläubigen Erwerb nach §§ 932 
ff. BGB überwunden werden. Ein guter Glaube an die Geschäftsfähigkeit bspw. ist nicht geschützt.  
357 Ein gutgläubiger Erwerb nach §§ 929 S. 1, 930, 933 BGB bspw. verlangt zusätzlich zum guten Glauben noch eine 
Übergabe der Sache, die bei einer bloßen Verfügung nach §§ 929 S. 1, 930 BGB eigentlich nicht vorgesehen ist. 
358 Da der Gutglaubensschutz kondiktionsfest ist, kann F von B Eigentum und Besitz auch nicht kondizieren. Um den Eigen-
tumsverlust zumindest zu mildern, kann F immerhin von T gem. § 816 I S. 1 BGB den erlangten Kaufpreis kondizieren. 
Selbstverständlich ist T der F auch zum Schadensersatz (vertraglich aus §§ 598, 280 BGB, deliktisch aus § 823 I BGB, aus 
§ 823 II BGB i.V.m. § 246 StGB und aus § 826 BGB) und zum Ausgleich nach § 687 II BGB (Geschäftsanmaßung) ver-
pflichtet. Dagegen kommt ein sachenrechtlicher Anspruch aus §§ 989, 990 BGB wegen Nichtbestehens einer Vindikations-
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Anders stellt sich die Rechtslage dar, wenn der (bisherige) Eigentümer den Besitz an der 
Sache zuvor nicht freiwillig aufgegeben hat, sondern unfreiwillig verloren hat. 

 
Beispiel: T hat sich von ihrer Freundin F die Ohrringe nicht geliehen, sondern hat sie von 
ihr gestohlen, bevor sie die Ohrringe der redlichen B unter Vorspiegelung, Eigentümerin 
zu sein, verkauft und übergeben hat.   
 

Hier konnte B trotz ihrer Gutgläubigkeit kein Eigentum an den Ohrringen erwerben 
(§§ 929 S. 1, 932 I, 935 I BGB). F kann die Ohrringe also bei B vindizieren (§ 985 BGB). 
Zwar mag diese Rechtsfolge für B ungerecht erscheinen, da sich für sie die Sachlage nicht 
anders darstellt als im vorigen Beispiel, aber bei gestohlenen oder sonst abhandenge-
kommenen Sachen hat der Gesetzgeber eine andere Wertung getroffen, die das Schutz-
bedürfnis der F höher ansiedelt.  

 
Gemäß § 935 II BGB gilt der Ausschluss des gutgläubigen Erwerbs aber nicht für Geld, 
Inhaberpapiere und Sachen, die in einer öffentlichen Versteigerung veräußert werden. 
Damit trägt der Gesetzgeber gesteigertem Verkehrsschutz Rechnung. In § 936 BGB 
wiederum findet sich eine Regelung über den gutgläubigen lastenfreien Erwerb. Die 
Vorschrift ermöglicht also den gutgläubigen Wegerwerb von den auf einer Sache liegen-
den Belastungen (z.B. Pfandrechten). 
 
§ 932 BGB ist die für einen gutgläubigen Erwerb „zuständige“ Norm, wenn die Parteien 
eine Übereignung nach § 929 BGB vorgenommen haben (vgl. Wortlaut § 932 I BGB). Bei 
einer Prüfung des Eigentumserwerbs sind also beide Normen zu nennen und der Erwerb 
erfolgt nach §§ 929 (S. 1 oder S. 2), 932 BGB. Die Nichtberechtigung des Verfügen-
den wird dabei durch den in § 932 II BGB definierten guten Glauben überwunden. 
 
Hatten die Parteien eine Übereignung nach §§ 929 S. 1, 930 BGB vorgenommen, greift 
im Fall einer mangelnden Verfügungsbefugnis § 933 BGB. Der Erwerb gem. §§ 929 
S. 1, 930, 933 BGB verlangt eine Einigung, ein Besitzkonstitut, den guten Glauben und 
zusätzlich noch die Übergabe der Sache (vgl. den Wortlaut des § 933 BGB). Hinsichtlich 
des guten Glaubens ist auf die Definition des § 932 II BGB zurückzugreifen (Legaldefini-
tion).  
 
§ 934 BGB regelt den Gutglaubenserwerb bei einer nach §§ 929 S. 1, 931 BGB erfolgten 
Verfügung. Bei der Prüfung des Erwerbs sind also auch hier alle Normen zu nennen: 
§§ 929 S. 1, 931, 934 BGB.  
 
Und schließlich gibt es außerhalb der §§ 932-934 BGB Sonderregelungen, die unter 
bestimmten Voraussetzungen einen gutgläubigen Erwerb ermöglichen. Dazu gehören 
bspw. § 366 HGB und § 2366 BGB.  
 
Zum gutgläubigen Erwerb vgl. die umfassende Darstellung bei Rn 440 ff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                               
lage nicht in Betracht (im maßgeblichen Zeitpunkt der Verletzungshandlung war T aufgrund des Leihvertrags berechtigte 
Besitzerin). 
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Hinweis für die Fallbearbeitung: Die Übereignungstatbestände sind in einer Fallbe-
arbeitung oftmals im Rahmen eines Herausgabeanspruchs aus § 985 BGB zu prüfen. 
Dabei sind in der Regel mehrere Verfügungen hintereinander vorgenommen worden, die 
im Einzelnen zu untersuchen sind. In einem solchen Fall bieten sich grundsätzlich fol-
gende Vorgehensweisen an:  
 

   1. Erhebt der Erste innerhalb der Veräußerungskette den Anspruch aus § 985 BGB, ist 
es ratsam, eine historische Prüfung vorzunehmen.  
 

Beispiel: Der minderjährige M veräußert sein Rad an A. Dieser veräußert es an den 
bösgläubigen B, der es wiederum an den gutgläubigen C veräußert. M verlangt das Rad 
von C heraus.  
 

M könnte gegen C einen Anspruch auf Herausgabe des Rades aus § 985 BGB haben. 
Dann müsste er zunächst Eigentümer sein. Ursprünglich war M Eigentümer. Er könnte 
sein Eigentum aber gem. § 929 S. 1 BGB durch die Verfügung an A verloren haben (hier 
nicht der Fall wegen unwirksamer Einigung, §§ 929 S. 1, 107, 108 BGB). (…) Fraglich ist 
daher, ob M sein Eigentum durch die Verfügung von A an B gem. § 929 S. 1, 932 BGB 
verloren hat (hier nicht der Fall wegen Bösgläubigkeit). Schließlich könnte M sein Eigen-
tum aber durch die Verfügung von B an C gem. §§ 929 S. 1, 932 BGB verloren haben. 
(…) (hier der Fall, daher kein Anspruch aus § 985 BGB).  
 

   2. Macht dagegen der Letzte innerhalb der Veräußerungskette einen Anspruch aus 
§ 985 BGB geltend, kann359 man auch rückwärts vorgehen und eine Schachtelprüfung 
wählen.  
 

Beispiel: Der minderjährige M veräußert sein Rad an A, der wiederum an den gutgläu-
bigen B. B wird das Rad vom Dieb D gestohlen und B macht gegen D einen Anspruch 
aus § 985 BGB geltend.  
 

B könnte einen Herausgabeanspruch aus § 985 BGB gegen D haben. Dann müsste er 
zunächst Eigentümer sein. Er könnte das Eigentum gem. § 929 S. 1 BGB von A erworben 
haben. Eine Einigung und Übergabe sind gegeben; fraglich ist aber, ob A auch verfü-
gungsbefugt war. A könnte seinerseits das Eigentum und damit die Verfügungsberechti-
gung gem. § 929 S. 1 BGB von M erworben haben. Da M aber minderjährig war, man-
gelt es schon an einer wirksamen Einigung i.S.d. § 929 S. 1 BGB, womit A kein Eigentum 
erwerben konnte und als Nichtberechtigter verfügt hat. Es kommt damit nur ein gut-
gläubiger Erwerb des B gem. §§ 929 S. 1, 932 BGB in Betracht. Die Einigung und Über-
gabe liegen vor (s.o.) und auch der gute Glaube ist laut Sachverhalt gegeben. B ist da-
mit Eigentümer geworden. Da D auch Besitzer ist und kein Recht zum Besitz i.S.d. § 986 
BGB hat, sind die Voraussetzungen des Herausgabeanspruchs erfüllt.  
 

   3. Ähnliche Probleme können auch im Rahmen des § 816 I BGB auftreten. Diese Vor-
schrift verlangt einerseits einen Nichtberechtigten und andererseits eine dem Berechtig-
ten gegenüber wirksame Verfügung.  
 

Beispiel: Der minderjährige M veräußert sein Rad an A, dieser an den bösgläubigen B 
und dieser an den gutgläubigen C für 100,- €. M möchte den Geldbetrag aus § 816 I 
BGB von B haben.  
 

Hier bietet sich der Schachtelaufbau an, da die Veräußerungskette nicht sonderlich kom-
pliziert ist und es auf den (Vor-) Letzten dieser Kette ankommt: B müsste zunächst 
Nichtberechtigter sein. Er könnte allerdings das Eigentum an dem Rad von A gem. § 929 
S. 1 BGB erworben haben (…). Wäre die Veräußerungskette dagegen länger, würde sich 
aus Gründen der Übersichtlichkeit ein historischer Aufbau anbieten: B müsste zunächst 
Nichtberechtigter sein. Fraglich ist daher, wer zur Zeit der Veräußerung Eigentümer der 
Sache war. Ursprünglich war M Eigentümer (…).  

 

                                                     
359 Auch wenn die Veräußerungskette sehr lang ist, bietet sich der historische Aufbau an, um den Überblick nicht zu 
verlieren. 
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II. Die Verfügung als abstraktes Geschäft und das Traditionsprinzip   
Wie bereits dargelegt, ist die Verfügung ein vom kausalen Grundgeschäft getrenntes 
dingliches Rechtsgeschäft und unterliegt ihren eigenen Grundsätzen (Trennungsprin-
zip).  
 
Dadurch unterscheidet sich das deutsche Rechtssystem grundlegend von vielen anderen 
Rechtssystemen. Das sei am Beispiel Frankreichs verdeutlicht: Das französische Zivilrecht 
(code civil) kennt keine Trennung von Kausalgeschäft und Erfüllungsgeschäft. Vielmehr gilt 
das sog. Vertragsprinzip, wonach das Eigentum bereits mit Abschluss etwa des Kaufvertrags 
auf den Erwerber übergeht, ohne dass es eines weiteren Übertragungsgeschäfts bedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Darüber hinaus ist für die Wirksamkeit kein der Verfügung immanenter Zweck erforder-
lich (innere Abstraktion) und sie hängt jedenfalls grundsätzlich nicht von dem Beste-
hen oder der Wirksamkeit eines Kausalgeschäfts ab (äußere Abstraktion). Das bedeu-
tet, dass der Eigentumserwerb von einem Mangel im Grundgeschäft in der Regel unbe-
rührt bleibt und der Veräußerer nicht auf § 985 BGB zurückgreifen kann, sondern auf 
den Kondiktionsanspruch aus § 812 BGB verwiesen ist. 
 
Daneben legt das deutsche Rechtssystem für die Übereignung beweglicher Sachen das 
sog. Traditionsprinzip zugrunde. Damit ist gemeint, dass für die Übertragung neben 
einer abstrakten Einigung auch noch ein tatsächliches Moment, namentlich die Übergabe 
– die Tradition –, erforderlich ist. Nur wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind, liegt ein 
wirksamer Eigentumsübergang vor. Doch auch vom Traditionsprinzip gibt es Ausnah-
men, die in §§ 929 S. 2, 930, 931 BGB normiert sind.  
 
Hinsichtlich des Traditionsprinzips unterscheidet sich das deutsche Rechtssystem erneut vom 
französischen. Dort gilt nämlich nicht nur das Vertragsprinzip, sondern das sog. reine Ver-
tragsprinzip, wonach der Eigentumsübergang allein durch das Kausalgeschäft erfolgt und es 
weder einer getrennten Einigung noch einer Besitzverschaffung bedarf.360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
360 Baur/Stürner, § 51 Rn 2.  
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B. Erwerb vom Berechtigten  
I. Eigentumserwerb gem. § 929 S. 1 BGB 
 

Der Eigentumserwerb gem. § 929 S. 1 BGB 
 

I. Einigung 
Die Einigung ist ein formloses dingliches Rechtsgeschäft und erfordert zwei auf die 
Eigentumsübertragung gerichtete Willenserklärungen, wobei auf Veräußererseite die 
Berechtigung vorliegen muss. Auf die Einigung finden die Normen des BGB AT Anwen-
dung (z.B. §§ 104 ff., 116 ff., 130, 145 ff., 158 ff., 164 ff.) und sie muss sich auf konkret 
bezeichnete Sachen beziehen (Bestimmtheitsgrundsatz). Die Einigung ist bis zur 
Übergabe (oder bis zum Übergabesurrogat) frei widerruflich (str.). Bei der Prüfung 
etwaiger Mängel der Einigung ist das Abstraktionsprinzip zu beachten (Durchschlagen 
eines Mangels im Kausalgeschäft auf die dingliche Einigung nur bei „Fehleridentität“). 
Als dinglicher Vertrag kann die Einigung aufschiebend (Eigentumsvorbehalt) oder auflö-
send (Sicherungsübereignung) bedingt erfolgen (§ 158 BGB); auch die Einschaltung 
eines Vertreters gem. § 164 ff. BGB ist möglich (beachte auch die Besonderheiten des 
„Geschäfts für den, den es angeht“, und der mittelbaren Stellvertretung: antizipierte 
Einigung und Insichgeschäft).   
 

II. Übergabe  
Eine Übergabe liegt vor, wenn der Erwerber den unmittelbaren oder mittelbaren (!) 
Besitz an der Sache erlangt, der Veräußerer keinerlei Besitz mehr innehat und die 
Besitzerlangung durch den Erwerber auf Veranlassung des Veräußerers erfolgte. Der 
unmittelbare Besitz kann gem. § 854 I, 2 BGB oder durch einen Besitzdiener gem. § 855 
BGB erworben werden. Ein Erwerb des mittelbaren Besitzes liegt vor, wenn der Veräuße-
rer einen Dritten veranlasst, mit dem Erwerber ein Besitzmittlungsverhältnis i.S.d. § 868 
BGB abzuschließen. (Ist der Veräußerer hingegen selbst Besitzmittler, greift nicht § 929 
S. 1 BGB, sondern § 930 BGB. Wird der mittelbare Besitz gem. § 870 BGB vom Veräuße-
rer auf den Erwerber übertragen, greift § 931 BGB). Ein Sonderfall der Übergabe liegt 
beim sog. Geheißerwerb vor.  
 

III. Einigsein bei Übergabe  
Die beschriebene Einigung muss zum Zeitpunkt der Übergabe (fort-)bestehen.   
 

IV. Berechtigung/Verfügungsbefugnis 
§ 929 S. 1 BGB setzt die Berechtigung oder zumindest die Verfügungsbefugnis des Veräu-
ßerers voraus. Berechtigt bzw. verfügungsbefugt i.S.d. § 929 S. 1 BGB ist, wer als Ver-
fügender selbst Eigentümer ist, eine gesetzliche Verfügungsbefugnis (z.B. als Testa-
mentsvollstrecker, § 2205 S. 2 BGB, oder als Insolvenzverwalter, § 80 I InsO) hat oder 
wer gem. § 185 I BGB vom Eigentümer rechtsgeschäftlich zur Verfügung ermächtigt 
worden ist. Eine Berechtigung i.S.d. § 929 S. 1 BGB liegt auch in den Fällen des § 185 II 
BGB vor. An der Verfügungsbefugnis fehlt es, wenn ein Verfügungsverbot bzw. eine Ver-
fügungsbeschränkung besteht. Beispiele sind: §§ 135, 136, 1365 I S. 2, 1369 BGB, § 81 I 
S. 1 InsO. Siehe bereits Rn 37 ff.   

 

1. Die Einigung 

a. Definition und Rechtsnatur 
Die dingliche Einigung ist ein abstraktes dingliches Rechtsgeschäft – ein dinglicher 
Vertrag361 – und erfordert zwei übereinstimmende auf die Eigentumsübertragung 
gerichtete Willenserklärungen.  
 

                                                     
361 BGHZ 28, 16, 19; Baur/Stürner, § 5 Rn 5. Im Einzelnen str., vgl. Henssler, in: Soergel, § 929 Rn 16. 
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Die Einigung ist formlos möglich und es greifen in der Regel362 die Vorschriften der 
§§ 130 ff., 145 ff. BGB. Das bedeutet, dass die Willenserklärungen den Parteien 
grundsätzlich nach Maßgabe der §§ 130 ff. BGB zugehen müssen und deren Besonder-
heiten auch für das dingliche Rechtsgeschäft gelten. Wird z.B. einem Minderjährigen ein 
Übereignungsangebot erklärt, kann es gem. § 131 II S. 2 BGB selbst dann wirksam 
werden, wenn es nicht dem gesetzlichen Vertreter zugeht. Denn die dingliche Übereig-
nungserklärung ist (gleich in doppelter Hinsicht) lediglich rechtlich vorteilhaft: Zunächst 
einmal erweitert das Angebot den Rechtskreis des Minderjährigen, weil er optieren kann, 
ob er es annimmt oder nicht, und darüber hinaus ist das Übereignungsangebot ohnehin 
vorteilhaft, wenn der Minderjährige auf der Erwerberseite steht. Die Annahme kann er 
selbst erklären (§ 107 BGB: lediglich rechtlicher Vorteil wegen des Eigentumserwerbs), 
wobei diese Erklärung dem Veräußerer grundsätzlich zugehen (§ 130 BGB) muss. Eine 
Ausnahme hiervon findet sich allerdings in § 151 S. 1 BGB.   
 

Beispiel: Tante T schickt ihrem minderjährigen Neffen N mit der Post zum Geburtstag 
eine Musik-CD und legt eine Karte bei, auf der steht: „Herzlichen Glückwunsch und viel 
Spaß mit Deiner neuen CD, Deine T“. N freut sich und spielt die CD mehrfach in seinem 
CD-Spieler ab. Er vergisst aber, sich bei T zu bedanken.  
 

N ist Eigentümer der CD geworden. Das dingliche Übereignungsangebot (und zugleich das 
schuldrechtliche Schenkungsangebot) der T lag in der Übersendung der CD und dem 
Brief. Es ist N gegenüber gem. § 131 II S. 2 BGB wirksam geworden, ohne dass es auf 
den Zugang zu seinen Eltern ankam. Auch hat N konkludent durch die Ingebrauchnahme 
der Sache die Annahme erklärt. Dass diese Erklärung der T nicht zuging, ist unschädlich, 
weil lebensnah davon ausgegangen werden kann, dass T auf den Zugang verzichtet hat, 
§ 151 S. 1 BGB (Hinweis: Gemäß § 151 S. 1 BGB ist nur der Zugang, nicht aber die Erklä-
rung entbehrlich. Vgl. dazu auch den Problemkreis der Zusendung unbestellter Ware, dar-
gestellt bei Rn 364 u. 624).   

 

Darüber hinaus sind auf die Einigung grundsätzlich die Vorschriften der §§ 104 ff., 116 
ff., 158 ff. und 164 ff. BGB anwendbar (dazu unten Rn 368 ff.). 
 

b. Auslegung und besondere Fälle der Einigung 
Beschließen die Parteien nicht ausdrücklich, dass das Eigentum an einer bestimmten 
Sache übergehen soll, bedarf es einer Auslegung der Einigung, die nach den Vorschriften 
der §§ 133, 157, 242 BGB vorzunehmen ist. Es kommt also nicht auf den subjektiven 
Willen der Beteiligten an, sondern darauf, wie sich der nach außen bekundete Wille aus 
der Sicht eines objektiven Empfängers verstehen lässt. 
 

So ist zunächst festzuhalten, dass die Einigung auch konkludent, also durch schlüssi-
ges Verhalten, erfolgen kann. Das ist bspw. bei den Bargeschäften des täglichen 
Lebens der Fall, wobei – jedenfalls in der Regel – bereits zugleich mit dem Abschluss 
des Kaufvertrags die dingliche Einigung über den Kaufgegenstand konkludent miterklärt 
wird.363 Darin liegt auch nicht etwa ein Verstoß gegen das Trennungsprinzip, weil recht-
lich gesehen zwei Erklärungen vorliegen, die lediglich in einem äußeren Akt hervortreten. 
 

Beispiele364:  
(1)  A hat im Markt des B ein Smartphone gekauft und gleich vor Ort bezahlt.  Hier ist 

davon auszugehen, dass die dingliche Einigung zugleich mit dem Abschluss des Kauf-
vertrags erfolgte, nämlich in dem Moment, in welchem A das Smartphone auf das 

                                                     
362 Eine Abweichung von diesen Vorschriften liegt bspw. darin, dass die Einigungserklärung bis zur Übergabe widerrufen 
werden kann (dazu weiter unten) und es nicht auf die zeitliche Begrenzung des § 130 I S. 2 BGB ankommt.  
363 Das Bereitstellen der Ware in den Regalen ist dagegen nur eine invitatio ad offerendum (dazu ausführlich R. Schmidt, 
BGB AT, Rn 269, 440, 608 und 1135).  
364 In Anlehnung an Baur/Stürner, § 51 Rn 7. 
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Kassenband legte und die Kassiererin (§ 164 BGB) den Rechnungsbetrag feststellte. 
Dieser Zeitpunkt ist selbst dann maßgeblich, wenn B das Smartphone erst später zu A 
nach Hause liefert. Die Lieferung stellt dann lediglich die Übergabe dar, die zur Voll-
endung des Rechtserwerbs führt.365 

 

(2)  Bestellt A hingegen das Smartphone beim Versandhaus B und bestätigt B diese Be-
stellung (etwa durch Zusendung einer Bestätigungsmail), kommt der Kaufvertrag re-
gelmäßig mit der Bestätigung zustande. Das Übereignungsangebot erfolgt aber erst 
konkludent mit der Anlieferung der Ware und wird konkludent durch die Entgegen-
nahme angenommen. Hinweis: Es wäre ebenso vertretbar, darauf abzustellen, dass 
der Käufer die Ware lediglich annimmt, um sie zunächst noch zu überprüfen. Dann 
erfolgt die konkludente Annahme erst später durch die Ingebrauchnahme nach er-
folgter Prüfung. Auf den Zugang dieser Annahme wird regelmäßig verzichtet, § 151 
S. 1 BGB.  

 
Eine konkludente Einigung ist auch beim Erwerb von Sachen aus einem Warenauto-
maten anzunehmen. Dabei ist das Übereignungsangebot – ebenso wie das Kaufangebot 
– im Aufstellen des Automaten zu sehen und es ist an die Bedingungen (§ 158 BGB) 
geknüpft, dass Waren vorhanden sind und dass der Erwerber die richtigen Geldstücke in 
der verlangten Höhe einwirft (daher keine Einigung bei Falschgeld).  
 
Bei Selbstbedienungstankstellen kann die auf Eigentumsübertragung gerichtete 
dingliche Einigungserklärung des Tankstellenpächters bzw. Mineralölunternehmens je-
denfalls dann als aufschiebend bedingt (vgl. §§ 929 S. 1, 158 I366 BGB) durch vollständi-
ge Bezahlung des Kaufpreises ausgelegt werden, wenn an der Tanksäule ein Hinweis auf 
einen Eigentumsvorbehalt angebracht ist.367 Das bedeutet, dass der Kraftstoff bis zur 
vollständigen Bezahlung im Eigentum des Tankstellenbetreibers/Mineralölunternehmens 
verbleibt (vgl. §§ 929 S. 1, 158 I BGB). Der Kunde erwirbt allenfalls Miteigentum durch 
Vermischung (vgl. § 948 I i.V.m. § 947 BGB).368         
 
Ein weiteres Problemfeld stellt die Zusendung unbestellter Ware dar. Solche Waren-
lieferungen erfolgen häufig durch einen Unternehmer in der Hoffnung, Verträge mit 
neuen oder alten Kunden abschließen zu können. Sie sind als Vertrags- und zugleich 
Übereignungsangebote anzusehen. Ein Schweigen des Kunden stellt dabei in der Regel 
keine Annahme dar. Allerdings ist die Ingebrauchnahme der Ware eine konkludente 
Annahmeerklärung, auf deren Zugang der Unternehmer gem. § 151 S. 1 BGB verzichtet 
hat. Daher wird der Kunde in diesem Zeitpunkt Eigentümer und schließt zugleich den 
schuldrechtlichen Vertrag.369 Sendet allerdings ein Unternehmer (§ 14 BGB) an einen 
Verbraucher (§ 13 BGB) unbestellte Ware zu, ist § 241a BGB einschlägig, wonach 
keinerlei Ansprüche des Unternehmers gegen den Verbraucher begründet werden 
(Ausnahmen: § 241a II BGB). Das hat zur Folge, dass der Verbraucher die Sache nach 
freiem Belieben benutzen, verbrauchen und sogar vorsätzlich zerstören kann, ohne 
dadurch gegenüber dem Unternehmer irgendeine Pflicht einzugehen.370  
 

                                                     
365 Allerdings hat B bis zur Lieferung noch Zeit, die dingliche Einigung frei zu widerrufen (vgl. dazu Rn 366). 
366 Geht man bei § 158 BGB davon aus, dass sich die dort genannte „Bedingung“ auf ein objektiv ungewisses künftiges 
Ereignis bezieht, dürfte man im Fall des Eigentumsvorbehalts streng genommen § 158 I BGB lediglich analog anwenden, 
weil der „Bedingungseintritt“ i.d.R. allein vom Verhalten des Vorbehaltskäufers abhängt. In der Sache ändert sich dadurch 
aber nichts. Zum Eigentumsvorbehalt vgl. unten Rn 846 ff. 
367 Von einer aufschiebenden Bedingung kann nach der hier vertretenen Auffassung auch dann ausgegangen werden, 
wenn an der Tanksäule kein Hinweis auf den Eigentumsvorbehalt besteht. Denn unter Zugrundelegung der Auslegungsre-
geln der §§ 133, 157 BGB darf auch der Kunde davon ausgehen, dass der Tankstellenbetreiber (bzw. dass Mineralölunter-
nehmen) nicht bedingungsfrei Eigentum übertragen möchte. Man kann also von einem konkludent vereinbarten Eigen-
tumsvorbehalt ausgehen (a.A. BGH NJW 2011, 2871 f., der die Vorinstanz insoweit nicht beanstandet hat). 
368 Vgl. dazu ausführlich R. Schmidt, BGB AT, Rn 440. 
369 Etwas anderes soll aber gelten, wenn ein Schuldner die Wegschaffung der Sachen durch seinen Gläubiger in der irrigen 
Annahme duldet, der Gläubiger sei bereits Sicherungseigentümer geworden, vgl. Henssler, in: Soergel, § 929 Rn 21. 
370 Vgl. auch dazu näher R. Schmidt, BGB AT, Rn 440. 
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c. Bestimmtheitsgrundsatz  
Da für den dinglichen Vertrag der Bestimmtheitsgrundsatz gilt, muss sich die Einigung 
auf genau bezeichnete Gegenstände beziehen. Die Sachen müssen also konkret be-
stimmt sein, es genügt nicht die bloße Bestimmbarkeit. Von einer diesem Erfordernis 
genügenden Einigung kann ausgegangen werden, wenn aufgrund einfacher äußerer 
Abgrenzungskriterien zweifelsfrei feststellbar ist, welche einzelnen Gegenstände über-
eignet werden sollen. Für jeden, der die Parteiabreden in dem für den Eigentumsüber-
gang vereinbarten Zeitpunkt kennt, muss also ohne weiteres ersichtlich sein, welche 
individuell bestimmten Sachen übereignet worden sind. Hingegen können spätere Ereig-
nisse, die außerhalb des dinglichen Vertrags liegen, diesem nicht nachträglich seine 
Bestimmtheit nehmen.371 
 

Beispiele:  
(1)  Noch unproblematisch ist der Bestimmtheitsgrundsatz in der Regel gewahrt, wenn 

Sachen nach § 929 S. 1 BGB übereignet werden, weil sich im Zeitpunkt der Übergabe 
eindeutig zeigt, welche konkreten Gegenstände übertragen werden sollen. Schwieri-
ger dagegen stellt sich die Lage bei Übereignungen gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB dar. 
Dazu folgender Fall: Fahrradhändler H möchte von der Bank B ein Darlehen (§ 488 
BGB) über 100.000,- € haben. B erklärt sich mit der Auszahlung eines solchen Be-
trags einverstanden, wenn H ihr dafür Sicherheiten leistet. Die Parteien einigen sich 
deswegen darüber, dass H der B nach §§ 929, 930 BGB zur Sicherheit folgende Ge-
genstände überträgt: 1. die Hälfte der im Lager des H befindlichen Fahrradketten, 2. 
Fahrradlampen der Marke XY im Werte von mindestens 4000,- €, 3. alle Team-
Telekom-Trikots, die sich zurzeit und in Zukunft im Lager des H befinden, 4. alle 
Fahrradlenker, die sich auf dem Regal rechts neben der Eingangstür mit der Auf-
schrift „B-Bank“ befinden, 5. das gesamte Inventar der Wohnung des H, 6. die Hälfte 
des Mobiliars aus dem Ferienhaus des H.  

 

1. Hinsichtlich der Fahrradketten ist die dingliche Einigung unwirksam. Bei der Anga-
be eines Bruchteils oder einer Quote von einer Gesamtmenge ist nicht eindeutig er-
sichtlich, welche Ketten genau übertragen werden sollen.372 2. Auch bezüglich der 
Fahrradlampen scheitert die Einigung am Bestimmtheitsgrundsatz. Zwar ist klar dar-
gelegt, welche Marke die Lampen haben sollen. Allerdings ist die Wertangabe „min-
destens 4000,- €“ nicht geeignet klarzustellen, welche Lampen im Einzelnen übereig-
net werden sollen.373 3. Die Trikots hingegen wurden wirksam übereignet. Die Eini-
gung entspricht den Anforderungen des Bestimmtheitsgrundsatzes, da bei der Be-
zeichnung „alle Trikots“ keine Zweifel darüber auftreten können, welche gemeint sind 
(sog. „All-Formel“).374 Problematisch ist dabei, ob auch die Trikots ausreichend be-
stimmt sind, die erst in der Zukunft in das Lager gelangen. Im Zeitpunkt der Eini-
gungserklärungen sind sie lediglich bestimmbar, da naturgemäß nicht gewiss ist, von 
wem H welche Hemden geliefert bekommen wird. Allerdings bleibt die dingliche Eini-
gung bis zu einem Widerruf durchgehend bestehen. In dem Augenblick, in welchem 
die Trikots in das Lager gebracht werden, bezieht sich die vorweggenommene und 
noch bestehende Einigung damit auf konkrete Hemden und der Bestimmtheitsgrund-
satz ist jedenfalls in diesem Zeitpunkt gewahrt. 4. Die Lenker befinden sich an einem 
klar abgegrenzten Ort mit einem klar markierten Regal. Es ist damit feststellbar, wel-
che Sachen übertragen werden sollen, und der Bestimmtheitsgrundsatz ist somit ge-
wahrt. 5. Die Beschreibung „gesamtes Inventar“ genügt dem Bestimmtheitsgrundsatz 
ebenfalls.375 Das gilt sogar, wenn nach der Übereignung Unklarheit darüber besteht, 

                                                     
371 BGHZ 73, 253, 254 ff.; BGH NJW-RR 1994, 1537, 1538; Henssler, in: Soergel, § 929 Rn 28. 
372 Herrler, in: Grüneberg, § 930 Rn 5 m.w.N. Ebenso entspricht die Angabe „10 Kilo Zucker“ nicht dem Bestimmtheits-
grundsatz. Man kann solche Mengensachen (Zucker, Mehl, Getreide etc.) aber durch Behälterangaben bestimmen, z.B. 
„Die beiden rot markierten Säcke mit Zucker“.  
373 Herrler, in: Grüneberg, § 930 Rn 5. 
374 Henssler, in: Soergel, Anh. § 930 Rn 29; vgl. auch Gehrlein, MDR 2001, 911, 912; Gursky, JZ 2005, 285, 287 m.w.N. 
375 BGHZ 73, 253, 254; BGH NJW 1989, 2542, 2543; Herrler, in: Grüneberg, § 930 Rn 4. 
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welche Gegenstände zum Inventar gehörten. Denn es ist allein der Zeitpunkt der Ei-
gentumsübertragung maßgeblich. 6. Die Hälfte des Mobiliars ist dagegen als Quoten-
beschreibung zu unbestimmt. 

 

(2) Diese Grundsätze gelten entsprechend für die Übereignung nach § 929 S. 2 BGB. Dazu 
folgender Fall: A hat sich von B 100 Briefmarken geliehen. Da A selbst noch keine die-
ser Marken in seiner Sammlung hat, möchte er gern 20 Stück davon erwerben, wobei 
es ihm egal ist, welche er bekommt. A und B schließen einen Vertrag über 2/10 der 
Briefmarkensammlung und einigen sich zugleich, dass dieser Teil auf A übergehen soll 
(§ 929 S. 2 BGB).  Zwar ist hier der Kaufvertrag wirksam, die dingliche Einigung in-
des verstößt gegen den Bestimmtheitsgrundsatz, weil sich die Einigung auf eine Teil-
menge der Marken bezieht und damit zu unbestimmt ist.  
 

(3) In gleicher Weise sind die Grundsätze auch auf §§ 929 S. 1, 931 BGB anwendbar. 
Dazu folgender Fall: A möchte an B 2/10 seiner Briefmarken veräußern, die sich gera-
de leihweise bei C befinden. Zur Übereignung tritt A dem B seinen schuldrechtlichen 
Rückgabeanspruch aus dem Leihvertrag ab.  Die dingliche Einigung ist ebenfalls we-
gen Verstoßes gegen den Bestimmtheitsgrundsatz unwirksam.    

 

d. Zeitpunkt und Widerruflichkeit der Einigung  
Für einen Eigentumserwerb nach § 929 S. 1 BGB ist erforderlich, dass in einem bestimm-
ten Zeitpunkt alle Voraussetzungen (Einigung, Übergabe, Berechtigung) zugleich vorlie-
gen. Fand die Einigung also zeitlich vor der Übergabe statt, muss sie so lange fortdau-
ern, bis auch die Übergabe erfolgt ist.376 Diese Tatsache wirft die (umstrittene) Frage 
auf, ob eine einmal erklärte Einigung von einer der Parteien frei widerrufen werden darf 
oder ob die dingliche Einigung grundsätzlich bindend ist. 
 

Beispiel: A kauft im Geschäft des B ein Auto. Obwohl die Parteien eine Ratenzahlung 
vereinbaren, einigen sie sich ohne eine Bedingung i.S.d. § 158 I BGB über den Eigen-
tumsübergang (also kein Eigentumsvorbehalt gem. § 449 BGB). Weiterhin machen sie ab, 
dass B die Ware am Nachmittag zu A nach Hause bringen soll. Dort angekommen erklärt 
B, dass er sich an die zuvor erklärte Einigung nicht mehr binden möchte und er sich das 
Eigentum an der Sache vorbehalten müsse, bis A den vollen Kaufpreis bezahlt habe. A ist 
erzürnt, nimmt den Wagen aber dennoch an. Er fragt, ob er Eigentümer geworden ist.  
 

Für einen Eigentumserwerb nach § 929 S. 1 BGB ist erforderlich, dass sich die Parteien 
über den Eigentumserwerb geeinigt haben und dass die Einigung auch noch im Zeitpunkt 
der Übergabe – also beim Anliefern der Ware – besteht. Zunächst haben sich A und B im 
Laden des B ohne eine Bedingung geeinigt. Allerdings hat B beim Anliefern ausdrücklich 
einen entgegenstehenden Willen geäußert und einen Widerruf erklärt. Ob ein solcher Wi-
derruf wirksam ist, ist umstritten. Die ganz h.M.377 geht davon aus, dass die dingliche Ei-
nigung bis zur Übergabe frei widerruflich sei. Dies wird zunächst mit dem Wortlaut des 
§ 929 S. 1 BGB begründet („…einig sind…“). Auch spreche ein Vergleich mit dem Immobi-
liarsachenrecht für die freie Widerruflichkeit. Dort nämlich werde in § 873 II BGB nor-
miert, dass eine Bindung an die dingliche Einigung nur besteht, wenn die Auflassung nota-
riell beurkundet wurde. Im Umkehrschluss gelte also, dass sie grundsätzlich nicht bindend 
sei. Schließlich gebiete der Unterschied zwischen schuldrechtlichen und sachenrechtlichen 
Verträgen eine solche Betrachtungsweise: Allein das Kausalgeschäft habe verpflichtenden 
Charakter und sei daher unwiderruflich. Dem Erfüllungsgeschäft hingegen seien ver-
pflichtende Elemente fremd. Folglich binde die dingliche Einigung nicht, sie wirke lediglich. 
Dem ist zu folgen, weil hierdurch die dogmatischen Unterschiede zwischen verpflichten-
dem Kausalgeschäft und dinglichem Verfügungsgeschäft berücksichtigt werden und weil 
es zudem keinen sachlichen Grund gibt, das Mobiliar- und Immobiliarsachenrecht unter-
schiedlich zu behandeln.  

                                                     
376 BGHZ 7, 111, 115; 14, 114, 119.  
377 Herrler, in: Grüneberg, § 929 Rn 9; Henssler, in: Soergel, § 929 Rn 38; BGHZ 27, 360, 367.  
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B hat damit die ursprüngliche und unbedingte Einigung wirksam widerrufen. Bei der Ablie-
ferung des Wagens hat er allerdings ein Angebot auf eine neue – gem. § 158 I BGB be-
dingte – Einigung abgegeben, welches A konkludent mit der Abnahme der Sache ange-
nommen hat. Damit wird die Einigung erst wirksam, wenn A den Kaufpreis bezahlt hat. 
Bis dahin ist er kein Eigentümer, wohl aber ein Anwartschaftsrechtsinhaber.           
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Die dingliche Lage hat keinen Einfluss auf die 
schuldrechtliche Ebene. Aufgrund des Kaufvertrags (§ 433 BGB) war B auch nach dem 
Widerruf der Einigung zur unbedingten Übereignung verpflichtet. A hätte sich also bei 
der Lieferung der Ware nicht auf die neue Vereinbarung einlassen müssen. Er hätte auch 
auf eine sofortige und unbedingte Übereignung klagen können. Die notwendige Erklä-
rung des B wäre dann durch das Urteil gem. § 894 ZPO fingiert worden. 

 
Geht man davon aus, dass sich die Parteien einig sein müssen und die Einigung jederzeit 
widerruflich ist, stellt sich die Frage, ob ein „Einigsein“ auch noch dann vorliegen kann, 
wenn eine Partei rein subjektiv keine dingliche Rechtsänderung mehr begehrt.  
 

Beispiel: A liegt im Sterben. Er möchte seinem langjährigen Freund B aber noch eine 
wertvolle maritime Antiquität, namentlich einen Schiffskompass aus der kaiserlichen 
Dampfschifffahrt, schenken. Deshalb schickt er seine Haushaltshilfe H zu B, damit sie ihm 
den Kompass überbringt. Als H auf dem Weg ist, stirbt A. Erst danach erreicht H den B 
und übergibt ihm den Kompass. A`s Erbe E hätte den Kompass niemals verschenkt und ist 
sehr aufgebracht, als er zwei Tage später das Dankesschreiben von B im Briefkasten des 
verstorbenen A entdeckt. Er ruft bei B an und verlangt den Kompass heraus, weil er sich 
für den Eigentümer hält. Zu Recht? 

 

Unter Zugrundelegung des § 1922 BGB ist E in dem Moment, als sich H auf dem Weg zu B 
befand, Eigentümer des Kompasses geworden. Die Übereignung an B wäre demnach un-
berechtigt gewesen. Dennoch könnte B das Eigentum am Kompass wirksam gem. § 929 
S. 1 BGB erworben haben, wenn die von A vor seinem Tod abgegebene Einigungserklä-
rung in Bezug auf § 929 S. 1 BGB wirksam war. Dafür ist zunächst eine dingliche Einigung 
erforderlich. Ein Übereignungsangebot hat A durch H als Botin abgegeben. Dieses Ange-
bot ist B auch zugegangen; der zwischenzeitliche Todeseintritt ist insoweit gem. §§ 130 II, 
153 BGB unbeachtlich.378 Allerdings ist E vor der ebenfalls für § 929 S. 1 BGB konstitutiven 
Übergabe gem. § 1922 BGB in die Rechtsposition des A eingetreten und damit als Veräu-
ßerer des Kompasses zu qualifizieren. Fraglich ist daher, wie es sich auswirkt, dass er im 
Zeitpunkt des Erklärungszugangs und der Übergabe keinerlei Übereignungswillen hatte. 
Man könnte erwägen, dass insoweit kein „Einigsein“ im Augenblick der Übergabe vorlag 
und die dingliche Einigung abzulehnen ist. Allerdings geht die ganz h.M. davon aus, dass 
eine einmal erklärte Einigung so lange fortbestehe, bis ein entgegenstehender Wille 
des einen Teils für den anderen auch erkennbar sei, also der Widerruf erfolgt sei.379 Al-
lein durch den entgegenstehenden Willen wurde die Einigungserklärung damit nicht ver-
nichtet; E hatte allerdings die Möglichkeit, sie bis zur Übergabe frei zu widerrufen (s.o.). 
Dies hat er aber nicht rechtzeitig getan, weil er erst zwei Tage nach der Übergabe von der 
Sachlage erfuhr und mit dem Herausgabeverlangen konkludent zum Ausdruck brachte, die 
Einigung widerrufen zu wollen. B ist damit Eigentümer geworden.     
 
Hinweis für die Fallbearbeitung: Die diesem Beispielsfall zugrunde liegende Gerichts-
entscheidung ist der sog. „Bonifatius-Fall“ des Reichsgerichts. Bei der Entscheidung 
ging es neben der Klärung der dinglichen Lage v.a. um die Frage kondiktionsrechtlicher 

                                                     
378 Würde man H nicht als Botin, sondern als Vertreterin ansehen, wäre zu klären, ob sie durch den zwischenzeitlichen Tod 
ihre Vertretungsmacht verloren hätte. Dies ist aber gem. §§ 168 S. 1 i.V.m. 672 BGB nicht der Fall, sodass sich im Ergebnis 
nichts ändern würde. 
379 RGZ 135, 366, 367; BGH NJW 1995, 1085, 1086; Henssler, in: Soergel, § 929 Rn 38; Medicus/Petersen (BR, Rn 34) 
fordert den Zugang einer Widerrufserklärung; krit. dazu Martinek/Röhrborn, JuS 1994, 473, 478.     
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Ansprüche des Erben, namentlich um das Problem, ob das Kausalgeschäft formwirksam 
war (§ 518 BGB oder § 2301 BGB? Vollzug der Schenkung gem. § 2301 II BGB?).380 

  

e. Mängel der Einigung  
Da es sich bei der Einigung um ein Rechtsgeschäft handelt, können etwaige Mängel nach 
den Vorschriften des BGB AT zur Unwirksamkeit der Vereinbarung führen. Bei dieser 
Feststellung sind allerdings das Abstraktionsprinzip und die Tatsache zu beachten, dass 
nicht jeder Mangel im Kausalgeschäft auch einen Mangel im Erfüllungsgeschäft bewirkt. 
Auf die Ausführungen zur Fehleridentität (Rn 84 ff.) wird daher verwiesen. Nachstehend 
werden die einzelnen Einigungsmängel kurz wiederholt. 
 
Bei der Geschäftsfähigkeit sind folgende Grundsätze zu beachten: Geschäftsunfähige 
können keine wirksame dingliche Einigungserklärung abgeben (§§ 104, 105 BGB) und 
beschränkt Geschäftsfähige können ohne Einwilligung der Eltern nur auf der Erwerber-
seite rechtsgeschäftlich wirksam handeln (rechtlicher Vorteil, § 107 BGB). Umstritten 
ist, ob ein beschränkt Geschäftsfähiger auch dann wirksam handelt, wenn er eine Sache 
übereignet, die nicht in seinem Eigentum steht.381 
 

Beispiel: Der 17-jährige M leiht sich von seinem Bruder B ein Buch. Dieses verkauft und 
übereignet er für 10,- € an seinen volljährigen Freund F, der irrig davon ausgeht, dass M 
Eigentümer sei. Als B davon erfährt, ist er verärgert, meint aber, noch Eigentümer zu sein 
und verlangt von F das Buch heraus.  
 

Ursprünglich war B Eigentümer. Er könnte das Eigentum aber aufgrund eines Gutglau-
benserwerbs gem. §§ 929 S. 1, 932 BGB an F verloren haben. Dafür müsste zunächst eine 
wirksame Einigung zwischen M und F vorgelegen haben. Fraglich ist, ob das Übereig-
nungsangebot des M wirksam ist. Zwar ist die Willenserklärung nicht rechtlich vorteilhaft; 
sie ist aber auch nicht nachteilig, da M nicht über seine eigene Sache verfügte. Aus die-
sem Grund nimmt die h.M. in Analogie zu § 165 BGB an, dass die Erklärung als rechtlich 
neutrales Geschäft wirksam ist.382 Da auch die Übergabe stattfand, F gutgläubig war und 
die Sache nicht abhandengekommen ist, wäre ein Erwerb des F mithin zu bejahen. Die 
Gegenansicht verneint hingegen einen Gutglaubenserwerb.383 Dem liegt folgende Erwä-
gung zugrunde: F habe geglaubt, dass das Buch M gehört habe. Hätte er damit Recht ge-
habt, hätte er wegen §§ 107, 108 BGB kein Eigentum erwerben können (keine Überwin-
dung mangelnder Geschäftsfähigkeit durch guten Glauben). Da die Gutglaubensvorschrif-
ten den Erwerber aber nur so stellen sollen, wie er bei der Richtigkeit seiner Vorstellung 
stünde, müsse ein Erwerb in diesem Fall ausscheiden. Im Ergebnis seien also §§ 932 ff. 
BGB restriktiv auszulegen, weil kein Schutzbedürfnis seitens des F bestehe. Gegen diese 
Ansicht spricht aber, dass §§ 104 ff. BGB allein den Schutz des Minderjährigen bezwe-
cken. Es kann daher nicht überzeugen, dass der tatsächliche Eigentümer einen Vorteil da-
raus zieht, dass der Verfügende nur beschränkt geschäftsfähig ist. Folgt man also der 
überzeugenden h.M., hat B sein Eigentum verloren und damit keinen Anspruch auf Her-
ausgabe aus § 985 BGB. Auch ein Kondiktionsanspruch gegen F aus § 816 I S. 2 BGB 
kommt nicht in Betracht, da die Verfügung entgeltlich erfolgte. Man könnte wegen der 
Unwirksamkeit (§§ 107, 108 BGB) des Kaufvertrags lediglich eine analoge Anwendung des 
§ 816 I S. 2 BGB erwägen („unentgeltlich = rechtsgrundlos“). Eine solche Analogie wird 
aber von der h.M. abgelehnt.384    

  
Die Vorschriften über Willensmängel i.S.d. §§ 116 ff. BGB sind grundsätzlich auch auf 
die dingliche Einigung anwendbar. So ist bspw. eine Übereignung unter einem geheimen 
                                                     
380 Vgl. RGZ 83, 223 ff.; dazu: Edenhofer, in: Grüneberg, § 2301 Rn 14; Wilhelm, Rn 873. 
381 R. Schmidt, BGB AT, Rn 1006 f. 
382 Wilhelm, Rn 881 ff.; Ellenberger, in: Grüneberg, § 107 Rn 7. 
383 Medicus/Petersen, BR, Rn 540. 
384 Vgl. ausführlich Sprau, in: Grüneberg, § 816 Rn 16 ff. 
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Vorbehalt gem. § 116 BGB wirksam. Auch besteht die Möglichkeit, dass eine Willenser-
klärung angefochten wird. Dabei ist allerdings eine sorgfältige Analyse der Fehlerquelle 
erforderlich, die dem Abstraktionsprinzip Rechnung trägt: Entscheidend ist, dass der 
Willensmangel gerade (auch) das Erfüllungs- und nicht nur das Kausalgeschäft betrifft.  
 
Zur Erinnerung385: Eine Fehleridentität liegt in der Regel nicht vor bei Irrtümern i.S.d. § 119 
I BGB, bei Verstößen gegen ein Verbotsgesetz gem. § 134 BGB (Ausnahme: BtMG) und bei 
Verstößen gegen § 138 I BGB (Ausnahme: Gerade die Verfügung ist sittenwidrig). Dagegen 
liegt eine Fehleridentität in der Regel vor bei Willensmängeln i.S.d. §§ 119 II, 123 BGB und 
bei Wuchergeschäften i.S.d. § 138 II BGB.  
 

f. Bedingte Einigung  
Eine dingliche Einigung kann unter einer Bedingung i.S.d. § 158 BGB geschlossen 
werden. Eine aufschiebende Bedingung erfolgt z.B. bei einem Erwerb unter Eigentums-
vorbehalt gem. §§ 929 S. 1, 158 I BGB. Dabei vereinbaren die Parteien, dass der Erwer-
ber erst dann Eigentümer wird, wenn er den Kaufpreis vollständig bezahlt hat (grundle-
gend Rn 846 ff.). Die Wirksamkeit der dinglichen Einigungserklärungen wird also gem. 
§ 158 I BGB auf dieses Ereignis bedingt. Vorher ist der Erwerber aber nicht rechtlos 
gestellt. Aufgrund des in § 161 BGB normierten Schutzes erwirbt er eine gesicherte 
Rechtsposition, namentlich ein Anwartschaftsrecht.  
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Die Bedingung ändert aber nichts an den übrigen 
Voraussetzungen für eine wirksame Übereignung. Auch bei Bedingungseintritt wird der 
Erwerber nicht Eigentümer (und davor nicht Anwartschaftsrechtsinhaber), wenn die Sa-
che noch nicht übergeben wurde. Darüber hinaus ist auf die genaue Verwendung der 
Terminologie zu achten. Nur die Einigung als Rechtsgeschäft kann unter einer Bedingung 
erfolgen, nicht aber die Übergabe. Sie ist als Realakt bedingungsfeindlich. 

 
Als Bedingungen können weiterhin das künftige Entstehen einer Sache, der künftige 
Erwerb der Sache durch den Veräußerer oder die Billigung der Ware durch den Erwerber 
vereinbart werden. Ebenso kann die Übereignung an die Wirksamkeit des Kausalge-
schäfts geknüpft werden, wobei dann wegen des Abstraktionsprinzips bei der Annahme 
eines konkludenten Bedingungszusammenhangs restriktiv vorzugehen ist.  
 
Der Hauptanwendungsfall für eine gem. § 158 II BGB auflösende Bedingung ist die 
Sicherungsübereignung gem. §§ 929 S. 1, 930, 158 II BGB. Hier wird das Eigentum so 
lange an den Sicherungsnehmer übertragen, bis der Schuldner und Sicherungsgeber 
seine Verbindlichkeit beglichen hat. Dann fällt das Eigentum wieder automatisch an den 
Sicherungsgeber zurück.  
 

Beispiel: A möchte ein Darlehen von der Bank B haben. Zur Kreditsicherung vereinbaren 
die Parteien, dass B bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens der Bagger des A 
übereignet wird. Danach soll A sofort wieder Eigentümer werden. Damit er mit dem Bag-
ger bis zu diesem Zeitpunkt weiterarbeiten kann, wird eine Übereignung gem. §§ 929 S. 
1, 930 BGB gewählt.  
 

Die Bank wird gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB zunächst Eigentümerin. Allerdings ist die dingli-
che Einigung gem. § 158 II BGB auflösend bedingt, sodass das Eigentum mit der Zahlung 
der letzten Rate automatisch wieder an A zurückfällt. 
 
Hinweis für die Fallbearbeitung: Es ist nicht zwingend, dass eine solche Sicherung 
stets im Wege einer bedingten dinglichen Einigung vorgenommen wird. Im Einzelfall ist 

                                                     
385 Vgl. Rn 84. 
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auszulegen, ob das Eigentum nach Rückzahlung des Darlehens automatisch an den Dar-
lehensnehmer zurückfallen soll oder ob die Parteien in ihrer Vereinbarung vielmehr einen 
schuldrechtlichen Rückübertragungsanspruch vorgesehen haben. 

 

g. Befristete Einigung  
Eine befristete Einigung liegt vor, wenn die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts an ein 
Zeitmoment geknüpft ist, vgl. § 163 BGB. Mit Ablauf der vereinbarten Frist beginnt oder 
endet der Eigentumserwerb. Der Unterschied zur Bedingung liegt darin, dass die Entste-
hung bzw. der Wegfall des Rechts von vornherein gewiss sind.  
 

h. Einigung durch einen Dritten  
Um das Eigentum an einer beweglichen Sache zu veräußern oder zu erwerben, ist es 
nicht erforderlich, dass der Veräußerer oder Erwerber persönlich beim Übereignungsge-
schäft erscheinen. Denn hinsichtlich der dinglichen Einigung sind die Vorschriften der 
§§ 164-181 BGB anwendbar, sodass sich jede der Parteien eines Stellvertreters bedienen 
kann. Ebenso besteht die Möglichkeit des Einsatzes eines Boten.  
 

Um auch die Übergabe durch eine dritte Person vollziehen zu können, bedarf es darüber 
hinaus einer weiteren Konstruktion, wobei es unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten gibt. 
So kann der Erwerber bspw. seinen Besitzdiener als Vertreter zum Veräußerer schicken. Die 
Einigung kommt dann unmittelbar zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber zustande (§§ 
164 ff. BGB) und der Besitzerwerb des Erwerbers (Übergabe) erfolgt mit der Erlangung der 
Sachherrschaft durch den Besitzdiener (§ 855 BGB). Daneben gibt es die Möglichkeit, dass der 
Vertreter des Erwerbers als Besitzmittler oder als Geheißperson agiert. 
 

aa. Unmittelbare Stellvertretung  
Der bereits eben angesprochene Fall, in welchem der Erwerber seinen Vertreter zum 
Veräußerer schickt, ist ein Fall der unmittelbaren Stellvertretung. Der Vorteil eines 
solchen Vorgehens liegt darin, dass der Erwerber das Eigentum direkt vom Veräußerer 
erwirbt und der Vertreter keine berechtigten Verfügungen über die Sache vornehmen 
und die Sache nicht von etwaigen Gläubigern des Vertreters belastet werden kann (sog. 
Direkterwerb im Gegensatz zum Durchgangserwerb).   
 

Beispiel: A schickt seinen Besitzdiener B mit dem Auftrag zu C, ihm dort einen Blu-ray-
Disc-Player zu beschaffen. Bei C angekommen, gibt B zu erkennen, dass er ein solches 
Gerät für A erwerben möchte.386 Die Parteien vereinbaren einen angemessenen Kaufpreis 
und nach Bezahlung nimmt B das Gerät mit in seine Mietwohnung, um es am nächsten 
Tag A auszuhändigen. In seiner Wohnung zeigt B das Gerät seinem Freund X, der davon 
hellauf begeistert ist. Obwohl X von dem ganzen Hergang Kenntnis hat, macht er B ein 
Kaufangebot. B geht hierauf ein und übergibt den Blu-ray-Disc-Player an X. Nunmehr 
fragt A, ob er Eigentümer ist und das Gerät von X herausverlangen kann. 
 

A hat im Wege des Direkterwerbs unmittelbar von C das Eigentum erworben, da die Eini-
gung unmittelbar zwischen ihm und C erfolgte und die Sache bereits mit der Aushändi-
gung an den Besitzdiener übergeben wurde (§ 855 BGB). Daher konnte X kein Eigentum 
vom Berechtigten erwerben. Aber auch ein gutgläubiger Erwerb muss ausscheiden, weil X 
zum einen ohnehin bösgläubig war und zum anderen, weil A die Sache durch das Auf-

                                                     
386 Es hätte auch gereicht, wenn sich aus den Umständen ergeben hätte, dass B für A erwerben möchte, vgl. § 164 I S. 2 
BGB. Wenn der Wille, im fremden Namen zu handeln, indes gar nicht hervorgetreten wäre, hätte B in seinem eigenen 
Namen gehandelt und der (nicht erkennbare) entgegenstehende Wille wäre unbeachtlich gewesen, vgl. § 164 II BGB. 
Dann wäre die Einigung zwischen B und C zustande gekommen.  
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schwingen seines Besitzdieners B zum Eigenbesitzer i.S.d. § 935 I BGB abhandengekom-
men ist (str.387). A kann den Blu-ray-Disc-Player von X vindizieren. 

bb. Sonderfall: Geschäft für den, den es angeht 
Einen Sonderfall des Direkterwerbs stellt das sog. Geschäft für den, den es angeht, dar. 
Auch hier handelt der Dritte als Stellvertreter für den Erwerber. Die Besonderheit liegt 
darin, dass entgegen dem Wortlaut des § 164 BGB auf das Erfordernis der Offenkundig-
keit ausnahmsweise verzichtet wird.388 Begründet wird dies mit der Erwägung, dass es 
Geschäfte gibt, bei denen es dem anderen Teil egal ist, wer sein Geschäftspartner wird. 
Es handelt sich dabei vor allem um die Bargeschäfte des täglichen Lebens.389  
 

Beispiel: Student S liegt nach durchzechter Nacht „mit einem Kater“ im Bett. Deshalb 
schickt er seinen Kommilitonen H los, damit dieser ihm ein Glas Rollmöpse kauft. H geht 
in den Supermarkt um die Ecke und kauft ein Glas Rollmöpse, das er sogleich bezahlt. 
Dabei sagt er an der Kasse nicht, dass er für S tätig ist.  
 

S könnte bereits Eigentümer geworden sein, als H die Ware erhalten hat. Dann müsste 
zunächst eine dingliche Einigung zwischen ihm und dem Supermarktinhaber, vertreten 
durch die Kassiererin, vorliegen. H könnte insoweit als Vertreter des S aufgetreten sein, 
§ 164 I BGB. H gab eine eigene Willenserklärung ab und hatte auch Vertretungsmacht. 
Problematisch ist aber, dass er nicht offenkundig, also nicht im fremden Namen, handelte. 
Dieses Erfordernis könnte hier indes nach den Grundsätzen des Geschäfts für den, den es 
angeht, entbehrlich sein. Voraussetzung hierfür ist, dass der Veräußerer kein Interesse 
daran hat, wer sein Geschäftspartner wird, und dass der Vertreter den Willen hat, für den 
Hintermann das Eigentum zu erwerben. Diese Voraussetzungen liegen vor, insbesondere 
war es für die Kassiererin wegen der sofortigen Barzahlung unerheblich, an wen sie das 
Glas Rollmöpse übereignete. Da H nicht Besitzdiener des S war, ist die Übergabe dadurch 
erfolgt, dass H als Besitzmittler des S auftrat und S somit sogleich (mittelbarer) Besitzer 
wurde. 
 
Hinweis für die Fallbearbeitung: Obwohl H als Besitzmittler auftritt, liegt dennoch 
eine Übereignung i.S.d. § 929 S. 1 BGB und keine i.S.d. §§ 929 S. 1, 930 BGB vor. Denn 
das Besitzkonstitut wird nicht zwischen dem Veräußerer und S geschlossen (dann § 930 
BGB), sondern zwischen dem unmittelbaren Stellvertreter H und S. Das heißt: S schließt 
durch H mit dem Veräußerer die Einigung ab und erhält durch die Aushändigung der 
Ware an H den mittelbaren Besitz. Das reicht für eine Übergabe i.S.d. § 929 S. 1 BGB 
aus, weil dafür lediglich erforderlich ist, dass der Veräußerer (Supermarktinhaber) seinen 
Besitz vollständig aufgibt und der Erwerber irgendeinen (sei es auch mittelbaren) Besitz 
erlangt. Das Besitzmittlungsverhältnis zwischen S und H kann dabei entweder im Wege 
eines Insichgeschäfts von H oder als antizipiertes Konstitut vereinbart werden (dazu wei-
ter unten). 

cc. Mittelbare Stellvertretung/Insichgeschäft/antizipierte Einigung   
Bei einer mittelbaren Stellvertretung auf der Erwerberseite kommt es nicht zu einem 
Direkt-, sondern zu einem Durchgangserwerb. Zunächst erwirbt der Dritte (Mittels-
mann) die Sache im eigenen Namen. Zwischen dem Erstveräußerer und dem Hinter-
mann kommt dabei kein dingliches Rechtsgeschäft zustande. Vielmehr überträgt der 
Mittelsmann, nachdem er das Eigentum an der Sache erworben hat, dieses in einem 

                                                     
387 Die wohl h.M. nimmt in einem solchen Fall ein Abhandenkommen an. Die Gegenansicht geht nur dann vom Abhanden-
kommen aus, wenn der Besitzdiener die Sache unfreiwillig weggibt; vgl. dazu m.w.N. für beide Ansichten: Henssler, in: 
Soergel, § 935 Rn 8. 
388 Einsele, JZ 1990, 1005, 1010; Henssler, in: Soergel, § 929 Rn 45. 
389 R. Schmidt, BGB AT, Rn 678; BGHZ 114, 74, 79. 
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eigenständigen und neuen Übertragungsgeschäft an den Hintermann weiter. Dabei 
können verschiedene Konstruktionen zu dieser Weiterübertragung führen.  
 
Rechtstechnisch ist es am einfachsten, wenn sich der mittelbare Vertreter die Sache von 
dem Veräußerer gem. § 929 S. 1 BGB übereignen lässt, sich dann zum Hintermann 
begibt, diesem die Sache übergibt und dabei ebenfalls gem. § 929 S. 1 BGB übereignet. 
Dieses Vorgehen ist für den Hintermann aber von Nachteil. Aufgrund der Tatsache, dass 
zunächst der mittelbare Vertreter die Sache erhält, könnte er vor der Weiterübertragung 
unproblematisch als dinglich Berechtigter über den Gegenstand verfügen oder seine 
Gläubiger könnten in den Gegenstand vollstrecken.390 Auch kann es vorkommen, dass 
die Sache mit einem gesetzlichen Pfandrecht belastet wird391 oder – wenn sie Zubehör 
eines Grundstücks darstellt – in den Haftungsverband einer Hypothek fällt, die auf dem 
Grundstück des mittelbaren Vertreters lastet, vgl. § 1120 BGB. Es ist für den Hintermann 
daher wichtig, dass er die Sache – wenn schon nicht im Wege des Direkterwerbs – so 
schnell wie möglich übereignet bekommt. Folglich ist es wünschenswert, dass die Über-
eignung schon stattfindet, bevor die Sache vom Mittelsmann an den Hintermann ausge-
händigt wird.    
 
Eine diesem Interesse Rechnung tragende Gestaltungsmöglichkeit liegt darin, dass der 
mittelbare Stellvertreter die Sache sofort nach Erhalt im Wege eines Insichgeschäfts 
an den Hintermann weiterübereignet. Für die dingliche Einigung gibt er ein Übereig-
nungsangebot ab und nimmt es auch selbst als Stellvertreter (§§ 164 ff. BGB) des 
Hintermanns an. Die Vertretungsmacht wird ihm hierzu in der Regel konkludent vom 
Hintermann erteilt worden sein. Ein solches Vorgehen verstößt auch nicht gegen § 181 
BGB, da die Übereignung normalerweise „in Erfüllung einer Verbindlichkeit“ erfolgt (z.B. 
wenn er vom Hintermann zur Beschaffung der Sache beauftragt wurde, da dann gem. § 
667 BGB die Pflicht zur Herausgabe besteht). Die Übergabe wird in einem solchen Fall 
normalerweise durch ein Besitzkonstitut i.S.d. § 930 BGB substituiert. Auch dieses wird – 
z.B. als Verwahrungsvertrag – im Wege eines Insichgeschäfts geschlossen. Da sich bei 
einem solchen Vorgehen sowohl die Einigung als auch das Übergabesurrogat allein im 
Kopf des Mittelmanns abspielen, verlangt die h.M. – um dem Erfordernis der Erkennbar-
keit Rechnung zu tragen –, dass er seinen Willen, Eigentum und Besitz zu übertragen, 
deutlich erkennbar macht, indem er eine Ausführungshandlung vornimmt.392 Dabei 
genügt die Erkennbarkeit für Personen, die mit den Verhältnissen vertraut sind (näher 
dazu bei § 930 BGB).     
 
 

Eine weitere Möglichkeit liegt darin, dass der Hintermann mit dem mittelbaren Stellver-
treter eine vorweggenommene (antizipierte) Einigung vornimmt. Das heißt, dass sie 
sich bereits vorher über die Übertragung des Eigentums an einer Sache einigen, die der 
Mittelsmann selber noch gar nicht erworben hat. Wenn der Mittelsmann die Sache dann 
erhält, bezieht sich die Einigung auf den erworbenen Gegenstand. Problematisch ist 
dabei, ob eine solche vorweggenommene Einigung dem Bestimmtheitsgrundsatz Rech-
nung trägt, da bei Abschluss der Einigung noch gar nicht klar ist, welche Sache der 
Mittelsmann für den Hintermann erwerben wird. Allerdings verlangt der Bestimmtheits-
grundsatz lediglich, dass die zu übertragende Sache in dem Augenblick bestimmt ist, in 
dem die Verfügung stattfindet. Wenn aber der Mittelsmann die Sache erworben hat, ist 
eindeutig bestimmt, auf welchen Gegenstand sich die antizipierte Einigung bezieht. Die 
dingliche Einigung kann also wirksam vorweggenommen werden. In solchen Fällen wird 
                                                     
390 Sie können natürlich auch dann in den Gegenstand vollstrecken, wenn er schon im Eigentum des Hintermanns stünde. 
Dann aber könnte der Hintermann gem. § 771 ZPO die Drittwiderspruchsklage erheben.  
391 Z.B. mit dem Vermieterpfandrecht i.S.d. § 562 BGB, wenn der mittelbare Vertreter die Sache mit in seine Wohnung 
nimmt, oder mit einem Werkunternehmerpfandrecht, wenn er die Sache im eigenen Namen bei einem Werkunternehmer 
reparieren lässt, vgl. § 647 BGB.  
392 Wiegand, in: Staudinger, § 930 Rn 34 m.w.N.; Herrler, in: Grüneberg, § 868 Rn 8. 
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die Übergabe regelmäßig durch ein antizipiertes Besitzkonstitut i.S.d. § 930 BGB ersetzt. 
Dabei wird von der h.M. – anders als beim Insichgeschäft – eine Ausführungshandlung 
für entbehrlich gehalten393 (dazu näher bei § 930 BGB).   
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Bezüglich der oben beschriebenen Übereignung im 
Wege eines Insichgeschäfts ist folgende Besonderheit zu beachten: Möchte ein Elternteil 
seinem minderjährigen Kind etwas schenken und übereignen, ist dies im Wege eines 
Insichgeschäfts in der Regel möglich. Der Abschluss des Schenkungsvertrags ist trotz 
§ 181 BGB wirksam, da ein solcher Vertrag für das Kind lediglich einen Vorteil bringt.394 
Auch die Übereignung verstößt nicht gegen § 181 BGB, weil sie wegen des Schenkungs-
vertrags „in Erfüllung einer Verbindlichkeit“ erfolgt. Problematisch ist dieses Ergebnis 
aber, wenn die Übereignung der Sache für den Minderjährigen rechtlich nachteilig ist 
(z.B. Wohnungseigentum wegen der Pflichten aus dem Eigentümergemeinschaftsver-
hältnis). Auch in einem solchen Fall müssten die Geschäfte eigentlich wirksam sein, weil 
der Schenkungsvertrag isoliert betrachtet lediglich rechtlich vorteilhaft ist (der Minder-
jährige bekommt lediglich ein Forderungsrecht). Die Übereignung ist zwar (teilweise) 
rechtlich nachteilig, sie erfolgt aber „in Erfüllung der Verbindlichkeit“ aus dem Schen-
kungsvertrag. Die isolierte Betrachtung der beiden Geschäfte führt also im Ergebnis da-
zu, dass dem Minderjährigen eine nicht lediglich vorteilhafte Sache übertragen werden 
kann.  
 

Um dieses zu verhindern, hat sich der BGH zunächst der sog. Gesamtbetrachtungslehre 
bedient.395  Danach waren Kausal- und Erfüllungsgeschäft als Einheit zu betrachten, so-
dass der Schenkungsvertrag nicht als rein vorteilhaft angesehen werden durfte, da er 
dem Minderjährigen nicht nur ein Recht, sondern zugleich eine nachteilige Sache ver-
schaffte. Die Übereignung war damit ebenfalls nicht wirksam erfolgt, weil sie – mangels 
Schenkungsvertrags – nicht „in Erfüllung einer Verbindlichkeit“ erfolgte. 
 

In einer späteren Entscheidung396 ist der BGH von dieser Konstruktion abgerückt. In dem 
Urteil nahm er keine Gesamtbetrachtung mehr vor, sondern schränkte lediglich die Er-
laubnis zum Selbstkontrahieren bei dem Erfüllungsgeschäft ein. Dies hatte zur Folge, 
dass zwar die Übereignung unwirksam, das schuldrechtliche Schenkungsgeschäft hinge-
gen wirksam war.  

 

i. Die Einigung zugunsten eines Dritten 
Ob ein dingliches Rechtsgeschäft auch zugunsten eines Dritten abgeschlossen werden 
kann, ist umstritten. Während die Rechtsprechung eine Anwendbarkeit von § 328 BGB 
auf Übertragungsgeschäfte ablehnt397, wird im Schrifttum teilweise die Verfügung 
zugunsten eines Dritten für möglich gehalten.398 Insoweit wird auf die Ausführungen zur 
Anwendbarkeit des Schuldrechts auf das Sachenrecht (Rn 98 ff.) verwiesen.  
 

2. Die Übergabe  
Gemäß § 929 S. 1 BGB ist neben der dinglichen Einigung eine Übergabe erforderlich. 
Diese setzt die Übertragung des – nicht notwendig unmittelbaren – Besitzes an der 
Sache auf den Erwerber voraus. Sie ist ein Realakt (Ausnahme: § 854 II BGB), sodass 
für die Übertragung eine natürliche Willensfähigkeit ausreicht und die Vorschriften über 

                                                     
393 Wiegand, in: Staudinger, § 930 Rn 32. 
394 § 181 BGB ist in einem solchen Fall wegen des Normzwecks nicht anwendbar, da keine Interessenkollisionen auftreten 
können, wenn der Vertreter rein uneigennützig etwas verschenkt; vgl. Ellenberger, in: Grüneberg, § 181 Rn 9. 
395 BGHZ 78, 28, 35. 
396 BGH NJW 2005, 1430, 1431; vgl. auch Wilhelm, Rn 827 Fn 1487. 
397 RGZ 66, 97, 99; BGHZ 41, 95, 96; BGH JZ 1965, 361. 
398 Vgl. Baur/Stürner, § 5 Rn 28 mit weiteren Nachweisen für weitere (teilweise differenzierende) Meinungen und Beispiels-
fall. 
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Rechtsgeschäfte (z.B. §§ 104 ff. BGB) nicht anwendbar sind. Die Übergabe hat folgende 
Voraussetzungen:  
 
 Der Erwerber muss den Besitz an der Sache erlangen. Damit ist nicht nur der unmittelbare 

Besitz gemeint; auch die Erlangung des mittelbaren Besitzes kann ausreichen. 
 

 Dem Veräußerer darf nach der Besitzverschaffung keinerlei Besitz mehr verbleiben. Das 
bedeutet, dass er seinen Besitz vollständig verloren haben muss. Ist dies nicht der Fall, 
kommt eine Eigentumsübertragung nicht nach § 929 S. 1 BGB, sondern allenfalls nach §§ 
929 S. 1, 930 BGB in Betracht. Darüber hinaus kann eine Übergabe ausnahmsweise auch 
erfolgen, wenn der Veräußerer von vornherein gar keinen Besitz hatte (Geheißerwerb).  
 

 Schließlich muss der Besitzerwerb auf Veranlassung des Veräußerers erfolgen. 
 
Hinweis für die Fallbearbeitung: Gegenstand der Übergabe ist immer die Sache 
selbst. Nur ausnahmsweise kann die Übertragung des Besitzes an dem zu übereignen-
den körperlichen Gegenstand durch die Aushändigung von Traditionspapieren ersetzt 
werden, vgl. etwa §§ 448, 475g HGB. Diese Normen sind allerdings Ausnahmevorschrif-
ten und die Verschaffung anderer Papiere (z.B. Kfz-Zulassungsbescheinigung II399) ist 
grundsätzlich nicht geeignet, die Übergabe der Sache zu substituieren. Speziell beim Kfz-
Erwerb ist aber anerkannt, dass der Besitz am Fahrzeug auch durch Übergabe der Fahr-
zeugschlüssel übergeht, selbst wenn der Wagen nicht vor Ort ist. Es genügt die physi-
sche Einwirkungsmöglichkeit, die durch die Schlüsselübergabe manifestiert wird. Auf § 
854 II BGB (dazu Rn 389) braucht insoweit nicht abgestellt zu werden. 

 

a. Besitzerwerb  
Zum Besitzerwerb wird zunächst auf die Ausführungen bei Rn 133 ff. verwiesen. An 
dieser Stelle werden die Erwerbsmöglichkeiten kurz wiederholt. 

aa. Erwerb des unmittelbaren Besitzes gem. § 854 I BGB  
In Anwendung des § 854 I BGB wird der Besitz durch die von einem natürlichen Besitz-
begründungswillen getragene Übernahme der tatsächlichen Sachherrschaft erworben. 
Erforderlich ist somit, dass der Erwerber die physische Einwirkungsmöglichkeit auf das 
Bezugsobjekt erwirbt und dadurch andere vom Zugriff faktisch ausschließt. Wann das 
der Fall ist, richtet sich nach der Verkehrsanschauung. Es ist nicht notwendig, dass die 
Einwirkungsmöglichkeit anderer vollständig unmöglich ist, sondern es genügt vielmehr, 
wenn Dritten der Zugriff aufgrund der Achtung fremden Besitzes verwehrt wird. 
 

Beispiele/Gegenbeispiel: Eine Besitzerlangung erfolgt nicht nur durch das Überreichen 
einer gekauften Zeitung im Einkaufsladen, sondern auch dadurch, dass eine abonnierte 
Zeitung auf die Veranda des Erwerbers geworfen wird. An Sachen, die in einem bestimm-
ten Raum gelagert werden, kann der Besitz durch den Erhalt des Schlüssels für den Raum 
erworben werden. Nicht ausreichend ist es hingegen, wenn der Veräußerer die Ware le-
diglich besonders kennzeichnet, da dadurch noch keine Sachherrschaft begründet wird. 
 
Hinweis für die Fallbearbeitung: Die Einräumung von Mitbesitz reicht für den Eigen-
tumserwerb grundsätzlich nicht aus. Etwas anderes gilt nur, wenn dem Erwerber ledig-
lich ein Eigentumsanteil übertragen werden soll.     

   
 

                                                     
399 Das Eigentum an der Zulassungsbescheinigung II (früher: Kfz-Brief) geht analog § 952 BGB auf den Erwerber über, 
wenn er das Eigentum am Kfz erworben hat. 
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bb. Erwerb des unmittelbaren Besitzes gem. § 854 II BGB 
Gemäß § 854 II BGB kann der Besitz auch derivativ von einer anderen Person durch eine 
bloße Einigung erworben werden. Dafür ist erforderlich, dass der Veräußerer Besitzer ist, 
der Erwerber die Möglichkeit hat, die Sachherrschaft über die Sache auszuüben, und 
dass zwischen den Parteien eine rechtsgeschäftlich (!) wirksame Einigung über die 
Besitzverschaffung getroffen wurde.  

 
Beispiel: A veräußert an B einen Stapel Holz, der sich im Wald befindet. Damit die Par-
teien für die gem. § 929 S. 1 BGB erforderliche Übergabe nicht extra in den Wald laufen 
müssen, bietet § 854 II BGB die Möglichkeit, dass der sog. „offene Besitz“ durch eine blo-
ße Einigung auf B übertragen wird. Diese Einigung ist rechtsgeschäftlicher Natur und kann 
daher angefochten werden (§§ 119 ff. BGB). Erfolgt die Anfechtung, wird B nicht Eigen-
tümer und darf die Ware nicht abholen. Tut er dieses dennoch, liegt ein Abhandenkom-
men i.S.d. § 935 I BGB vor. Etwas anderes gilt allerdings dann, wenn B die Ware erst ab-
holt und A danach die Besitzübertragungserklärung anficht. Dann ist die Übertragung 
gem. § 854 II BGB zwar ebenfalls gescheitert; allerdings lag im Zeitpunkt des Abholens 
eine faktische Gestattung vor, die es B ermöglichte, den Besitz gem. § 854 I BGB zu er-
greifen.  

cc. Erwerb des unmittelbaren Besitzes durch einen Besitzdiener  
Gemäß § 855 BGB übt der Besitzdiener den Besitz für eine andere Person – den Besitz-
herrn – aus, ohne dabei selbst Besitzer zu sein. Es ist somit möglich, dass für eine 
Übergabe sowohl auf der Veräußerer- als auch auf der Erwerberseite Besitzdiener 
eingesetzt werden. 
 

Beispiele:  
(1)  A schickt seinen Hausangestellten H zum Bäcker B, um dort ein Brot zu kaufen. 

H kauft das Brot und bekommt es von B ausgehändigt.  Die dingliche Einigung ist 
direkt zwischen A und B zustande gekommen (§ 164 BGB), auch wenn H nicht aus-
drücklich im Namen des A auftrat (Bargeschäft des täglichen Lebens!). Die Übergabe 
erfolgt in dem Augenblick, in welchem H als Besitzdiener des A die Sachherrschaft an 
dem Brot erlangt.  

 

(2)  A bestellt bei B ein Brot. B schickt daraufhin seinen Angestellten X zu A, um diesem 
das Brot auszuhändigen.  X fungiert bei der dinglichen Einigung als Vertreter bzw. 
Bote des B. Besitzrechtlich ist er als Besitzdiener einzustufen und A erwirbt den Besitz 
unmittelbar von B, wenn er die Sache von X übergeben bekommt.    

 

(3)  A möchte seinem Hausangestellten H eine Vase übereignen, die H in der Vergangen-
heit besonders gut gepflegt hat.  Für die Übergabe reicht es aus, dass A dem H ge-
stattet, den Besitz – den H bisher für A ausübte – nunmehr für sich selbst auszuüben, 
und H dieser Gestattung nachkommt.  

 

(4)  A überträgt seinen Betrieb vollständig an B und weist seine angestellten Besitzdiener 
an, von nun an den Weisungen des B Folge zu leisten.  Die Übergabe ist dadurch 
erfolgt, dass die ehemaligen Besitzdiener des A den Besitz nunmehr für ihren neuen 
Besitzherrn B ausüben.  

dd. Erwerb des mittelbaren Besitzes durch einen Besitzmittler 
Für eine Übergabe i.S.d. § 929 S. 1 BGB ist nicht zwingend erforderlich, dass der Erwer-
ber den unmittelbaren Besitz erhält. Der mittelbare Besitz ist vielmehr auch ausreichend. 
(Ausnahme: Ist der Veräußerer Besitzmittler, greift nicht § 929 BGB, sondern § 930 
BGB). Es ist daher möglich, dass auf Erwerberseite dritte Personen eingeschaltet wer-
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den, die nicht Besitzdiener i.S.d. § 855 BGB, sondern Besitzmittler i.S.d. § 868 BGB sind. 
Ebenso besteht die Möglichkeit, dass auf Veräußererseite Besitzmittler tätig werden.400  
 

Beispiele:  
(1)  A hat B sein Fahrrad geliehen (§ 598 BGB). Danach hat er das Rad an C verkauft 

(§ 433 BGB) und möchte es diesem übereignen. Eine dingliche Einigung i.S.d. § 929 
S. 1 BGB haben A und C schon getroffen.  
 

Die Übergabe kann dergestalt erfolgen, dass A den B anweist, den Besitz von nun an 
nicht mehr an ihn (den A) zu vermitteln, sondern mit C ein neues Besitzmittlungsver-
hältnis zu vereinbaren. Vereinbaren B und C ein solches Verhältnis, ist die Übergabe 
vollzogen, da C den mittelbaren Besitz erlangt und A seinen mittelbaren Besitz mit 
der Aufhebung des alten Besitzmittlungsverhältnisses verliert. 

 
Hinweis für die Fallbearbeitung: Es wäre in diesem Fall auch möglich, dass A 
seinen Rückgabeanspruch gegen B aus dem Leihvertrag (§ 604 I BGB)401 an C ab-
tritt. Man könnte erwägen, dass dann ebenfalls eine Übergabe i.S.d. § 929 S. 1 
BGB vorläge, weil A seinen mittelbaren Besitz gem. § 870 BGB auf C übertragen 
hätte. Dennoch ist dies kein Fall des § 929 S. 1 BGB, sondern des § 931 BGB. Es ist 
daher im Einzelfall genau zu prüfen, ob zwischen dem Besitzmittler und dem Er-
werber ein neues Besitzmittlungsverhältnis zustande kommt (dann § 929 S. 1 BGB) 
oder ob lediglich eine Abtretung des bereits bestehenden Herausgabeanspruchs 
aus dem alten Besitzmittlungsverhältnis und damit eine Übereignung gem. §§ 929 
S. 1, 931 BGB ohne Mitwirkung des Besitzmittlers vorliegt. Wichtig ist dies vor al-
lem für die Fragen, welche Norm im Fall einer Nichtberechtigung einschlägig ist (§ 
932 BGB oder § 934 BGB) und ob der Besitzmittler etwaige Einwendungen gegen 
den neuen Eigentümer geltend machen kann, vgl. §§ 404, 986 II BGB.  

 
(2)  V hat bei L 50 Kisten Ölsardinen eingelagert (§ 688 BGB). Er verkauft sie an K, einigt 

sich mit ihm über den Eigentumsübergang, setzt L davon in Kenntnis und weist ihn 
an, „das Weitere mit K zu vereinbaren“. K schließt daraufhin mit L einen Lagervertrag 
ab.402  
 

Wie im ersten Beispiel liegt eine Übereignung nach § 929 S. 1 BGB (und nicht nach § 
931 BGB) vor. Die dingliche Einigung haben V und K getroffen. Darüber hinaus hat V 
seinen mittelbaren Besitz verloren und K hat – durch ein neues Besitzmittlungsver-
hältnis mit L – mittelbaren Besitz erlangt.   

 

(3)  A hat B sein Kfz verkauft. Vor der Übergabe vereinbart B mit C, dass dieser das Fahr-
zeug für zwei Wochen gegen einen Mietzins von 100,- € nutzen darf (§ 535 BGB). Um 
sich den Weg zu A zu ersparen, bittet B den A, dass dieser den Wagen direkt an C 
liefern möge. A kommt der Bitte nach.  
 

Die dingliche Einigung ist entweder schon beim Abschluss des Kaufvertrags konklu-
dent zustande gekommen oder erst in dem Moment, als A den Wagen an C übergibt, 
wobei C als Vertreter (§ 164 I BGB) fungiert hätte. Die Übergabe erfolgt im Augen-
blick der Lieferung an C. Denn A verliert dadurch vollständig seinen Besitz und B wird 
aufgrund des Mietvertrags (= Besitzmittlungsverhältnis i.S.d. § 868 BGB) mit C mit-
telbarer Besitzer. 

 

(4)  A ist Eigentümer eines Wohnwagens, den er zurzeit an L verliehen hat (§ 598 BGB). A 
verkauft den Wagen an B, der sogleich mit M einen Mietvertrag (§ 535 BGB) über die 
Sache abschließt. A und B vereinbaren daher, dass L den Wagen an M aushändigt.  
 

                                                     
400 Vgl. nun auch Kindler/Paulus, JuS 2013, 490. 
401 Nicht aber den Anspruch aus § 985 BGB, da dieser als dinglicher Anspruch nicht abgetreten werden kann, sondern 
vielmehr als Folge der Übereignung auf den Erwerber übergeht.  
402 Baur/Stürner, § 51, Rn 14; RGZ 103, 151. 
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Die Übergabe erfolgt im Moment der Aushändigung durch L an M, da A seinen mit-
telbaren Besitz verliert und B mittelbaren Besitz erlangt.  

ee. Sonderfall: Geheißerwerb  
Ein besonderer Fall des Eigentumserwerbs nach § 929 S. 1 BGB liegt vor, wenn ein 
Dritter in den Übereignungsvorgang eingeschaltet wird, der zunächst noch in gar keiner 
besitzrechtlichen Beziehung zum Veräußerer oder Erwerber steht. Ist der Dritte 
bereit, dem Geheiß zu folgen, weist dies denjenigen, auf dessen Geheiß gehandelt wird, 
ebenso als „Herrn der Sache“ aus, als wenn er selbst Besitzer wäre.403 Solche Personen 
werden Geheißpersonen genannt und sie können auf der Erwerber-, der Veräußererseite 
oder auf beiden Seiten eingeschaltet sein.    
 

Beispiele:  
(1)  A ist Eigentümer einer teuren Uhr, die er an B verkauft, aber noch nicht übergeben 

hat. Als A ein letztes Mal mit seiner Uhr ins Theater geht, wird sie ihm vom Dieb D 
gestohlen. D verkauft die Uhr an C, der sie stolz am Handgelenk trägt. Zufällig erhält 
A Kenntnis davon, dass C im Besitz der Uhr ist. Er ruft ihn an, erklärt ihm die gesam-
ten Geschehnisse und weist ihn an, die Uhr an B zu übergeben. Eine dingliche Eini-
gung zwischen A und B liegt bereits vor.  

 

 A hat sein Eigentum weder durch den Diebstahl noch durch die Verfügung des D an C 
verloren (§ 935 BGB). Er kann die Uhr also nach wie vor als Berechtigter gem. § 929 
S. 1 BGB an B übereignen. Die Übergabe erfolgt dabei unter Einschaltung des C, der 
allerdings weder Besitzdiener noch Besitzmittler ist. Denn C besitzt die Uhr als Eigen-
besitzer (§ 872 BGB) und steht in keiner besitzrechtlichen Beziehung zu A. Dennoch 
kann die Übergabe dadurch erfolgen, dass A – der gar keinen Besitz mehr an der Sa-
che hat – C anweist, B den Besitz zu verschaffen. Dadurch wird C als Geheißperson 
auf Veräußererseite eingesetzt. Unerheblich ist dabei, ob C dem B den unmittelba-
ren Besitz verschafft oder ob die beiden ein Besitzmittlungsverhältnis (§ 868 BGB) 
vereinbaren (etwa einen Leihvertrag gem. § 598 BGB, damit C die Uhr noch ein paar 
Tage benutzen kann). Abgeschlossen ist die Übergabe, wenn B aufgrund der Veran-
lassung durch A irgendeine Besitzposition von C erwirbt.   

 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Bei diesem Beispielsfall könnte man auch zu-
nächst erwägen, dass A dem B einen gegen C gerichteten Herausgabeanspruch 
abtritt, §§ 929 S. 1, 931 BGB. Ein solcher Herausgabeanspruch könnte sich vorlie-
gend lediglich aus § 812 I S. 1 Var. 2 BGB (hier: Eingriffskondiktion) ergeben, da C 
etwas (den Besitz an der Uhr; nicht das Eigentum wegen § 935 I BGB) ohne 
Rechtsgrund auf Kosten des A erlangt hat. Dieser Anspruch ist jedoch wegen des 
Vorliegens einer Leistungsbeziehung zwischen C und D gesperrt (Vorrang der Leis-
tungskondiktion). Damit bleibt für eine Übergabe von A an B nur die Möglichkeit 
des Geheißerwerbs.  

 
(2)  Der Weinimporteur W hat an den Großhändler G 50 Kisten australischen Rotwein ver-

kauft. G wiederum hat den Wein an den Einzelhändler E verkauft. G bittet W, den 
Wein direkt an E zu liefern. W kommt dieser Bitte nach.  

 

 Hier könnte man erwägen, dass W den Wein direkt an E übereignet und G niemals 
Eigentümer wird. Allerdings ist zu beachten, dass W gar nicht die Absicht hat, an E zu 
übereignen, zumal er nicht weiß, ob E den Wein gekauft hat oder diesen nur „im Auf-
trag“ des G weiterveräußern soll. Auch weiß W nicht, ob für den Fall, dass E den 
Wein von G gekauft hat, dies unter Eigentumsvorbehalt (dazu Rn 846 ff.) geschah.404 
Es mangelt also bereits an einer dinglichen Einigung zwischen W und E.  

                                                     
403 BGH NJW 1974, 1132, 1134; Gursky, JZ 2005, 285, 287 f. Vgl. auch Kindler/Paulus, JuS 2013, 490, 491. 
404 Etwas anderes würde gelten, wenn G und E einen Vertrag zugunsten eines Dritten (§ 328 BGB) mit dem Inhalt 
abgeschlossen hätten, dass der Versprechende (G) dem Versprechensempfänger (E) zusagt, eine Leistung (Übereignung 
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 Fraglich ist daher, ob eine Übereignung zwischen W und G vorliegt, nach deren Ab-
schluss wiederum eine Übereignung von G an E erfolgen kann. Wenn G den Wein an 
E unter Eigentumsvorbehalt (§ 449 BGB) veräußert hätte, läge eine Übereignung von 
W an G vor. Denn durch die Übergabe an E hätte W seinen Besitz vollständig aufge-
geben und G damit zugleich eine Besitzposition – nämlich den mittelbaren Besitz – 
verschafft.405 Wenn man aber davon ausgeht, dass vorliegend kein Eigentumsvorbe-
halt zwischen G und E vereinbart wurde, kann eine Übergabe von W an G insoweit 
nicht angenommen werden.  

 

 Eine Übergabe von W an G kann allerdings damit begründet werden, dass E auf der 
Erwerberseite als Geheißperson des G aufgetreten ist. Übergibt der Veräußerer 
(W) auf Geheiß des Erwerbers (G) die Sache an einen Dritten (E), erwirbt der Erwer-
ber (!) rechtlich den Besitz vom Veräußerer durch dessen Übergabe an den Dritten 
auf sein Geheiß. Diese Konstruktion kann mit folgendem Gedanken erklärt werden: 
Wenn jemand die Herrschaft über die Sache dadurch ausübt, dass er sie an einen 
Dritten übergeben lässt, ist diese Herrschaftsmacht einer tatsächlichen Sachherr-
schaft (Besitz) gleichzustellen („Herr der Sache“). E hat also zunächst den Besitz und 
damit das Eigentum an dem Wein gem. § 929 S. 1 BGB erlangt (unterstellt, dass 
auch eine dingliche Einigung zwischen W und G vorliegt).  

  

 Der Besitz und das Eigentum stehen G aber nur für eine juristische Sekunde zu. Denn 
in dem Augenblick, in welchem W den Wein an E übergibt, tritt er (W) als Geheiß-
person auf der Veräußererseite des G auf und verschafft damit E den Besitz. Un-
terstellt, dass G und E sich bereits dinglich geeinigt haben, liegen somit im Zeitpunkt 
der Übergabe durch W alle Voraussetzungen des § 929 S. 1 BGB vor.  

 

 Bei diesem Streckengeschäft sind also zwei Übereignungen zustande gekommen. 
Erst erwirbt G das Eigentum von W gem. § 929 S. 1 BGB für eine juristische Sekunde, 
wobei die Besitzerlangung mit der Konstruktion des Geheißerwerbs begründet wird: 
G bekommt den Besitz, obwohl er eigentlich keine tatsächliche Sachherrschaft erlangt 
und auch kein Besitzmittlungsverhältnis mit E besteht. Das Eigentum des W geht 
aber sogleich gem. § 929 S. 1 BGB von G an E über, wobei die Besitzerlangung eben-
falls mit der Konstruktion des Geheißerwerbs begründet wird: E bekommt den Besitz 
von G, wobei dieser den W als Geheißperson eingesetzt hat. 

 

(3)  Der Geheißerwerb kann bei Streckengeschäften auch mehrfach hintereinander ge-
schaltet werden: V bestellt für seinen Käufer K Waren beim Zwischenhändler Z. Er 
bittet Z, die Sachen direkt an K zu liefern. Z wiederum kauft die Sachen beim Groß-
händler G, der sie auf Veranlassung von Z direkt zu K bringt.  Es haben folgende 
Übereignungen stattgefunden: 1.) G hat die Sachen gem. § 929 S. 1 BGB an Z über-
eignet, wobei die Übergabe an K genügte, da K Geheißperson des Z (auf Erwerber-
seite) ist. 2.) Z wiederum hat die Sachen gem. § 929 S. 1 BGB an V übereignet. Auch 
hier reichte die Übergabe an K aus, da G Geheißperson des Z (auf Veräußererseite) 
und K Geheißperson des V (auf Erwerberseite) waren. 3.) Schließlich hat V die Sa-
chen an K veräußert, wobei G, der von Z eingesetzt wurde, seine Geheißperson (auf 
Veräußererseite) war.           

 

b. Endgültige Besitzlosigkeit des Veräußerers  
Zweite Voraussetzung für die Übergabe ist, dass der Veräußerer nach der Besitzverschaf-
fung keinerlei Besitzposition mehr innehat. Dabei wäre es ungenau, dieses Erfor-
dernis als „Besitzverlust“ zu bezeichnen, da auch die Möglichkeit besteht, dass der Ver-
äußerer von vornherein gar keinen Besitz innehat, den er verlieren kann (vgl. die Kons-
tellation beim Geheißerwerb).   
                                                                                                                               
des Weines) an den Dritten (K) vorzunehmen. Ein solcher Vertrag ist hier aber nicht ersichtlich; vielmehr hat G nur die An-
weisung bekommen, die Ware an K zu liefern. Ob er dabei eine Übereignung oder nur eine Besitzverschaffung vornehmen 
soll, ist für ihn weder erkennbar noch erheblich.   
405 Das Besitzmittlungsverhältnis würde dann aus der Eigentumsvorbehaltsabrede zwischen E und K resultieren. 
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Eine Besitzlosigkeit liegt stets vor, wenn der Veräußerer dem Erwerber den unmittelbaren 
Besitz vollständig überträgt, ohne dabei mit ihm ein Besitzkonstitut zu vereinbaren (z.B. Über-
gabe des Brotes beim Bäcker). Ebenso kann die Besitzübertragung dadurch erfolgen, dass der 
Veräußerer mit dem Erwerber vereinbart, er (der Veräußerer) werde künftig als dessen Besitz-
diener (§ 855 BGB) fungieren und sich – auch bezüglich der zu übereignenden Sache – seinen 
Weisungen unterordnen. Hier vollzieht sich die Übergabe durch eine Begründung des in § 855 
BGB geforderten Abhängigkeitsverhältnisses.406 Zwar wird der Besitzdiener weiterhin Gewahr-
samsinhaber sein; er ist dann aber nicht Besitzer im Rechtssinne. Eine Übergabe kann auch 
im umgekehrten Fall vorliegen, z.B. wenn ein Firmeninhaber seinem Angestellten den Fir-
menwagen überlässt. Hier erfolgt der Besitzwechsel dadurch, dass der Angestellte bezüglich 
des Wagens nicht mehr den Weisungen folgen muss und damit das Abhängigkeitsverhältnis 
i.S.d. § 855 BGB – jedenfalls hinsichtlich dieser Sache – aufgehoben wurde. Schließlich liegt 
eine vollständige Besitzlosigkeit vor, wenn der Veräußerer als mittelbarer Besitzer den Besitz-
mittler anweist, nicht mehr für ihn, sondern für den Erwerber zu besitzen, und der Besitzmitt-
ler mit dem Erwerber ein neues Besitzkonstitut vereinbart.  
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Eine Ausnahme von dem Erfordernis der endgülti-
gen und vollständigen Besitzlosigkeit liegt bei der Übertragung von Miteigentumsanteilen 
vor. Dabei bleibt der Veräußerer bei und auch nach der Übertragung des Anteils Mitbe-
sitzer, § 866 BGB.  

 

c. Auf Veranlassung des Veräußerers  
Schließlich muss die Übergabe in Vollziehung der Übereignung erfolgen, also einen 
finalen Bezug zur konkreten Eigentumsübertragung haben.407 Die Übergabe verlangt 
damit einen Besitzübertragungswillen, der in Gestalt eines natürlichen – und nicht 
rechtsgeschäftlichen – Willens im Zeitpunkt der Inbesitznahme durch den Erwerber 
vorliegen muss. 
 
Nicht ausreichend ist eine bloße Gleichgültigkeit des Veräußerers, da ein positiver Wille 
erforderlich ist. Dieser kann aber durchaus auch im Fall einer einseitigen Inbesitznahme 
vorliegen und z.B. durch eine vorher kundgetane Zustimmung erklärt worden sein. Liegt ein 
positiver Wille nicht vor, stellt die Besitzergreifung durch den Erwerber hingegen eine verbo-
tene Eigenmacht und keine Übergabe dar. Das Gleiche gilt für den Fall, in dem ein Bote und 
Besitzdiener die Sache auftragswidrig ohne Bezahlung – und damit ohne den Willen des 
Besitzherrn – an den Erwerber aushändigt.    
 

3. Berechtigung/Verfügungsbefugnis  
Nicht jedermann ist zur Eigentumsübertragung berechtigt. Für eine wirksame Übereig-
nung nach § 929 S. 1 BGB ist die (Einigungs-)Berechtigung bzw. die Verfügungsbefugnis 
des Veräußerers erforderlich. Das ist der Eigentümer oder (bei Beschränkung der Verfü-
gungsbefugnis) der Verfügungsbefugte. Bezüglich dieser Merkmale sei auf die Ausfüh-
rungen im 1. Kapitel, namentlich auf die Änderung der dinglichen Rechtslage durch 
dingliche Rechtsgeschäfte (Rn 30 ff.) und auf die Erläuterungen zur Berechtigung und 
zur Verfügungsbefugnis (Rn 37 ff. und 43 ff.) verwiesen.  
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Die Eigentumsübertragung nach § 929 S. 1 BGB 
kann auch im Wege der Zwangsvollstreckung durchgesetzt werden. Wenn z.B. Käufer K 
gegen V auf die Übereignung einer Sache klagt und ein obsiegendes Urteil erhält, erfolgt 
die Übereignung wie folgt: Durch das rechtskräftige Urteil wird gem. § 894 I ZPO die 
dingliche Einigungserklärung des V ersetzt (Fiktion der Abgabe einer Willenserklärung). 
Befindet sich die Sache beim verurteilten V, nimmt sie ihm der Gerichtsvollzieher gem. 

                                                     
406 Baur/Stürner, § 51 Rn 14. 
407 Henssler, in: Soergel, § 929 Rn 60. 
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§§ 883 I, 897 I ZPO weg und begründet dadurch mittelbaren Besitz des Käufers, vgl. §§ 
753 ff. ZPO. Damit ist die Übereignung abgeschlossen. Voraussetzung ist aber auch hier, 
dass V berechtigt und zur Verfügung befugt war. Anderenfalls verbleibt K nur die Mög-
lichkeit eines gutgläubigen Erwerbs gem. § 898 ZPO i.V.m. § 932 BGB.     

 

II. Eigentumserwerb gem. § 929 S. 2 BGB 
Ist der Erwerber – etwa aufgrund eines Leih-, Miet- oder Verwahrungsvertrags – bereits 
im Besitz der Sache, müsste er – wenn es bei der Anwendung des § 929 S. 1 BGB bliebe 
– die Sache zunächst an den Veräußerer zurückgegeben, damit dieser die Sache an-
schließend im Rahmen des Übereignungsgeschäfts an den Erwerber übergeben kann. 
Ein solches unnötiges Hin- und Herschieben der Sache will § 929 S. 2 BGB verhindern, 
indem er für den Eigentumswechsel die Einigung über den Eigentumsübergang genügen 
lässt, wenn der Erwerber bereits im Besitz der Sache ist, wenn also die Besitzlage vor 
dem dinglichen Rechtsgeschäft bereits derjenigen gleicht, die nach dem Geschäft vorlie-
gen muss. Man spricht von einer „Übereignung kurzer Hand“ (brevi manu traditio). 
Der Fremdbesitz des Erwerbers wandelt sich lediglich durch eine Änderung seiner 
inneren Willensrichtung in einen Eigenbesitz um.  
 

Der Eigentumserwerb gem. § 929 S. 2 BGB 
 

I. Einigung 
Wie auch bei § 929 S. 1 BGB ist zunächst eine dingliche Einigung erforderlich. Auf die 
Erläuterungen zu § 929 S. 1 BGB wird daher verwiesen.  
 

II. Besitz des Erwerbers  
Weiterhin muss der Erwerber im Besitz der Sache sein. Dabei ist es nicht erforderlich, dass 
er im unmittelbaren Besitz der Sache ist; auch hier reicht – wie bei § 929 S. 1 BGB – der 
mittelbare Besitz aus. Ebenfalls ist nicht erforderlich, dass der Besitz zwingend bereits vor 
der Einigung bestand; die Einigung muss aber beim Besitzerwerb fortbestehen (Beispiel: A 
hat beim Sport seine Uhr verloren. Er verspricht seinem Freund B, dass dieser die Uhr 
behalten könne, wenn er sie finde. B ist einverstanden. Findet B die Uhr und nimmt sie an 
sich, wird er automatisch Eigentümer gem. § 929 S. 2 BGB).  
 

III. Endgültige Besitzlosigkeit des Veräußerers  
Wie bei § 929 S. 1 BGB darf der Veräußerer nach der Eigentumsübertragung keinerlei 
Besitzposition mehr innehaben. War er bspw. zunächst mittelbarer Besitzer und der 
Erwerber unmittelbarer Besitzer, muss sich der Fremdbesitz des Erwerbers in Eigenbesitz 
umwandeln, wodurch der Veräußerer jedweden Besitz verliert.   
 

IV. Berechtigung/Verfügungsbefugnis  
Für den Erwerb gem. § 929 S. 2 BGB ist schließlich erforderlich, dass der Veräußerer 
berechtigt und verfügungsbefugt ist. Anderenfalls besteht u.U. die Möglichkeit eines 
gutgläubigen Erwerbs gem. § 932 I S. 2 BGB.    

 
Beispiele/Gegenbeispiele408:  
(1)  A hat an B sein Fahrrad verliehen (§ 598 BGB). Nunmehr einigen sich die beiden dar-

über, dass B Eigentümer werden soll.  
 

Es liegt eine brevi manu traditio gem. § 929 S. 2 BGB vor. B war bereits vor der Eini-
gung (unmittelbarer Fremd-) Besitzer und die Parteien haben sich dinglich über den 
Eigentumsübergang geeinigt. Danach hat A keinerlei Besitzposition mehr, da sich der 
Fremdbesitz des B in Eigenbesitz umgewandelt hat und A somit seinen mittelbaren 
Besitz verlor. 

                                                     
408 Vgl. dazu Baur/Stürner, § 51 Rn 20; Wilhelm, Rn 900 ff. 
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(2)  A ist Eigentümer eines Fahrrads, welches B als sein Besitzdiener in seiner Obhut hat. 
A und B einigen sich, dass B das Rad geschenkt bekommen soll. 
 

Es liegt keine brevi manu traditio gem. § 929 S. 2 BGB, sondern eine Übereignung 
gem. § 929 S. 1 BGB vor. B hatte als Besitzdiener zunächst zwar Gewahrsam, nicht 
aber Besitz an der Sache. Durch die „Schenkungsabrede“ haben die beiden neben 
dem Kausalgeschäft zugleich eine konkludente dingliche Einigung abgeschlossen und 
die Weisungsgebundenheit des B bezüglich des Rads aufgehoben. Dadurch hat B den 
unmittelbaren Besitz von A erlangt und A hat jedweden Besitz verloren – es liegt also 
eine Übergabe i.S.d. § 929 S. 1 BGB vor.  

 
(3)  A hat sein Kfz an B vermietet (§ 535 BGB). B wiederum hat es C vermietet. A verkauft 

die Sache an B und sagt ihm, der Wagen gehöre nunmehr ihm. 
 

Es liegt eine brevi manu traditio gem. § 929 S. 2 BGB vor. B war bereits bei der Eini-
gung (mittelbarer Fremd-) Besitzer der ersten Stufe. Durch die Vereinbarung behielt 
er den Besitz und wandelte ihn lediglich durch seine innere Willensrichtung in Eigen-
besitz (§ 872 BGB) um, wodurch A seinen (mittelbaren Eigen-) Besitz der zweiten 
Stufe verlor.  

 
(4)  A hat sein Kfz an B vermietet und möchte es an C verkaufen. A und C einigen sich 

darüber, dass C 10.000,- € bezahlt. Sodann erklärt A, C könne sich den Wagen bei B 
abholen, da die Mietzeit abgelaufen sei. 
 

Es liegt keine brevi manu traditio vor, da C vor dem Übertragungsgeschäft gar keinen 
Besitz innehatte. Es liegt aber auch keine Übereignung gem. § 929 S. 1 BGB vor. 
Zwar hat A durch die Erklärung, C könne sich den Wagen abholen, seinen Rückgabe-
anspruch aus dem Mietvertrag konkludent an C abgetreten und ihm dadurch mittel-
baren Besitz verschafft (§ 870 BGB). Allerdings ist dieser Fall abschließend von §§ 
929 S. 1, 931 BGB erfasst, sodass die Übereignung nach §§ 929 S. 1, 931 BGB erfolg-
te.  

 
(5)  D hat das Notebook von A gestohlen (§ 242 StGB) und veräußert es anschließend an 

B, der es wiederum an C vermietet. Nachdem A von dem Sachverhalt Kenntnis er-
langt, schickt er seinen Vertreter V zu B. V schlägt B auftragsgemäß und im Namen 
des A vor, dass dieser (der B) das Notebook gegen die Zahlung eines Abstands be-
halten dürfe. B ist einverstanden. 
 

Es liegt eine brevi manu traditio vor. B war mittelbarer Besitzer, während A gar kei-
nen Besitz hatte. Die dingliche Einigung – die A unproblematisch von einem Stellver-
treter (§ 164 ff. BGB) durchführen lassen konnte – liegt ebenfalls vor und A war zur 
Verfügung berechtigt (er hatte sein Eigentum wegen § 935 I BGB nicht verloren!). Es 
liegt auch nicht etwa eine Verfügung i.S.d. §§ 929 S. 1, 931 BGB vor, weil A gar kei-
nen abtretbaren Herausgabeanspruch gegen C hatte: Der Rückgabeanspruch aus 
dem Mietvertrag stand B zu und der Herausgabeanspruch aus § 985 BGB ist als ding-
licher Anspruch nicht isoliert abtretbar. Ebenso wenig kann A den unmittelbaren Be-
sitz über eine von § 812 I S. 1 Var. 2 BGB erfasste Eingriffskondiktion heraus kondi-
zieren, da dieser Anspruch wegen des Vorrangs der Leistungsbeziehungen zwischen 
C und B und zwischen B und D gesperrt ist.409    

 

III. Eigentumserwerb gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB 
Gemäß § 930 BGB kann die nach § 929 S. 1 BGB erforderliche Übergabe durch ein 
Besitzkonstitut (Besitzmittlungsverhältnis) i.S.d. § 868 BGB substituiert werden (Besitz-
konstitut als Übergabesurrogat). Die Übereignung nach §§ 929 S. 1, 930 BGB vollzieht 
                                                     
409 Zwar gilt der Grundsatz der Subsidiarität der Nichtleistungskondiktion nicht absolut, sodass unter Wertungsgesichts-
punkten zur Vermeidung von Unbilligkeiten auch Ausnahmen möglich sind (dazu R. Schmidt, SchuldR BT II, Rn 336 ff.), 
diese greifen aber vorliegend nicht. 
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sich also dergestalt, dass sich der Veräußerer mit dem Erwerber dinglich über den 
Eigentumserwerb einigt (§ 929 S. 1 BGB) und die Parteien ein konkretes Rechtsverhält-
nis i.S.d. § 868 BGB vereinbaren, vermöge dessen der Veräußerer Besitzer bleibt, wäh-
rend der Erwerber den mittelbaren Besitz erlangt. 
 
Zwar geht auch bei §§ 929 S. 1, 930 BGB Eigentum vom Veräußerer auf den Erwerber über, 
der Vorteil einer Übereignung nach §§ 929 S. 1, 930 BGB besteht aber darin, dass der Veräu-
ßerer Besitzer der Sache bleibt und sie für seine wirtschaftliche Tätigkeit weiterbenutzen 
kann. Sein Besitz wandelt sich dabei von Eigen- in Fremdbesitz um. Eine solche Möglichkeit 
verschafft weder die Eigentumsübertragung nach § 929 S. 1 BGB noch diejenige nach § 929 
S. 2 BGB, da beide Tatbestände die völlige und endgültige Besitzlosigkeit des Veräußerers 
verlangen. Klassischer (aber nicht ausschließlicher) Fall ist die Sicherungsübereignung.410  
 

Beispiel: A, Inhaber eines Baugeschäfts, ist u.a. Eigentümer eines Baggers, den er auch 
künftig für Bauarbeiten benötigt. Da er nunmehr Lagerware benötigt, beantragt er bei 
seiner Hausbank B ein Darlehen (§§ 488 ff. BGB). Diese möchte aber eine Kreditsicherung 
und schlägt die Übereignung des Baggers vor, damit sie für den Fall, dass A das Darlehen 
nicht zurückführen kann, als Eigentümer unmittelbar eine Verwertung des Baggers vor-
nehmen kann. Andererseits soll A weiterhin mit dem Bagger arbeiten können, um Umsatz 
und Gewinn zu erwirtschaften. 
 

A und B könnten eine Übereignung nach § 929 S. 1 BGB vornehmen. Allerdings ist dazu 
erforderlich, dass A die Sache an B übergibt und damit jedweden Besitz verliert. Das ist 
nicht in seinem Interesse, weil er den Bagger benötigt, um weiter arbeiten zu können.  
 

Es wäre allerdings möglich, dass A den Bagger gem. § 929 S. 1 BGB an B übereignet und 
ihn danach leih- oder mietweise zurückerhält. Dafür müsste A aber erst B den Bagger 
übergeben und ihn sodann wieder in Besitz nehmen. Auch dieses Vorgehen ist wenig pra-
xis- und interessengerecht. 

 

Schließlich ist die Bestellung eines Pfandrechts („Verpfändung“) gem. §§ 1204 ff. BGB 
nicht interessengerecht, da zur Bestellung eines Pfandrechts u.a. erforderlich ist, dass 
der Eigentümer die Sache dem Gläubiger übergibt (§ 1205 I S. 1 BGB – dazu Rn 787 
ff.). 
 

Es ist deswegen am praktischsten, wenn A und B neben der dinglichen Einigung ein 
Besitzkonstitut vereinbaren, aufgrund dessen A den Bagger benutzen darf (i.d.R. Leihe 
oder ein „ähnliches Verhältnis“ – Rn 410). Dadurch kann B gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB 
sofort Eigentümer werden und A darf den Bagger für weitere Erdarbeiten behalten. Der 
unmittelbare Eigenbesitz des A wandelt sich dabei in unmittelbaren Fremdbesitz um und B 
wird mittelbarer Eigenbesitzer.  
 

Zu beachten ist, dass die Sicherungsübereignung nicht akzessorisch ist, d.h., dass sie in 
ihrer Existenz unabhängig vom Bestand einer bestimmten Forderung ist. Folge ist, dass 
die Sicherungsübereignung an sich auch dann bestehen bleibt, wenn die zu sichernde 
Forderung (etwa durch Tilgung) erloschen ist. Daher geht mit der Sicherungsübereignung 
i.d.R. eine sog. Sicherungsabrede (= ein schuldrechtlicher Sicherungsvertrag) einher, in 
der die Parteien vereinbaren, für welchen Zweck das Eigentum sicherungsübereignet wird, 
unter welchen Voraussetzungen eine Verwertung zulässig ist und ob nach Erledigung der 
zu sichernden Forderung die Sache zurückübereignet werden soll.411 

 
 
 
 
 

 

                                                     
410 Vgl. dazu auch Lorenz, JuS 2011, 493 ff.; Kindler/Paulus, JuS 2013, 490, 491. 
411 Vgl. dazu Rn 909 ff. 
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Der Eigentumserwerb gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB  
 

I. Einigung 
Für den Erwerb nach §§ 929 S. 1, 930 BGB ist zunächst eine dingliche Einigung erforder-
lich; auf die Ausführungen zu § 929 S. 1 BGB wird insoweit verwiesen. Von besonderer 
Klausurrelevanz im Rahmen des § 930 BGB sind folgende Problemfelder: antizipierte 
Einigung; Einschaltung von Vertretern (insbesondere Insichgeschäft des Vertreters); 
Wahrung des Bestimmtheitsgrundsatzes bei der Übereignung von Sachgesamtheiten.   
 

II. Besitzmittlungsverhältnis i.S.d. § 868 BGB  
An die Stelle der Übergabe tritt bei der Übereignung nach §§ 929 S. 1, 930 BGB ein 
Besitzmittlungsverhältnis i.S.d. § 868 BGB. Für die Begründung eines solchen Verhältnis-
ses gibt es drei Mindestanforderungen:  
 

   1.) Der Veräußerer muss Besitzer der Sache sein, wobei es unerheblich ist, ob er den 
unmittelbaren oder mittelbaren Besitz innehat. Der Besitz wandelt sich bei der Übereig-
nung von Eigen- in Fremdbesitz um.  
 

   2.) Zwischen Veräußerer und Erwerber muss ein Rechtsverhältnis i.S.d. § 868 BGB 
bestehen. Einige Verhältnisse (z.B. Leihe, Miete) nennt die Norm selber; es reicht aber 
auch ein „ähnliches Verhältnis“, welches den Veräußerer vorübergehend zum Besitz 
berechtigt und dem Erwerber einen – sei es auch bedingten – Herausgabeanspruch 
vermittelt (Bsp.: Sicherungsvereinbarung bei Sicherungsübereignung).  
 

   3.) Schließlich muss der Veräußerer „für den Erwerber“ besitzen, also einen Fremdbe-
sitzerwillen haben.  
 

III. Berechtigung/Verfügungsbefugnis    

 

1. Einigung  
Erforderlich für eine Übereignung nach §§ 929 S. 1, 930 BGB ist zunächst eine dingliche 
Einigung. Zu beachten ist dabei, dass es einige Problemfelder gibt, die bei der Eigen-
tumsübertragung nach §§ 929 S. 1, 930 BGB im besonderen Maße klausurrelevant sind:  
 
Oftmals wird die Konstellation einer vorweggenommenen dinglichen Einigung mit 
einem antizipierten Besitzkonstitut verknüpft. Muss sich bspw. der Veräußerer die dem 
Erwerber verkaufte Sache zunächst noch selbst beschaffen, können die Parteien sowohl 
die Einigung als auch das besitzrechtliche Rechtsverhältnis i.S.d. § 868 BGB bereits im 
Vorfeld vereinbaren. Beschafft sich dann der Veräußerer die Sache von einem Dritten, 
wird er (der Veräußerer) zunächst gem. § 929 S. 1 BGB für eine logische Sekunde 
Eigentümer der Sache. Dann geht das Eigentum aber sogleich gem. §§ 929 S. 1, 930 
BGB auf den Erwerber über, da sowohl die Einigung als auch das Besitzkonstitut vorlie-
gen (sog. Durchgangserwerb412). Ein solches Vorgehen verstößt auch nicht gegen den 
Bestimmtheitsgrundsatz, weil es dafür ausreicht, dass sich im Zeitpunkt der Eigentums-
übertragung erkennen lässt, welcher Gegenstand übereignet wird.413   
 
Ein weiterer typischer Problemkreis im Rahmen der §§ 929 S. 1, 930 BGB ist die Ein-
schaltung eines Vertreters. Da sowohl die Einigung als auch das Konstitut rechtsge-
schäftlicher Natur sind, können auf beiden Seiten dritte Personen für den Eigentumser-
werb herangezogen werden. 
 

Beispiel: Autohändler A ist Eigentümer eines Kfz, welches er an B verkauft hat. Da B ge-
rade noch mit dem Umbau seiner Garage beschäftigt ist, beauftragt er seinen Sohn S, 

                                                     
412 Der Durchgangserwerb ist das Gegenstück zum Direkterwerb, bei welchem der Erwerber die Sache nicht vom Mittels-
mann übereignet bekommt, sondern unter Einschaltung des Mittelsmanns als Stellvertreter direkt vom Dritten.  
413 BGH WM 1966, 94, 95; Henssler, in: Soergel, § 930 Rn 17.  
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zum Autohaus zu fahren und ihm (B) das Eigentum an dem Kfz zu verschaffen. Allerdings 
möchte er den Wagen erst in einer Woche ausgehändigt bekommen, weil erst dann die 
Garage fertig sein wird. S geht zu A und einigt sich mit ihm im Namen des B über den Ei-
gentumsübergang. Weiterhin vereinbaren die beiden, dass der Wagen noch für eine Wo-
che von A für B verwahrt wird.  
 

Hier hat B das Eigentum gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB von A erworben. Dabei konnte er 
sich sowohl bei der Einigung als auch beim Abschluss des Besitzkonstituts (dem Verwah-
rungsvertrag, § 688 BGB) von S gem. §§ 164 ff. BGB vertreten lassen, da im Rahmen der 
dinglichen Einigung i.S.d. § 929 BGB alle Vorschriften des BGB AT, und damit auch die 
Stellvertreterregeln, anwendbar sind.  

 
Ein Sonderfall des Vertreterhandelns liegt vor, wenn der Veräußerer für sich selbst und 
gleichzeitig als Vertreter des Erwerbers die Einigung und das Besitzkonstitut abschließt. 
Ein solches Vorgehen ist trotz § 181 BGB möglich, da es sich bei beiden Geschäften um 
ein erlaubtes Insichgeschäft handelt.  
 
Schließlich können bei einer Übereignung gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB Probleme im 
Rahmen des Bestimmtheitsgrundsatzes auftreten. Insbesondere bei der Sicherungs-
übereignung werden oftmals nicht nur einzelne Sachen, sondern ganze Warenlager 
(Sachgesamtheiten) übereignet. Dabei ist stets genau zu überprüfen, ob die Sachen 
ausreichend bestimmt sind, also ob sie durch äußere Merkmale so genau bezeichnet 
werden, dass jeder Kenner des Rechtsgeschäfts zwischen Veräußerer und Erwerber 
unschwer erkennen kann, welche konkreten Sachen den Eigentümer wechseln sollen 
(vgl. dazu Rn 365). 
 

2. Besitzkonstitut 
Anstelle der Übergabe ist gem. § 930 BGB für die Eigentumsübergabe weiterhin ein 
Rechtsverhältnis erforderlich, durch das der Erwerber den mittelbaren Besitz erlangt. 
Dieses „Rechtsverhältnis“ muss – wie sich aus der Verweisung des § 930 BGB auf den in 
§ 868 BGB definierten Begriff des mittelbaren Besitzes ergibt – ein Besitzkonstitut i.S.d. 
§ 868 BGB sein.414 Diesbezüglich wird auf die Ausführungen bei Rn 174 ff. verwiesen; 
nachfolgend werden die Voraussetzungen kurz wiederholt und teilweise ergänzt.  
 

a. Besitz des Veräußerers  
Zunächst muss der Veräußerer Besitzer der Sache sein. Dabei ist es unerheblich, ob 
unmittelbarer oder mittelbarer Besitz vorliegt; entscheidend ist allein, dass es sich um 
Eigenbesitz (§ 872 BGB) handelt. Dieser Besitz muss vor der Übereignung bestehen 
und er wandelt sich durch die Verfügung in Fremdbesitz um.  
 

Beispiele:  
(1)  A ist Eigentümer eines Fahrzeugs. Um einen Kredit von der Bank B zu erhalten, einigt 

er sich mit dieser darüber, dass B Eigentümerin des Kfz wird und er den Wagen wei-
terbenutzen darf. 
 

In diesem Fall war also A zunächst unmittelbarer Eigenbesitzer. Bei der Übereignung 
an B gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB behält er den unmittelbaren Besitz, der sich aller-
dings von Eigen- in Fremdbesitz umwandelt. 

 

(2)  A hat sein Kfz an L verliehen (§ 598 BGB). Um einen Kredit von der Bank B zu erhal-
ten, einigt er sich mit dieser darüber, dass B Eigentümerin des Kfz wird und er den 
Wagen bis zum Ablauf der Leihzeit bei L belassen und danach selbst weiterbenutzen 
darf, bis er seine Schuld vollständig getilgt hat. 
 

                                                     
414 BGH NJW 2013, 3525, 3526; BGHZ 111, 142, 145; Henssler, in: Soergel, § 930 Rn 6. 
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A war zunächst mittelbarer Eigenbesitzer (und L unmittelbarer Fremdbesitzer). Bei 
der Verfügung an B gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB bleibt er mittelbarer Besitzer der ers-
ten Stufe, wobei sich der Eigenbesitz in Fremdbesitz umwandelt. B wiederum erhält 
mittelbaren Besitz der zweiten Stufe (vgl. § 871 BGB), der in Gestalt des Eigenbesit-
zes vorliegt. L bleibt unmittelbarer Fremdbesitzer (Hinweis: Dies ist kein Fall des 
§ 931 BGB, da A der Bank nicht etwa den aus dem Leihvertrag resultierenden Her-
ausgabeanspruch gegen L abtrat, sondern ihr lediglich den zweitstufigen mittelbaren 
Besitz verschaffte). 

 

b. Besitzmittlungsverhältnis (BMV) zwischen Veräußerer und Erwerber  
Für ein wirksames Besitzkonstitut ist darüber hinaus ein konkretes Rechtsverhältnis i.S.d. 
§ 868 BGB zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber erforderlich.  
 

Einige solcher Rechtsverhältnisse werden zunächst in § 868 BGB exemplarisch genannt, 
z.B. Leihe, Miete, Pacht oder Verwahrung. Ausreichend ist aber auch ein „ähnli-
ches Verhältnis“, vermöge dessen der Veräußerer gegenüber dem Erwerber für eine 
bestimmte Zeit zum Besitz berechtigt oder verpflichtet ist. Dabei ist aber nach h.M. 
erforderlich, dass das Verhältnis hinreichend konkretisiert ist, also die Rechte und 
Pflichten der Parteien hinsichtlich des zu übertragenden Gegenstands klar festgelegt sind 
(konkretes Besitzkonstitut).415 Besonders relevant ist diese Anforderung bei einer 
Sicherungsübereignung, bei der der Veräußerer den Gegenstand als Fremdbesitzer wie 
seine eigene Sache weiterbenutzen kann. Hier reicht die bloße Erklärung, dass er die 
Sache künftig für den Erwerber besitzen wolle, nicht aus (abstraktes Konstitut).416 
Entscheidend ist vielmehr, dass die grundlegenden gegenseitigen Pflichtenkreise klar 
definiert sind. Die Anforderungen an die Konkretisierung sind allerdings nicht besonders 
streng zu beurteilen. So soll es ausreichen, wenn die Parteien vereinbaren, die Sache 
werde „zur Sicherheit übereignet“. Die genauen Pflichten könnten dann der zur Siche-
rungsübereignung bisher entwickelten Rechtsprechung und Verkehrssitte entnommen 
werden. 
 
Neben der konkreten Beschreibung der besitzrechtlichen Rechte und Pflichten muss auch 
die zu übereignende Sache konkret individualisiert sein. Das verlangt der sachenrechtli-
che Bestimmtheitsgrundsatz, der nicht nur für die dingliche Einigung (vgl. die dorti-
gen Ausführungen), sondern auch für das Besitzkonstitut gilt.        
 
Entscheidend für ein Rechtsverhältnis i.S.d. § 868 BGB ist weiterhin, dass der Veräußerer 
sein Besitzrecht unmittelbar aus dem Rechtsverhältnis ableitet und dass es dem Erwer-
ber einen Herausgabeanspruch gegen den Veräußerer vermittelt. Dieser Anspruch 
muss nicht notwendig jederzeit durchsetzbar sein; es reicht, wenn er betagt oder be-
dingt ist oder wenn er von der Ausübung eines Gestaltungsrechts abhängt.  
 

Beispiel: A möchte B sein Kfz übereignen, wobei er es gerne noch eine Woche unentgelt-
lich nutzen würde. 
 

A und B können eine Übereignung nach §§ 929 S. 1, 930 BGB vornehmen und neben der 
dinglichen Einigung einen Leihvertrag (§ 598 BGB) zugunsten des A abschließen. Der Her-
ausgabeanspruch des B ist zeitlich durch den Ablauf der Leihzeit bedingt.  

 
Nicht erforderlich für ein Besitzkonstitut i.S.d. § 868 BGB ist hingegen, dass das Rechts-
verhältnis des BMV wirksam ist.417 Es kommt lediglich darauf an, dass der Veräußerer 
einen Fremdbesitzerwillen hat und dem Erwerber ein Herausgabeanspruch zusteht. 

                                                     
415 BGH NJW 2013, 3525, 3526; Henssler, in: Soergel, § 930 Rn 9, 10; Herrler, in: Grüneberg, § 930 Rn 8. 
416 Baur/Stürner, § 51 Rn 22. 
417 BGH NJW 1986, 2438; Herrler, in: Grüneberg, § 868 Rn 6. 
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Dieser Anspruch kann im Fall eines unwirksamen Rechtsverhältnisses aus § 812 BGB 
resultieren. Die Begründung eines mittelbaren Besitzes durch ein Putativrechtsverhältnis 
kommt aber im Rahmen der Übereignung nach §§ 929 S. 1, 930 BGB eher selten vor, da 
der Veräußerer die Sache nicht ohne Rechtsgrund erlangt (er war ja bereits vorher 
Eigentümer und Besitzer) und ein Kondiktionsanspruch damit ausscheidet. Darüber 
hinaus ist zu beachten, dass der Mangel im besitzrechtlichen Verhältnis auch schon der 
dinglichen Einigung anhaften kann.    
 

Beispiel: Der geschäftsunfähige (§ 104 BGB) G veräußert an K sein Fahrrad, wobei er 
das Rad noch leihweise für zwei Wochen behalten soll. 
 

Die Übereignung gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB scheitert bereits an der unwirksamen dingli-
chen Einigung (§§ 105 I, 107, 108 BGB). Aber auch ein Besitzkonstitut liegt nicht vor, da 
der Leihvertrag nichtig ist und K weder aus Vertrag noch aus § 812 BGB einen Herausga-
beanspruch gegen G hat.   
 

Obgleich der Wortlaut des § 930 BGB („vereinbart wird“) etwas anderes vermuten lässt, 
reicht für das Besitzkonstitut zwischen dem Veräußerer und Erwerber auch ein gesetzli-
ches Rechtsverhältnis aus (str.).418 Solche Verhältnisse sind z.B. die Ehe (§ 1353 
BGB) bzw. die eingetragene Lebenspartnerschaft nach dem LPartG (nicht aber die nicht-
eheliche Lebensgemeinschaft419) oder das Verhältnis zwischen Eltern und ihren Kindern 
(§ 1626 BGB)420.  
 

Beispiele:  
(1)  Die Eltern möchten ihrer minderjährigen Tochter M zum 16. Geburtstag eine Schatulle 

mit altem Familienschmuck übereignen. 
 

 Die hierfür erforderliche dingliche Einigung kann M eingehen (§ 107 BGB, rechtlicher 
Vorteil). Als Bestandteil des Kindesvermögens untersteht aber auch dieses Vermö-
gensstück künftig der elterlichen Verwaltung. Die Eltern bleiben also unmittelbare Be-
sitzer (Verwaltungsbesitzer), wobei sich ihr Besitz von Eigen- in Fremdbesitz umwan-
delt. M wird dadurch mittelbare Eigenbesitzerin. Bei diesem kraft Gesetzes entste-
henden Besitzmittlungsverhältnis reichen also die bloße Einigung und die wechseln-
den Besitzwillen aus, um den Eigentumsübergang nach §§ 929 S. 1, 930 BGB zu be-
wirken. Ein besonderes vertragliches Besitzkonstitut ist nicht erforderlich, da bereits 
ein gesetzliches besteht.  

 

(2)  M und F sind miteinander verheiratet. M ist Eigentümer eines in der Wohnung befind-
lichen Hausratsgegenstands. Diesen möchte er an F übereignen.  

 

 Die Ehegatten sind bezüglich des gemeinschaftlichen Hausrats (Möbel, Teppiche, Ge-
schirr, Küchen- bzw. Haushaltsgeräte etc.) unabhängig von den Eigentumsverhältnis-
sen Mitbesitzer. Daher besteht – soll der Gegenstand weiterhin gemeinschaftlich ge-
nutzt werden – keine Möglichkeit, die Sache gem. § 929 S. 1 BGB zu übereignen, weil 
M seinen Besitz nicht vollständig verlieren wird. Allerdings können die Parteien eine 
Übereignung gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB vornehmen: M und F müssen sich über den 
Eigentumsübergang einigen. Die Ehe begründet ein „ähnliches Verhältnis“ i.S.d. § 
868 BGB. Nunmehr erkennt M – der nach wie vor unmittelbarer Mitbesitzer ist – den 
Oberbesitz der F an (M wird Fremdbesitzer!) und F ist zugleich unmittelbare Mitbesit-
zerin und mittelbare (Eigen-)Besitzerin (str.421).  

                                                     
418 Die ganz h.M. geht davon aus, dass ein gesetzliches BMV ausreicht; vgl. etwa Oechsler, in: MüKo, § 930 Rn 19 m.w.N.; 
Henssler, in: Soergel, § 930 Rn 13 m.w.N.; a.A. RGZ 126, 25.  
419 BGH NJW 2013, 3525, 3526. 
420 BGH NJW 2013, 3525, 3526; NJW 1989, 2542, 2543; NJW 1979, 976, 977. 
421 Vgl. Henssler, in: Soergel, § 930 Rn 14. Baur/Stürner (§ 51 Rn 25) halten die Konstruktion eines Besitzmittlungsverhält-
nisses für „reichlich gezwungen“. Sie lassen daher eine bloße dingliche Einigung für die Übereignung ausreichen. Dabei 
bleibt aber offen, welcher Übereignungstatbestand dadurch erfüllt sein soll: § 929 S. 1 BGB scheitert am Besitz des A, 
§§ 929 S. 1, 930 BGB scheitern am mangelnden Besitzmittlungsverhältnis und §§ 929 S. 1, 931 BGB kommen ebenfalls 
nicht in Betracht.  
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(3)  M und F leben in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. M ist Eigentümer eines 
klassischen Fahrzeugs (sog. „Oldtimer“). Diesen schenkt er F. In der Folgezeit parkte 
der Wagen nach wie vor in der Garage des M; auch wurde er nach wie vor überwie-
gend von M gefahren. Nach der Trennung des Paares verlangt F den Wagen gem. § 
985 BGB heraus.422  

 

Der geltend gemachte Anspruch aus § 985 BGB setzt v.a. voraus, dass Eigentum auf 
Seiten der F besteht. Eine Eigentumsübertragung von M auf F kommt zunächst gem. 
§ 929 S. 1 BGB in Betracht. Eine Einigung liegt vor. Fraglich ist allein die Übergabe, 
welche den vollständigen Besitzverlust auf Seiten des M voraussetzt. Da der Wagen 
nach wie vor überwiegend von M genutzt wird und zudem weiterhin in der Garage 
des M parkt, hat dieser zumindest Mitbesitz. Eine vollständige Besitzaufgabe auf Sei-
ten des M kann daher nicht angenommen werden. Eine Eigentumsübertragung gem. 
§ 929 S. 1 BGB scheidet mithin aus. 
Zu prüfen ist, ob eine Eigentumsübertragung gem. §§ 929 S. 2, 930 BGB vorliegt. 
Dies setzt voraus, dass zwischen M und F ein konkretes Besitzmittlungsverhältnis 
(BMV) bestand oder begründet wurde. Ein solches wäre jedenfalls kraft Gesetzes 
anzunehmen, wenn M und F verheiratet wären. Doch das ist nicht der Fall. Bei 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften kann ein konkretes BMV lediglich rechtsge-
schäftlich vereinbart werden. Allein die Übergabe des Wagenschlüssels mit der Er-
klärung, den Wagen der F zu schenken, und die spätere Mitbenutzung durch F be-
gründen nach Auffassung des BGH ein solches BMV nicht. Denn M hat nicht den 
Oberbesitz der F anerkannt, sondern ist nach wie vor unmittelbarer Mitbesitzer.  
Mithin fand kein Eigentumserwerb auf Seiten der F statt. Der geltend gemachte An-
spruch aus § 985 BGB besteht daher im Ergebnis nicht.423  

 
Hinweis für die Fallbearbeitung: Anders verhält es sich solchen Fallkonstellationen 
unter Ehegatten, in denen ein Gegenstand übereignet werden soll, der zum persönli-
chen Gebrauch einer Person bestimmt ist. Hierbei liegt nicht Mitbesitz, sondern alleini-
ger und unmittelbarer Eigenbesitz des einen Ehepartners vor (z.B. ein Buch des Ehe-
manns, welches er in seinem Arbeitszimmer aufbewahrt). Will er die Sache an seinen 
Ehepartner übereignen, erfolgt dies gem. § 929 S. 1 BGB, indem er ihm nach einer 
dinglichen Einigung den Gegenstand übergibt (z.B. indem er das Buch in das Regal der 
Ehefrau stellt).  

 

c. Besitzmittlungswille des Veräußerers/Besitzwille des Erwerbers  
Neben dem Besitz des Veräußerers und einem Rechtsverhältnis zwischen den Parteien 
ist in tatsächlicher Hinsicht erforderlich, dass der Veräußerer im Zeitpunkt der Eigen-
tumsübertragung einen Besitzmittlungswillen hat, also den Oberbesitz des Erwerbers 
anerkennt und damit grundsätzlich die Bereitschaft hat, den Gegenstand – nach Ablauf 
der vorgesehenen Zeit – herauszugeben. Unschädlich ist allerdings, wenn der Veräuße-
rer seinen Besitzmittlungswillen nach der Übereignung aufgibt. Dadurch verliert der 
Erwerber nicht sein Eigentum.  
 

Beispiel: A hat B sein Kfz gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB übereignet und darf es leihweise 
noch eine Woche behalten. In dieser Woche entscheidet A sich noch einmal anders und 
veräußert den Wagen an X.  
 

B hat zunächst das Eigentum erworben. Durch die Vereinbarung, A dürfe den Wagen noch 
eine Woche nutzen, erhält B allerdings keinen unmittelbaren Besitz. Dies hat aber keinen 
Einfluss auf die Eigentumslage. Bei der Veräußerung des Wagens an X handelt A als 

                                                     
422 Fall in Anlehnung an BGH NJW 2013, 3525. 
423 Ein möglicher Anspruch auf Übereignung und Übergabe aus dem Schenkungsversprechen (§ 516 BGB) besteht ebenfalls 
nicht, da die nach § 518 I BGB notwendige notarielle Beurkundung nicht vorliegt (§ 125 BGB); eine Heilung nach § 518 II 
BGB liegt ebenfalls nicht vor, da eine Übergabe („vollständige Besitzaufgabe seitens M“) gerade nicht gegeben ist.   
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Nichtberechtigter und X kann die Sache allenfalls im Wege eines Gutglaubenserwerbs (§§ 
929, 932 BGB)424 erwerben.  

 
Schließlich ist für die Begründung des mittelbaren Besitzes auch noch der Besitzwille des 
Erwerbers erforderlich. Dieser wird bei den Übereignungsgeschäften nach §§ 929 S. 1, 
930 BGB aber regelmäßig vorliegen.  
 

3. Berechtigung/Verfügungsbefugnis  
Wie die Tatbestände des § 929 S. 1 und 2 BGB verlangt auch die Übereignung gem. §§ 
929 S. 1, 930 BGB, dass der Veräußerer materiell berechtigt und verfügungsbefugt ist. 
Beim Fehlen der Berechtigung besteht die Möglichkeit eines gutgläubigen Erwerbs gem. 
§§ 929 S. 1, 930, 933 BGB.   
 

4. Sonderfälle einer Übereignung nach §§ 929 S. 1, 930 BGB  
Nachstehend sollen einige besondere Konstellationen des Eigentumserwerbs gem. 
§§ 929 S. 1, 930 BGB erläutert werden.  
 

a. Ausgesuchte Ware  
Problematisch ist zunächst der Fall, in welchem jemand eine Sache beim Verkäufer 
bereits gekauft und möglicherweise sogar schon bezahlt hat und sie dennoch nicht mit 
nach Hause nimmt (etwa weil sie zu groß ist, später angeliefert werden soll oder noch 
einige Zeit als Dekorationsstück im Laden bleibt). Hier ist fraglich, ob der Erwerber 
bereits beim Abschluss des Kaufvertrags das Eigentum gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB erhält 
oder ob ihm die Sache erst bei der Abholung/Anlieferung gem. § 929 S. 1 BGB übereig-
net wird. Zu lösen ist die Problematik durch eine genaue Auslegung des Sachverhalts, 
namentlich der Parteierklärungen: Haben sie bereits im Laden eine (konkludente) 
Übereignung nach §§ 929 S. 1, 930 BGB vorgenommen? Wenn sich keine klaren Hinwei-
se im Sachverhalt finden lassen, kann die Art der Schuld weiteren Aufschluss geben. Bei 
einem Spezieskauf (z.B. Gemälde, gebrauchtes Kfz) kann eine sofortige Übereignung 
an den Käufer angenommen werden, sofern ein Interesse am schnellen Eigentumser-
werb besteht.425 Beim Gattungskauf hingegen wird man in der Regel eine Übereignung 
(gem. § 929 S. 1 BGB) erst im Zeitpunkt der späteren Aushändigung der Sache anneh-
men können, da zunächst noch eine Konkretisierung der Kaufsache durch den Veräuße-
rer erfolgen muss.   
 

b. Nachträglicher Eigentumsvorbehalt  
Ein weiterer Fall der Übereignung gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB liegt vor, wenn die Partei-
en eines Kaufvertrags einen nachträglichen Eigentumsvorbehalt vereinbaren (str.). 
 

Beispiel: A verkauft B einen Bagger. Er bringt ihn auf den Hof des B, die beiden einigen 
sich über den Eigentumsübergang und A verlässt das Gelände wieder. Zwei Tage später 
ruft B bei A an und teilt ihm mit, dass er wider Erwarten nicht in der Lage sei, den Preis 
vollständig zu überweisen. Daher vereinbaren die Parteien, dass B den Preis in zehn Mo-
natsraten bezahlt und A dafür das „nachträgliche Vorbehaltseigentum“ eingeräumt wird.  
 

                                                     
424 Freilich kann ein „guter Glaube“ bei X nicht angenommen werden, wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit 
unbekannt war, dass das Fahrzeug sicherungsübereignet war (vgl. § 932 II BGB). Das wäre anzunehmen, wenn z.B. die 
Zulassungsbescheinigung II nicht von A an X übergeben worden wäre, weil sich diese im Besitz des B befände. 
425 Vgl. dazu Henssler, in: Soergel, § 930 Rn 22 m.w.N. Ein Interesse wird in der Regel bejaht werden können, da durch 
den schnellen Erwerb die Verlustgefahr für den Erwerber (etwa durch einen Gläubiger des Verkäufers, der die Sache 
pfänden lassen möchte) verringert wird.   
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Um einen Eigentumsvorbehalt (§ 449 BGB) handelt es sich, wenn ein Veräußerer dem Er-
werber die Sache aushändigt und die Wirksamkeit der dinglichen Einigung an die Bedin-
gung der vollständigen Kaufpreiszahlung geknüpft wird (§§ 929 S. 1, 158 BGB). Hier aller-
dings erfolgte die Übereignung zunächst unbedingt gem. § 929 S. 1 BGB. Daher handelt 
es sich bei der nachträglichen Vereinbarung zwischen A und B nach Auffassung der Recht-
sprechung nicht um einen Eigentumsvorbehalt gem. §§ 929 S. 1, 158 BGB, sondern viel-
mehr um eine Rückübereignung an A gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB mit einer sogleich nach-
folgenden aufschiebend bedingten Übereignung gem. §§ 929 S. 2, 158 BGB an B. Das für 
die Rückübereignung gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB erforderliche Besitzkonstitut liege aber 
nur vor, wenn es hinreichend konkretisiert worden sei; die bloße Vereinbarung, der Er-
werber solle in Zukunft als Vorbehaltskäufer besitzen, reicht nach der Rechtsprechung 
nicht aus.426  
 

In der hier vorliegenden Konstellation wäre es ebenso denkbar, dass B die Sache in Ge-
stalt einer Sicherungsübereignung gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB an A zurückübereignet und 
keine nachfolgende Übereignung an B gem. §§ 929 S. 2, 158 BGB erfolgt, sondern das 
Sicherungseigentum auflösend bedingt ist und mit Zahlung der letzten Kaufpreisrate au-
tomatisch auf B übergeht. Im Ergebnis unterscheiden sich beide Ansätze nicht.    

 

c. Die antizipierte Übereignung und die Übereignung per Insichge-
schäft  
Wie bereits erläutert, kann die dingliche Einigung zwischen den Parteien auch schon 
abgeschlossen werden, bevor die Übertragung des Eigentums tatsächlich stattfindet 
(antizipierte (= vorweggenommene) Einigung).  
 

Beispiel: A möchte B sein Fahrrad übereignen, wobei er es gerne noch eine Woche 
mietweise nutzen würde. Die Parteien einigen sich über den Eigentumsübergang, verein-
baren aber noch kein Besitzkonstitut, weil sie noch über den Mietzins verhandeln.  
 

Hier liegt eine vorweggenommene (antizipierte) dingliche Einigung vor. Das Eigentum 
geht aber erst über, wenn das Besitzkonstitut abgeschlossen wird (und die Einigung bis 
dahin nicht von A oder B widerrufen wurde).    

 
Eine antizipierte Einigung kann auch zugleich mit einem antizipierten Besitzkon-
stitut kombiniert werden. Ein solches Vorgehen wird in der Regel gewählt, wenn eine 
Sache vom Veräußerer erst noch hergestellt oder beschafft werden muss. Sobald er die 
Sache erhält, wird er für eine logische Sekunde (oder „juristische Sekunde“) Eigentümer 
und das Eigentum geht sogleich auf den Erwerber über (sog. Durchgangserwerb). Dabei 
ist umstritten, ob es – um den Bestimmtheits- und Publizitätsgrundsatz zu wahren – 
erforderlich ist, dass der Veräußerer noch eine gesonderte Ausführungshandlung 
vornimmt, oder ob das Eigentum automatisch mit dem Besitzerwerb auf den Erwerber 
übergeht.  
 

Beispiel: Fahrradhändler A hat der Bank B alle in einem bestimmten Raum seiner Lager-
halle befindlichen Fahrradrahmen sowie alle Rahmen, die in Zukunft angeliefert und in 
diesen Raum verbracht werden, „zur Sicherheit“ übereignet. Am nächsten Tag werden 
vom Lieferanten L 10 Rahmen an A geliefert und in dem genannten Raum eingelagert. Ist 
B Eigentümerin dieser Ware geworden?  
 

Ein Eigentumserwerb der B von L gem. § 929 S. 1 BGB scheitert an einer dinglichen Eini-
gung, da L die Sachen an A und nicht an B übereignen wollte.427 Zunächst hat A (für eine 
juristische Sekunde) das Eigentum von L gem. § 929 S. 1 BGB erhalten. 
 

                                                     
426 RGZ 49, 170, 172; RGZ 54, 396, 397; BGH NJW 1953, 217, 218. 
427 Anders wäre es gewesen, wenn A als Stellvertreter für B die dingliche Einigung mit L abgeschlossen hätte. Dann hätte B 
die Sachen im Wege des Direkterwerbs von L gem. § 929 S. 1 BGB erworben, als A die Sachen als Besitzmittler der B in 
Empfang nahm (Übergabe = mittelbarer Besitz der B und vollständiger Besitzverlust des L!).    
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B könnte das Eigentum sodann gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB von A erworben haben. Dafür 
müsste eine dingliche Einigung über den Übergang des Eigentums an den 10 Fahrrad-
rahmen vorliegen. Indem A und B vereinbarten, dass auch die in Zukunft eingehenden 
Fahrradrahmen an B übereignet werden sollen, liegt eine Übereinkunft über die Eigen-
tumsübertragung in Gestalt einer vorweggenommenen – einer antizipierten – Einigung 
vor. Fraglich ist aber, ob diese Einigung auch dem Bestimmtheitsgebot Rechnung 
trägt. Nach diesem Grundsatz müssen die zu übereignenden Gegenstände so klar indivi-
dualisiert sein, dass für einen eingeweihten Kenner der Vereinbarungen zwischen den Par-
teien erkennbar ist, welche konkreten Sachen den Eigentümer wechseln sollen. Dabei 
reicht es allerdings aus, wenn die Erkennbarkeit in dem Zeitpunkt gegeben ist, in dem die 
Übertragung stattfinden soll. Die Eigentumsübertragung soll nach der vorliegenden Partei-
vereinbarung stattfinden, wenn die Rahmen in den genau bezeichneten Raum eingelagert 
werden. Dabei richtete sich die Abrede auf „alle Fahrradrahmen“, die dorthin verbracht 
werden. Im Augenblick des gewollten Eigentumsübergangs bestand somit kein Zweifel 
daran, dass genau die von L gelieferten 10 Rahmen an B übereignet werden sollen. Ein 
Verstoß gegen den Bestimmtheitsgrundsatz liegt somit nicht vor. Weiterhin müsste zwi-
schen A und B gem. § 930 BGB ein Besitzkonstitut i.S.d. § 868 BGB vereinbart worden 
sein. Ein solches liegt vor, wenn die Parteien eine Leihe, Miete, Pacht etc. oder ein ähnli-
ches Rechtsverhältnis abschließen, vermöge dessen der Veräußerer vorübergehend zum 
Besitz des Übereignungsgegenstands berechtigt ist. B sollte die Sachen „zur Sicherheit“ 
übertragen bekommen. Darin ist der Parteiwille zu erkennen, dass A weiterhin Besitzer 
bleiben darf, solange der Sicherungsfall nicht eintritt. A ist mithin unmittelbarer Fremdbe-
sitzer und B steht als mittelbarer Eigenbesitzerin ein – wenn auch auf den Sicherungsfall 
bedingter – Herausgabeanspruch gegen A zu. Insoweit liegen die Voraussetzungen für ein 
Besitzkonstitut damit vor. Fraglich ist aber, ob die Parteiabrede auch ausreichend kon-
kretisiert ist. Die h.M. verlangt dafür, dass die besitzrechtlichen Rechte und Pflichten 
zwischen den Parteien hinreichend geklärt sind. Die bloße Aussage, A wolle nunmehr für B 
besitzen, reicht dafür nicht aus. A und B haben eine „Übereignung zur Sicherheit“ ge-
wählt. Darin brachten sie zum Ausdruck, dass sich ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten 
nach der Maßgabe der für die Sicherungsübereignung entwickelten Rechtsprechung und 
Verkehrssitte richten sollen. Mithin können ihre Pflichtenkreise hinreichend konkret ermit-
telt werden. Damit liegt ein konkretes BMV vor.  
 

Zu prüfen ist, ob es für eine Übereignung gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB im Wege einer anti-
zipierten Einigung und eines antizipierten Besitzkonstituts darüber hinaus einer gesonder-
ten Ausführungshandlung bedarf oder ob B automatisch Eigentümerin wurde, als A 
den Besitz an den Sachen erlangte. Teilweise wird vertreten, dass eine Ausführungshand-
lung erforderlich sei, da der Rechtserwerb nach außen hin erkennbar sein müsse (z.B. 
durch Übersendung von Rechnungsdurchschlägen über die neue Ware an den Erwerber 
oder Anbringung des Namens des Erwerbers an der Ware).428 Diese Ansicht verkennt 
aber, dass es gerade in der Natur einer Übereignung gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB liegt, 
dass sie nach außen nicht erkennbar ist. Vielmehr muss es ausreichen, wenn die Sachen 
eindeutig konkret bestimmt wurden. Eine Ausführungshandlung ist nur nötig, wenn sie für 
die Individualisierung erforderlich ist. Hier war es für die Individualisierung erforderlich – 
aber auch ausreichend –, dass die Fahrradrahmen in den Raum der Lagerhalle verbracht 
wurden. Da dies geschehen ist, wurden die Sachen wirksam von A – der als materiell Be-
rechtigter mit Verfügungsbefugnis handelte – an B gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB übereignet.           
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Bei einem Durchgangserwerb im Wege einer anti-
zipierten Übereignung sind folgende Besonderheiten zu beachten:  
 

Da A zunächst für eine logische Sekunde Eigentümer wird, besteht die Möglichkeit, 
dass die Fahrradrahmen in dieser Sekunde mit einem Vermieterpfandrecht (§ 562 
BGB) belastet werden oder dem Haftungsverband einer auf dem Grundstück des A las-
tenden Hypothek unterfallen (§ 1120 BGB).  

                                                     
428 RGZ 140, 223, 231; BGH NJW 1986, 1985, 1986; NJW 1991, 2144, 2146; Schmitz, JuS 1975, 572, 574. 
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Darüber hinaus werden bei solchen Sicherungsübereignungen über den aktuellen und 
künftigen Lagerbestand regelmäßig Verfügungsermächtigungen gem. § 185 I BGB er-
teilt. Diese ermächtigen den Sicherungsgeber im Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Wirtschaft, weiterhin über die an den Sicherungsnehmer übereigneten Sachen zu ver-
fügen (Grund: Sicherungsgeber soll seine Liquidität erhalten, um weiter die Raten zu 
zahlen). Ist eine solche Regelung nicht vorgesehen, verbleibt einem etwaigen Käufer 
nur die Möglichkeit eines gutgläubigen Erwerbs. Ist der Sicherungsgeber Kaufmann, 
scheidet ein gutgläubiger Erwerb gem. §§ 932 ff. BGB oftmals aus, weil Kaufleute viele 
ihrer Waren sicherungsübereignet oder von vornherein unter Eigentumsvorbehalt ge-
kauft haben (daher i.d.R. kein guter Glaube an das Eigentum!). In solchen Fällen wird 
der Erwerber über § 366 HGB geschützt, der einen Gutglaubenserwerb auch dann er-
möglicht, wenn ein guter Glaube zwar nicht hinsichtlich des Eigentums des Veräuße-
rers, aber hinsichtlich seiner Befugnis, über die Sache wirksam zu verfügen (bspw. 
durch eine Ermächtigung gem. § 185 BGB), vorliegt. 
 

Weiterhin ist zu beachten, dass die vorweggenommene Einigung, das BMV und der 
Besitzmittlungswille auch noch im Zeitpunkt des gewollten Eigentumsübergangs vorlie-
gen müssen. Der Veräußerer kann den Erwerb also dadurch verhindern, dass er die 
Einigung widerruft oder beim Erhalt der Ware nach außen hin zu erkennen gibt, dass 
er nicht für den Erwerber besitzen möchte. Hat ein Verkäufer mit mehreren Käufern 
eine antizipierte Übereignung vereinbart, kommt es allein auf seinen Willen und nicht 
darauf an, mit wem er sich zuerst geeinigt hat.    

 
Die antizipierte Übereignung ist von einer Übereignung per Insichgeschäft zu 
unterscheiden. Bei Letzterer erfolgt der Abschluss der dinglichen Einigung und des 
Besitzkonstituts dadurch, dass der Veräußerer beide Rechtsgeschäfte für sich und 
zugleich als Stellvertreter (§§ 164 ff. BGB) für den Erwerber abschließt. Ein solches 
Vorgehen ist ihm trotz § 181 BGB möglich, da er bei der Eigentumsübertragung an den 
Erwerber „in Erfüllung einer Verbindlichkeit“ bzw. durch den Auftrag des Erwerbers 
„gestattet“ handelt. Wie bei der antizipierten Übereignung kommt es auch beim Insich-
geschäft zu einem Durchgangserwerb: Der Veräußerer erhält die Sache von einem 
anderen. Dann einigt er sich mit dem Erwerber über den Eigentumsübergang, wobei er 
ihn gem. §§ 164 ff. BGB vertritt. Auch das Besitzkonstitut i.S.d. § 868 BGB schließt er mit 
dem Erwerber als dessen Vertreter ab, wodurch dieser Eigentümer gem. §§ 929 S. 1, 
930 BGB wird. Da sich dabei der Eigentumserwerb aber ausschließlich im Kopf des 
Veräußerers abspielt, ist – anders als bei der antizipierten Übereignung – eine Ausfüh-
rungshandlung nach allgemeiner Meinung erforderlich. Das bedeutet, dass der Wille, 
die Sache an einen anderen zu übereignen, jedenfalls für einen „eingeweihten Beobach-
ter“ erkennbar hervortreten muss. Derartige Ausführungshandlungen können z.B. die 
gesonderte Aufbewahrung der Sache, ihre gesonderte Verpackung oder die Eintragung 
der Übereignung im Geschäftsbuch sein.    
 
 
 
 
 
 
 

Ob im Einzelfall eine antizipierte Übereignung oder eine Übereignung im Wege des 
Insichgeschäfts vorliegen, ist durch eine Auslegung unter Berücksichtigung der Parteiin-
teressen zu ermitteln. Für ein Insichgeschäft spricht es in der Regel, wenn der Veräuße-
rer die zu beschaffenden Sachen zunächst noch unter verschiedenen aussuchen muss. 
 

Beispiele: 
(1)  A hat sich vorgenommen, das Sonderangebot der Firma X, die gerade hochwertige 

Laptops für 1.000,- € bis 1.200,- € anbietet, zu nutzen. Er will gleich zehn Stück kau-
fen (Zahlung per Überweisung) und diese dann für 1.300,- € bis 1.500,- € an beliebi-
ge Interessenten weiterveräußern. B – ein Freund von A – bittet ihn, dabei auch ir-
gendeinen Laptop für ihn (den B) zu erwerben, da er sich gerade ein neues Arbeits-
zimmer einrichte und noch einen Computer benötige. Da B für vier Wochen in den 
Urlaub fährt, einigen sich die beiden, dass A ihm das Eigentum an einem der Rechner 
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verschaffen und die Sache noch einige Wochen bei sich zu Hause verwahren werde. 
Als B aus dem Urlaub wiederkommt, erfährt er, dass seit wenigen Stunden an allen 
Laptops, auch an dem, den A gesondert verpackt hat, Pfandsiegel (§ 808 II ZPO) an-
gebracht sind. Diese hatte der Gerichtsvollzieher auf Veranlassung von A`s Gläubiger 
G dort befestigt. B fragt, was er tun kann.  

 

 B könnte sich mit einer Drittwiderspruchsklage gegen G gem. § 771 ZPO wehren. 
Nach dieser Norm kann derjenige einer Zwangsvollstreckung widersprechen, der an 
dem Gegenstand der Vollstreckung ein die Veräußerung hinderndes Recht – z.B. das 
Eigentum – hat. Fraglich ist daher, ob B vor der Pfändung Eigentümer des gesondert 
verpackten und mit Pfandsiegel versehenen Laptops geworden ist.  

 

 Zunächst kommt ein Eigentumserwerb gem. § 929 S. 1 BGB (Übereignung von X an 
B) in Betracht (Direkterwerb). Dafür müsste sich B, vertreten durch A (§ 164 BGB), 
mit X über den Eigentumsübergang am Laptop geeinigt haben. Erforderlich ist dafür 
eine auf die Übereignung an B gerichtete eigene Willenserklärung des A, die er im 
Namen des B abgab. Der Sachverhalt gibt keinen Hinweis für ein Handeln des A im 
Namen des B. Somit ist davon auszugehen, dass A im eigenen Namen tätig wurde.  

 

 Man könnte aber dennoch einen Direkterwerb annehmen, wenn die Offenkundigkeit 
vorliegend nach den Grundsätzen des „Geschäfts für den, den es angeht“ entbehrlich 
gewesen ist. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass diese Grundsätze nur bei Barge-
schäften des täglichen Lebens gelten und ein solches hier nicht vorliegt. Folglich hat 
zunächst nicht B, sondern A das Eigentum an allen Laptops von X gem. § 929 S. 1 
BGB erhalten. 

 

 Fraglich ist, ob B das Eigentum von A im Wege des Durchgangserwerbs gem. §§ 929 
S. 1, 930 BGB erworben hat. A und B könnten eine antizipierte dingliche Einigung 
vorgenommen haben, als sich A bereit erklärte, B das Eigentum zu verschaffen und 
die Sache bei sich zu verwahren. Problematisch ist, ob dabei der Bestimmtheits-
grundsatz gewahrt wurde, ob also im Zeitpunkt des vereinbarten Eigentumswechsels 
für einen eingeweihten Kenner der Parteiabrede erkennbar war, welcher Computer 
konkret übertragen werden sollte. In dem Moment, als A die Ware in Empfang nahm, 
konnte noch nicht festgestellt werden, welche Sache für B bestimmt war. Als A aber 
einen der Laptops durch die besondere Verpackung und Beschriftung kenntlich mach-
te, war der an B zu übereignende Gegenstand ausreichend individualisiert und der 
Bestimmtheitsgrundsatz damit gewahrt. Eine wirksame Einigung könnte daher bejaht 
werden. Das gem. § 930 BGB erforderliche Besitzkonstitut i.S.d. § 868 BGB könnten 
die Parteien ebenfalls vorweggenommen haben, als sie sich darüber einigten, dass A 
die Sache für B verwahren solle.429 Ob darüber hinaus eine gesonderte Ausführungs-
handlung bei der antizipierten Übereignung vorgenommen werden muss (nach h.M. 
nicht!), kann hier dahinstehen; dem Erfordernis wäre jedenfalls durch die Verpackung 
und Beschriftung des Laptops Genüge getan. 

 

  Allerdings könnte die Übereignung von A an B auch im Wege eines gestatteten In-
sichgeschäfts gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB erfolgt sein. Die dingliche Einigung wäre 
dann nicht vorweggenommen worden. Vielmehr hätte A die Einigung abgeschlossen, 
als er einen der Laptops für B aussonderte, verpackte und rot markierte. Dabei hätte 
er einerseits für sich selbst und andererseits als Vertreter für B gehandelt. Die Vertre-
tungsmacht für dieses Rechtsgeschäft könnte dabei konkludent aus dem von B erteil-
ten Auftrag entnommen werden. Auch würde § 181 BGB einer solchen Annahme 
nicht entgegenstehen, da es A durch den Auftrag gestattet war, in Erfüllung einer 
Verbindlichkeit zu handeln. Diese Erwägungen gelten auch für das Besitzkonstitut 
i.S.d. § 868 BGB. A könnte den Verwahrungsvertrag mit sich selbst und als Vertreter 
für B abgeschlossen haben. Die für eine Übereignung im Wege des gestatteten In-

                                                     
429 Ausführungen zum „konkreten“ Besitzkonstitut im Gegensatz zum „abstrakten“ waren hier entbehrlich, da die besitz-
rechtlichen Rechte und Pflichten in §§ 688 ff. BGB klar umschrieben sind.  
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sichgeschäfts erforderliche Ausführungshandlung läge in der Verpackung und Markie-
rung des Computers. 

  

 Ob eine antizipierte oder eine im Wege des Insichgeschäfts vorgenommene Übereig-
nung vorliegt, ist durch Auslegung des Parteiwillens unter Berücksichtigung der indi-
viduellen Interessen zu ermitteln. Für eine antizipierte Übereignung spricht grund-
sätzlich, dass der Erwerber das Eigentum regelmäßig sofort (nach Ablauf der juristi-
schen Sekunde) erhält, wenn der Veräußerer den Besitz am Gegenstand erlangt. 
Beim Insichgeschäft hingegen bleibt das Eigentum noch so lange beim Veräußerer, 
bis er die Ausführungshandlung vorgenommen hat. Diese Zeitspanne kann für den 
Erwerber ungünstig sein, bspw. wenn die Ausführungshandlung erst in der Wohnung 
des Veräußerers erfolgt und die Sache dann bereits mit einem Vermieterpfandrecht 
belastet ist. Vorliegend ist nicht bekannt, ob A eine Mietwohnung hat, sodass eine 
unverzügliche Übereignung (noch im Laden der X) für B nicht erforderlich war.430 Für 
ein Insichgeschäft hingegen spricht, dass B mehrere Computer zu verschiedenen 
Preisen (1.000,- € bis 1.200,- €) erwerben wollte und die Parteien vereinbarten, er 
solle (irgend-) eine der Sachen an B übereignen. A durfte daher noch auswählen, 
welchen Laptop er für B zurückhielt (einen für 1.000,- € oder für 1.200,- €). Diese 
Optionsmöglichkeit spricht dafür, dass die dingliche Einigung ebenso wie das Besitz-
konstitut noch nicht im Vorfeld vereinbart wurden, sondern erst in dem Moment, als 
A sich bewusst war, welchen Computer er für B bestimmen wollte. Die Übereignung 
erfolgte damit im Wege eines Insichgeschäfts. B wurde entsprechend den obigen 
Ausführungen Eigentümer, als A die Ausführungshandlung vornahm. Da dieses er-
folgte, bevor die Pfändung durch den Gerichtsvollzieher vorgenommen wurde, war B 
bei der Anbringung des Pfandsiegels bereits Eigentümer. Eine Drittwiderspruchsklage 
nach § 771 ZPO gegen G hat damit Aussicht auf Erfolg.            

 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Die Abgrenzung zwischen antizipierter Übereig-
nung und Insichgeschäft könnte in einer Fallbearbeitung kürzer dargestellt werden, 
da beide Übereignungsformen zu einem Eigentumserwerb vor der Pfändung führten 
und das Ergebnis damit für die Klage aus § 771 ZPO unerheblich war.   

 
(2)  Autoliebhaber A liegt krank im Bett. Da gerade eine Oldtimer-Verkaufsausstellung des 

Autohauses O stattfindet, schickt A seinen Freund F zur Ausstellung. Dort soll F für A 
„einen guten Oldie zu einem ordentlichen Preis“ kaufen. Da A zurzeit keinen Platz in 
seiner Garage hat, bittet er F, den Wagen für eine Woche in dessen Garage unterzu-
stellen. Dabei vereinbaren die Parteien, dass A „so schnell wie möglich“ Eigentümer 
des zu erwerbenden Wagens wird, damit der Wagen nicht gepfändet werden kann. 
 Vorausgesetzt, F handelt nicht im Namen des A (dann Direkterwerb), kann man 
hier von einer antizipierten Einigung ausgehen, weil das Eigentum nach der aus-
drücklichen Parteiabrede so schnell wie möglich auf A übergehen sollte. Dafür ist (da 
keine Ausführungshandlung erforderlich ist) das antizipierte Geschäft am tauglichs-
ten. 

 

IV. Eigentumserwerb gem. §§ 929 S. 1, 931 BGB  
Ein weiteres Übergabesurrogat ist in § 931 BGB normiert: Befindet sich die Sache im 
unmittelbaren oder mittelbaren Besitz eines Dritten, kann die Übergabe durch eine 
Abtretung (§ 398 BGB) des Herausgabeanspruchs des Veräußerers gegen den Dritten an 
den Erwerber ersetzt werden.  
 

                                                     
430 Etwas anderes könnte aufgrund der drohenden Zwangsvollstreckung durch G angenommen werden. Für B war es 
objektiv nützlich, möglichst schnell das Eigentum zu erhalten, damit nicht in die Sache vollstreckt wird, an dem er Eigen-
tum begründen will. Allerdings stand die Zwangsvollstreckung im Zeitpunkt der Vereinbarung zwischen A und B nicht un-
mittelbar bevor, sodass man sie nicht zur Auslegung dieser Abrede heranziehen kann (anders, wenn A und B vor ihren 
Vereinbarungen über die drohende ZV gesprochen hätten).  
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Beispiel: A hat B sein Fahrrad geliehen (§ 598 BGB). Da C großes Interesse an dem Rad 
zeigt, verkauft A es ihm und möchte es auch sogleich übereignen. Eine dingliche Einigung 
liegt vor.  
 

Hier hat A verschiedene Möglichkeiten, die Übereignung vorzunehmen:  
 

 Er kann zunächst den B anweisen, nicht mehr an ihn den Besitz zu mitteln, sondern 
ein neues Besitzmittlungsverhältnis mit C abzuschließen. Dann hat A dem C den mit-
telbaren Besitz verschafft und seine eigene Besitzposition vollständig aufgegeben. Es 
liegt eine Übereignung von A an C gem. § 929 S. 1 BGB vor.  

 

 Weiterhin kann A mit C einen Leihvertrag (ein Besitzkonstitut) vereinbaren. Dann 
bleibt B unmittelbarer Fremdbesitzer, A wird mittelbarer Fremdbesitzer der ersten Stu-
fe und C erhält den mittelbaren (Eigen-) Besitz der zweiten Stufe. Es liegt eine Über-
eignung gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB vor.  

 

 Schließlich kann A auch seinen Herausgabeanspruch gegen B aus § 604 BGB an C ab-
treten (§ 398 BGB). Bei dieser Vorgehensweise liegt eine Übereignung gem. §§ 929 S. 
1, 931 BGB vor.   

 

Der Eigentumserwerb gem. §§ 929 S. 1, 931 BGB 
 

I. Einigung  
Wie bei §§ 929 S. 1 und 2, 930 BGB muss auch bei der Übereignung gem. §§ 929 S. 1, 
931 BGB eine dingliche Einigung vorliegen, die auf die Übertragung des Eigentums 
gerichtet ist.  
 

II. Besitz eines Dritten  
Zweite Voraussetzung ist, dass sich die Sache im Besitz eines Dritten befindet, wobei 
unerheblich ist, ob der Dritte unmittelbarer oder mittelbarer Besitzer ist. Die Person des 
Dritten muss nicht bekannt sein.  
(Ist niemand im Besitz der Sache (versunkenes Schiff), reicht für die Übereignung nach §§ 
929 S. 1, 931 BGB die bloße Einigung (str.).)  
 

III. Abtretung des Herausgabeanspruchs 
Der Veräußerer muss gegen den Dritten einen Herausgabeanspruch haben und ihn gem. § 
398 BGB an den Erwerber abtreten. Als abtretbare Herausgabeansprüche kommen solche 
aus Gesetz in Betracht. Die Abtretung ist formlos wirksam und kann auch konkludent 
erfolgen. Der abzutretende Anspruch muss nicht fällig, unbedingt oder unbefristet sein; es 
reichen sogar künftige Ansprüche. Bei der Rechtsnatur des Anspruchs ist zu unterschei-
den: Ist der Veräußerer mittelbarer Besitzer, ist der aus dem Besitzmittlungsverhältnis 
resultierende schuldrechtliche Anspruch abzutreten. Ist er nicht im mittelbaren Besitz der 
Sache, besteht die Möglichkeit, den aus einem gesetzlichen Schuldverhältnis resultieren-
den Anspruch (z.B. § 823 BGB oder § 812 BGB) abzutreten. Der Herausgabeanspruch aus 
§ 985 BGB kann indes nach h.M. nicht abgetreten werden, weil er lediglich eine Folge aus 
dem Eigentumsrecht darstelle. Der possessorischer Besitzschutzanspruch aus § 861 BGB 
ist wiederum abtretbar. 
 

IV. Berechtigung/Verfügungsbefugnis    

 

1. Einigung  
Auch § 931 BGB hat keinen Einfluss auf das Erfordernis einer dem Bestimmtheitsgrund-
satz genügenden dinglichen Einigung gem. § 929 S. 1 BGB. Die Norm kodifiziert lediglich 
ein Übergabesurrogat. 
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2. Besitz eines Dritten  
Weiterhin ist für die Übereignung gem. §§ 929 S. 1, 931 BGB erforderlich, dass ein 
Dritter – der nicht Veräußerer oder Erwerber ist – im Besitz der Sache ist. Unerheblich ist 
dabei, ob es sich um mittelbaren oder unmittelbaren Besitz eines Dritten handelt. 
 

Beispiele:  
(1)  A hat seinen neuen Blu-ray-Disc-Player an B vermietet. Das Gerät steht im Gewahr-

sam des X, der die Sachherrschaft als Besitzdiener für B ausübt. A möchte das Gerät 
an C gem. §§ 929 S. 1, 931 BGB übereignen.  
 

 Der Dritte (B) ist unmittelbarer Besitzer (§ 855 BGB!). A kann daher die Übereignung 
unproblematisch durch eine Abtretung des auf den Ablauf der Mietzeit bedingten 
Rückgabeanspruchs aus dem Mietvertrag vornehmen. 

 

(2)  A hat sein Kfz an B vermietet und B hat es wiederum an C untervermietet. Nunmehr 
möchte A den Wagen an D gem. §§ 929 S. 1, 931 BGB übereignen. 

 

 A kann gem. § 398 BGB seinen aus dem Mietvertrag resultierenden Rückgabean-
spruch gegen B, der erststufiger mittelbarer Fremdbesitzer ist, an D abtreten. Der 
„Dritte“ i.S.d. § 931 BGB ist hier also ausnahmsweise nicht unmittelbarer, sondern 
mittelbarer Besitzer.431 

 
Nicht erforderlich ist, dass die Identität des Dritten bekannt ist. Ist die Sache bspw. 
gestohlen und kennen nur der Veräußerer oder der Erwerber oder keiner von beiden den 
Dieb, kann gleichwohl eine Übereignung gem. §§ 929 S. 1, 931 BGB erfolgen.432  
 
Problematisch ist die Konstellation, in der gar keine Person im Besitz der Sache ist 
wie z.B. bei einem gesunkenen Schiff oder einer verloren gegangenen Sache. Wie 
bereits erläutert, kann in einem solchen Fall eine Übereignung nach § 929 S. 2 BGB 
erfolgen: Dafür muss sich der Eigentümer mit dem Erwerber darüber einigen, dass der 
Erwerber das Eigentum erhält, sobald er die verlorene Sache findet und in Besitz nimmt. 
Allerdings ist dabei erforderlich, dass er den Gegenstand auch tatsächlich auffindet und 
den Besitz begründet; anderenfalls scheitert der Erwerb gem. § 929 S. 2 BGB.  
 
Fraglich bleibt somit, ob die Übereignung auch auf einem anderen Weg erfolgen kann, 
ohne dass es einer Besitzergreifung durch den Erwerber bedarf. Hierzu vertritt die ganz 
h.M., dass eine Eigentumsübertragung nach §§ 929 S. 1, 931 BGB möglich sei, wobei 
eine bloße Einigung über den Eigentumsübergang ausreiche. Das Eigentum gehe 
dann mit der Einigung über, ohne dass es darauf ankomme, ob die Sache jemals gebor-
gen oder gefunden werde.433 Rechtstechnisch lässt sich dieses Ergebnis mit einer Analo-
gie434 zu §§ 929 S. 1, 931 BGB oder damit begründen, dass man in dieser Fallkonstellati-
on gänzlich auf einen eigenen Erwerbstatbestand verzichtet435.         
 

3. Abtretung des Herausgabeanspruchs  

a. Die Abtretung  
Weiter verlangt § 931 BGB die Abtretung eines Herausgabeanspruchs des Veräußerers 
gegen den Dritten an den Erwerber. Die Abtretung ist ein formloses Rechtsgeschäft 
i.S.d. § 398 BGB. Sie kann auch konkludent436 erfolgen und bedarf für ihre Wirksam-

                                                     
431 Vgl. Baur/Stürner, § 51 Rn 39. 
432 Henssler, in: Soergel, § 931 Rn 6 m.w.N. 
433 Vgl. m.w.N. Baur/Stürner, § 51 Rn 37. 
434 So Henssler, in: Soergel, § 931 Rn 7; Wieling/Finkenauer, SachenR, § 9, IV, 5. 
435 So Avenarius, JZ 1994, 511, 512; Westermann, SachenR, § 42 II 3. 
436 BGH WM 1959, 561, 562. Eine konkludente Abtretung kann z.B. bei der Übergabe einer Zulassungsbescheinigung II 
vorliegen, nicht aber bei der Aushändigung eines bloßen Lieferscheins. 
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keit keiner besonderen Anzeige an den Dritten (den Besitzer).437 So kann z.B. die dingli-
che Einigung zugleich eine stillschweigende Abtretung des Herausgabeanspruchs bein-
halten, ohne dass eine weitere gesonderte Abrede zwischen den Parteien nötig ist. Im 
Zweifel kann bei einem auf eine sofortige Übereignung gerichteten Willen eine solche 
Verknüpfung zwischen Einigung und Abtretung angenommen werden. 
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: Damit der Besitzer durch eine Übereignung gem. 
§§ 929 S. 1, 931 BGB nicht benachteiligt wird, stellt ihm das Gesetz einige Schutzvor-
schriften zur Seite, vgl. §§ 404 ff., 936 III, 986 II BGB.  
 

Beispiele: 
 

(1) A hat an B sein Kfz vermietet und dann an C gem. §§ 929 S. 1, 931 BGB übereig-
net. C ist zwar Eigentümer geworden; er kann aber nicht ohne weiteres die Heraus-
gabe der Sache von B gem. § 985 BGB verlangen. Denn B kann gem. § 986 II BGB 
gegenüber C die Einwendungen geltend machen, die ihm vor der Verfügung gegen 
den ehemaligen Eigentümer A zustanden (Besitzrecht aus Mietvertrag!). 

 

(2) Verkäufer V gibt seine Mikrowelle zu R in die Reparatur.438 Anschließend übereignet 
er sie gem. §§ 929 S. 1, 931 BGB an den Käufer K. Dadurch wird K mittelbarer Be-
sitzer (vgl. § 870 BGB) und Eigentümer der Sache. Das Zurückbehaltungs- und 
Werkunternehmerpfandrecht des R wird dabei allerdings nicht beeinträchtigt, vgl. 
§§ 404, 273 BGB und § 936 III BGB. Gibt R das Gerät nach der Reparatur wieder an 
V heraus (weil er von der Verfügung von V an K keine Kenntnis hat), bringt er damit 
gem. § 407 BGB die gegen ihn (den R) gerichteten Herausgabeansprüche von K 
vollständig zum Erlöschen. K muss sich dann seinerseits an V wenden und die Her-
ausgabe verlangen. Seine Ansprüche können sich sowohl aus dem Kaufvertrag 
(nachvertragliche Pflichten) als auch aus § 816 II BGB ergeben.  

 
Die allgemeinen Vorschriften über Rechtsgeschäfte finden auf die Abtretung des 
Herausgabeanspruchs gem. § 398 BGB Anwendung. So können die Parteien bspw. auf 
einer Seite oder auf beiden Seiten Vertreter (§§ 164 ff. BGB) einsetzen, sodass der 
Eigentumsübergang ohne eine aktive Mitwirkung des Veräußerers oder Erwerbers 
stattfinden kann. Ebenso sind §§ 104 ff. BGB und §§ 116 ff. BGB anwendbar. Unterliegt 
der Herausgabeanspruch einem Abtretungsverbot gem. § 399 BGB, steht dies einem 
Eigentumserwerb gem. §§ 929 S. 1, 931 BGB grundsätzlich entgegen.439  
 

b. Herausgabeanspruch 
Gegenstand der Abtretung ist ein Anspruch auf Herausgabe der Sache. Dabei ist es 
nicht erforderlich, dass der Anspruch bereits fällig, unbedingt, unbefristet oder einre-
defrei ist. Sogar künftige Ansprüche reichen für das Übergabesurrogat des § 931 BGB 
aus.440 Für die Frage, woraus der Anspruch resultiert, ist zwischen verschiedenen Kons-
tellationen zu unterscheiden:  
 
Im Regelfall ist der Veräußerer mittelbarer Besitzer und hat – etwa als Vermieter, 
Verleiher oder Sicherungsnehmer – gegen den Dritten einen vertraglichen Herausgabe-
anspruch (z.B. §§ 546 I, 604, 695 BGB). In diesen Fällen besteht Einigkeit darüber, dass 
allein der schuldrechtliche Herausgabeanspruch aus dem jeweiligen Vertrag abgetreten 

                                                     
437 Wegen § 407 BGB ist eine Mitteilung aber zweckmäßig.  
438 Baur/Stürner, § 51 Rn 38.  
439 Etwas anderes gilt nur, wenn das Eigentum wegen des Abtretungsverbots überhaupt nicht mehr übertragen werden 
kann; dann ist das Verbot wegen § 137 BGB unwirksam (str., vgl. Henssler, in: Soergel, § 931 Rn 11; Herrler, in: 
Grüneberg, § 931 Rn 4; a.A. Oechsler, in: MüKo, § 931 Rn 20). 
440 Das ist z.B. der Fall, wenn der Veräußerer eine Sache gem. §§ 929 S. 1, 931 BGB übereignen möchte, die er von einem 
anderen auftragsgemäß verarbeiten lässt und an welcher er erst später gem. § 950 BGB das Eigentum erwirbt. Dann kann 
er seinen künftigen Anspruch gegen den Beauftragten an einen beliebigen Dritten abtreten. Das Eigentum geht dann mit 
der Entstehung des Anspruchs auf den Dritten über.     
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werden kann, nicht aber der daneben bestehende dingliche Anspruch aus § 985 BGB. 
Mit der Abtretung erhält der Erwerber gem. § 870 BGB den mittelbaren Besitz und 
gleichzeitig – soweit auch die dingliche Einigung vorliegt – das Eigentum an der Sache.     
  
 
 
 
 
 

Fraglich ist die Rechtslage, wenn der Veräußerer nicht mittelbarer Besitzer ist, ihm aber 
ein Herausgabeanspruch aus einem gesetzlichen Schuldverhältnis (etwa aus § 812 
BGB, § 823 BGB, § 985 BGB oder aus §§ 677 ff. BGB) oder aus Besitzrecht (namentlich 
§ 861 BGB) zusteht.  
 

Beispiel: A verkauft sein Fahrrad an K. Noch vor der Übergabe wird das Fahrrad von D 
gestohlen. Da D dadurch (wenn auch unberechtigter) Eigenbesitzer geworden ist, hat A 
keinen Besitz, auch keinen mittelbaren. Ihm steht aber – neben dem Anspruch aus § 985 
BGB – gegen D ein Herausgabeanspruch aus §§ 861, 823, 812 BGB zu.  

 

Die h.M.441 verlangt in einem solchen Fall die Abtretung des Herausgabeanspruchs aus 
dem gesetzlichen Schuldverhältnis (nicht aber aus § 985 BGB) bzw. dem Besitzrecht. Es 
sei dabei unerheblich, dass der Veräußerer nicht mittelbarer Besitzer sei und er dem Er-
werber damit auch nicht gem. § 870 BGB den mittelbaren Besitz verschaffen könne.   

 
Schließlich ist es denkbar, dass der Veräußerer weder den mittelbaren Besitz noch einen 
schuldrechtlichen Herausgabeanspruch, sondern (neben dem Anspruch aus § 861 BGB) 
allein den dinglichen Anspruch aus § 985 BGB hat.  
 

Beispiel: A wurde sein Fahrrad von D gestohlen. D hat es an den gutgläubigen B veräu-
ßert.  B ist dadurch zwar Eigenbesitzer, nicht aber Eigentümer geworden (§ 935 I BGB). 
A hat gegen B einen dinglichen Herausgabeanspruch aus § 985 BGB, aber keinerlei 
schuldrechtliche Ansprüche. Wie ist die Rechtslage, wenn A sein Eigentum an X übertra-
gen möchte? 

 

 Die h.M.442 geht in diesem Fall davon aus, dass für die Eigentumsübertragung gem. 
§§ 929 S. 1, 931 BGB eine bloße Einigung ausreiche. Das wird aus der Erwägung ge-
folgert, dass der dingliche Anspruch aus § 985 BGB lediglich die notwendige Folge aus 
dem Erwerb des Eigentums sei und daher nicht als Vollzugsmittel zum Erwerb des 
Rechts dienen könne. Demnach wäre eine Abtretung des Herausgabeanspruchs aus § 
985 BGB gem. §§ 398 ff. BGB nicht möglich. Abtretbar wäre aber gem. § 931 BGB der 
Herausgabeanspruch aus § 861 BGB. 
 

 Eine Minderheitsmeinung443 hingegen hält die gesonderte Abtretung des Anspruchs 
aus § 985 BGB vorliegend für möglich und erforderlich: Die Unabtretbarkeit dinglicher 
Ansprüche folge daraus, dass sie nicht vom dinglichen Recht abgespalten werden 
dürften. Hier aber sei die Abtretung gerade das Mittel zur Übertragung des Vollrechts 
und das dingliche Recht werde an dieselbe Person übertragen wie der Anspruch aus 
§ 985 BGB. Eine Abspaltung liege damit nicht vor. 

 
Hinweis für die Fallbearbeitung: Die beschriebenen Streitigkeiten haben keine be-
sondere praktische Relevanz, weil die Ansichten in der Regel zum gleichen Ergebnis 
kommen. Geht man nämlich davon aus, dass in der dinglichen Einigung zugleich die 
konkludente Abtretung enthalten ist, ist es unerheblich, ob man Letztere für erforderlich 
hält oder ob die bloße Einigung ausreicht. Wichtig sind die oben beschriebenen Fallkons-
tellationen vielmehr für den Erwerb vom Nichtberechtigten (vgl. den Wortlaut des § 934 
BGB; dazu ausführlich Rn 520 ff.). 

  
 

                                                     
441 Herrler, in: Grüneberg, § 931 Rn 3. 
442 BGH NJW 1983, 112; Herrler, in: Grüneberg, § 931 Rn 3; Henssler, in: Soergel, § 931 Rn 8; Gursky, in: Staudinger, 
§ 985 Rn 3.  
443 Wilhelm, Rn 914; Schmitz, JuS 1975, 572, 575.  
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4. Berechtigung/Verfügungsbefugnis  
Schließlich sind für einen Eigentumserwerb gem. §§ 929 S. 1, 931 BGB – wie auch bei 
den anderen bereits erläuterten Tatbeständen – die materielle Berechtigung und die 
Verfügungsbefugnis des Veräußerers erforderlich. Anderenfalls kommt nur ein gutgläubi-
ger Erwerb gem. §§ 929 S. 1, 931, 934 BGB in Betracht. 
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C. Erwerb vom Nichtberechtigten  
I. Verfügung eines Berechtigten oder Nichtberechtigten? 
Um zu klären, ob ein rechtsgeschäftlicher Erwerb vom Berechtigten oder ein gutgläubi-
ger Erwerb vom Nichtberechtigten in Betracht kommt, ist grundsätzlich zu prüfen, ob 
der Veräußerer im konkreten Fall die Befugnis hatte, über den Gegenstand zu 
verfügen. Diese Prüfung erfolgt in der Fallbearbeitung bei dem Prüfungspunkt Berechti-
gung/Verfügungsbefugnis und damit nach den Voraussetzungen des Grundtatbestands 
der jeweiligen Übertragungsnorm. Diese wiederum ist zumeist im Rahmen der An-
spruchsprüfung (Prüfung eines Herausgabeanspruchs) eingebettet zu prüfen.  
 

Beispiel: Adelheid (A) leiht sich von ihrer Freundin Brunhilde (B) deren Mountainbike, um 
ins Kino zu fahren. Auf dem Nachhauseweg begegnet sie der redlichen Neele (N), der sie 
unter Vorspiegelung, Eigentümerin des Fahrrads zu sein, das Fahrrad für (angemessene) 
100,- € verkauft und übergibt. B verlangt von N die Herausgabe des Fahrrades.  
 

Herausgabeanspruch gem. § 985 BGB? 
Der geltend gemachte Herausgabeanspruch könnte sich aus § 985 BGB ergeben. Danach 
kann der Eigentümer vom Besitzer die Herausgabe verlangen (wobei gem. § 986 BGB der 
Besitzer die Herausgabe verweigern kann, wenn er – etwa aus einem Miet- oder Leihver-
trag – ein Recht zum Besitz hat). 

 

Ursprünglich war B Eigentümerin des Fahrrades. Zu prüfen ist aber, ob sie zwischenzeit-
lich das Eigentum verloren hat.  
 

Jedenfalls hat B nicht in Folge des Leihvertrags (§ 598 BGB) Eigentum (zunächst an A) 
verloren. Zum einen ist ein Leihvertrag nur auf Besitzübertragung (und nicht auch auf Ei-
gentumsübertagung) gerichtet und zum anderen fand in diesem Zusammenhang auch 
keine Übereignung (an A) statt.   
 

Möglicherweise hat B das Eigentum aber aufgrund des Verhaltens A ggü N verloren:  
- Eigentumsverlust gem. § 929 S. 1 BGB? (-), da A weder Eigentümerin noch sonst be-

rechtigt; sie hatte das Fahrrad lediglich geliehen (§ 598 BGB) und war von B auch nicht 
zur Veräußerung ermächtigt worden (§ 185 I BGB). 

- Eigentumsverlust gem. § 932 I BGB? (+), da N gutgläubig (siehe § 1006 I S. 1 BGB; ein 
krasses Missverhältnis zwischen Wert und Preis, das gem. § 932 II BGB den guten Glau-
ben hätte erschüttern können, ist nicht erkennbar). 

- Auch kein Abhandenkommen i.S.d. § 935 I BGB. 
 

B ist also nicht mehr Eigentümerin; sie hat keinen Herausgabeanspruch aus § 985 BGB. 
 

Herausgabeanspruch gem. § 812 I S. 1 Var. 1 BGB bzw. § 812 I S. 2 Var. 1 BGB? 
(-), da B nicht an N geleistet hat. Ein grds. denkbarer Herausgabeanspruch aus § 812 I S. 
1 Var. 2 BGB (allg. Nichtleistungskondiktion: Bereicherung „auf sonstige Weise“) scheidet 
wegen Subsidiarität aus. Denn ließe man § 812 I S. 1 Var. 2 BGB zu, nivellierte man den 
gutgläubigen Erwerbstatbestand bei N.   
 

Herausgabeanspruch gem. § 822 BGB?  
(-), da A der N das Fahrrad nicht unentgeltlich zugewendet hat. 

 

Herausgabeanspruch gem. § 604 IV BGB? 
Vordergründig denkbar, da es auf die Berechtigung zur Überlassung nicht ankommt und A 
zudem das Mountainbike weitergegeben hat. Allerdings spricht § 604 IV BGB von „Ge-
brauchsüberlassung“ und meint damit nur eine Besitzüberlassung. Wie geprüft, ist N aber 
Eigentümerin geworden gem. §§ 929 S. 1, 932 I BGB. 

 

Ergebnis 
B kann das Fahrrad von N weder vindizieren noch kondizieren. 
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Bei der Prüfung, ob derjenige, der die Verfügung vornimmt, dazu auch rechtlich befugt 
ist, muss zwischen der Berechtigung und der Verfügungsbefugnis unterschieden werden. 
 

1. Berechtigung   

a.  Eigentümer als Berechtigter 
Zur Verfügung berechtigt ist grundsätzlich der in seiner Verfügungsmacht nicht be-
schränkte Inhaber des dinglichen Rechts. Dies ergibt sich aus der Natur der dingli-
chen Rechte, die ihrem Inhaber die Rechtsmacht verschaffen, mit ihrem dinglichen 
Recht nach freiem Belieben zu verfahren und darüber zu verfügen. Da über §§ 929 ff. 
BGB das Eigentum an einer beweglichen Sache übertragen wird, ist somit grundsätzlich 
der Eigentümer der Sache zur Verfügung berechtigt.  
 
Berechtigter ist grundsätzlich der wahre Eigentümer einer Sache, sofern er nicht 
ausnahmsweise in seiner Verfügungsbefugnis beschränkt ist.  
 
Soweit der Eigentümer als materiell Berechtigter über seine Sache verfügt, bedarf es 
demnach grundsätzlich keines Rückgriffs auf die Gutglaubensvorschriften der §§ 932 ff. 
BGB. Trotz der materiellen Berechtigung kann aber die Befugnis des Eigentümers, über 
das Recht zu verfügen, eingeschränkt sein (siehe dazu unten, 2. Verfügungsbefugnis). 
 

b. Eingeräumte Berechtigung 
Neben dem materiell Berechtigten kann auch einem Nichtinhaber des Rechts die Berech-
tigung eingeräumt sein. Dadurch wird der Grundsatz durchbrochen, dass eine von einem 
Nichtberechtigten vorgenommene Verfügung unwirksam ist. Dies kann zum einen durch 
eine kraft Gesetzes eingeräumte Berechtigung geschehen und zum anderen dadurch, 
dass der Berechtigte gem. § 185 I, II S. 1 Var. 1 BGB der Verfügung zustimmt.  

aa. Berechtigung kraft Gesetzes  
Dem Nichtberechtigten – also dem Nichtinhaber des dinglichen Rechts – steht grund-
sätzlich nicht die Befugnis zu, über den Gegenstand zu verfügen. Etwas anderes kann 
aber gelten, wenn ihm ausnahmsweise vom Gesetz die hierfür erforderliche Berechti-
gung vermittelt wird. Ist dies der Fall, kann der Erwerber das Eigentum von ihm erwer-
ben, ohne dass die Gutglaubensvorschriften heranzuziehen sind.  
 

Beispiele: Gemäß § 2205 BGB ist der Testamentsvollstrecker befugt, über die der Tes-
tamentsvollstreckung unterliegenden Gegenstände zu verfügen. In § 80 I InsO ist die Ver-
fügungsbefugnis des Insolvenzverwalters normiert und gem. §§ 1242 I, 1243 BGB ist der 
Inhaber eines Pfandrechts bei Pfandreife zur Veräußerung des Gegenstands in einer öf-
fentlichen Versteigerung befugt.  

bb. Berechtigung kraft Rechtsgeschäfts, § 185 I, II S. 1 Var. 1 BGB    
Ein Dritter hat grundsätzlich nicht die Rechtsmacht, durch eine Verfügung in ein fremdes 
Recht einzugreifen. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn der materiell Berechtigte der 
Verfügung zugestimmt hat, § 185 BGB. In § 185 BGB sind vier Fälle der sog. Konvales-
zenz444 normiert. Nach § 185 I und II S. 1 Var. 1 BGB beruht die Konvaleszenz auf der 
Zustimmung des Berechtigten und ist damit rechtsgeschäftlicher Natur. Gemäß § 185 II 
S. 1 Var. 2 und 3 BGB tritt die Konvaleszenz ein, weil der Verfügende den Gegenstand 

                                                     
444 Konvaleszenz bedeutet in der Rechtswissenschaft, dass ein zunächst schwebend unwirksames Geschäft durch „Heilung“ 
des die schwebende Unwirksamkeit herbeigeführten Mangels wirksam wird.  
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erwirbt oder er vom Berechtigten beerbt wird und dieser für die Nachlassverbindlichkei-
ten unbeschränkt haftet. 
 

Hinweis für die Fallbearbeitung: § 185 BGB betrifft nur die Fälle, in denen ein Nicht-
berechtigter im eigenen Namen über ein fremdes Recht verfügt, also selbst Geschäfts-
partei ist. Handelt er dagegen im Namen des wirklichen Berechtigten, greifen allein 
§§ 164 ff. BGB. Zum Verhältnis zwischen § 185 BGB und den Gutglaubensvorschriften ist 
festzuhalten: Hat der verfügende Nichtberechtigte von vornherein mit einer Einwilligung 
des Berechtigten gehandelt (§ 185 I BGB), ist für einen gutgläubigen Erwerb kein Raum 
mehr. Hat umgekehrt bereits ein gutgläubiger Erwerb stattgefunden, ist für eine nach-
trägliche Konvaleszenz (§ 185 II BGB) kein Platz.   

 

a.) Einwilligung des Berechtigten, § 185 I BGB  
Gemäß § 185 I BGB ist eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand 
trifft, wirksam, wenn sie mit der Einwilligung des Berechtigten erfolgt. Dabei ist mit 
„Verfügung“ jedes Rechtsgeschäft gemeint, durch welches auf ein bestehendes Recht 
dergestalt eingewirkt wird, dass es übertragen, belastet, inhaltlich verändert oder 
aufgehoben wird.445 Mit „Gegenstand“ i.S.d. § 185 BGB sind alle Sachen und Rechte 
gemeint, die Gegenstand einer Verfügung sein können. „Nichtberechtigt“ ist der 
Verfügende, wenn ihm das Verfügungsobjekt nicht oder nicht allein zusteht oder wenn 
ihm trotz der Rechtsinhaberschaft die Verfügungsbefugnis fehlt.446 Unter der Einwilli-
gung des Berechtigten ist seine vorherige – also vor dem Verfügungsgeschäft erteilte – 
Zustimmung zu verstehen, vgl. §§ 182, 183 BGB. Sie kann formlos erteilt und entweder 
an den Verfügenden oder an den durch die Verfügung Begünstigten adressiert werden.  

 
Beispiel: Kaufmann K hat von Großhändler G 100 Waschmaschinen unter Eigentumsvor-
behalt (§ 449 BGB) erworben. Die Parteien haben darüber hinaus vereinbart, dass K die 
Sachen in seinem ordentlichen Geschäftsgang im eigenen Namen weiterveräußern darf 
und dass die Forderungen, die er dadurch gegen seine Kunden erwirbt, an G abgetreten 
werden (verlängerter Eigentumsvorbehalt). K verkauft eine Maschine an X.  
 

X hat gem. §§ 929 S. 1, 185 I BGB das Eigentum erworben. Zwar hat K nicht als materiell 
berechtigter Eigentümer verfügt; es lag aber eine Einwilligung des Berechtigten G vor. 
 
Hinweis für die Fallbearbeitung: Nur wenn die Einwilligung des G nicht vorgelegen 
hätte, wäre ein gutgläubiger Erwerb zu prüfen gewesen. Dabei wäre es sehr fraglich, ob 
X gutgläubig i.S.d. § 932 II BGB gewesen ist. Denn es ist bei Kaufmännern durchaus üb-
lich, dass sie ihre Ware unter Eigentumsvorbehalt erwerben. Daher darf man als Kunde 
nicht ohne weiteres an das Eigentum des Veräußerers glauben. Allerdings ist es eben-
falls üblich, dass die unter Eigentumsvorbehalt erworbenen Sachen im ordentlichen Ge-
schäftsgang weiterveräußert werden dürfen (§ 185 I BGB). Daher kann man als Kunde 
in der Regel an die (durch die Einwilligung vermittelte) Verfügungsbefugnis glauben. 
Diesen Glauben schützt § 366 HGB, sodass ein Erwerb im Ergebnis bejaht werden könn-
te.447       

  

b.) Genehmigung des Berechtigten, § 185 II S. 1 Var. 1 BGB  
Gemäß § 185 II S. 1 Var. 1 BGB wird eine von einem Nichtberechtigten vorgenommene 
Verfügung wirksam, wenn der Berechtigte sie genehmigt. Der Unterschied zu § 185 I 
BGB liegt nur darin, dass die Genehmigung eine nachträgliche Zustimmung darstellt, vgl. 
§§ 182, 184 BGB. Gemäß § 184 I BGB wirkt sie auf den Zeitpunkt der Verfügung zurück. 
                                                     
445 Allgemeine Auffassung, vgl. nur BGHZ 1, 294, 304; 75, 221, 226; Schwab, in: MüKo, § 816 Rn 9 – dazu oben Rn 30. 
446 Gursky, in: Staudinger, § 185 Rn 8; vgl. dazu auch Katzenstein, Jura 2004, 1 ff.  
447 Vgl. dazu auch BGH NJW 1999, 425; Gursky, JZ 2005, 285, 289. 
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Beispiel: D hat das Fahrrad von A gestohlen und an den gutgläubigen B verkauft und 
übergeben. B wiederum veräußert es an C. Da A weder den Aufenthaltsort von C noch 
den von D kennt, möchte er von B den Wert seines Rades ersetzt bekommen.  

 

 Vertragliche Ansprüche des A gegen B sind nicht ersichtlich.  
 

 Auch ein Anspruch aus angemaßter Eigengeschäftsführung (§ 687 II BGB) scheidet 
aus, da B gutgläubig war und somit nicht wusste, dass es sich um ein fremdes Ge-
schäft (das Rad war für B fremd, § 935 BGB!) handelte.  

 

 Ansprüche aus dem EBV (§§ 989, 990 BGB) kommen ebenfalls nicht in Betracht, weil 
B nicht bösgläubig war.  

 

 Ansprüche aus dem Deliktsrecht scheiden aus, weil §§ 823 ff. BGB vorliegend wegen 
der im Zeitpunkt der Veräußerung vorliegenden Vindikationslage zwischen A und B 
verdrängt waren, vgl. § 993 I a.E. (Vorrang des EBV).  

 

 Ansprüche aus § 812 BGB kommen ebenfalls nicht in Betracht. Eine Leistungskondiktion 
scheitert schon am Erfordernis einer bewussten Vermögensmehrung durch A und eine 
Eingriffskondiktion scheitert am Vorrang der Leistungskondiktion (B hat das Rad durch 
Leistung von D erhalten und an C geleistet).  

 

 § 985 BGB i.V.m. §§ 280 I, III, 283, 285 BGB kommen nicht in Betracht, weil diese 
Normen des allgemeinen Schuldrechts durch das EBV verdrängt sind (str.).  

 

 Es könnte aber ein Anspruch aus § 816 I BGB vorliegen. Diese Norm ist als Fortwir-
kungsanspruch des Vindikationsanspruchs aus § 985 BGB neben dem EBV anwendbar. 
Fraglich ist daher, ob die Voraussetzungen der Vorschrift erfüllt sind. Zunächst hat B 
als Nichtberechtigter über einen Gegenstand verfügt, da er (wegen § 935 BGB) 
als Nichteigentümer ein dingliches Rechtsgeschäft vornahm, vermöge dessen er das 
Eigentum an dem Rad an C übertragen wollte. Problematisch ist aber, ob die Verfü-
gung gegenüber dem Berechtigten (A) auch wirksam ist. B wollte das Rad an C 
gem. § 929 S. 1 BGB übereignen. Eine Einigung und Übergabe lagen vor; allerdings 
handelte B als Nichtberechtigter, sodass ein Erwerb gem. § 929 S. 1 BGB nicht wirk-
sam war. Auch ein gutgläubiger Erwerb ist zu verneinen, weil das Rad gestohlen und 
damit abhandengekommen war, § 935 BGB. Eine wirksame Verfügung ist somit im 
Grunde zu verneinen. Allerdings könnte sie doch wirksam sein, wenn A die Rechtsfol-
gen der Übereignung von B an C nachträglich gem. § 185 II S. 1 Var. 1 BGB ge-
nehmigt. Für eine ausdrückliche Genehmigung ist vorliegend nichts ersichtlich. Aller-
dings könnte man eine konkludente Genehmigung darin sehen, dass A von B den Wert 
seines Rades ersetzt verlangt. Eine solche Annahme ist auch sachgerecht, da die Ge-
nehmigung die Verfügung von B an C wirksam werden lässt und dadurch die An-
spruchsvoraussetzungen des § 816 I BGB erfüllt werden. A hat somit eine konkludente 
Genehmigung gem. § 185 II BGB erteilt und die Verfügung ist mithin wirksam. Ein An-
spruch aus § 816 BGB liegt damit vor.  

 
Hinweis für die Fallbearbeitung: Bei dieser von der h.M.448 befürworteten Kon-
struktion stellt sich folgendes Problem: Genehmigt der Berechtigte konkludent mit Ex-
tunc-Wirkung, ist die Verfügung zwar wirksam, aber eigentlich nicht mehr als Verfü-
gung eines Nichtberechtigten449 anzusehen (was § 816 BGB aber verlangt). Aus die-
sem Grund geht die h.M. davon aus, dass der Eigentümer nicht die Verfügung selbst 
genehmigt, sondern nur ihre Rechtsfolgen. Dadurch erreicht man das gewünschte Er-
gebnis, dass der Verfügende Nichtberechtigter bleibt, die Verfügung aber dennoch 
gem. § 185 II S. 1 Var. 1 BGB wirksam wird und somit ein Anspruch aus § 816 I BGB 

                                                     
448 Vgl. nur Ellenberger, in: Grüneberg, § 185 Rn 10.  
449 „Nichtberechtigter“ i.S.d. § 816 BGB ist nur derjenige, der ohne Verfügungsbefugnis handelt. Das bedeutet, dass der 
Veräußerer nicht als Nichtberechtigter handelt, wenn er eine gesetzlich vermittelte Verfügungsbefugnis innehat oder zur 
Verfügung eine rechtsgeschäftlich erteilte Zustimmung – sei es als Einwilligung, sei es als Genehmigung – vorliegt.   
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begründet werden kann. Zu beachten ist aber, dass die Genehmigung nicht widerruf-
lich ist. Wenn sich A doch lieber an C wendet und das Rad herausverlangt, ist kein An-
spruch mehr aus § 985 BGB gegeben, da C das Eigentum gem. §§ 929 S. 1, 185 II S. 
1 Var. 1 BGB erworben hat.     
 

c. Wirksamwerden der Verfügung gem. § 185 II S. 1 Var. 2 und 3 BGB 
Darüber hinaus kann bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nachträglich eine 
Heilung der anfänglich unwirksamen Verfügung eintreten.  

aa. Heilung nach § 185 II S. 1 Var. 2 BGB 
In § 185 II S. 1 Var. 2 BGB wird die Heilung einer Verfügung eines Nichtberechtigten 
normiert, die nicht auf einer rechtsgeschäftlichen Zustimmung beruht. Die Verfügung 
wird vielmehr dadurch wirksam, dass der Nichtberechtigte den Gegenstand – unerheb-
lich, ob durch Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge – erwirbt. Dabei wirkt die Heilung 
anders als bei der Genehmigung nur ex nunc, also für die Zukunft.   
 

Beispiele:  
(1) A hat von der Bank B ein Darlehen erhalten. Dafür hat er mit B vereinbart, dass diese 

seinen Bagger zur Sicherheit gem. § 929 S. 1, 930 BGB übereignet bekommt und das 
Eigentum automatisch wieder an A zurückfällt, wenn er die letzte Rate bezahlt. Von 
der Bank C erhält A kurz darauf ein weiteres Darlehen. Er vereinbart mit C, dass diese 
den Bagger gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB zur Sicherheit übereignet bekommt.  

 

Die Bank C ist (noch) nicht Eigentümerin geworden. Da A den Bagger wirksam an B 
übereignete, konnte C allenfalls gutgläubig gem. §§ 929 S. 1, 930, 933 BGB erwerben. 
Ein gutgläubiger Erwerb scheitert jedoch daran, dass A unmittelbarer Besitzer geblie-
ben ist und § 933 BGB die Übergabe der Sache – und damit einen Besitzverlust des A 
– verlangt. Bezahlt A aber die letzte Rate an B, fällt das auflösend bedingte Eigentum 
der B wieder an A zurück und die Verfügung an C wird damit zugleich wirksam, § 185 
II S. 1 Var. 2 BGB. 

 

(2) S hat seinem Vater V die Autoschlüssel weggenommen und den Wagen an X verkauft. 
Kurz darauf stirbt V und S wird sein Alleinerbe.  

 

Hier liegt ebenfalls eine Konvaleszenz gem. § 185 II S. 1 Var. 2 BGB vor. Ursprünglich 
hat X das Eigentum nicht erworben (§ 935 BGB). S ist dann aber gem. § 1922 BGB Ei-
gentümer geworden.  

 
Hinweis für die Fallbearbeitung: Es ist umstritten, ob bei § 185 II S. 1 Var. 2 BGB 
ein Direkt- oder ein Durchgangserwerb des Nichtberechtigten stattfindet. Nach der h.M. 
wird unter Zugrundelegung des Konvaleszenzprinzips der Nichtberechtigte für eine „logi-
sche Sekunde“ Eigentümer, sodass ein Durchgangserwerb vorliegt. 450  

bb. Heilung nach § 185 II S. 1 Var. 3 BGB  
Gemäß § 185 II S. 1 Var. 3 BGB wird eine Verfügung ex nunc wirksam, wenn der 
Nichtberechtigte vom Berechtigten beerbt wird und dieser (der Berechtigte) für die 
Nachlassverbindlichkeiten unbeschränkt haftet (vgl. § 2013 BGB). Hinter dieser Norm 
steht folgender Gedanke: Tritt der Berechtigte gem. § 1922 BGB vollumfänglich in die 
Rechtspositionen des Nichtberechtigten ein, muss er auch vollständig für dessen Pflich-
ten einstehen (sofern er unbeschränkt haftet). Wenn das der Fall ist, muss er auch dafür 
Sorge tragen, dass die Verfügung wirksam wird. Das Gesetz greift ihm insoweit voraus 
und ordnet automatisch die Heilung der Verfügung an.  
                                                     
450 BGHZ 20, 89, 101; BFH NJW 1996, 1079; a.A. Schultz, BB 1998, 75. 
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Beispiel: Vater V hat seinem Sohn S dessen Fahrrad weggenommen und an X veräußert. 
Nunmehr stirbt V, S ist sein Alleinerbe und hat nicht mehr die Möglichkeit, seine Haftung 
für die Nachlassverbindlichkeiten zu beschränken. Die Verfügung des V wird hier gem. § 
185 II S. 1 Var. 3 BGB wirksam.  

cc. Mehrere kollidierende Verfügungen, § 185 II S. 2 BGB  
In § 185 II S. 2 BGB wird für die Konvaleszenz gem. § 185 II S. 1 Var. 2 und 3 BGB die 
Rechtsfolge bei mehreren kollidierenden Verfügungen des Nichtberechtigten 
angeordnet. Danach gilt das sog. Prioritätsprinzip: Werden mehrere miteinander nicht im 
Einklang stehende Verfügungen vorgenommen, wird nur die frühere wirksam. „Nicht im 
Einklang“ stehen die Verfügungen, wenn bei Wirksamkeit der ersten die zweite Verfü-
gung nicht hätte vorgenommen werden dürfen.451  
 

Beispiele:  
(1)  A ist Eigentümer eines Kfz, welches er an B verliehen hat. B übereignet den Wagen 

zunächst an den bösgläubigen C und verpfändet ihn sodann an den bösgläubigen D. 
 

Wenn B den Gegenstand erwirbt (etwa gem. § 1922 BGB), wird gem. § 185 II S. 1 
Var. 2 i.V.m. § 185 II S. 2 BGB nur die Übereignung wirksam; die nachfolgende Ver-
pfändung hingegen nicht. Denn B hätte auch als Berechtigter nach einer erfolgten 
Übereignung keine Verpfändung der Sache mehr vornehmen dürfen (wohl aber kön-
nen, wenn D das Pfandrecht gutgläubig erworben hätte). 

 

(2)  A ist Eigentümer eines Kfz, welches er an B verliehen hat. B verpfändet den Wagen 
zunächst an den bösgläubigen C und übereignet ihn dann an den bösgläubigen D. 
 

Hier würden bei einer Konvaleszenz gem. § 185 II S. 1 Var. 2 oder 3 BGB beide Ver-
fügungen wirksam, da sie im Einklang miteinander stehen. Denn für C ist es ohne Be-
lang, wer der Eigentümer der verpfändeten Sache wird. Hätte B von vornherein als 
Berechtigter gehandelt, hätte er daher nach der Verpfändung unproblematisch eine 
Übereignung vornehmen dürfen. D erwirbt somit das – mit dem Pfandrecht belastete 
– Eigentum.    

 

2. Verfügungsbefugnis 
Soweit der Eigentümer über sein Recht verfügt, handelt er als materiell Berechtigter. 
Damit die vorgenommene Verfügung wirksam ist, bedarf es neben der Berechtigung 
noch der Verfügungsbefugnis. Die Verfügungsbefugnis fehlt, wenn Schutzinteressen 
anderer Personen durch die Verfügung verletzt würden. Das bedeutet, dass es bei 
Verfügungen des Eigentümers in der Regel keines Rückgriffs auf die Gutglaubensvor-
schriften bedarf, sofern nicht eine Sonderregelung besteht, die ihm die Berechti-
gung zum konkret vorgenommenen dinglichen Rechtsgeschäft abspricht. Solche Sonder-
regelungen sind die Verfügungsverbote.  
 
Zu beachten ist, dass die Verfügungsbefugnis gem. § 137 S. 1 BGB nicht durch ein Rechtsge-
schäft eingeschränkt werden kann.452 Diese Vorschrift ist Ausdruck des allgemeinen Rechts-
gedankens, dass sich niemand seiner Handlungsfreiheit entäußern kann. Gemäß § 137 S. 2 
BGB bleibt dabei trotzdem die schuldrechtliche Verpflichtung, über ein veräußerliches Recht 
nicht zu verfügen, grundsätzlich wirksam.  
 

Beispiel: Vereinbart A mit seinem Mitbewohner B, dass B seinen eigenen Fernseher nicht 
veräußern soll, kann B gleichwohl eine wirksame Verfügung an C vornehmen und seine 
Sache an diesen übereignen (§§ 929 S. 1, 137 S. 1 BGB). Da B aber die wirksame (§ 137 

                                                     
451 Gursky, in: Staudinger, § 185 Rn 87.  
452 Dieser Grundsatz gilt gem. § 399 BGB nicht für die Abtretung von Forderungen („ ..., wenn die Abtretung durch Ver-
einbarung mit dem Schuldner ausgeschlossen ist“). 
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S. 2 BGB) schuldrechtliche Verpflichtung gegenüber A hatte, seinen Fernseher nicht zu 
übereignen, ist er A gegenüber zum Schadensersatz verpflichtet. Der Ersatzanspruch des 
A richtet sich – soweit dies in den Grenzen des § 275 II BGB verlangt werden kann – gem. 
§ 249 I BGB auf die Rückgängigmachung der Verfügung. 
 
Hinweis für die Fallbearbeitung: Es gibt Konstruktionen, die § 137 S. 1 BGB umge-
hen.  
 

Beispiel: M übereignet T Familienschmuck mit der Abrede, dass T diesen nicht weiter-
veräußern darf. Wenn sie es dennoch tut, soll das Eigentum automatisch an M zurückfal-
len. Es handelt sich hier um eine bedingte Rückübereignung. Wird T vertragsbrüchig, 
wird sie automatisch zur Nichtberechtigten und ein möglicher Erwerber kann nur noch 
gutgläubig den Schmuck erwerben. 

 
Etwaige Verfügungsverbote können also nur durch das Gesetz angeordnet werden, 
wobei zwischen den relativen und den absoluten Verfügungsverboten unterschieden 
werden kann  
 

a. Absolute Verfügungsverbote und Verfügungsbeschränkungen 
Die absoluten Verfügungsverbote dienen dem Schutz der Allgemeinheit und sind 
Verbotsgesetze i.S.d. § 134 BGB. Sie schützen demnach die Belange einzelner Personen, 
soweit diese im öffentlichen Interesse liegen. Wird ein absolutes Verfügungsverbot 
verletzt, hat dies die Unwirksamkeit der Verfügung gegenüber jedermann zur Folge.453 
Zu den absoluten Verfügungsverboten gehören bspw. die Verbote in § 161 I BGB und 
§ 81 InsO.  
 
Gemäß §§ 80 I, 81 I S. 1 InsO ist der Insolvenzschuldner in seiner Verfügungsbefugnis 
über die zur Insolvenzmasse gehörenden Gegenstände eingeschränkt, obwohl sie in seinem 
Eigentum stehen. Anstelle seiner Person kann nur der Insolvenzverwalter wirksam verfügen. 
Soweit also der Insolvenzschuldner eine Verfügung vornimmt, ist diese absolut – d.h. gegen-
über jedermann – unwirksam. 
 
Wird über eine Sache unter einer aufschiebenden Bedingung verfügt, sind gem. § 161 I BGB 
die während der Schwebezeit vorgenommenen Verfügungen im Zeitpunkt des Bedingungsein-
tritts insoweit absolut unwirksam, als sie die von der Bedingung abhängige Wirkung vereiteln 
oder beeinträchtigen würden. 
 

Beispiel: A hat an die B eine Halskette unter Eigentumsvorbehalt verkauft. Bevor B die 
letzte Rate bezahlt, möchte A die Kette an die C – die nichts von dem Eigentumsvorbehalt 
weiß – übereignen. A lässt sich die Kette von B bringen, um den Sitz der Steine zu über-
prüfen, einigt sich sodann mit C über den Eigentumsübergang und vereinbart mit ihr ein 
Besitzmittlungsverhältnis (A teilt C mit, er müsse die Halskette zur Prüfung des Sitzes der 
Steine noch ein paar Tage bei sich behalten).  
 

C könnte Eigentum an der Halskette gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB erworben haben. Eine 
Einigung und ein Besitzkonstitut liegen vor. A ist auch (noch) Eigentümer und damit 
grundsätzlich verfügungsbefugt. Er ist aber gem. § 161 I BGB in seiner Befugnis dahinge-
hend beschränkt, dass die Zwischenverfügungen nur schwebend wirksam sind und mit 
Bedingungseintritt unwirksam werden. Wenn B also die letzte Rate zahlt, wird die Verfü-
gung von A an C unwirksam und ein Eigentumserwerb gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB schei-
det damit aus. Gemäß § 161 III BGB finden auf diesen Fall aber die Gutglaubensvorschrif-
ten entsprechende Anwendung. C könnte daher das Eigentum erworben haben, wenn die 
Voraussetzungen der §§ 929 S. 1, 930, 933 BGB vorlägen. Das ist hier – obwohl C gut-
gläubig war – jedoch nicht der Fall, weil § 933 BGB die Übergabe der Sache verlangt. Da 

                                                     
453 BGHZ 19, 359; BGH NJW 1983, 636. 
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A aber bei der Übereignung an C Besitzer geblieben ist, hat er seinen Besitz nicht aufge-
geben und die Sache damit auch nicht übergeben.  

 
Neben den absoluten Verfügungsverboten gibt es die Verfügungsbeschränkungen, 
bei deren Vorliegen der Eigentümer nicht wirksam über den Gegenstand verfügen kann. 
Verfügungsbeschränkungen sind bspw. §§ 1365 ff., 1643 ff., 1812 ff., 2211 BGB. Da die 
gesetzlichen Verfügungsbeschränkungen in ihrer Wirkung einem absoluten Verfügungs-
verbot gleichstehen, werden sie z.T. auch als absolute Verfügungsverbote bezeichnet.454 
Im Unterschied zu den absoluten Verfügungsverboten haben die Verfügungsbeschrän-
kungen eine schwebende Unwirksamkeit zur Folge. Die Person, zu deren Schutz die 
Verfügungsbeschränkung besteht, kann der Verfügung durch eine Genehmigung zur 
Wirksamkeit verhelfen. 
 

Beispiele:  
(1)  Gemäß § 1365 S. 1 BGB kann ein im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemein-

schaft lebender Ehegatte nicht allein über sein gesamtes Vermögen verfügen.  Ob-
wohl es sich um das Alleineigentum des Ehegatten handelt, kann eine Verfügung nur 
mit dem Partner gemeinsam vorgenommen werden. Hat sich der Ehegatte schuld-
rechtlich dazu verpflichtet, über sein gesamtes Vermögen zu verfügen, kann er diese 
Verpflichtung durch eine Verfügung nur erfüllen, wenn der andere Ehegatte gem. § 
1365 S. 2 BGB einwilligt. Dabei ist gem. § 1366 BGB der Vertrag, den ein Ehegatte 
ohne die erforderliche Einwilligung des anderen Ehegatten schließt, erst wirksam, 
wenn dieser ihn genehmigt.455 
 

(2)  Gemäß § 2211 I BGB kann ein Erbe nicht über einen der Verwaltung des Testa-
mentsvollstreckers unterliegenden Nachlassgegenstand verfügen. Die Verfügungen 
des Erben sind daher unwirksam, aber nicht nichtig. Sie können durch eine Genehmi-
gung des Testamentsvollstreckers i.S.d. § 185 II S. 1 Var. 1 BGB wirksam werden.    

 
Fehlt dem Verfügenden die Verfügungsbefugnis, weil ein absolutes Verfügungsverbot 
oder eine Verfügungsbeschränkung vorliegen, kann dieses in Ausnahmefällen überwun-
den werden. Das Gesetz sieht also – ebenso, wie eine fehlende Berechtigung gutgläubig 
überwunden werden kann – die Möglichkeit vor, von einem in der Verfügung Be-
schränkten gutgläubig zu erwerben. Bei einem absoluten Veräußerungsverbot ist ein 
gutgläubiger Erwerb jedoch nur möglich, wenn das Gesetz dies ausdrücklich feststellt.  
 

Beispiele:  
(1) § 2211 II BGB verweist auf §§ 932 ff., 892, 893 BGB und schützt den guten Glauben 

des Erwerbers an das Nichtvorliegen der Testamentsvollstreckung, sodass auch von 
einem gem. § 2211 I BGB in seiner Verfügungsmacht beschränkten Erben wirksam 
Gegenstände erworben werden können.  

 

(2) § 81 I S. 2 InsO ermöglicht den gutgläubigen Erwerb vom Insolvenzschuldner und 
schützt den guten Glauben an das Nichtvorliegen der Insolvenz. Allerdings verweist 
die Norm nur auf §§ 892, 893 BGB, sodass ein Erwerb von beweglichen Sachen 
(§§ 932 ff. BGB) nicht möglich ist. 

 

b. Relative Verfügungsverbote 
Neben den absoluten Verfügungsverboten gibt es die relativen Verfügungsverbote, 
bei deren Vorliegen die Verfügung nur gegenüber dem geschützten Personenkreis 
unwirksam ist, § 135 I BGB. Besteht also ein relatives Verfügungsverbot, verliert der 
Eigentümer nicht seine Verfügungsbefugnis, sondern die entgegen dem Verfügungsver-

                                                     
454 BGHZ 40, 219; vgl. dazu Ellenberger, in: Grüneberg, § 136 Rn 2a. 
455 § 1365 BGB ist aber dispositiv; durch notariellen Ehevertrag (§§ 1408, 1410 BGB) kann auf die Verfügungsbeschrän-
kung verzichtet werden. Ist das der Fall, stellt sich die vorliegende Problematik nicht. 
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bot vorgenommene Verfügung ist demjenigen gegenüber, zu dessen Schutz es bestand, 
relativ unwirksam. Veräußert bspw. ein Eigentümer eine Sache und verletzt damit ein 
relatives Veräußerungsverbot, wird der Erwerber im Verhältnis zur Allgemeinheit Eigen-
tümer der Sache; dem Verfügenden bleibt aber die Rechtsmacht, zugunsten des Ge-
schützten zu verfügen und damit erste Verfügung unwirksam zu machen.456  
 

Beispiel: Hat ein Gericht dem P durch eine einstweilige Verfügung (§§ 935 ff., 938 ZPO) 
die Veräußerung einer Sache untersagt oder wurde der Gegenstand gem. §§ 803 ff., 829, 
846, 857 ZPO gepfändet, ist P zwar noch Eigentümer, eine etwaige Verfügung seinerseits 
ist aber dem Berechtigten (z.B. Pfändungspfandgläubiger) gegenüber unwirksam. Der Er-
werber erhält damit im Verhältnis zum Berechtigten grundsätzlich kein Eigentum (relative 
Unwirksamkeit). 
 

Im BGB finden sich relative Veräußerungsverbote i.S.d. § 135 I BGB bspw. in § 1124 II 
BGB (relative Unwirksamkeit von Vorausverfügungen über Miete oder Pacht gegenüber 
dem Hypothekengläubiger) und in § 883 II BGB (Verfügung über ein Grundstück, für 
das eine Vormerkung besteht, ist dem Vormerkungsberechtigten gegenüber relativ 
unwirksam). Den relativen Verfügungsverboten i.S.d. § 135 I BGB sind gem. § 136 BGB 
die gerichtlichen oder behördlichen Verbote gleichgestellt. Die in der Praxis wichtigsten 
Fälle relativer Veräußerungsverbote sind die einstweiligen Verfügungen (§§ 916 ff. ZPO), 
die Pfändung von Sachen und Rechten nach der ZPO, die Zahlungssperre (§ 1090 ZPO), 
die Grundstücksbeschlagnahmen (§ 20 ZVG) und die Beschlagnahmen von Gegenstän-
den im Straf(verfahrens)recht (§§ 73e II, 74e III StGB, 111b I StPO). 
 

Beispiel: E ist Eigentümer eines Blu-ray-Disc-Players. Sein Gläubiger G hatte aufgrund 
eines rechtskräftigen Zahlungsurteils die Zwangsvollstreckung gegen E betrieben und das 
Gerät vom Gerichtsvollzieher gem. § 808 II ZPO pfänden lassen. Nun veräußert E das Ge-
rät an X. Ist die Verfügung wirksam? 
 

Aufgrund der Pfändung des Geräts, die den Zahlungsanspruch des G sichern soll, besteht 
gegenüber G ein relatives Veräußerungsverbot. Das bedeutet, dass die Verfügung von E 
an X gegenüber der Allgemeinheit wirksam und gegenüber G relativ unwirksam ist. Im 
Verhältnis zu G ist demnach E Eigentümer des Geräts geblieben. 

 
Liegt ein relatives Veräußerungsverbot vor, greifen §§ 135, 136 BGB ein. Nach § 135 II 
BGB finden die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtbe-
rechtigten herleiten, entsprechende Anwendung. Das bedeutet, dass der gute Glaube 
an das Nichtbestehen des Verbots geschützt wird. Über § 135 II BGB finden 
demnach für bewegliche Sachen §§ 932 ff., 1032, 1207, 1244 BGB, 366 HGB entspre-
chende Anwendung. 
 

Beispiel: Ist X im obigen Beispielsfall hinsichtlich des relativen Veräußerungsverbots des 
E gegenüber G im guten Glauben (d.h. das Verbot war ihm nicht bekannt oder infolge 
grober Fahrlässigkeit unbekannt), kann er das Eigentum an dem Blu-ray-Disc-Player gem. 
§§ 136, 135 II BGB über die entsprechende Anwendung des § 932 I BGB erwerben. 
 
Hinweis für die Fallbearbeitung: Die Überwindung des relativen Veräußerungsverbots 
bei Vorliegen von gutem Glauben über §§ 136, 135 I, 932 I BGB muss von der Frage ge-
trennt werden, ob X das Eigentum wegen des der Sache anhaftenden Pfändungspfand-
rechts lastenfrei erworben hat. Das Pfändungspfandrecht kann bei Gutgläubigkeit nach 
§ 936 BGB, die Beschlagnahme als relatives Veräußerungsverbot hingegen gem. §§ 136, 
135 II, 932 I BGB überwunden werden.  

 

                                                     
456 Ellenberger, in: Grüneberg, § 136 Rn 6; Bülow, JuS 1994, 1, 7; Kohler, in: Staudinger, § 136 Rn 84 ff. 
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3. Zusammenfassung  
Für eine wirksame Verfügung müssen also sowohl die Berechtigung als auch die Verfü-
gungsbefugnis vorliegen.  
 
Für die Berechtigung gilt: 
 

 Ein Erwerb vom Berechtigten gem. §§ 929-931 BGB ist immer möglich, wenn der nicht in 
seiner Verfügungsbefugnis beschränkte wahre Eigentümer über die Sache verfügt. 

 

 Ein Erwerb vom Nichteigentümer gem. §§ 929-931 BGB ist möglich, wenn der Veräußerer 
aufgrund einer Zustimmung (§ 185 I und II S. 1 Var. 1 BGB) oder einer gesetzlichen An-
ordnung die Verfügungsbefugnis innehat.  

 

 Schließlich ist ein Erwerb vom Nichtberechtigten gem. §§ 929-931 BGB auch dann mög-
lich, wenn ein Fall der Konvaleszenz i.S.d. § 185 II S. 1 Var. 2 und 3 BGB vorliegt. 

 

 In allen anderen Fällen kommt nur ein gutgläubiger Erwerb in Betracht.   
 
Neben der Berechtigung muss die Verfügungsbefugnis bestehen. Diese fehlt bzw. ist 
eingeschränkt, wenn 
 

 ein absolutes Veräußerungsverbot oder eine Verfügungsbeschränkung (und keine Zu-
stimmung der geschützten Person) 

 

 oder ein relatives Veräußerungsverbot vorliegen. 
 

 Die fehlende Verfügungsbefugnis kann unter entsprechender Anwendung der Vorschriften 
zum Gutglaubenserwerb überwunden werden. Dabei muss dies bei einem absoluten Ver-
fügungsverbot ausdrücklich im Gesetz angeordnet werden, wohingegen bei einem relati-
ven Verfügungsverbot die Gutglaubensvorschriften über § 135 II BGB gelten. Für die 
Überwindung eines Verfügungsverbots müssen in entsprechender Anwendung die Voraus-
setzungen des gutgläubigen Erwerbs erfüllt sein. 
 

II. Grundlagen zum gutgläubigen Erwerb beweglicher Sachen  
Bevor auf die einzelnen Tatbestände für einen gutgläubigen Erwerb von beweglichen 
Sachen457 gem. §§ 932-934 BGB eingegangen wird, werden vorab die allgemeinen An-
forderungen an einen Gutglaubenserwerb dargestellt.  
 

1. Zweck und allgemeine Voraussetzungen des Gutglaubenserwerbs  
Grundsätzlich kann niemand mehr Rechtsmacht auf einen anderen übertragen, als er 
selbst innehat (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet). Geht es um 
die Übertragung von Eigentum an beweglichen Sachen, knüpft die Vorschrift des § 929 
S. 1 BGB an diesen Grundsatz an, indem sie die Eigentümereigenschaft des Veräußerers 
bzw. dessen Verfügungsbefugnis voraussetzt. Fehlt beim Veräußerer also die Eigentü-
merstellung oder dessen Verfügungsbefugnis, ist eine Eigentumsübertragung nach § 929 
S. 1 BGB ausgeschlossen. Dieser Grundsatz kann allerdings in einigen Konstellationen zu 
unsachgemäßen Ergebnissen führen, insbesondere, wenn man die Tatsache betrachtet, 
dass in der Praxis das Eigentum und der Besitz oftmals auseinanderfallen (z.B. bei der 
Leihe, Miete, Pacht, Verwahrung, aber auch bei Eigentumsvorbehalt und Sicherungs-
übereignung) und der Erwerber einer beweglichen Sache nicht stets die Möglichkeit hat, 
sich über die Eigentümereigenschaft bzw. die Verfügungsberechtigung des Veräußerers 
umfänglich und abschließend zu informieren. Würde man in derartigen Fällen die Mög-
lichkeit eines Erwerbs verwehren, wenn der Veräußerer – für den Erwerber nicht er-
kennbar – zur Verfügung nicht berechtigt ist, widerspräche dies den allgemeinen Ver-
kehrsinteressen – namentlich der Leichtigkeit und Sicherheit des Rechtsverkehrs. Das 

                                                     
457 Beim gutgläubigen Erwerb unbeweglicher Sachen gelten §§ 892, 893 BGB; vgl. R. Schmidt, SachenR II, Rn 243 ff.  
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Besitzmittlungswille 181 
Besitzrecht 621 ff. 
- abgeleitetes 628 
- Anwartschaftsrecht 623 
- dingliches 622 
- gesetzliches 624 
- vertragliches 625 
- Werkunternehmerpfandrecht 700 
- Zurückbehaltungsrecht 627 



Sachverzeichnis 

Ziffer = Randnummer 350

Besitzschutz 223 ff. 
- Abholungsanspruch 285 
- Besitzschutzanspruch 262, 273, 290 ff.  
- Besitzkehr 251 ff. 
- Besitzwehr 239 ff.  
- deliktischer Besitzschutz 306 ff. 
- Gewaltrechte 224 ff. 
- kondiktionsrechtlicher Besitzschutz 312 ff. 
- petitorischer Besitzschutz 287 ff. 
- petitorische Widerklage 281 ff. 
- possessorischer Besitzschutz 259 ff. 
- Zwangsvollstreckung 314 
Besitzstörung 230 
Besitzübertragungswille 395  
Besitzverlust 162 ff., 191 
Besitzwehr 239 ff. 
Besitzwille 153 ff., 182 
Bestandteile 122, 585 ff. 
Bestimmtheitsgrundsatz 70 ff., 365, 382 
Bewegliche Sache 113 ff. 
Beweislast 485 
Bösgläubigkeit 465 f., 707 f. 
Bösgläubiger Besitzer 707 
Bonifatius-Fall 367 
Brevi manu traditio 398 ff., 516  
Bruchteilseigentum 340 f. 
 
Defensivnotstand 323 
Deliktischer Besitzer 715 
Deliktischer Besitzschutz 306 ff. 
Dereliktion 599 
Derivativer Besitzerwerb 188 
digitale Elemente 107d 
Dingliche Ansprüche 55 ff.  
Dingliche Einigung 33, 358 ff. 
Dingliche Rechte 3, 11 ff. 
- Arten 13 ff. 
Dingliche Rechtsgeschäfte 30 ff. 
- Definition 30  
- Voraussetzungen 32 ff. 
Direkterwerb 377 
Doppelnichtigkeit 513 
Dreipersonenverhältnis 703 
Duldungspflicht 680 
Durchgangserwerb 379, 403 
 
EBV s. Eigentümer-Besitzer-Verhältnis 
Eigenbesitz 209 
Eigenmacht  
Eigentum 315 ff. 
- Alleineigentum 336 
- Arten 335 ff. 
- Beeinträchtigung 660 ff. 
- Erwerb 342 ff. 
- Gesamthandseigentum 337 
- Inhalt 315 ff. 
- Miteigentum 340 
- Schranken 319 ff. 
- Schutz 610 ff. 

Eigentümer-Besitzer-Verhältnis 696 ff. 
- als abschließende Sonderregelung 719 ff. 
- bösgläubiger Besitzer 708 
- deliktischer Besitzer 715, 768 
- Dreipersonenverhältnis 703 
- Fremdbesitzerexzess 704, 725 f. 
- Konkurrenzen 719 ff. 
- Luxusverwendungen 774 
- Nicht-mehr-Berechtigter 700 
- Nicht-so-Berechtigter 704 
- notwendige Verwendungen 772 
- nützliche Verwendungen 773 
- Nutzungsersatzanspruch 752 ff. 
- Prozessbesitzer 714 
- redlicher Besitzer 760 
- Regelungszweck 697 
- Schadensersatzanspruch 742 
- unentgeltlicher Besitzer 718 
- unverklagter Besitzer 760  
- verklagter Besitzer 714 
- Verwendungen 770 f. 
- Verwendungsersatzansprüche 769 ff. 
- Vindikationslage 698 
- Zurückbehaltungsrecht 783 
Eigentumserwerb 342 ff. 
- Abhandenkommen 486 ff. 
- Aneignung 597 ff. 
- Berechtigung 441 f. 
- Besitzlosigkeit 394 
- Besitzübertragungswille 395 
- Bestandteile 585 ff. 
- Bestimmtheitsgrundsatz 365 
- Direkterwerb 377 
- Durchgangserwerb 379, 403 
- Ersitzung 533 ff. 
- Erzeugnisse 585 ff. 
- Fund 602 ff. 
- Geheißerwerb 392 ff. 
- gesetzlicher Eigentumserwerb 532 ff. 
- gutgläubiger Erwerb 461 ff. 
- Lastenfreiheit 522 
- Übergabe 385 ff. 
- Verarbeitung 562 ff. 
- Verbindung 548 ff. 
- Verfügungsbefugnis 453 ff. 
- Verfügungsbeschränkungen 456 
- Verfügungsverbot 455 
- Vermischung 557 ff. 
- vom Berechtigten 357 ff. 
- vom Nichtberechtigten 440 ff. 
- zugunsten Dritter 384 
Eigentumsvermutung 691 
Eigentumsvorbehalt 846, 850, 887 ff. 
- AGB 850 
- erweiterter 897 
- nachgeschalteter 896 
- nachträglicher 420 
- uneigentlicher 888 
- verlängerter 890 f. 
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- weitergeleiteter 889 
Einfache Bestandteile 127 
Eingriffskondiktion 574 ff. 
Einheitssache 111 
Einigung Dinglich 358 ff. 
Einigung Eigentumserwerb 358 ff. 
- antizipierte Einigung 379, 421 ff. 
- bedingte Einigung 371 
- befristete Einigung 374 
- Bestimmtheitsgrundsatz 365 
- durch Dritte 375 ff. 
- Geschäft für den, den es angeht 378 
- Mängel der Einigung 368 ff. 
- mittelbare Stellvertretung 379 
- unmittelbare Stellvertretung 377 
- Widerruflichkeit der Einigung 366 
- Zeitpunkt der Einigung 366 
- zugunsten Dritter 384 
Einigungsmängel 368 ff. 
Einwilligung 445 
Einzelsache 112 
Entreicherung 578 
Entziehung Besitz 229 
Erbenbesitz 212 
Erbschein 528 
Erhaltungsfunktion des Besitzes 139 ff. 
Ersitzung 533 ff. 
Erwerbsrechte 21 
Erwerb Besitz 149 ff., 156, 183 ff. 
Erwerb Eigentum 342 ff. 
Erwerb vom Berechtigten 357 ff. 
Erwerb vom Nichtberechtigten 440 ff. 
Erwerbsgestattung 592 f. 
Erzeugnisse 585 ff. 
 
Fahrnisrecht 4 
Fehlerhafter Besitz 211, 237 f. 
Fehleridentität 84 
Flaschenpfand 791 
Freigabeklausel 918 f. 
Fremdbesitz 210 
Fremdbesitzerwille 181 
Fremdbesitzerexzess 704, 725 f. 
Früchte 132 
Fund 602 ff. 
 
Gebrauchsvorteil 131 
Geheißerwerb 392 ff., 514 
- Scheingeheißperson 515 
Geldwertvindikation 635 
Genehmigung 447 
Gesamthandseigentum 337 
Gesamtrechtsnachfolge 212 ff.  
Geschäft für den, den es angeht 378 
Geschäftseinheit 80 
Geschäftsfähigkeit 369 
- Mangel der 85 
Gesetzlicher Eigentumserwerb 532 ff.  
Gestattung Besitz 235 

Gewahrsam 134 
Gewaltrechte 224 ff. 
Grunddienstbarkeit 19 
Grundpfandrecht 20 
Grundstück 125 ff.  
Guter Glaube 468 ff.  
- Anfechtung 513 
- an Verfügungsbefugnis 474 ff., 529 
- Gegenstand 472 
- maßgebliche Person 479 ff. 
- maßgeblicher Zeitpunkt 478 
Gutgläubiger Erwerb 461 ff. 
- Anwartschaftsrecht 854, 861 ff. 
- Erwerbstatbestände 511 ff. 

- gem. § 932 I S. 1 BGB 512 f. 
- gem. § 932 I S. 2 BGB 516  
- gem. § 933 BGB 517 ff. 
- gem. § 934 BGB 520 ff. 
- gem. § 936 BGB 522 ff. 
- Pfandrechte 806 ff., 832 ff., 841 
- Rechtsfolgen 505 ff. 

Gutglaubenswirkung 505 ff. 
Gutgläubiger Erwerb 47 ff. 
 
Handlungsstörer 671 
Herausgabeanspruch 262 ff., 611 ff. 
- Abtretung 435 ff. 
- Besitz 262 ff., 290 ff.  
- Eigentum 611 ff. 
- Inhalt 634 ff. 
- Konkurrenzen 638 ff. 
- Verjährung 650  
Heilung 449, 451 
Herrenlos 599 
Holz im Wald 156 
 
Ideelle Einwirkungen 666 
Immissionen 662  
Inhaberpapiere 503 
Inhalt des Eigentums 315 ff. 
Insichgeschäft 421 ff. 
Inter omnes 3, 11 
Inter partes 3, 11 
 
Jungbullenfall 578 
 
Kauf bricht nicht Miete 140  
Kollidierende Verfügungen 452 
Kondiktionsrechtlicher Besitzschutz 312 ff. 
Körperlichkeit 108 
Körperteile 105 
 
Lastenfreier Erwerb 522 ff. 
Leichnam 107f 
Leistungsort 637 
Liegenschaftsrecht 4 
Luxusverwendungen 774 
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Mängel der Einigung 368 ff. 
Menschlicher Körper 107e 
Minderjährigkeit 85, 369, 713 
Mitbesitz 205 
Miteigentum 340 
Mittelbarer Besitz 168 ff. 
Mittelbare Stellvertretung 379 
 
Negative Einwirkungen 668 
Nichtberechtigter 440 ff. 
Nicht-mehr-Berechtigter 700 
Nicht-so-Berechtigter 704 
Nießbrauch 19, 927 
Notstand 322 ff. 
- aggressiver Notstand 322 ff. 
- Angriffsnotstand 322 
- defensiver Notstand 323 
- Ersatzanspruch 329 ff.  
Notstandhandlung 325 
Notstandslage 324 
Notwendige Verwendungen 772 
Numerus clausus 68 f. 
Nützliche Verwendungen 773 
Nutzungen 130 ff. 
Nutzungsersatz EBV 752 ff. 
Nutzungsrechte 19  
 
Offener Besitz 158 
Offenkundigkeit 63 ff. 
Öffentliche Versteigerung 504 
Organbesitz 219 ff. 
 
Persönliche Dienstbarkeit 19 
Petitorischer Besitzschutz 287 ff.  
Petitorische Widerklage 281 ff. 
Pfandrecht 787 ff. 
- am Anwartschaftsrecht 877 ff. 
- derivativer Erwerb 810, 842 
- Entstehung 792 ff., 837 
- gesetzliches Pfandrecht 830 ff. 
- gutgläubiger Erwerb 806 ff., 832 ff. 
- Inhalt 812 
- Pfandrecht an Rechten 836 ff. 
- Schutz 813 
- Untergang 827 
- vertragliches Pfandrecht 792 ff. 
- Verwertung 823 ff., 843 
- Werkunternehmerpfandrecht 835  
Pfändungspfandrecht 787 ff.  
Possessorischer Besitzschutz 259 ff. 
Prinzipien des Sachenrechts 60 ff. 
- Absolutheit dinglicher Rechte 61 
- Abstraktionsprinzip 73 f. 
- Bestimmtheit 70 f. 
- Numerus clausus 68 
- Publizität 63 f. 
- Spezialität 70 f. 
- Trennungsprinzip 73 f. 
- Typenzwang 68 

- Übertragbarkeit 94 
Prozessbesitzer 714 
Publizität 63 ff. 
Publizitätsakt 35 
Publizitätsfunktion des Besitzes 138 
Putativverhältnis 176 
 
Reallast 20 
Recht zum Besitz 621 ff. 
- abgeleitetes 628 
- Anwartschaftsrecht 623, 867 ff. 
- dingliches 622 
- gesetzliches 624 
- vertragliches 625 
- Werkunternehmerpfandrecht 700 
- Zurückbehaltungsrecht 627 
Rechtsfrüchte 132 
Rechtsgrundverweisung 574 
Redlicher Besitzer 760, 775 
Regelungszweck EBV 697 
Rei vindicatio 611 
Relative Rechte 3, 11  
Rückerwerb 506 f. 
 
Sachen 103 ff. 
- Begriff 104 
- Bestandteile 122 
- Bewegliche Sache 113 ff. 
- einfache Bestandteile 127 
- Einheitssache 111 
- Einzelsache 112 
- Strukturen der Sache 110 
- teilbare Sache 120 
- unbewegliche Sache 113 ff. 
- unvertretbare Sache 116 ff. 
- vertretbare Sache 116 ff. 
- verbrauchbare Sache 121 
- verlorene Sache 603 
- wesentlicher Bestandteil 123 ff. 
- zusammengesetzte Sache 111 
Sachfrüchte 132 
Sachgesamtheit 112 
Schadensersatz EBV 742 
Schatzfund 609 
Scheinbestandteile 128 
Scheinerbe 528 
Scheingeheißperson 515 
Schranken des Eigentums 319 ff. 
Schuldrechtliche Ansprüche 58 
Schuldrecht 98 
-Anwendbarkeit auf das Sachenrecht 98  
Schuldschein 583 
Schuldurkunde 582 
Schutz des Anwartschaftsrechts 865  
Schutz des Eigentums 610 ff. 
Schutzgesetz 310 
Selbstbedienungstankstelle 363 
Sicherungsabrede 909 ff. 
Sicherungseigentum 898 ff., 926 
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- Verfügung 922 
Sicherungsübereignung 898 ff. 
Sicherungsvertrag 909 ff. 
Spezialitätsgrundsatz 70 f. 
Stellvertretung 377 ff.  
Störer 670 ff. 
- Rechtsnachfolge 678 
- Mehrheit 679 
Störung Besitz 230 
Strukturen der Sachen 110 
Subjektiv-dingliche Rechte 22 
Subjektiv-persönliche Rechte 22 
 
Tatsächliche Gewalt 150 
Teilbare Sachen 120 
Teilbesitz 207 
Tiere 107g 
Trennungsprinzip 73 ff. 
Typenzwang 68 f. 
 
Übereignung 30, 342 ff. 
- zugunsten Dritter 102 
Übergabe 385 ff. 
Übergabesurrogat 346 f., 432, 407  
Übermaßfrüchte 757 f. 
Übersicherung 916 f.  
Unbestellte Ware 364 
Unbewegliche Sache 113 ff. 
Unentgeltlicher Besitzer 718 
Unmittelbarer Besitz 147 ff. 
Unmittelbare Stellvertretung 377 
Unterlassungsanspruch 277, 651 ff. 
- Duldungspflicht 680 
- Rechtsfolgen 690 
- Störer 670 ff. 
Unverklagter Besitzer 760 
Unvertretbare Sache 116 ff. 
 
 
Veräußerungsverbot s. Verfügungsverbot 
Verarbeitung 562 ff.  
- Ausgleichsansprüche 573 ff. 
Verbindung 548 ff.  
- Ausgleichsansprüche 573 ff. 
Verbotene Eigenmacht 226 ff. 
Verbotsgesetz 91 
Verbrauchbare Sachen 121 
Verfügung 30 ff. 
Verfügungsbefugnis 43 ff., 453 ff. 
Verfügungsverbot 44, 46, 455 
-absolutes 44, 52, 455 
-relatives 46, 458 
Verfügungsbeschränkungen 45, 456 
Verkehrsfund 608 
Verkehrsgeschäft 463 
Verklagter Besitzer 714 
Verlorene Sache 603  
Verlust des Besitzes 162 ff., 191 
Vermischung 557 ff.  

- Ausgleichsansprüche 573 ff. 
Vermutung Eigentum 691 
Vertretbare Sache 116 ff. 
Verwendungen 770 
Verwendungsersatz EBV 769 
Verwertungsrechte 20  
Vindikationsanspruch 611 ff.  
- Inhalt 634 
- Konkurrenzen 638  
- Leistungsort 637  
- und Schuldrecht 641 ff. 
- Verjährung 650  
Vindikationslage 698 
Vollbesitz 207 
Vollrecht 13 
Vorbehaltskauf 850, 887 ff.  
Vorkaufsrecht 21, 27 
Vormerkung 21, 26 
 
Warenautomat 362 
Werkunternehmerpfandrecht 703, 835 
Wesentlicher Bestandteil 123 ff. 
Widerruflichkeit der Einigung 366 
Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 15  
Wohnungsrecht 20 
 
Zeitpunkt der dinglichen Einigung 366 
Zeitpunkt des Rechtserwerbs 54 
Zubehör 122, 129 
Zurückbehaltungsrecht 627, 783 
Zusammengesetzte Sache 111 
Zusendung unbestellter Ware 364  
Zustandsstörer 672 
Zustimmender Dritter 473 
Zwangsvollstreckung Besitz 314 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




